
2020/048
öffentlich

Dezernat C
Abteilung Stadt- und Bauleitplanung
 Bezugsvorlagen:

2016/065

Beratungsfolge Ö / N

Planungsausschuss (Vorberatung) Ö
Gemeinderat (Entscheidung) Ö

Bebauungsplan "Stadtmitte, Teil 1  - 2. Änderung: Bereich nördlich 
der Römerstraße" mit Satzung über örtliche Bauvorschriften, 
Planbereich 03.04-3/2, in Leonberg.
- Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden
- Satzungsbeschluss

Beschlussvorschlag

1. Den Beschlussempfehlungen zur Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
untereinander und gegeneinander aus den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden eingegangenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 
2 BauGB wird entsprechend Anlage 1 dieser Sitzungsvorlage zugestimmt.

2. Der redaktionellen Änderung der Planung gegenüber dem Planungsstand zum Zeitpunkt 
des Auslegungsbeschlusses wird zugestimmt. (vgl. Ziff. 3.10).

3. Der im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellte Bebauungsplan 
„Stadtmitte, Teil 1  -2. Änderung: Bereich nördlich der Römerstraße“, Planbereich 03.04-
3/2 in Leonberg und die zusammen mit ihm aufgestellten örtlichen Bauvorschriften, 
jeweils in der Fassung vom 21.02.2020 werden nach § 10 Abs. 1 BauGB und nach § 74 
LBO i. V. m. § 4 GemO jeweils als Satzung beschlossen (Anlagen 3-4 zu SV 2020/048).
Dem Bebauungsplan und der Satzung über örtliche Bauvorschriften ist eine Begründung 
beigefügt (Stand 21.02.2020; Anlage 5 zu SV 2020/048).

Finanzielle Auswirkungen:

JA

NEIN x
 

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Zusammenfassung des Sachverhalts
Der Planbereich liegt im Stadtzentrum von Leonberg und umfasst das Gebiet nördlich der 
Römerstraße bis zur Walter-Flex-Straße. Es schließt das Gebäude „LEO 2000“, Eltinger 
Straße 61 im Westen ein und reicht bis an die Volksbank, Römerstraße 109, die außerhalb 
des Plangebietes liegt.
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Der Bereich wird durch das mehrgeschossige Wohn- und Geschäftshaus „LEO 2000“ im 
Westen geprägt. Östlich des LEO 2000, entlang der Römerstraße, schließt ein Bereich an, 
der sich als mindergenutztes und, aufgrund der großflächigen Parkierungsanlage, 
städtebaulich unattraktives Areal darstellt. An der Walter-Flex-Straße befanden sich mehrere 
Grundstücke, 2 davon waren zu Planungsbeginn noch mit Wohnhäusern bebaut, die 
zwischenzeitlich rückgebaut wurden. Der einstige Baum- und Strauchbestand wurde im Zuge 
der Räumung des Baufeldes im Februar 2017 entfernt, diesbezügliche artenschutzrechtliche 
CEF-Maßnahmen wurden durchgeführt.

Der bisher rechtskräftige Bebauungsplan „Stadtmitte, Teil 1“ aus dem Jahr 1972, der ein 
Kerngebiet nach § 7 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1968 festsetzt, entspricht nicht 
mehr den heutigen städtebaulichen Vorstellungen. Die zulässigen Bauvolumina und die 
Anordnung der überbaubaren Flächen mit einer Berücksichtigung der Maßstäblichkeit der 
umliegenden baulichen Strukturen und einer Gestaltung des öffentlichen Raums waren 
daher ebenso zu hinterfragen wie die zulässige Art der Nutzung.

In Folge dessen gab es in den zurückliegenden Jahren mehrfach Bestrebungen, die Flächen 
zwischen LEO 2000 und Volksbank mittels Bebauungsplanänderungen neu zu ordnen. 
Allerdings gingen diese Vorhaben nicht über die jeweiligen Aufstellungsbeschlüsse hinaus.

2015 wurde nunmehr der Stadtverwaltung ein Konzept zur Neubebauung des Areals mit 
mehreren Wohn- und Geschäftshäusern vorgelegt. Im Zusammenhang mit der Umgestaltung 
der Römerstraße ist eine gut proportionierte Vorzone zu den Gebäuden an der Römerstraße 
geplant, die zur Aufwertung des gesamten Bereichs entlang der östlichen Römerstraße 
führen wird. Auf Grundlage dieser planerischen Überlegungen hat der Gemeinderat am 
31.01.2017 den letztgültigen Aufstellungsbeschluss vom 25.09.2012 aufgehoben und 
daraufhin den Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss für das nun hier vorliegende 
Verfahren gefasst.
Ziel der hier vorliegenden 2. Änderung des Bebauungsplans „Stadtmitte, Teil 1“ im Bereich 
nördlich der Römerstraße ist es, neben der Anwendung der aktuellen BauNVO 1990, das 
Gebiet nördlich der Römerstraße auf der Grundlage des vorgelegten Investorenkonzeptes 
teilweise neu zu ordnen, um eine nachhaltige Aufwertung und Stärkung des Stadtzentrums 
als Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Wohnstandort zu erreichen.

Der Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss wurde vom Gemeinderat am 31.01.2017 
gefasst. Nach Abschluss des städtebaulichen Vertrages mit dem Investor am 5.11.2019 
konnte dann die öffentliche Auslegung der Planunterlagen im Zeitraum vom 02.12.2019 bis 
13.01.2020 durchgeführt werden. Ein wichtiger Grund für eine angemessene 
Fristverlängerung gem. §3 Abs. 2 Satz 1 lag nicht vor.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Anschreiben vom 
21.11.2019 am Verfahren beteiligt. Die Ergebnisse der Verfahrensbeteiligung sind in Anlage 
1 zu dieser Sitzungsvorlage zusammengefasst und mit den Abwägungsvorschlägen der 
Verwaltung versehen. Seitens der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen. In 
der Folge der Beteiligung sind einige wenige redaktionelle Ergänzungen /Klarstellungen der 
Planunterlagen vorzunehmen, eine erneute Auslegung ist nicht erforderlich. Es wird 
empfohlen, den Abwägungsvorschlägen der Verwaltung zuzustimmen und im Anschluss 
daran die Bebauungsplanänderung als Satzung zu beschließen.

Ziele der Maßnahme
- Änderung des Bebauungsplans „Stadtmitte, Teil 1“,
- Städtebauliche Neuordnung des östlichen Planbereichs,
- Nachhaltige Aufwertung und Stärkung des Stadtzentrums als Einzelhandels-

Dienstleistungs- und Wohnstandort.

Sachverhalt/Sachstand
Bereits 2008 wurde eine Änderung des Bebauungsplans für den Planbereich beschlossen 
(DS 2008 Nr. P 16 ö). Der Aufstellungsbeschluss wurde im Februar 2008 gefasst und im 
Sommer 2008 die städtebauliche Konzeption zur Errichtung eines Einkaufszentrums für 
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Fachmärkte mit rund 6.200 m² Geschossfläche gebilligt. Zur Realisierung gelangte diese 
Konzeption allerdings nicht.

Im Sommer 2012 erfolgte ein neuer Aufstellungsbeschluss mit dem Ziel, auf dem Grundstück 
zwischen LEO 2 000 und Volksbank eine Anlage für „betreutes Wohnen mit unterstützenden 
Leistungen“ zu errichten (DS 2012 Nr. P 47). Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
wurden die notwendigen Fachgutachten erstellt und die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
durchgeführt.

Im Sommer / Herbst 2015 wurde in Abstimmung mit der Stadtverwaltung ein neuer 
städtebaulicher Entwurf erarbeitet, der sowohl architektonisch als auch von der Nutzung vom 
bisherigen Entwurf abwich. Dieser Entwurf wurde im Dezember 2015 den Mitgliedern des 
Planungsausschusses vorgestellt. Er sollte nun die Grundlage für ein neues 
Bebauungsplanverfahren sein (vgl. Bezugsvorlage SV 2016/065).

Anwendung des beschleunigten Verfahrens
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. §13a BauGB aufgestellt.
Die Anwendungsvoraussetzungen für das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB 
liegen vor, weil der Bebauungsplan der Neuordnung minder genutzter Flächen im 
innerstädtischen Bereich dient und weniger als 20.000 m² anrechenbare Grundfläche 
festgesetzt werden.  
Durch den Bebauungsplan wird die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung   oder nach Landesrecht unterliegen, nicht begründet.
Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und 
Schutzzwecke von FFH-Gebieten oder europäischen Vogelschutzgebieten.

Vorbereitende Bauleitplanung
Der Bebauungsplan ist gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt.

Beschreibung des Vorhabens
Der Entwurf nimmt die Struktur der Volksbank auf und führt diese in drei Baukörpern (5 
Geschosse mit zusätzlich zurückgesetztem Dachgeschoss) zur Römerstraße hin gegliedert 
fort. Das zur Volksbank direkt anschließende Gebäude nimmt die Höhe der Bank auf und 
schafft damit einen kontinuierlichen Abschluss zur Römerstraße. 
Zur kleinteilig strukturierten nördlichen Grundstücksseite (Walter-Flex-Straße) hin entstehen 
4 Häuser (3 – 4 geschossig), die durch die rundlichen Ausformungen eine zeitgemäße, 
eigenständige Architektursprache sprechen. Zudem werden die verbleibenden Zwischen-
bereiche aufgeweitet. Sie gliedern sich harmonisch in das nördlich angrenzende durchgrünte 
Stadtgebiet.
Dieser Entwurf trägt zur nachhaltigen Aufwertung und Stärkung des Stadtzentrums als 
Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Wohnstandort bei. Die entsprechenden Bausteine für 
die Bebauungsplanänderung umfassen dabei u. a. folgende Aspekte:
- Erzielung einer städtebaulich verträglichen Einbindung der im Plangebiet möglichen bau-

lichen Entwicklungen in die umliegenden Strukturen.
- Stärkung und Fortentwicklung der öffentlichen Räume im Sinne einer qualitätvollen Stadt-

gestaltung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Anforderungen an den Straßen-
raum.

- Umsetzung der verbleibenden Bauabschnitte zur Neuordnung des Neuköllner Platzes 
einschließlich der angrenzenden Straßenräume.

- Anpassung des Plangebietes an die aktuelle Baunutzungsverordnung 1990 unter Be-
rücksichtigung der im April 2011 beschlossenen Vergnügungsstättenkonzeption.
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Städtebaulicher Vertrag
Zur Sicherung der städtebaulichen Ziele wurde mit dem Investor am 5.11.2019 ein 
städtebaulicher Vertrag mit folgenden wesentlichen  Eckpunkten geschlossen: Bindung an 
den Bebauungsplan, Gestaltung (Gebäude und öffentliche Freiflächen), Dienstbarkeiten, 
Baulasten, Ausgleichsmaßnahmen, Kostentragung.

Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde vom Gemeinderat am 31.1.2017 
gefasst. Ebenfalls am 31.1.2017 hat der Gemeinderat den Entwurf des Bebauungsplans vom 
19.12.2016 gebilligt und zur öffentlichen Auslegung beschlossen. Die Unterrichtung der 
Öffentlichkeit wurde gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB in Form einer Planauslegung 
(Planaushang im Rathaus, Belforter Platz 1, III. Stock, Wartebereich des ServiceBüroBauen) 
mit der Gelegenheit der Äußerung zur Planung im Zeitraum vom 02.12.2019 bis 13.01.2020 
durchgeführt. Ein wichtiger Grund für eine angemessene Fristverlängerung gem. §3 Abs. 2 
Satz 1 lag nicht vor.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Anschreiben vom 
21.11.2019 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB an der Planung beteiligt.

Ergebnis aus der Beteiligung
Seitens der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen.
Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind in Anlage 
1 zu SV 2020/048  tabellarisch im Originaltext aufgelistet, das Ergebnis der Prüfung durch 
die Verwaltung ist diesen jeweils gegenüber gestellt (Abwägungsvorschläge). Im Wesent-
lichen wurden folgende Anregungen geäußert:

A. Belange der Raumordnung
Das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS), Ref. 21- Raumordnung, Baurecht, 
Denkmalschutz äußerte sich allgemein zur Beachtlichkeit des §1 Abs.3 bis Abs. 5 sowie des 
§1a Abs. 2 BauGB und dass diesen Regelungen in der Begründung zum Bebauungsplan 
angemessen Rechnung zu tragen sei. Die in den zitierten §§ aufgeführten Belange waren 
bei der Aufstellung des Bebauungsplans bereits berücksichtigt und in der Begründung 
entsprechend dargestellt worden.

B. Agglomerationswirkungen Einzelhandel
Des Weiteren wurde seitens des RPS (Ref. 21) und der Stadt Sindelfingen darum gebeten, 
mögliche Agglomerationswirkungen zu bedenken. Im Ergebnis der Prüfung ist seitens der 
Verwaltung festzustellen, dass das Plangebiet für etwaigen zusätzlichen Einzelhandel 
grundsätzlich bestens geeignet ist. Dessen Verträglichkeit ist im Einzelfall im Zuge des 
Baugenehmigungsverfahrens z.B. per Einzelhandelsgutachten nachzuweisen. Eine 
Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich, die Begründung wird redaktionell 
ergänzt.

C. Archäologische Kulturdenkmale
Das Landesamt für Denkmalpflege (LAD) hat mit Verweis auf die Lage des Plangebiets im 
Bereich des Kulturdenkmals „Römerstraße Pforzheim-Cannstatt“ darauf hingewiesen, dass 
bei Bodeneingriffen mit archäologischen Befunden zu rechnen sei und entsprechende 
vorsorgliche Maßnahmen zu deren Schutz angeregt. Eine nachfolgenden Ortsbegehung und 
eine ergänzenden Abstimmung mit dem Vorhabenträger hatte dann zum Ergebnis, dass es 
keiner bauvorgreifenden Sondage bedarf. Eine punktuelle Begutachtung des Fortgangs der 
Arbeiten seitens des LAD oder eines Technikers wurde für ausreichend erachtet. Eine 
Änderung des Bebauungsplans ist nicht erforderlich, die Hinweise und die Begrünung 
werden redaktionell ergänzt.

D. Immissionsschutz - Straßenverkehrslärm
Seitens des Landratsamtes (Immissionsschutz) wurde empfohlen, die textlichen 
Festsetzungen bzgl. der Pflicht zum Einbau schallgedämmter Lüftungselemente für Räume, 
die dem dauernden Aufenthalt im Nachtzeitraum dienen (Schlafräume) zu ergänzen. Die 
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Empfehlung wurde mit Verweis auf die DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau 
zurückgewiesen. Die entsprechenden Anforderungen sind über einen Bezug zu den hier 
relevanten Inhalten der DIN bereits Bestandteil der getroffenen Festsetzungen. Eine 
Änderung des Bebauungsplans ist nicht erforderlich, die Hinweise werden redaktionell 
ergänzt.

E. Stromversorgung
Die Netze BW hat darauf hingewiesen, dass die bestehende Umspannstation „Eltinger 
Straße“ im Plangebiet unverändert belassen und genutzt werden kann. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen, die Umspannstation ist planungs- und grundbuchrechtlich gesichert.

F. Gasversorgung
Die Netze BW hat darauf hingewiesen, dass sich im Plangebiet eine Gashochdruckleitung 
sowie Gasniederdruckleitungen (Verteilnetz) befinden, die im Bestand und Betrieb durch 
bauliche Eingriffe und Einwirkungen nicht beeinträchtigt oder gefährdet werden dürfen. Die 
Leitungen befinden sich innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen und werden durch 
bauliche Maßnahmen in den festgesetzten Baugebieten nicht tangiert. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. Eine Änderung des Bebauungsplans ist nicht erforderlich, die Hinweise 
und die Begründung werden redaktionell ergänzt.

G. Leitungsrechte
Die Netze BW hat darauf hingewiesen, dass sowohl das westliche als auch das östliche 
Leitungsrecht entfallen können, da die dort befindlichen Leitungen im Zuge der 
Plandurchführung außer Betrieb genommen werden können. Das westliche Leitungsrecht 
wird daher aus der Planzeichnung gelöscht, das östliche bleibt bestehen, da sich hier auch 
städtische Leitungen befinden, die erhalten werden müssen. Die Änderung ist redaktionell, 
die Grundzüge der Planung sind nicht tangiert.

H. Geotechnik und Grundwasser
Die Stellungnahme des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) enthielt 
einige Hinweise zu  Geotechnik und Grundwasser sowie allgemeine Hinweise. Die Hinweise 
werden zur Kenntnis genommen. Eine Änderung des Bebauungsplans ist nicht erforderlich, 
die Hinweise und die Begründung werden redaktionell ergänzt.

I. Fazit
Abschließend wird festgestellt, dass keine Stellungnahmen eingegangen sind, die aus Sicht 
der Verwaltung die Grundzüge der bisherigen Planung in Frage stellen. Die Änderungen der 
Planunterlagen seit dem Auslegungsbeschluss vom 31.01.2017 sind redaktionell (s.u.), eine 
erneute Auslegung ist nicht erforderlich.

3.10 Redaktionelle Änderungen
Gegenüber dem Planentwurf vom 19.12.2016 (Planstand zum Zeitpunkt des 
Auslegungsbeschlusses) wurden nachfolgende, wesentliche redaktionelle Änderungen 
vorgenommen, die Grundzüge der Planung sind nicht tangiert:

Textteil
- Klarstellung der Formulierung zu den Leitungsrechten (LR).
- Klarstellung der Formulierung zum Gehrecht (GR1).
- Löschen der Festsetzung zum Geh- und Fahrrecht (GR2/FR – Tiefgaragenzufahrt) 

wegen des entfallenden Erfordernisses. Die Sicherung erfolgt mittels Regelungen im 
städtebaulichen Vertrag und durch privatrechtliche Vereinbarungen.

- Ergänzung der Hinweise zum Denkmalschutz (C2), zur Wasserwirtschaft (C5) und zum 
Lärmschutz (C8)

- Ergänzung weiterer Hinweise zu Geotechnik (C4) und Gasversorgung (C7)

Begründung
- Ergänzung eines Kapitels zur Gasversorgung (3.4.1.).
- Ergänzung eines Kapitels zur Geotechnik (3.6.).
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- Ergänzung eines Kapitels zu Agglomerationswirkungen im Einzelhandel (4.1.1.).
- Ergänzung eines Kapitels zum Denkmalschutz (4.5.).

Planzeichnung
- Herausnahme der Fläche für das westliche Leitungsrecht zwischen Walter-Flex-Straße 

und Römerstraße wegen Entfall der Erfordernis.
- Herausnahme der Fläche für das Geh- und Fahrrecht (GR2/FR – Tiefgaragenzufahrt) 

wegen des entfallenden Erfordernisses. Die Sicherung erfolgt mittels Regelungen im 
städtebaulichen Vertrag und durch privatrechtliche Vereinbarungen.

Weiteres Vorgehen
- Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen.
- Satzungsbeschluss.
- Ausfertigung des Bebauungsplans und anschließendes In Kraft setzen durch ortsübliche 

Bekanntmachung (Amtsblatt).

Anlage/n
1 01_STELLUNGN-BEH-TÖB_21-02-20_Stadtmitte,Teil 1-2. Änderung (öffentlich)
2 02_VÜ_Verfahrensübersicht_Stadtmitte-Teil1 -2. Änderung (öffentlich)
3 03_PZ-Planzeichnung_2020-02-21_Stadtmitte-Teil1-2.Änd (öffentlich)
4 04_TXT_Textteil_21-02-2020_Stadtmitte-Teil 1-2.Änderung (öffentlich)
5 05_BGR_Begruendung_21-02-2020_Stadtmitte Teil 1 - 2. Änd (öffentlich)
6 06_Sonneneinstrahlung_2014-01 (öffentlich)
7 07_Luftschadstoffe_2014-06-07 (öffentlich)
8 08_Besonnung-Luftschadstoffe_2016-05 (öffentlich)
9 09_Schall_2014-07-14 (öffentlich)
10 10_Schall-Nachtrag_2014-09-04 (öffentlich)
11 11_Schall_2016-07-12 (öffentlich)
12 12_Artenschutz_2012-03 (öffentlich)
13 13_Artenschutz-ergänzt_2013-10 (öffentlich)
14 14_Eichhörnchen_2016-01 (öffentlich)
15 15_Baugrund_2015-07-10 (öffentlich)
16 16_Verkehr_2016-04 (öffentlich)
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Bebauungsplan „Stadtmitte, Teil 1- 2. Änderung: Bereich 
nördlich der Römerstraße“ 
mit Satzung über örtliche Bauvorschriften 
Planbereich 03.04-3/2 
in Leonberg 
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Behandlung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung (gem. § 4 Abs. 1 BauGB) der 
BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE, Anschreiben vom 21.11.2019 
 

 

Bebauungsplan Bebauungsplanverfahren „Stadtmitte, Teil 1 – 2. Änderung: Bereich nördlich der Römerstraße“ in Leonberg  
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
Planbereich 03.04-3/2, Leonberg  Seite 1 / 63 
 

TöB 
Nr. Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschluss- 

empfehlung 
 

1 
 
Verband Region Stuttgart 
 
10.01.2020 per Mail 
 

  

 
 

Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf "Stadtmitte, Teil 1 
– 2. Änderung: Bereich nördlich der Römerstraße" in Leonberg, 
gemäß § 13a § 4 Abs. 2 BauGB 
Ihr Schreiben vom 21.11.2019 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Kolleth, 
 
vielen Dank für die Beteiligung am oben genannten 
Bebauungsplanverfahren. 
 
Der Planung stehen regionalplanerische Ziele nicht entgegen. 
 
Wir bitten Sie, uns nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ein 
Exemplar der Planunterlagen, möglichst in digitaler Form (an: 
planung@region-stuttgart.org), zu überlassen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziele der Regionalplanung 
Keine Bedenken und Anregungen. 
 
Überlassung von Unterlagen 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, er ist nicht 
bebauungsplanrelevant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Behandlung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung (gem. § 4 Abs. 1 BauGB) der 
BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE, Anschreiben vom 21.11.2019 
 

 

Bebauungsplan Bebauungsplanverfahren „Stadtmitte, Teil 1 – 2. Änderung: Bereich nördlich der Römerstraße“ in Leonberg  
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
Planbereich 03.04-3/2, Leonberg  Seite 2 / 63 
 

TöB 
Nr. Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschluss- 

empfehlung 

 
 
 
Corinna Schmidt 
 
 
 
Corinna Schmidt 
Referentin für Regional- und Siedlungsplanung 
 
Verband Region Stuttgart 
Kronenstraße 25 
70174 Stuttgart 
Tel. 0711 22759-948 
Fax. 0711 22759-70 
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Behandlung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung (gem. § 4 Abs. 1 BauGB) der 
BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE, Anschreiben vom 21.11.2019 
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im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
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TöB 
Nr. Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschluss- 
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2a 
 
Regierungspräsidium Stuttgart – Referat 21 
 
16.12.2019 per Mail 
 

  

 
 

 
Betreff: Wtrlt: 2019-12-16 STN Ref 21 BPL "Stadtmitte, Teil 2 - 
2. Änd.: Bereich nördl. Römerstr.", Leonberg - § 4 I BauGB, § 
13a BauGB 
 
Sehr geehrte Frau Kolleth, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung an o.g. Verfahren. Die 
Unterlagen wurden ins Intranet eingestellt bzw. durch Ref. 21 
ausgelegt und damit den Fachabteilungen im Hause zugänglich 
gemacht. 
 
Es handelt sich nach dem von Ihnen vorgelegten Formblatt um 
einen entwickelten Bebauungsplan. 
Nach dem Erlass des Regierungspräsidiums vom 10.02.2017 
erhalten Sie keine Gesamtstellungnahme des Regierungs-
präsidiums. 
Die von Ihnen benannten Fachabteilungen nehmen - bei 
Bedarf - jeweils direkt Stellung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stadt Leonberg 21.2.2020 Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 2020/048 
Stadtplanungsamt, Abteilung Stadt- und Bauleitplanung 

Behandlung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung (gem. § 4 Abs. 1 BauGB) der 
BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE, Anschreiben vom 21.11.2019 
 

 

Bebauungsplan Bebauungsplanverfahren „Stadtmitte, Teil 1 – 2. Änderung: Bereich nördlich der Römerstraße“ in Leonberg  
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
Planbereich 03.04-3/2, Leonberg  Seite 4 / 63 
 

TöB 
Nr. Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschluss- 

empfehlung 

 
Raumordnung 
Aus raumordnerischer Sicht wird darauf hingewiesen, dass 
insbesondere § 1 Abs. 3 bis Abs. 5 sowie § 1a Abs. 2 BauGB 
zu berücksichtigen sind. Diesen Regelungen ist in der 
Begründung angemessen Rechnung zu tragen. Vor dem 
Hintergrund, dass in einem Mischgebiet nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 
BauNVO sowie in einem Kerngebiet nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 
BauNVO Einzelhandelsbetriebe allgemein zulässig sind wird 
zudem darum gebeten, bei der Planung mögliche 
Agglomerationswirkungen zu bedenken. Auf PS 2.4.3.2.8 (Z) 
Regionalplan Verband Stuttgart wird hingewiesen. 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 
Abs. 3 LplG gebeten, dem Regierungspräsidium nach 
Inkrafttreten des Planes eine Mehrfertigung der Planunter-
lagen - soweit möglich auch in digitalisierter Form - zugehen zu 
lassen. 
 
Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des 
Regierungspräsidiums sind: 
 
Abt. 3 Landwirtschaft 
Frau Cornelia Kästle 

 
Raumordnung 
 
Gem. §1 Abs. 3 BauGB sind Bebauungspläne aufzustellen, 
wenn dies für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
erforderlich ist. Dies ist der Fall und anhand der Darstellungen 
in der Begründung zum Bebauungsplan nachvollziehbar. 
 
Gem. §1 Abs. 4 BauGB sind Bebauungspläne den Zielen der 
Raumordnung anzupassen. Dies ist der Fall und wurde vom 
Verband Region Stuttgart bestätigt (vgl. oben, Stellungnahme 
Nr.1) 
 
Gem. §1 Abs. 5 BauGB sollen „Bauleitpläne eine nachhaltige 
städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen 
und umweltschützenden Anforderungen auch in 
Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander 
in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit 
dienende sozialgerechte Bodennutzung unter 
Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung 
gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere 
auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die 
städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild 
baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Tel.: 0711/904-13207 
Cornelia.Kaestle@rps.bwl.de 
 
Abt. 4 Straßenwesen und Verkehr 
Herr Karsten Grothe 
Tel. 0711/904-14224 
Karsten.Grothe@rps.bwl.de 
 
Abt. 5 Umwelt 
Frau Birgit Müller 
Tel.: 0711/904-15117 
Birgit.Mueller@rps.bwl.de 
 
Abt. 8 Denkmalpflege 
Herr Dr. Martin Hahn 
Tel.: 0711/904-45183 
Martin.Hahn@rps.bwl.de 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dierk Wöhrmann 
 
Regierungspräsidium Stuttgart 
Referat 21 - Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 
Ruppmannstraße 21 

städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 
Innenentwicklung erfolgen.“ Dies ist der 
Fall und anhand der Darstellungen in der Begründung zum 
Bebauungsplan nachvollziehbar. 
 
Gem. §1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam 
umgegangen werden. Dies ist gewährleistet, da der 
Bebauungsplan im Zuge der Innenentwicklung die 
Voraussetzungen für die Erneuerung und zukunftsorientierte 
Entwicklung eines über lange Zeit nur gering bebauten und 
extensiv genutzten, innerstädtischen Areals schafft. Mit dem 
Bebauungsplan wird die Schließung einer innerstädtischen 
Baulücke befördert, was seit der Aufstellung des 
Vorgängerbebauungsplans von 1972 noch nicht bewerkstelligt 
werden konnte. 
 
Agglomerationswirkungen nach PS 2.4.3.2.8 (Z) Regionalplan 
Verband Region Stuttgart: 
 
Der Verkaufsflächenumfang (VK) von 
Einzelhandelsgroßprojekten (ab VK 800m²), ist auf die 
Einwohnerzahl des zentralen Ortes (hier Leonberg als 
Mittelzentrum) und dessen Verflechtungsbereich 
abzustimmen. Die Funktionsfähigkeit des zentralörtlichen 
(Leonberger) Siedlungs- und Versorgungskerns und anderer 
zentraler Orte (hier z.B. die nächstgelegenen 
Nachbarkommunen Ditzingen, Renningen, Gerlingen, die 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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70565 Stuttgart 
 
Telefon: 0711 / 904 - 12137 

Mittelzentren Sindelfingen /Böblingen und das Oberzentrum 
Stuttgart)  sowie die verbrauchernahe Versorgung dürfen 
dabei nicht beeinträchtigt werden. 
 
Das Plangebiet liegt innerhalb des zentralen 
Versorgungsbereichs der Stadt Leonberg gemäß der 
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes Leonberg 
(EHK) vom Januar 2017, Gesellschaft für Markt und 
Absatzforschung mbH (GMA). Demnach hat Leonberg mit 
einem Wert von 94 % eine vergleichsweise niedrige 
Einzelhandelszentralität und per Saldo Kaufkraftabflüsse aus 
dem Leonberger Stadtgebiet zu verzeichnen, welche auf die 
starken Konkurrenzbeziehungen in der Region hinweisen. 
Durch den Marktaustritt von Hofmeister wurde der Wert auf rd. 
80 % gesenkt. Verbunden mit der stark steigenden 
Bevölkerungszahl ist es demnach nicht zu erwarten, dass 
durch die Gebietsausweisung und die potentiellen 
Agglomerationswirkungen Kaufkraftabflüsse aus dem Umland 
über den Verflechtungsbereich hinaus entstehen. Im Rahmen 
von Neubeantragung von Einzelhandelsbetrieben sind die 
raumordnerischen Voraussetzungen branchenspezifisch zu 
überprüfen. 
 
Der vorliegende Bebauungsplan überplant ein bestehendes 
Kerngebiet (MK). In dessen baulichen Bestand sind bereits 
einige kleinere (nicht großflächige) Verkaufsflächen 
vorhanden. Grundsätzlich wären auf Basis des bisherigen 
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Planungsrechts im gesamten Plangebiet auch großflächige 
Einzelhandelsbetriebe zulässig. Die aktuelle Planung schränkt 
nun diese Option im größeren,  östlichen Teil des Plangebiets 
aufgrund der „Rückstufung“ dieses Bereichs zu einem 
Mischgebiet (MI) ein. In Mischgebieten ist großflächiger 
Einzelhandel unzulässig, die grundsätzliche Möglichkeit 
agglomerationsbedinger Auswirkungen wird sich somit 
zukünftig verringern. 
 
Eine  Agglomeration  von  Einzelhandelsbetrieben  
entsteht,  wenn  räumlich  nahe beieinander liegend mehrere 
Einzelhandelsbetriebe errichtet werden, zu einem  
bestehenden  Einzelhandelsbetrieb  ein  oder  mehrere  neue  
Einzelhandelsbetriebe  hinzutreten  oder  bestehende  
Einzelhandelsbetriebe  erweitert  oder  umgenutzt  werden,  so  
dass  die  Summe  der  Verkaufsflächen  der  räumlich nahe 
beieinander liegenden Einzelhandelsbetriebe größer als 800 
m² ist. Räumlich  nahe  beieinander  liegen  
Einzelhandelsbetriebe,  wenn  die  Luftlinie  zwischen den 
Gebäudezugängen nicht länger als 150 m ist. 
 
Agglomerationen sind in den Ortskernen aller Gemeinden 
zulässig. Das Plangebiet befindet sich im Ortszentrum, das 
insbesondere durch das großflächige Einkaufszentrum „LEO-
Center“ geprägt ist, welches unmittelbar südwestlich an das 
Plangebiet angrenzt. Die Entfernung zwischen den 
Baugebietsflächen im Plangebiet und dem nördlichen Zugang 
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des LEO-Center´s beträgt weniger als 50m. 
 
Gemäß der Raumnutzungskarte des Regionalplans befindet 
sich das Baugebiet vollständig innerhalb des Standorts für 
zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte 
(Vorranggebiet), der sich vom LEO-Center im Südosten, zur 
Schweizermühle im Westen (Aldi) bis nach Norden (gesamte 
Altstadt) erstreckt. Die Ansiedlung zentrenrelevanten 
Einzelhandels steht damit grundsätzlich im Einklang mit den 
Zielen der Raumordnung. 
 
Lagebedingt spricht aus der Perspektive der Raumordnung 
daher grundsätzlich nichts gegen zusätzliche Verkaufsflächen 
im Plangebiet, ein etwaiger Verkaufsflächenzuwachs bedarf 
jedoch, wegen der räumlichen Nähe zu bereits bestehenden 
Verkaufsflächen, der Berücksichtigung besagter 
Agglomerationswirkungen, die hier grundsätzlich gegeben sein 
können. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Plangebiet 
aus raumordnerischer Sicht für zusätzlichen Einzelhandel 
grundsätzlich bestens geeignet ist. Die Festsetzungen zur 
Art der Nutzung werden daher beibehalten. Nach aktuellem 
Sachstand ist jedoch nicht davon auszugehen, dass das In -
Kraft - Setzen des Bebauungsplanes zu einer relevanten 
Zunahme an Einzelhandelsverkaufsfläche führen wird.  Am  
Bestandsstandort  LEO 2000 sind keine wesentlichen 
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Änderungsabsichten bekannt, das projektiere Vorhaben im 
neuen Mischgebiet sieht neben gewerblichen Büronutzungen, 
einer Tagespflegeeinrichtung und einigen Seniorenwohnungen 
vorwiegend Wohnungen in den oberen Geschossen vor. 
 
Für die Ansiedlung zusätzlichen Einzelhandels, also einer 
Vergrößerung der bereits  vorhandenen Verkaufsfläche im 
Sinne der Agglomateration , z.B. im Rahmen einer 
Nutzungsänderung im bestehenden Wohn- und 
Geschäftshaus „LEO 2000“, ist die Verträglichkeit einer ggf. 
zusätzlichen Verkaufsfläche im Zuge des 
Baugenehmigungsverfahrens, z.B. per 
Einzelhandelsgutachten,  nachzuweisen. Die  weitere 
Verträglichkeit (Kongruenzgebot, Beeinträchtigungsverbot 
gem. Einzelhandelserlass des Landes Baden Württemberg)  
ist abhängig vom konkreten Einzelfall und kann in der 
vorgelagerten Bauleitplanung nicht vorwegnehmend geprüft 
werden. Die Erfüllung  des Konzentrationsgebotes und des  
Integrationsgebotes ist anhand der raumordnerischen 
Zielsetzung bereits als erfüllt anzusehen. 
 
Nachfolgende, bzgl. der Agglomerationswirkung ggf. 
betroffene Kommunen haben eine Stellungnahme 
abgegeben: vgl. Stadt Sindelfingen (Nr. 9), Stadt Renningen 
(Nr.11), Stadt Ditzingen (Nr. 13), Landeshauptstadt Stuttgart 
(Nr.14.). 
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Die Begründung des Bebauungsplanes wird entsprechend 
ergänzt. Eine Änderung des Bebauungsplans ist nicht 
erforderlich. 
 
 
 
 

Redaktionelle 
Berücksichtigung 
in  Begründung 
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2b 
 
Regierungspräsidium Stuttgart 
 

 
REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 

ABTEILUNG UMWELT 
 
Regierungspräsidium Stuttgart - Postfach 80 07 09 - 70507 Stuttgart 
 
Stuttgart    09. Jan. 2020 
Name     Birgit Müller 
Durchwahl    0711 904-15117 
Aktenzeichen    51- Müller 

 

  

 

 

Bebauungsplan „Stadtmitte, Teil 1 – 2. Änderung: Bereich 
nördlich der Römerstraße“ in Leonberg im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB Ihr Schreiben vom 21.11.2019, 
Az.: C 6100-ko 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
das Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 5 - Umwelt, 
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nimmt zu der im Betreff genannten Planung wie folgt Stellung: 
 
 
Industrie: 
 
 
Nach dem lufthygienischen Gutachten ist durch den o.a. 
Bebauungsplan mit keinen Überschreitungen des NO2-
Grenzwertes zu rechnen. Die Situation ist weiter im Auge zu 
behalten. Erhöhungen der bestehenden Situation sind nicht 
hinzunehmen. 
 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Frank Obermüller, Referat 
54.1,  0711/904-15400, 
  frank.obermueller@rps.bwl.de zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
gez. 
Birgit Müller 
 
 

 

 

 

 

Lufthygiene / NO2 Grenzwerte 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bebauungsplanbedingt ist mit keiner Überschreitung des 
Grenzwertes zu rechnen. Planänderungen sind somit nicht 
erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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2c 
-1 

 
Regierungspräsidium Stuttgart – Landesamt für 
Denkmalpflege 
 
09.12.2019 per Mail 
 

  

 
 

Betreff:  Stadtmitte, Teil 1 - 2. Änderung: Bereich nördlich der 
Römerstraße 
 
Sehr geehrte Frau Kolleth, 
 
vielen Dank für die Beteiligung des Landesamtes für 
Denkmalpflege im Rahmen der Anhörung der Träger 
öffentlicher Belange! 
 
Das Plangebiet liegt im Bereich des Kulturdenkmals gem. § 2 
DSchG "Römerstraße Pforzheim-Cannstatt". Bei 
Bodeneingriffen ist daher mit archäologischen Funden und 
Befunden - Kulturdenkmalen gem. § 2 DSchG - zu rechnen. 
Wir bitten um nachrichtliche Übernahme in die Planunterlagen. 
 
An der Erhaltung der ausgewiesenen archäologischen 
Kulturdenkmale besteht grundsätzlich ein öffentliches 
Interesse. 
Sollte an den Planungen in der vorliegenden Form festgehalten 

 
 
 
 
 
Archäologische Kulturdenkmale 
 
Nach Erhalt der Stellungnahme ist die Verwaltung umgehend 
an das Landesamt für Denkmalpflege herangetreten, um die 
weitere Vorgehensweise beim Umgang mit etwaigen 
archäologischen Kulturdenkmalen abzustimmen. 
 
In Folge dessen fand am 14.1.2020 ein Ortstermin zur  
gemeinsamen Begehung des Plangebietes mit dem 
zuständigen Mitarbeiter des Landesdenkmalamtes, Dr. Marc. 
Heise statt. 
 
Die Ergebnisse des Ortstermins und der zugehörige 
Abwägungsvorschlag sind nachfolgend abgebildet 
(s.u. Ziff. 2c-2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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werden, regen wir an, frühzeitig im Vorfeld von Bodeneingriffen 
(auch im Rahmen von Abbrucharbeiten, Leitungstrassen etc.) 
auf Kosten des Planungsträgers den Humusabtrag / 
Oberbodenabtrag im Bereich der Bodeneingriffsflächen zeitlich 
vorgezogen in Anwesenheit eines Vertreters der 
Archäologischen Denkmalpflege durchzuführen. Für diese 
Arbeiten ist ein ausreichend großes Zeitfenster bis zum 
Baubeginn freizuhalten, da mit wissenschaftlichen 
Ausgrabungen/Dokumentationen in Bereichen archäologischer 
Befunde (Kulturdenkmale gem. § 2 DSchG) zu rechnen ist. 
Diese Maßnahme frühzeitig durchzuführen, ist im Interesse des 
Planungsträgers sowie der Bauherren, da hiermit 
Planungssicherheit erreicht werden kann und Wartezeiten 
durch archäologische Grabungen vermieden oder minimiert 
werden können. Eine schriftliche Terminvereinbarung ist 
notwendig. Sollten sich hierbei archäologische Befunde zeigen 
ist im Anschluss daran mit wissenschaftlichen Ausgrabungen 
zu rechnen, sofern seitens des Planungsträgers an der 
Ausdehnung des Plangebiets in der derzeitigen Form 
festgehalten wird. Wir weisen darauf hin, dass im Falle einer 
notwendigen Rettungsgrabung durch das Ref. 84.2 die 
Bergung und Dokumentation der Kulturdenkmale durch den 
Planungsträger finanziert werden muss. 
Wir bitten Sie diesen Hinweis in die Planunterlagen zu 
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übernehmen. 
 
Für weitere Informationen und Terminabsprachen wenden Sie 
sich bitte an das Landesamt für Denkmalpflege, Dr. Marc Heise 
(Tel. 07071/757-2413; Marc.Heise@rps.bwl.de). 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Marc Heise 
Landesamt für Denkmalpflege 
im Regierungspräsidium Stuttgart 
Referat 84.2 - Operative Archäologie 
Alexanderstraße 48 
72072 Tübingen 
Telefon: 07071/757-2413 
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2c 
-2 

 
Regierungspräsidium Stuttgart – Landesamt für 
Denkmalpflege 
 
23.01.2020 per Mail 
 

  

 
 

Betreff:  AW: B-Planverfahren "Stadtmitte, Teil1  - 2. 
Änderung im Bereich nördlich der Römerstraße" in Leonberg 
 
Sehr geehrter Herr Kübler, 
 
nach der gemeinsamen Begehung des Planareals in o.g. 
Verfahren wird es entgegen meiner Stellungnahme vom 
09.12.2019 nicht erforderlich sein, den Oberbodenabtrag 
zeitlich vorgezogen durchzuführen. 
Das Plangebiet ist durch einen asphaltierten Parkplatz und eine 
Tiefgaragenzufahrt bereichsweise gestört. 
 
Mit einer ungestörten Erhaltung archäologischer Substanz- 
Kulturdenkmalen gern. § 2 DSchG - in tieferen Bodenschichten 
muss dennoch gerechnet werden. 
 
Aus diesem Grund ist für die Baumaßnahmen - den Ober-
bodenabtrag nach Entfernen der Asphaltdecke - eine 
archäologische Baubegleitung erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
Archäologische Kulturdenkmale - Ergebnisse Ortstermin 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die ggf. erforderliche Konfliktbewältigung verlagert sich somit 
auf die Plandurchführung. 
Eine Ergänzung des Abwägungsmaterials (z.B. durch 
archäologische Grabungen im Vorfeld des In Kraft Tretens des 
Bebauungsplanes) oder Änderungen am Bebauungsplan sind 
nicht erforderlich. 
 
Nach letzten Informationen vom 17.2.2019 (mail H. Heise an 
die Bauherrschaft) ist auf Grund der Inhalte des geologischen 
Gutachtens davon auszugehen, dass in diesem Bereich schon 
einiges gestört und aufgefüllt wurde (Asphalt- / 
Betonbruchstücke in erheblicher Tiefe). Eine bauvorgreifende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Mit der archäologischen Begleitung ist ein Archäologiebüro / 
eine Grabungsfirma zu beauftragen, das /die nach den 
Richtlinien des Landesamt für Denkmalpflege (LAD) arbeitet. 
Die Kosten dafür hat die Bauherrschaft zu übernehmen, die 
Fachaufsicht obliegt dem LAD (Ansprechpartner: Dr. Mare 
Heise; marc.heise@rps.bwl.de; Tel. 07071/757-2413). 
Verzögerungen im Bauablauf durch eine fachgerechte 
Befunddokumentation und/oder Fundbergung sind ggf. 
hinzunehmen. Die ausführende Tiefbaufirma ist vorab 
schriftlich über die archäologische Begleitung zu informieren. 
Von den Ergebnissen der Baubegleitung hängt es ab, ob 
weitere archäologische Maßnahmen erforderlich sind. 
Originaldokumentation und Funde gehen in das Eigentum des 
Landes Baden-Württemberg, vertreten durch das LAD, über. 
Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten(§  27 DSchG) wird 
hingewiesen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Mare Heise 
 

Sondage wird daher weiterhin für nicht notwendig ist erachtet. 
Sollte es im Rahmen einer Baubegleitung zu archäologischen 
Funden kommen, wäre nur mit kurzzeitigen Unterbrechungen 
zu rechnen. 
 
Aufgrund der sich konkretisieren Informationen vertritt Herr 
Heise ferner die Auffassung dass, anders als noch im email 
vom 23.1.2020 dargestellt, eine dauerhafte Begleitung durch 
eine Fachfirma nicht erforderlich sein wird. Es wird ausreichen 
wenn Herr Heise oder ein Techniker den Fortgang der 
Arbeiten punktuell begutachten. 
 
 
Die Hinweise zum Denkmalschutz werden im Textteil unter 
„Hinweise“ und in  der Begründung des Bebauungsplanes 
entsprechend der Anmerkungen des Landesdenkmalamtes 
ergänzt. Eine Änderung des Bebauungsplans ist nicht 
erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
redaktionelle 
Berücksichtigung 
In den Hinweisen 
und der 
Begründung 
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3a 
 
Landratsamt Böblingen 
 
 
 
 
Landratsamt Böblingen - Postfach 16 40  71006 Böblingen 
 
Landratsamt 
Bauen und Gewerbe 
Annemarie Schenker 
Telefon 07031-663 1272 
Telefax 07031-663 1963 
A.Schenker@lrabb.de 
Zimmer A 236 
 
08.01.2020 

 

  
 
 

 Az.:  41-2013-1693 
 
 
Bebauungsplan "Stadtmitte, Teil 1 - 2. Änderung: Bereich 
nördlich der Römerstraße" in Leonberg  
 
Ihr Schreiben vom 21.11.2019 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
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für die Beteiligung an dem o. g. Bebauungsplanverfahren 
bedanken wir uns. Zu dem Planentwurf in der Fassung vom 
19.12.2016 mit Ergänzung vom 29.10.2019 nehmen wir wie 
folgt Stellung: 
 
Immissionsschutz 
 
Nach Sichtung sämtlicher 5 Gutachten mit Umweltbezug (Jahre 
2014 – 2016), beschränkt sich unsere Stellungnahme auf den 
Belang Lärmschutz (Verkehrslärm), da lt. den vorliegenden 
Untersuchungen das Plangebiet nur hinsichtlich des 
Straßenverkehrslärms schädlichen Umwelteinwirkungen 
ausgesetzt sein wird. Zugrunde gelegt ist dabei die aktuellste 
vorliegende schalltechnische Untersuchung der Fritz GmbH 
vom 12.07.2016, Bericht Nr.: 1416-VSS-1, Dipl.-Geogr. 
Christine Diez und Dipl.-Ing. Klaus Dietrich. 
 
Wir empfehlen dringend aufgrund des Ergebnisses des o. g. 
Schallgutachtens und aufgrund der darin enthaltenen 
Empfehlungen (siehe S. 26, letzter Absatz vor 7. Schluss-
bemerkungen) die textlichen Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 
Nr. 24 wie folgt zu ergänzen: 
„Für Räume, die dem dauernden Aufenthalt im Nachtzeitraum 
dienen (Schlafräume), ist zusätzlich der Einbau schall-

 
 
 
 
 
 
Immissionsschutz – Verkehrslärm 
 
Die getroffenen Festsetzungen zum Schallschutz gegenüber 
Verkehrslärm  definieren die Anforderungen an den 
Schallschutz von Außenbauteilen, damit in den nicht nur zum 
vorübergehenden Aufenthalt ihrer Bewohner oder Nutzern 
dienenden Räumen die Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse eingehalten werden. 
Zum Erreichen des Schutzzieles sind, in Abhängigkeit von der 
Schutzbedürftigkeit der jeweiligen Raumart sowie der Intensität 
der äußeren Lärmeinwirkung (Dokumentiert durch die im 
zeichnerischen Teil eingetragenen Lärmpegelbereiche), die 
Außenbauteile entsprechend der Tabellen 8 und 9 der 
maßgeblichen DIN 4109 zu dimensionieren, damit die 
jeweiligen Anforderungen an die Luftschalldämmung 
eingehalten werden. Die Vorgabe bezieht sich auf das 
gesamte Außenbauteil, einschließlich der  Fenster. 
 
Bei geöffnetem Fenster  (in der Regel zum Zwecke der 
Raumlüftung), geht der Schallschutz des Außenbauteils 
weitgehend verloren, so dass  es in den schutzbedürftigen 
Räumen dann zu einer Überschreitung der zulässigen 
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gedämmter Lüftungselemente vorzusehen. Der Einbau solcher 
Lüftungselemente ist ab dem Lärmpegelbereich III 
empfehlenswert, ab dem Lärmpegelbereich IV zwingend 
erforderlich, um gesunde Wohn- u. Arbeitsverhältnisse zu 
gewährleisten.“ 
 
Diese Formulierung findet sich zwar in der Begründung zum 
Bebauungsplan - siehe S. 15, unter 6.9 Flächen für 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen - im vorletzten Absatz, es wird jedoch angeregt 
daraus eine verbindliche Festsetzung zu formulieren, wie oben 
empfohlen. 
 
Zu begründen ist dies u. E. damit, dass hier Straßenverkehrs-
lärmeinwirkungen oberhalb der Schwelle zur Gesundheits-
gefahr ermittelt wurden, denen nicht mit aktivem Lärmschutz – 
dazu zählt neben der klassischen Lärmschutzwand, z. B. auch 
das Abrücken von Baufenstern von der Lärmquelle, 
Grundrissorientierung, Nutzungsabstufungen, etc. – begegnet 
wurde. 
 
Wir empfehlen aus Rechtssicherheitsgründen außerdem in der 
Begründung noch genauer zu erläutern, ob und welche 
Überlegungen zum aktiven Lärmschutz angestellt wurden und 

Innenraumpegel kommen kann. Dies ist insbesondere dann 
relevant, wenn es sich um besonders schutzbedürftige Räume 
handelt,  die dem dauernden Aufenthalt im Nachtzeitraum 
dienen (Schlafräume), deren sachgerechte Nutzung ggf. eine 
kontinuierliche Lüftung erfordert. 
Während in den „tagaktiven“ Räumen der  für die Lufthygiene 
und zur Vermeidung von Feuchtestau erforderliche 
Luftaustausch durch die sog. Stoßlüftung, ein kurzzeitiges 
Öffnen der Fenster, das die Raumnutzung nicht wesentlich 
einschränkt, herbeigeführt werden kann, ist  dies in den 
Schlafräumen nicht zielführend, so dass hier ein anderer 
Ansatz gewählt  werden muss, um den Schallschutz und die 
Lufthygiene gleichermaßen zu gewährleisten. Es ist  daher der 
Einbau der im Schallgutachten empfohlenen schallgedämmten 
Lüftungselemente erforderlich. 
 
Die bereits getroffene Festsetzung zum Schallschutz erwähnt 
diese Schalldämmlüfter nicht explizit, fordert jedoch, dass die 
Anforderung an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 
gem. der Ziffer 5. und der Tabellen 8 und 9 der DIN 4109 
erfüllt werden. 
 
Die Ziffer 5 – Schutz gegen Außenlärm; Anforderungen an die 
Luftschalldämmung von Außenbauteilen  der DIN 4109 
verweist unter Ziff. 5.4 - Einfluss von 
Lüftungseinrichtungen und/oder Rolladenkästen, darauf, 
dass bauliche Maßnahmen an Außenbauteilen zum Schutz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zurückweisen 
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worauf genau die städtebauliche. bzw. bauliche Unmöglichkeit 
solcher aktiver Maßnahmen begründet ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gegen Außenlärm nur voll wirksam sind, wenn die Fenster und 
Türen geschlossen bleiben und die geforderte 
Luftschalldämmung durch zusätzliche Lüftungseinrichtungen / 
Rolladenkästen nicht verringert wird. Daher wird in der Folge 
verlangt,  dass bei der Berechnung des resultierenden  
Schalldämm-Maßes sowohl  Einrichtungen zur 
vorübergehenden Lüftung (z.B. Lüftungsflügel und Klappen als 
auch zur dauerhaften Lüftung (z.B. schallgedämpfte 
Lüftungsöffnungen, auch mit mechanischem Antrieb) im 
Betriebszustand zu berücksichtigen sind. Dieser Passus ist 
durch die Festsetzung des Bebauungsplans zum Schallschutz 
mit erfasst. Damit ist sichergestellt, dass die – ohnehin 
erforderlichen  - Lüftungseinrichtungen  den Anforderungen an 
den Schallschutz entsprechen müssen. 
Eine Ergänzung der Festsetzungen zum Schallschutz ist somit 
nicht erforderlich. 
 
Darüber  hinaus wird darauf verwiesen, dass die Anwendung  
der DIN 4109 auch durch das Bauordnungsrecht 
(Landesbauordnung- LBO)  verbindlich geregelt ist. 
Die DIN 4109 ist eine eingeführte  technische Baubestimmung 
im Sinne des §73a Abs. 1 LBO. „Technische 
Baubestimmungen sind zu beachten (§73a Abs. 1 Satz 2 
LBO)“ 
 
Die Einhaltung der Vorgaben der DIN 4109 zum passiven 
Schutz gegen Verkehrslärm sind im Zuge des 
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Naturschutz  
 
Nach Aussage der Stadt Leonberg wurden vor der Räumung 
des Baufeldes im Februar 2017 – entsprechend den 
Empfehlungen des Fachgutachters – die CEF-Maßnahmen 
durchgeführt und weiterhin durch den NABU Leonberg betreut. 
Da das Baufeld in Folge gepflegt wurde, so zuletzt im 
November 2019, sind keine weiteren Artenschutzbelange zu 
erwarten. Somit ist keine erneute artenschutzrechtliche 
Einschätzung des Baufeldes durch einen Fachgutachter zu 
erbringen.  
Die untere Naturschutzbehörde hat im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbeauftragten keine weiteren Hinweise und 

Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. Das den 
Festsetzungen zugrunde liegende Schallgutachten ist Anlage 
zum Bebauungsplan. 
 
Im Textteil wird unter „Hinweise“ der Hinweis zum Lärmschutz 
um einen Verweis auf die Ziff. 5.4 der DIN 4109 ergänzt. Eine 
Änderung des Bebauungsplans ist nicht erforderlich. 
 
Hinweis: Im vorliegenden Bauantragsverfahren zur Bebauung 
der Mischgebietsflächen werden Lüftungseinrichtungen 
vorgesehen und der erforderliche schalltechnische Nachweis 
geführt. 
 
 
Naturschutz 
 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
redaktionelle 
Berücksichtigung 
in den Hinweisen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen zum Entwurf des o. g. Bebauungsplanes. 
 
Wasserwirtschaft 
 
Abwasser- / Niederschlagswasserbeseitigung 
 
Keine Bedenken.  
 
Bodenschutz 
 
Keine Bedenken. 
 
Altlasten 
 
Keine Bedenken. Die aus Sicht der Altlastenbearbeitung 
erforderlichen Anmerkungen wurden bereits berücksichtigt. 
 
Grundwasserschutz, oberirdische Gewässer 
 
Die erforderlichen Hinweise wurden berücksichtigt. 
 
Eine extensive Dachbegrünung ist vorgesehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Heiko Meissner 

 
 
 
 
Wasserwirtschaft - Abwasser- und 
Niederschlagswasserbeseitigung 
 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
Wasserwirtschaft - Bodenschutz 
 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
Altlasten 
 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
Grundwasserschutz, oberirdische Gewässer 
 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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9 
 
Stadt Sindelfingen 
 
 
 
Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen 
Herr Pirmin Heim 
Zimmer 6.09 
Unser Zeichen: PH  
Aktenzeichen: 621.25-04-008 
Tel: 07031/94-503 
Fax: 07031/94-514 
pirmin.heim@Sindelfingen.de 
05. Dezember 2019 
 

  

  
Bebauungsplan "Stadtmitte, Teil1- 2. Änderung: Bereich 
nördlich der Römerstraße", in Leonberg 
- Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB - 
 
 
Sehr geehrte Frau Kolleth, 
 
vielen Dank für die Beteiligung im Rahmen des oben 
genannten Verfahrens. 
 
Die Belange der Stadt Sindelfingen werden durch das 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belange der Stadt Sindelfingen 
 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 



Stadt Leonberg 21.2.2020 Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 2020/048 
Stadtplanungsamt, Abteilung Stadt- und Bauleitplanung 

Behandlung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung (gem. § 4 Abs. 1 BauGB) der 
BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE, Anschreiben vom 21.11.2019 
 

 

Bebauungsplan Bebauungsplanverfahren „Stadtmitte, Teil 1 – 2. Änderung: Bereich nördlich der Römerstraße“ in Leonberg  
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
Planbereich 03.04-3/2, Leonberg  Seite 25 / 63 
 

TöB 
Nr. Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschluss- 

empfehlung 

Bebauungsplanverfahren nicht tangiert. Es werden dazu keine 
Anregungen oder Bedenken vorgebracht. Wir weisen allerdings 
vorsorglich darauf hin, dass  im Falle einer Neuentwicklung des 
als Kerngebiet vorgesehenen Bereichs, die regional-
planerischen Vorgaben hinsichtlich Einzelhandelsgroßprojekte 
zu beachten sind. Vorgesehene großflächige Einzelhandels-
nutzungen sind auf ihre überörtliche Wirkung hin zu 
untersuchen. 
 
Um Information und Beteiligung im Zuge des weiteren 
Verfahrens wird gebeten. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Marc-Christian Knoblich 
 
Stv. Abteilungsleiter 
 

 
Einzelhandelsgroßprojekte 
 
Auf den Abwägungsvorschlag zur Stellungnahme des 
Regierungspräsidiums Stuttgart , Ref. 21  (Raumordnung) wird 
verwiesen. (vgl. oben Ziff 2a). Hier wird unter der Überschrift 
„Agglomerationswirkungen nach PS 2.4.3.2.8 (Z) Regionalplan 
Verband Region Stuttgart“ ausführlich auf den Aspekt einer 
etwaigen Verkaufsflächenzunahme eingegangen. 
 
Verfahren 
Die Stadt Sindelfingen wird wunschgemäß und soweit 
erforderlich am weiteren Verfahren beteiligt. 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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10 
 
Gemeinde Magstadt 
 
Bauamt 
 

Ihre Nachricht 
/Ihre Zeichen 

Bearbeitet von Telefon Aktenzeichen Tag 

 Frau Diedrich 
diedrich@magstadt.de 

9458-69 621.25/di 11.12.2019 

 
 

  

 Bebauungsplan "Stadtmitte, Teilt - 2. Änderung: Bereich 
nördlich der Römerstraße" in Leonberg 
hier: Stellungnahme der Gemeinde Magstadt im 
Beteiligungsverfahren 
 
 
Sehr geehrte Frau Kolleth, 
 
wir möchten uns für die Beteiligung am o.g. Bebauungsplan-
verfahren bedanken. 
 
Von Seiten der Gemeinde Magstadt werden keine Bedenken 
und Anregungen vorgebracht.  
Um eine weitere Beteiligung im Verfahren wird jedoch gebeten. 
Mit freundlichen Grüßen 
Diedrich 

 
 
 
 
 
 
 
Belange der Gemeinde Magstadt 
 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
Verfahren 
 
Die Gemeinde Magstadt wird wunschgemäß und soweit 
erforderlich am weiteren Verfahren beteiligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

  

mailto:diedrich@magstadt.de
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11 
 
Stadt Renningen 
 
 
Fachbereich – Planen ▪ Technik ▪ Bauen 
Abteilung Baurecht und Umwelt 
Hauptstraße 1, 71272 Renningen 
Helmut Gaul 
Telefon 07159/924-133 
Telefax 07159/924-192 
E-mail: Helmut.gaul@renningen.de 
 
23. Dezember 2019 
 

  

 Bebauungsplanverfahren 
"Stadtmitte, Teil1- 2. Änderung: Bereich nördlich der 
Römerstraße" 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
Öffentliche Auslegung - Beteiligung der TÖB und 
Nachbargemeinden 
 
Ihr Schreiben vom 21. November 2019; Az. C 6100-ko 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Stadt Renningen hat zu dem Entwurf des Bebauungsplanes  

 
 
 
 
 
 
 
 
Belange der Stadt Renningen 
 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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"Stadtmitte, Teil 1 - 2. Änderung: Bereich nördlich der 
Römerstraße" keine Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 
 
Vielen Dank für die Beteiligung am Verfahren.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Helmut Gaul 
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12 
 
Stadt Rutesheim 
 
21.11.2019 per Mail 

  

  
Betreff:  WG: Bebauungsplanverfahren "Stadtmitte, Teil 1 - 2. 
Änderung: Bereich nördlich der Römerstraße" 
 
Sehr geehrte Frau Kolleth, 
 
die Stadt Rutesheim hat keine Anregungen oder Bedenken zu 
diesem Plangebiet. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
B. Dieterle - Bard  
Stadtbaumeister  
 
Stadtverwaltung Rutesheim  
Stadtbauamt  
Leonberger Straße 15  
71277 Rutesheim  
Tel. 07152/5002-1040 
Fax 07152/5002-1017  
 

 
 
 
 
 
 
Belange der Stadt Rutesheim 
 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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13 
 
Stadt Ditzingen 
 
29.11.2020 per Mail 

  

 AW: Bebauungsplanverfahren "Stadtmitte, Teil 1 - 2. Änderung: 
Bereich nördlich der Römerstraße" 
 
Sehr geehrte Frau Kolleth, 
 
herzlichen Dank für die Beteiligung am o.g. Bebauungsplan-
verfahren. Die Belange der Stadt Ditzingen sind nicht berührt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Markus Beutner 
 
Stadt Ditzingen 
Stadtbauamt 
Abteilungsleiter Umwelt- und Stadtplanung 
Am Laien 1 
71254 Ditzingen 
Tel.: 07156 164-223 
Fax: 07156 164-101 
 

 
 
 
 
 
Belange der Stadt Ditzingen 
 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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14/
1 

 
Landeshauptstadt Stuttgart 
Beigeordneter für Städtebau, Wohnen und Umwelt 
GZ: SWU 6113·02.0 
 
Hausadresse: 
Rathaus, Marktplatz 1, 70173 Stuttgart 
Postadresse: 
70161 Stuttgart 
Telefon 0711 216·60650 
Fax 0711 2 16-60651 
 
17. Dezember 2019 
 

  

  
Bebauungsplanverfahren "Stadtmitte, Teil1, 
2. Änderung: Bereich nördlich der Römerstraße" mit Satzung 
über örtliche Bauvorschriften, Planbereich 03.04-3/2 
-Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 25. September 2009 
-Beschluss Neuaufstellung vom 31. Januar 2017 
-Öffentliche Auslegung gemäß§ 3 Abs. 2 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Frau Kolleth, 
 
für die Beteiligung am Bebauungsplanverfahren "Stadtmitte Teil 
1, 2. Änderung: Bereich nördlich der Römerstraße" danke ich 
Ihnen. 

 
 
 
 
 
 
Belange der Landeshauptstadt Stuttgart 
 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
Verfahren 
 
Die Landeshauptstadt Stuttgart wird wunschgemäß am 
weiteren Verfahren nicht mehr beteiligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Die Belange der Landeshauptstadt Stuttgart werden durch die 
Planung nicht berührt. Aus meiner Sicht ergeben sich hierzu 
keine Anmerkungen. 
 
Eine Beteiligung am weiteren Verfahren ist nicht erforderlich.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Peter Pätzold 
Bürgermeister 
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15 
 
CSG GmbH 
 
22.11.2019 per Mail 

  

  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus Sicht unseres Aufgabengebietes haben wir keine 
Einwände oder Anregungen einzubringen. Von einer weiteren 
Beteiligung an dem Verfahren sehen wir ab. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hermann Hable  
Team Manager 
Property Management Commercial Süd-West 
 
CSG GmbH 
Zuffenhäuser Kelterplatz 1 
70435 Stuttgart 
Deutschland 
 
Telefon +49 711 28553-51 
Telefax +49 711-28553-59 
 
 

 
Belange der CSG GmbH 
 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
Verfahren 
 
Die CSG GmbH wird wunschgemäß am weiteren Verfahren 
nicht mehr beteiligt. 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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19 

 
Handwerkskammer Region Stutgart 
 
28.11.2019 per Mail 
 

  

 WG: Bebauungsplanverfahren "Stadtmitte, Teil 1 - 2. Änderung: 
Bereich nördlich der Römerstraße" 
 
Guten Tag Frau Kolleth, 
 
zu diesem Bebauungsplan haben wir keine Bedenken oder 
Anregungen. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Bernd Müller 
Rechtsberater 
Handwerkskammer Region Stuttgart 
Heilbronner Straße 43 
Telefon: 0711 1657-272 
Telefax: 0711 1657-873 
E-Mail: Bernd.Mueller@hwk-stuttgart.de 

 

 

Belange der Handwerkskammer Region Stuttgart 
 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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23a 
 
Netze BW 
 
Netze BW GmbH - Postfach 12 20 - 70808 Korntal-Münchingen 
 
Name  Thomas Hornung 
Bereich  NETZ TEMP1 
Telefon  +49 7150 9137-56152 
Telefax  07150 9137-56140 
E-mail  t.hornung@netze-bw.de 
 
Datum  19. November 2019 

  

 Stellungnahme  zum Bebauungsplan „Stadtmitte Teil 1 - 2. 
Änderung: Bereich nördlich der Römerstraße" in Leonberg 
 
 
Sehr geehrte Frau Kolleth, 
 
vielen Dank für die Zusendung des oben genannten 
Bauleitplans. Anbei erhalten Sie eine gemeinsame 
Stellungnahme für die Sparten Strom und Gas: 
 
Stellungnahme für die Sparte Strom 
Im Geltungsbereich betreiben wir die Umspannstation „Eltinger 
Straße“. Wir gehen davon aus, dass die Umspannstation 
unverändert belassen werden kann und der Zugang, die An- 
fahrt sowie die Andienung gewährleistet ist. Sollte die 

 

 

 

 

 

 

Strom – Bestehende Umspannstation 
Die bestehende, unterirdische Umspannstation ist im 
Bebauungsplan per Festsetzung sowie im Grundbuch 
gesichert. 
Die Gewährleistung der Anfahrt und Andienung ist Sache der 
Plandurchführung. Dies liegt in  der Verantwortung des Bau-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Umspannstation nicht erhalten bleiben können, geht die 
Ersatzstation zu Lasten des Verursachers. 
 
Die elektrische Erschließung des Bauvorhabens ist nicht  
geregelt und muss frühzeitig mit der Netze BW abgestimmt 
werden. 
 
Stellungnahme für die Sparte Gashochdruck: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes im Gewerbegebiet 
Leonberg/ Römerstraße befinden sich Gasanlagen unseres 
Unternehmens. Hierbei handelt es sich um eine Gashochdruck-
leitung HGD 150 und um eine Gasdruckregelanlage. 
Gasanlagen sind zur Sicherung ihres Bestandes, des Betriebes 
und der Instandsetzung sowie gegen Einwirkungen von außen 
in einem Schutzstreifen verlegt. 
Bei einer HGD beträgt der Schutzstreifen 2x3m ab Leitungs-
achse. Für die Gasdruckregelanlage sind größere Abstände 
zwingend  einzuhalten. 
Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der 
Gashochdruckanlagen keine Gebäude oder baulichen Anlagen  
errichtet werden. Darüber hinaus dürfen keine Einwirkungen 
vorgenommen werden, die den Bestand  oder Betrieb der 
HGD-Anlagen beeinträchtigen oder gefährden. 
 

Vorhabenträgers in Abstimmung mit dem Versorgungsträger. 
 
Strom – Elektrische Erschließung des Bauvorhabens 
Die Gewährleistung der elektrischen Erschließung des 
Bauvorhabens ist Sache der Plandurchführung. Dies liegt in  
der Verantwortung des Bau-Vorhabenträgers in Abstimmung 
mit dem Versorgungsträger. 
 
Gashochdruckleitung HGD 150 
Die Rücksprache mit dem Versorgungsträger sowie ein am 
14.2.2020 nachgereichter Gasnetzplan haben ergeben, dass 
sich die fragliche Leitung innerhalb der öffentlichen 
Verkehrsfläche der Römerstraße befindet. Dieser Bereich ist 
im Bebauungsplan weiterhin als öffentliche Verkehrsfläche 
ausgewiesen. Der Abstand der Leitung zu den zukünftigen 
Baugebietsflächen beträgt ca. 4.50m, i.d.R. ca. 6.50m. Damit 
ist der geforderte Schutzstreifen gewährleistet. 
Die Gasdruckregelanlage befindet sich weit außerhalb des 
Plangebiets und hat daher keine Auswirkungen 
 
Die Hinweise zur Gashochdruckleitung werden im Textteil 
unter „Hinweise“ und der Begründung des Bebauungsplanes 
entsprechend der Anmerkungen der Netze BW ergänzt. Eine 
Änderung des Bebauungsplans ist nicht erforderlich 
 
 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

redaktionelle 
Berücksichtigung 
in den Hinweisen 
und der 
Begründung 
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Wir bitten dies bei Ihren Planungen zu dem Bebauungsplan 
zwingend zu berücksichtigen. 
 
Stellungnahme für die Sparte Gas Niederdruck 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes im Gewerbegebiet 
Leonberg/ Römerstraße befinden sich auch Niederdruck – 
Gasanlagen. 
Für die Dauer des Bestehens der Gasverteilnetzanlagen ist 
eine Überbauung durch Stützmauern, Gebäude oder anderen  
baulichen Anlagen  unzulässig Darüber hinaus dürfen keine  
Einwirkungen zum Tragen kommen, die den Bestand oder 
Betrieb der Verteilnetz-Anlagen beeinträchtigen oder gefährden 
könnten. 
Bei Interesse der künftigen Bauherren an einer Gasversorgung 
ist, bei entsprechender Wirtschaftlichkeit, für die geplanten 
Gebäude ein Anschluss an das vorhandene Erdgasnetz 
möglich. 
Bei geplanten Baumstandorten bitten wir die Abstände gemäß 
DIN 18920/DVGW GW 125 einzuhalten. Hier wird  ausgesagt, 
dass Bäume  im Bereich von Versorgungsanlagen bis 1m 
Abstand nicht möglich sind und von 1m bis 2,5m ab 
Außenkante Baumstamm zusätzliche Schutzmaßnahmen 
erforderlich werden. 
 

 
 
 
Gas Niederdruck: Bestehende Anlagen 
Die Rücksprache mit dem Versorgungsträger hat ergeben, 
dass sich die fragliche Leitung innerhalb der öffentlichen 
Verkehrsfläche der Römerstraße befindet. Dieser Bereich ist 
im Bebauungsplan weiterhin als öffentliche Verkehrsfläche 
ausgewiesen. Damit ist gewährleistet, dass es durch die 
Festsetzungen des Bebauungsplans sowie durch künftige 
Bauvorhaben in den festgesetzten Baugebieten zu keinen 
Beeinträchtigungen der Leitungen kommen kann. 
Anders verhält es sich bei der zukünftigen Umgestaltung des 
Straßenraumes der Römerstraße, diese Maßnahme ist jedoch 
nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplans. 
 
Gas Niederdruck: Erdgasanschluss 
Die Herstellung eines zukünftigen Gasanschlusses zur 
Versorgung der künftigen Bauvorhaben ist Sache der 
Plandurchführung. 
 
Geplante Baumstandorte 
Gegenwärtig besteht kein Grund zur Annahme, dass geplante 
Baumstandorte in Konflikt mit bestehenden Gasleitungen 
geraten könnten. Die verbindlich festgesetzten Baumstandorte 
befinden sich einerseits außerhalb des Schutzbereichs und 
dürfen andererseits straßenparallel um bis zu 5m verschoben 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Ansonsten haben wir zum Bebauungsplan weder Bedenken  
noch Anregungen. Bestandspläne erhalten Sie über 
leitungsauskunft-mitte@netze-bw.de. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Netze BW GmbH 
 
i. A. Thomas Hornung 
Projektierung 
 

werden. 
 
 
Die Hinweise zu den Gasniederdruckleitungen werden im 
Textteil unter „Hinweise“ und der Begründung des 
Bebauungsplanes entsprechend der Anmerkungen der Netze 
BW ergänzt. Eine Änderung des Bebauungsplans ist nicht 
erforderlich 
 
 
 

 
 
 
redaktionelle 
Berücksichtigung 
in den Hinweisen 
und der 
Begründung 
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23b 
 
Netze BW 
 
02.01.2020 per Mail 

  

  
Betreff: LEONB, Römerstr. (LEO 10000) 
 
Sehr geehrter Herr Dürr, 
 
aus Sicht der Netze BW kann sowohl das westliche und das 
östliche Leitungsrecht entfallen. Die Beauftragung zur 
Außerbetriebnahme der Kabel war schon 2017 an unsere 
Bauabteilung in Leonberg erfolgt. Aufgrund des seitherigen 
Stillstandes des Bauvorhabens wurde die Abtrennung noch 
nicht vorgenommen. 
 
Die Außerbetriebnahmen der Niederspannungskabel kann von 
uns kurzfristig ausgeführt werden. Was im westlichen Bereich 
mit der Straßenbeleuchtung geschehen soll, bitte ich Sie mit 
der Stadtverwaltung Leonberg als Eigentümer der 
Straßenbeleuchtung zu regeln.  
 
Für Fragen stehe ich zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüße  

 

 

 

Leitungsrechte 
Die Nachricht wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Darstellung des westlichen Leitungsrechts wird aus der 
Planzeichnung herausgenommen, das östliche wird weiterhin 
für städtische Leitungen benötigt und bleibt daher Bestandteil 
des Bebauungsplans. Die Änderung ist redaktionell und mit 
den betroffenen Leitungsträgern abgestimmt (siehe auch 
unten, Straßenbeleuchtung). Die Grundzüge der Planung sind 
nicht berührt.(vgl. §4a Abs. 3 Satz 4 BauGB). 
 
 
Straßenbeleuchtung 
Die Rücksprache bei Tiefbauamt hat ergeben, dass sich im 
Bereich des westlichen Leitungsrechtes auch  Leitungen der 
Straßenbeleuchtung einschließlich zweier Leuchtenstandorte 
befinden. Die beiden Leuchten sind im Zuge der geplanten 
Baumaßnahmen nicht mehr erforderlich und können abgebaut 

 

 

 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
redaktionelle 
Berücksichtigung 
 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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i.A.Thomas Hornung  
Projektierung Verteilnetze  
 
Netze BW GmbH 
Heinrich-Lanz-Str. 3 
70825 Korntal-Münchingen 
 
Telefon: 07150 / 9137 -56152 
Mobil: 0173 / 6619895 
 

 

werden. Die entsprechenden Kabel können abgetrennt 
werden.  Somit ist das westliche Leitungsrecht auch für die 
Straßenbeleuchtung verzichtbar. 
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24 
 
Terranets bw 
21.11.2019 per Formularserver 

  

 

 

 
 
 
 
 
Belange Terranets bw GmbH und der bayernets GmbH 
 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
 

  



Stadt Leonberg 21.2.2020 Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 2020/048 
Stadtplanungsamt, Abteilung Stadt- und Bauleitplanung 

Behandlung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung (gem. § 4 Abs. 1 BauGB) der 
BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE, Anschreiben vom 21.11.2019 
 

 

Bebauungsplan Bebauungsplanverfahren „Stadtmitte, Teil 1 – 2. Änderung: Bereich nördlich der Römerstraße“ in Leonberg  
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
Planbereich 03.04-3/2, Leonberg  Seite 42 / 63 
 

TöB 
Nr. Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschluss- 

empfehlung 
 

25
a 

 
Unitymedia BW GmbH 
 
Unitymedia BW GmbH | Postfach 10 20 28 | 34020 Kassel 
 
Bearbeiter(in): Herr Kiewning 
Abteilung: Zentrale Planung 
Direktwahl: +49 561 7818-149 
E-Mail: ZentralePlanungND@unitymedia.de 

Vorgangsnummer: EG-6684 
 

  

 Datum 
02.01.2020 
 
Bebauungsplanverfahren "Stadtmitte, Teil 1 - 2. Änderung: 
Bereich nördlich der Römerstraße" 
 
 
Sehr geehrte Frau Kolleth, 
 
vielen Dank für Ihre Informationen. 
 
Im Planbereich liegen Versorgungsanlagen der Unitymedia BW 
GmbH. Wir sind grundsätzlich daran interessiert, unser 
glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern 
und damit einen Beitrag zur Sicherung der Breitband-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestehende Versorgungsanlagen 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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versorgung für Ihre Bürger zu leisten. 
 
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weiter 
geleitet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung 
setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplan-
verfahren weiter zu beteiligen. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte 
geben Sie dabei immer unsere oben stehende Vorgangs-
nummer an. 
 
Bitte beachten Sie: 
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, 
Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine 
Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass 
Vodafone und Unitymedia trotz der Fusion hier noch separat 
Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen 
Kommunikationswege. Wir bitten dies für die nächsten Monate 
zu bedenken und zu entschuldigen. 
 
Freundliche Grüße 
 
Zentrale Planung Unitymedia 

 
 
Stellungnahme Fachabteilung 
Von der zuständigen Fachabteilung liegt keine Stellungnahme 
vor. 
 
 
Verfahren 
Die Gemeinde Unitymedia BW GmbH wird wunschgemäß und 
soweit erforderlich am weiteren Verfahren beteiligt. 
 
 
 
 
 
Stellungnahme Vodafone 
 
Vgl. nachfolgend, Abwägungsvorschlag zu Ziff. 25b 
 
 

 

Kenntnisnahme 
 

 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe unten 
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25
b 

 
Vodafone BW GmbH 
 
30.01.2020 per Mail 
 

  

 Betreff: VN: EG-6687 II Leonberg, Stadtmitte Teil 1 
 
Sehr geehrte Frau Kolleth, 
 
als Träger öffentlicher Belange haben wir die Information bzgl. 
des BLP .Stadtmitte Teil1" in Leonberg erhalten. 
Für die interne Zuordnung und weiterer Bearbeitung benötigen 
wir noch folgende Angaben: 
 
Wer ist der Erschließer der geplanten Fläche? (Stadt/Name 
privater Erschließer)  
Wer bebaut die geplante Fläche? 
Wann ist geplanter Baubeginn? 
 
Über eine zeitnahe Rückmeldung würden wir uns freuen. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 0221 466 19 111 
zur Verfügung.  
 
Vielen Dank 

 
 
 
 
 
Belange der Vodafone BW GmbH 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, sie  
erreichte die Verwaltung 17 Tage nach Ende der 
Auslegungsfrist. 
Die Stellungnahme beinhaltete keine sachdienlichen 
Informationen für das Bebauungsplanverfahren, sondern 
enthielt lediglich Fragen zur bevorstehenden 
Plandurchführung. 
Die Stellungnahme wurde an den Vorhabenträger zur weiteren 
Abstimmung weitergeleitet, sie ist nicht 
bebauungsplanrelevant. 
Auf die Stellungnahme der mit Vodafone BW GmbH 
fusionierten Unitymedia BW GmbH (oben, Ziff. 25a ) wird 
verwiesen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Sinem Balcioglu 
Vertriebsinnendienst  
Kommunale Projekte  
T: 0221 466 19100 
 
Vodafone BW GmbH 
Goldenbühl Str.15, 78048 VS-Villingen 
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27a 
 
TransnetBW GmbH 
 
02.12.2019 per Mail 
 

  

 Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften "Stadtmitte, Teil 
1 - 2. Änderung: Bereich nördlich der Römerstraße " in 
Leonberg 
Hier - Stellungnahme zur Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Kolleth, 
 
wir haben Ihre Unterlagen dankend erhalten und mit unserer 
Leitungsdokumentation abgeglichen. 
Im geplanten Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Stadtmitte, Teil 1 - 2. Änderung: Bereich nördlich der 
Römerstraße " in Leonberg betreibt und plant die TransnetBW 
GmbH keine Höchstspannungsfreileitung. 
Daher haben wir keine Bedenken und Anmerkungen 
vorzubringen. Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht 
erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belange der TransnetBW GmbH 
 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
Verfahren 
 
Die TransnetBW GmbH wird wunschgemäß am weiteren 
Verfahren nicht mehr beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
 

 

Kenntnisnahme 
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Für Rückfragen stehen wir Ihnen trotzdem gerne zur 
Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
i. A. Steffen Albers 
Genehmigungen / Bauleitplanung 
Genehmigungen & Dialog Netzbau 
TransnetBW GmbH 
Vordernbergstr. 6 / 
Heilbronner Str. 35 
70191 Stuttgart 
T +49 711 21858-3512 
F +49 711 21858-4451 
M +49 171 3183360 
Bauleitplanung@transnetbw.de 
www.transnetbw.de 
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27b 
 
TransnetBW GmbH 
 
08.01.2020 per Mail 
 

  

 Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften "Stadtmitte, Teil 
1 - 2. Änderung: Bereich nördlich der Römerstraße" in 
Leonberg 
Hier - Stellungnahme zur Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
wir haben Ihre Unterlagen dankend erhalten und mit unserer 
Leitungsdokumentation abgeglichen. 
Im geplanten Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Stadtmitte, Teil 1 - 2. Änderung: Bereich nördlich der 
Römerstraße" in Leonberg betreibt und plant die TransnetBW 
GmbH keine Höchstspannungsfreileitung. 
Daher haben wir keine Bedenken und Anmerkungen 
vorzubringen. Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht 
erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belange der TransnetBW GmbH 
 
Siehe oben, Abwägungsvorschlag zu Ziff. 27a 
 
Verfahren 
 
Siehe oben, Abwägungsvorschlag zu Ziff. 27a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe oben 

 

Siehe oben 
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Für Rückfragen stehen wir Ihnen trotzdem gerne zur 
Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüße / Kind Regards 
 
i. A. Daniel Huber 
Genehmigungen / Bauleitplanung 
Genehmigungen & Dialog Netzbau 
TransnetBW GmbH 
Vordernbergstr. 6 / 
Heilbronner Str. 35 
70191 Stuttgart 
T +49 711 21858-3512 
F +49 711 21858-4451 
M +49 171 3183360 
Bauleitplanung@transnetbw.de 
www.transnetbw.de 
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28a 
 
Anfrage über BIL  
(Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche) 
 
Hier: Amprion GmbH 
 

  

 Datum: 25.11.2019 
Betreff: BIL-Anfragestatus - Stadtmitte, Teil 1 - 2. Änderung: 
Ber... (20191121-0361) 
 
Sehr geehrte(r) Frau Julia Kolleth, 
 
Sie haben bei BIL-Leitungsauskunft eine Bauanfrage 
eingestellt. Der Status Ihrer Anfrage hat sich geändert. 
 
Teilnehmer:    Amprion GmbH 
Telefonnummer: 
E-Mail:    GT-B-LBPosteingangBehoerden@amprion.net  
 
Status:    Beantwortet 
Betroffenheit:    Nicht betroffen 
 
Details zur Anfrage 
 
Vorhaben:    Stadtmitte, Teil 1 - 2. Änderung: Bereich nördlich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belange der Amprion GmbH 
 
Siehe unten, Ziff. 28b 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe unten 
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der Römerstraße 
Typ:    Planung 
Klassifizierung:    Bebauungsplan / Genehmigungsverfahren 
Beginn der Maßnahme:    01.10.2020 
Auftraggeber: BPD Immobilienentwicklung GmbH  
 
 
WICHTIG 
Beginnen Sie erst mit Ihren Maßnahmen, wenn Ihnen sämtliche 
Stellungnahmen aller betroffenen Netzbetreiber vollständig und 
lesbar zur Verfügung stehen! 
Im Zweifel besteht die Verpflichtung, sich mit den zuständigen 
Netzbetreibern direkt in Verbindung zu setzen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr BIL-Team 
 

  



Stadt Leonberg 21.2.2020 Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 2020/048 
Stadtplanungsamt, Abteilung Stadt- und Bauleitplanung 

Behandlung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung (gem. § 4 Abs. 1 BauGB) der 
BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE, Anschreiben vom 21.11.2019 
 

 

Bebauungsplan Bebauungsplanverfahren „Stadtmitte, Teil 1 – 2. Änderung: Bereich nördlich der Römerstraße“ in Leonberg  
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
Planbereich 03.04-3/2, Leonberg  Seite 52 / 63 
 

TöB 
Nr. Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschluss- 

empfehlung 
 

28b 
 
Amprion GmbH 
 
26.11.2019 per Mail  
 

  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine 
Höchstspannungsleitungen unseres Unternehmens. 
 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich 
liegen aus heutiger Sicht nicht vor. 
 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer 
Versorgungsleitungen die zuständigen Unternehmen beteiligt 
haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bärbel Vidal Blanco 
Amprion GmbH  
Betrieb / Projektierung 
Leitungen Bestandssicherung 
Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund  
Telefon +49 231 5849-15711 

 
 
 
Belange der Amprion GmbH 
 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Sonstige Versorgungsleitungen 
 
Die zuständigen Unternehmen wurden am Verfahren beteiligt 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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30 
 
Anfrage über BIL  
(Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche) 
 
Hier: Bodensee-Wasserversorgung 

  

 Datum: 26.11.2019 
Betreff: BIL-Anfragestatus - Stadtmitte, Teil 1 - 2. Änderung: 
Ber... (20191121-0361) 
 
Sehr geehrte(r) Frau Julia Kolleth, 
 
Sie haben bei BIL-Leitungsauskunft eine Bauanfrage 
eingestellt. Der Status Ihrer Anfrage hat sich geändert. 
 
Teilnehmer:    Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung 
Telefonnummer:    0711/973-2352 
E-Mail:    planauskunft@bodensee-wasserversorgung.de  
 
Status:    Beantwortet 
Betroffenheit:    Nicht betroffen 
 
Details zur Anfrage 
 
Vorhaben:    Stadtmitte, Teil 1 - 2. Änderung: Bereich nördlich 
der Römerstraße 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belange der Bodensee-Wasserversorgung 
 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Typ:    Planung 
Klassifizierung:    Bebauungsplan / Genehmigungsverfahren 
Beginn der Maßnahme:    01.10.2020 
Auftraggeber: BPD Immobilienentwicklung GmbH 
 
Häufige Fragen haben wir für Sie in unseren FAQs 
beantwortet: 
http://bil-leitungsauskunft.de/faq  
 
WICHTIG 
Beginnen Sie erst mit Ihren Maßnahmen, wenn Ihnen sämtliche 
Stellungnahmen aller betroffenen Netzbetreiber vollständig und 
lesbar zur Verfügung stehen! 
Im Zweifel besteht die Verpflichtung, sich mit den zuständigen 
Netzbetreibern direkt in Verbindung zu setzen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr BIL-Team 
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45 Regierungspräsidium Freiburg 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
 
Albertstraße 5 - 79104 Freiburg i. Br., Postfach, 79095 Freiburg i. Br. 
 
Freiburg i. Br.,    27.12.2019 
Durchwahl (0761)   208-3047 
Name:     Mirsada Gehring-Krso 
Aktenzeichen:     2511 // 19-11035 
 

 

 

 

 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
A   Allgemeine Angaben 
 
Bebauungsplan "Stadtmitte, Teil 1 - 2. Änderung: Bereich 
nördlich der Römerstraße", Stadt Leonberg, Lkr. Böblingen 
(TK 25: 7220 Stuttgart-Südwest) 
 
Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und Benachrichtigung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von der 
öffentlichen Auslegung des Planent- wurfs gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB i. V. mit § 4a Abs. 2 BauGB 
 
Ihr Schreiben vom 21.11.2019 
 
Anhörungsfrist 13.01.2020 
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B   Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaft-
liche und bergbehördliche Belange äußert sich das Landesamt 
für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage der ihm 
vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum 
Planungsvorhaben. 
 
1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen,  
 die im Regelfall nicht überwunden werden können 
 
Keine 
 
 
2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
 die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 
 
Keine 
 
 
3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
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Geotechnik 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des 
LGRB als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische 
Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus 
erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches 
Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten oder geotechnischer 
Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden 
geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB 
vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich von Gesteinen 
der Grabfeld-Formation (Gipskeuper). 
 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. 
nicht zur Lastabtragung geeignet sind sowie mit einem ober-
flächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und 
Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen 
Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
 
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, 

 

 

Geotechnisches Gutachten 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Geotechnisches Gutachten liegt vor. Das Baugrund- und 
Gründungsgutachten des Büros für angewandte 
Geowissenschaften , Dr. H. Geweck, S. Potthoff, Tübingen, 
10.7.2015 ist Anlage zum Bebauungsplan 
 
 
 
 
Geotechnische Hinweise der LGRB 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und den 
Hinweisen im Textteil zum Bebauungsplan  hinzugefügt. 
Eine Änderung des Bebauungsplans ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 
 

Kenntnisnahme 

 

Redaktionell in 
den Hinweisen 
und der 
Begründung 
berücksichtigen 
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Hohlräume, Dolinen) sind nicht  auszuschließen. Sollte eine  
Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. 
wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt 
DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung 
eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens 
empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der 
Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im 
Untergrund sollte von der Errichtung technischer Versickerungs-
anlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-
Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren 
Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrund-
aufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugruben-
sicherung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie  
z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden objekt-
bezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 
bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken vorzutragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boden 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kenntnisnahme 
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Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht 
keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 
 
Grundwasser 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb eines bestehenden oder 
geplanten Wasserschutzgebiets. Im Plangebiet kann beton-
aggressives Grundwasser auftreten. 
 
Aus hydrogeologischer Sicht sind keine weiteren Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken vorzutragen. 
 
 
Bergbau 
 
Bergbehördliche Belange sind nicht berührt. 
 
 
Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des 
geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht tangiert. 

 
Mineralische Rohstoffe 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Grundwasser 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen,  der Hinweis 
„Wasserwirtschaft“ im Textteil zum Bebauungsplan wird 
entsprechend ergänzt. Eine Änderung des Bebauungsplans ist 
nicht erforderlich. 
 
 
 
 
Bergbau 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Geotopschutz 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

Redaktionell in 
den Hinweisen 
berücksichtigen 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem 
bestehenden Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über die 
am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB 
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches 
im Internet unter der Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/ 
geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop- Kataster) 
abgerufen werden kann. 
 
 
Mirsada Gehring-Krso 
 

 
 
 
Allgemeine Hinweise 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Textteil 
unter den Hinweisen zum Bebauungsplan entsprechend 
ergänzt. Eine Änderung des Bebauungsplans ist nicht 
erforderlich. 
 
 

 

 

Kenntnisnahme 

Redaktionell in 
den Hinweisen 
und der 
Begründung 
berücksichtigen 
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26 
 
Anfrage über BIL  
(Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche) 
 
Hier: PLEdoc GmbH 
 

  

 Betreff: BIL-Anfragestatus - Bebauungsplanverfahren 
"Sondergebiet ... (2019/210) 
24.10.2019 16:51  
 
Sehr geehrte(r) Frau Julia Kolleth, 
 
Sie haben bei BIL-Leitungsauskunft eine Bauanfrage 
eingestellt. Der Status Ihrer Anfrage hat sich geändert. 
Teilnehmer: PLEdoc GmbH (Beauskunftung für Open Grid 
Europe, GasLINE (Solotrassen Netzgebiet West), Ferngas 
Netzgesellschaft (Netzgebiet Nordbayern), MEGAL, TENP, 
METG, NETG, Kokereigasnetz Ruhr, Viatel) 
Telefonnummer: +49-201-3659-325 
E-Mail: netzauskunft@pledoc.de 
Status: Beantwortet 
Kommentar: Bitte beachten Sie unbedingt unsere beigefügte 
Stellungnahme! 
Betroffenheit: Nicht betroffen 
Dokumente: 1 Dokument(e) verfügbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belange der PLEdoc GmbH 
Keine Bedenken und Anregungen, 
der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Stadt Leonberg 21.2.2020 Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 2020/048 
Stadtplanungsamt, Abteilung Stadt- und Bauleitplanung 

Behandlung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung (gem. § 4 Abs. 1 BauGB) der 
BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE, Anschreiben vom 21.11.2019 
 

 

Bebauungsplan Bebauungsplanverfahren „Stadtmitte, Teil 1 – 2. Änderung: Bereich nördlich der Römerstraße“ in Leonberg  
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
Planbereich 03.04-3/2, Leonberg  Seite 62 / 63 
 

TöB 
Nr. Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschluss- 

empfehlung 

Details zur Anfrage 
Vorhaben: Bebauungsplanverfahren "Sondergebiet Neue 
Ramtelstraße" 
Aktenzeichen: 2019/210 
Typ: Planung 
Klassifizierung: Bebauungsplan / Genehmigungsverfahren 
Beginn der Maßnahme: 24.10.2020 
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Beteiligte Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden am Verfahren beteiligt und haben keine Bedenken gegen das 
Vorhaben vorgebracht bzw. keine Stellungnahme abgegeben: 
 
• Nr. 4 BUND-Bezirksgruppe Leonberg 
• Nr. 5 Nabu Leonberg 
• Nr. 6 Polizeirevier Leonberg 
• Nr. 7 Stadtverwaltung Böblingen 
• Nr. 8 Stadtverwaltung Weil der Stadt 
• Nr. 16 Deutsche Telekom Technik GmbH 
• Nr. 17 Deutsche Bahn AG 
• Nr. 18 IHK Region Stuttgart 
• Nr. 20 VVS – Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH 
• Nr. 29 LEO Energie GmbH & Co. KG 

 

  

 
 
 
 
Stadtplanungsamt 
Leonberg  21.02.2020  
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Verfahrensübersicht zum Bebauungsplan 
Bebauungsplan „Stadtmitte, Teil 1 – 2. Änderung: Bereich nördlich der Römerstraße, Pl.-Ber.: 03.04-3/2  

 Bebauungsplanverfahren gemäß § 2 BauGB 
 Vereinfachtes Verfahren gemäß § 13 BauGB 
 Bebauungsplan der Innenentwicklung / beschleunigtes Verfahren gemäß § 13a BauGB 
 Berichtigung des Flächennutzungsplans gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB erforderlich 
 Parallelverfahren zum Flächennutzungsplan gemäß § 8 Abs. 3 BauGB 

 

Aufstellungsbeschluss 
[§ 2 Abs. 1 BauGB] 

 Ortschaftsrat  

 Planungsausschuss 26.01.2017 

 Gemeinderat 31.01.2017 

     

   Bekanntmachung im Amtsblatt  

     

Beschluss zur frühzeitigen 
Beteiligung 
[§ 3 Abs.1 und § 4 Abs. 1 BauGB] 
bei Verf. n. §§ 13 + 13a BauGB 
Verzicht mögl. 

   

 Planungsausschuss -------------------- 

 Gemeinderat -------------------- 

     

   Bekanntmachung im Amtsblatt  

   Frühzeitige Beteiligung [§ 3 Abs. 1 BauGB]  

   Informationsveranstaltung  

   Behördenbeteiligung [§ 4 Abs. 1 BauGB]  

     

Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss  
[§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB] 

 Ortschaftsrat  

 Planungsausschuss 26.01.2017 

 Gemeinderat 31.01.2017 
     

   Bekanntmachung im Amtsblatt 20.11.2019 

   Öffentliche Auslegung [§ 3 Abs. 2 BauGB] 02.12.2019 – 
13.01.2020 

   Behördenbeteiligung [§ 4 Abs. 2 BauGB] 02.12.2019 – 
13.01.2020 

   Erneute Auslegung erforderlich  

   Beschluss zur erneuten Auslegung  

   Bekanntmachung im Amtsblatt  

   Öffentliche Auslegung [§ 4a Abs. 3 BauGB]  

   Behördenbeteiligung [§ 4a Abs.3 BauGB]  

     

Abwägung [§ 1 Abs. 7 BauGB] und 
Satzungsbeschluss  
[§ 10 Abs.1 BauGB] 

 Ortschaftsrat  

 Planungsausschuss  

 Gemeinderat  

    

Ausfertigung, danach Bekanntmachung im Amtsblatt und damit Inkrafttreten [§ 10 Abs. 3 BauGB] 
 Städtebaulicher Vorvertrag geschlossen 
 Städtebaulicher Vertrag erforderlich 
 Umlegung erforderlich 
 Genehmigung durch die höhere Verwaltungsbehörde gemäß § 6 (1) bzw. § 10 (2) BauGB erforderlich 
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A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
§ 9 Abs. 1 BauGB 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden in Ergänzung der Planzeichnung  
folgende Festsetzungen getroffen: 

A.1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO) 

A.1.1 Mischgebiete (§ 6 BauNVO) 
Zulässig sind: 

 Wohngebäude, 
 Geschäfts- und Bürogebäude, 
 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Be-

herbergungsgewerbes, 
 sonstige Gewerbebetriebe. 
 Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 

und sportliche Zwecke. 

Nicht zulässig gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind: 

 Gartenbaubetriebe, 
 Tankstellen, 
 Vergnügungsstätten im Sinne des § 4 a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in den Teilen des 

Gebiets, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind. 

Nicht zulässig gem. § 1 Abs. 5 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO sind: 

 Bordelle und bordellartige Betriebe, 
 Einzelhandelsbetriebe, die Güter oder Dienstleistungen sexuellen Charakters an-

bieten (z. B. Sex-Shops und vergleichbare Nutzungen). 

Nicht Bestandteil des Bebauungsplans gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO und somit nicht 
zulässig sind die nach § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen: 

 Vergnügungsstätten im Sinne des § 4 a Abs. 3 Nr. 2 außerhalb von den Teilen des 
Gebietes, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind. 

A.1.2 Kerngebiete (§ 7 BauNVO)  

Zulässig sind:  

 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 
 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherber-

gungsgewerbes, 
 sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe. 
 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Nicht zulässig gemäß § 1 Abs. 5 i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO sind: 

 Bordelle und bordellartige Betriebe, 
 Sex-Shops und vergleichbare Nutzungen, 
 Diskotheken, 
 Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen. 

Folgende Nutzungen sind nur im Untergeschoss zulässig (§ 1 Abs. 7und 9 BauNVO i. 
V. m. § 9 Abs. 3 BauGB): 
 Vergnügungsstätten. 
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Folgende Nutzungen sind im Kerngebiet erst ab dem 1. Obergeschoss zulässig  
(§ 1 Abs. 7 BauNVO i. V. m. § 9 Abs. 3 BauGB): 

 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter, 

 sonstige Wohnungen im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO. 

Nicht Bestandteil des Bebauungsplans gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO und somit nicht 
zulässig sind die nach § 7 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen: 

 Tankstellen, die nicht unter Absatz 2 Nr. 5 fallen, 
 Wohnungen, die nicht unter § 7 Abs.2 Nr. 6 und 7 BauNVO fallen. 

A.2 Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs.1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO) 

Entsprechend dem Planeinschrieb in der Nutzungsschablone. 

A.2.1 Höhe baulicher Anlagen 
(§§ 16 und 18 BauNVO) 

Die zulässigen Gebäudehöhen werden in Meter über EFH (Erdgeschossfußbodenhö-
he) entsprechend Einschrieb im Lageplan festgesetzt. Die festgesetzte EFH bezieht 
sich auf die Fertigfußbodenhöhe. Ausnahmsweise sind Abweichungen bis zu +/- 0,2 m 
zulässig.  

Gebäudehöhen (GH) 
Siehe Eintrag in den überbaubaren Grundstücksflächen. 

GH = Gebäudehöhe als Höchstmaß, einschließlich Dachbegrünung / Attika. 
Überschreitungen der Gebäudehöhen (GBH) durch notwendige technische Auf-
bauten sind bis zu 3,0 m zulässig (§ 16 Abs. 6 BauNVO). 

 Bauliche Anlagen, die der Nutzung regenerativer Energien dienen, sind zuläs-
sig, sofern sie nicht mehr als 2,0 m über die maximale Gebäudehöhe (GBH) 
hinausragen und mindestens 1,5 m von den äußeren Gebäudekanten zurück-
versetzt sind. 

A.2.2 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche 
(§ 19 BauNVO) 

Die Grundflächenzahl wird als Höchstmaß entsprechend den Eintragungen in der 
Planzeichnung festgesetzt. 

Die zulässige Grundfläche darf gem. § 19 Abs. 4 BauNVO bei Anrechnung von Stell-
plätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen i. S. d. § 14 BauNVO und Tiefgaragen so-
wie weiterer befestigter Flächen überschritten werden. Die daraus resultierende 
Grundflächenzahl darf 0,9 nicht überschreiten. 

A.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 
(§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB und §§ 22 - 23 BauNVO) 

 Entsprechend dem Planeinschrieb in der Nutzungsschablone. 

A.3.1 Bauweise  
 a = Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO) 

 Es sind Gebäude und Gebäudegruppen ohne Längenbeschränkung im Sinne 
der offenen Bauweise zugelassen. 
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A.3.2 Überbaubare Grundstücksfläche 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO) 

 Baugrenzen  
 (§ 23 Abs. 3 BauNVO) 

Die Gebäude sind innerhalb der Abgrenzungen der Baugrenzen zu erstellen. 

Ein Vortreten von untergeordneten Bauteilen (z. B. Balkone) sowie Vorbauten über die 
festgesetzte Baugrenze bis max. 1,50 m ist zulässig, sofern die Summe aller Vorbau-
ten nicht mehr als 40 % der zugehörigen Fassadenlänge pro Geschoss beträgt. Die 
maximale Länge der Vorbauten darf dabei jeweils nicht mehr als 5,0 m betragen. 

Terrassen sind, sofern sie nicht überdacht sind, allgemein auch außerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen zulässig. 

Unterbauungen 
In dem im Lageplan eingetragenen Bereichen der Baugebiete MK und MI sind Unter-
bauungen unterhalb der Geländeoberfläche zugelassen. Gebäudeteile unterhalb der 
festgelegten Geländeoberfläche dürfen die Baugrenzen überschreiten. Eine Unterbau-
ung der mit GR und LR festgesetzten Flächen kann zugelassen werden, wenn die er-
forderliche Tragfähigkeit sowie die Ausübung des festgesetzten Gehrechts gewährleis-
tet ist. Die Ausübung des Leitungsrechts darf nicht beeinträchtigt werden. 

A.4 Flächen für Stellplätze und Garagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 12 BauNVO) 

Überdachte Stellplätze (Carports) und oberirdische Garagen sind unzulässig. Garagen 
unterhalb der Geländeoberfläche (Tiefgaragen), auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen, sind generell zulässig. Zur Begrünung vgl. auch die örtlichen 
Bauvorschriften unter D.4. 

A.5 Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
Die in der Planzeichnung dargestellten Gliederungen der öffentlichen Verkehrsflächen 
in der Römerstraße sind nicht verbindlich. Dargestellt ist der geplante Umbau der öf-
fentlichen Fläche im Bereich der Römerstraße einschl. zu pflanzender Bäume. 

A.5.1 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
Die im Lageplan als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung ausgewiesenen 
Flächen dienen entsprechend der Kennzeichnung im Lageplan 

- dem Fußgängerverkehr 
- als Mischverkehrsfläche 

A.5.2 Ein- bzw. Ausfahren und Anschlüsse anderer Flächen an die Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 Abs. 6 BauGB) 
Ein- und Ausfahren sind nur an den im Lageplan festgesetzten Stellen zulässig. Für al-
le weiteren Grundstücksflächen wird ein Ein- und Ausfahrtverbot zu den öffentlichen 
Verkehrsflächen festgesetzt. 

A.6  Versorgungsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 

Die ausgewiesene Fläche dient zur Versorgung des Gebietes mit Elektrizität. Innerhalb 
der ausgewiesenen Fläche befindet sich im Untergeschoss eine Umspannstation. 
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A.7 Flächen für Abfall- und Abwasserbeseitigung, Rückhaltung und 
Versickerung von Niederschlagswasser sowie für Ablagerun-
gen 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

 Das gesamte Gebiet wird im Trennsystem entwässert. 

Die Schmutzwasserbeseitigung erfolgt über entsprechende Abwasserkanäle in den öf-
fentlichen Verkehrsflächen. 

Sofern Niederschlagswasser auf den privaten Grundstücken versickert wird oder direkt 
dem Vorfluter zugeleitet werden soll, kann hierfür ein gesondertes Wasserrechtsver-
fahren beim Landratsamt Böblingen – Amt für Wasserwirtschaft – erforderlich werden. 

A.8 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz,  zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
Vor Abbruch und Umbau bestehender Gebäude sowie bei Fäll- und Schnittarbeiten an 
Bäumen und Gehölzen ist zu prüfen, ob Tiere der besonders geschützten Arten, die 
dort ihre Nist- und Brutstätten haben, verletzt, getötet oder ihre Entwicklungsformen 
(Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten) beschädigt oder zerstört werden könnten (§ 
44 BNatSchG). Ist dies nicht aufzuschließen, so ist eine Entscheidung bei der zustän-
digen Naturschutzbehörde einzuholen. 

Um die anzunehmenden Verluste von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nach § 44 Abs. 
1 Ziff. 3 BNatSchG („Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) 
auszugleichen, sind vor Beginn der Eingriffe mindestens 8 Nistkästen und 4 Fleder-
mausquartiere in räumlicher Nähe (z. B. Stadtpark) aufzuhängen. 

Auf die „Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse“ sowie den „Ergänzenden Angaben 
zum Artenschutz“ des Dipl.-Biol. Peter-Christian Quetz vom März 2012 und Oktober 
2013 wird verwiesen. 

A.9 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

LR = Die ausgewiesenen Flächen der Leitungsrechte dienen der Stadt Leonberg zur 
Einlegung und Haltung von Ver- und Entsorgungsleitungen und –anlagen und 
werden entsprechend festgesetzt. Die Ausübung des Rechts kann auf Dritte 
übertragen werden. Die Flächen dürfen unterbaut werden, wenn die Verlegung 
der Leitungen ermöglicht wird. 

GR1 = Auf den ausgewiesenen Flächen wird ein Gehrecht zugunsten der Allgemein-
heit festgesetzt. Die Flächen dürfen durch Garagen und  bauliche Anlagen un-
terhalb der Geländeoberfläche unterbaut werden. 

Von den im Lageplan dargestellten Lagen der Flächen darf ausnahmsweise abgewi-
chen werden, wenn dies wegen anderer Nutzungen erforderlich ist und die Ausübung 
des Rechtes gleichwertig möglich ist. 
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A.10 Freizuhaltende Schutzflächen, Flächen für Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Lärmschutz 
Im Geltungsbereich sind in den 
gekennzeichneten Flächen bei 
Neu-, Um- und Erweiterungsbau-
ten auf Grund der Lärmimmissi-
onen, hervorgerufen durch den 
Straßenverkehr, gemäß § 9 
BauGB für Räume, die dem nicht 
nur vorübergehenden Aufenthalt 
von Personen dienen, bauliche 
Vorkehrungen zur Lärmminde-
rung zu treffen. Zum Schutz der 
Aufenthaltsräume gegen Außen-
lärm ist nachzuweisen, dass die 
Anforderungen an die Luftschall-
dämmung der Außenbauteile 
gemäß Ziffer 5 und Tabelle 8 und 9 der DIN 4109 („Schallschutz im Hochbau – Anfor-
derungen und Nachweise“, Ausgabe 1989) erfüllt werden. 
 
Hinweis: Die DIN 4109 samt Beiblatt 1 ist in Baden-Württemberg als technische Baubestim-
mung nach § 3 Abs. 3 LBO eingeführt und durch Abdruck im Gemeinsamen Amtsblatt öffentlich 
zugänglich (vgl. Bekanntmachung vom 6.12.1990 – AZ.: 5-7115/342 – mit Text in GABl 1990, 
829-919). 

Im Planteil sind die erforderlichen Lärmpegelbereiche dargestellt. Diese dienen als 
Grundlage zur Dimensionierung des passiven Schallschutzes in Wohnräumen. Die 
Lärmpegelbereiche liegen zwischen IV bis VI. Die Lärmpegelbereiche sind den stra-
ßenzugewandten Gebäudefassaden zuzuordnen. Nach Ziffer 5.5.1 der DIN 4109 darf 
der maßgebliche Außenlärmpegel für die von der maßgeblichen Lärmquelle abge-
wandten Gebäudeseiten ohne besonderen Nachweis bei offener Bebauung um 
5 dB(A) und bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10 dB(A) vermindert 
werden. 

Auf die schalltechnischen Untersuchungen zum Bebauungsplan „Stadtmitte, Teil 1 – 2. 
Änderung: Bereich nördlich der Römerstraße“ des Büros FRITZ BERATENDE INGE-
NIEURE VBI / GmbH aus den Jahren 2014 bis 2016 wird verwiesen. 

A.11 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

Alle Pflanzungen sind gemäß DIN 18916 und DIN 18917 fachgerecht durchzuführen, 
gemäß DIN 18919 zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. 

Die Pflegemaßnahmen sind so durchzuführen, dass die Bäume und andere Gehölze 
dauerhaft erhalten bleiben und ihre Funktion als Lebensraum nicht beeinträchtigt wird. 

A.11.1 Pflanzgebot Einzelbäume 
Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans gekennzeichneten Bäume sind als 
standortgerechte, stadtklimataugliche Hochstämme ( Pflanzqualität: Drahtballen, 3 x 
verpflanzt, Stammumfang 18/20 CM) gemäß Pflanzliste 1 in einem DIN-gerechten 
Baumquartier zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Es sind Bäume einer 
Art zu verwenden. Abgängige Bäume müssen vom jeweiligen Grundstückseigentümer 
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durch artgleiche Neupflanzungen mit der Mindestgröße: Drahtballen, 4 x verpflanzt, 
Stammumfang 20/25 cm ersetzt werden.  

Gegenüber der Plandarstellung dürfen die Standorte der Bäume (straßenparallel) um 
bis zu 5 m verschoben werden.  

A.11.2 Dachbegrünung 
Dächer mit einer Dachneigung bis 10° sind generell dauerhaft und mindestens exten-
siv zu begrünen. Die Substrathöhe ist mit einer mindestens 10 cm dicken Vegetations-
tragschicht (=durchwurzelbare Substratschicht) mit Oberbodenanteil auszuführen und 
entsprechend mit einer dauerhaften Bepflanzung bzw. Einsaat zu versehen. 

A.12 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern 
für Straßen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 

Soweit der zeichnerische Teil keine weitergehenden Festsetzungen enthält und soweit 
erforderlich, sind die an die Verkehrsflächen angrenzenden Flurstücksteile in einem 
Bereich von 2,0 m ab Straßenbegrenzungslinie als Flächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 26 
BauGB festgesetzt.  

B. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
§ 9 Abs. 6 BauGB 

B.1 Grundwasser / Heilquellenschutzgebiet 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich in der Außenzone des Heil-
quellenschutzgebietes zum Schutz der staatlich anerkannten Heilquellen in Stuttgart-
Bad Cannstatt und Stuttgart-Berg. Die Rechtsverordnung des Regierungspräsidiums 
Stuttgart vom 11.06.2002 ist zu beachten. 

C. HINWEISE 

C.1 Pflichten des Eigentümers 
(§ 126 BauGB) 

Zur Errichtung von Straßenbeleuchtungskörpern (Mastleuchten) und von Kennzeichen 
und Hinweisschildern der öffentlichen Verkehrsflächen sind Standorte auch auf priva-
ten Grundstücken erforderlich. Die notwendigen Fundamente, Leitungsführungen, 
Schilder und Beleuchtungskörper sind vom Anlieger zu dulden.  

C.2 Denkmalschutz 
Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Bodenfunde entdeckt werden. 
Diese sind unverzüglich dem Landesdenkmalamt oder der Gemeinde anzuzeigen. Der 
Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktages nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu halten, insofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das 
Landesdenkmalamt mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. ( § 20 Denkmal-
schutzgesetz).  
 
Das Plangebiet liegt im Bereich des Kulturdenkmals gem. § 2 DSchG "Römerstraße 
Pforzheim Cannstatt". Bei Bodeneingriffen ist daher mit archäologischen Funden und 
Befunden   Kulturdenkmalen gem. § 2 DSchG  zu rechnen. An der Erhaltung der aus-
gewiesenen archäologischen Kulturdenkmale besteht grundsätzlich ein öffentliches In-
teresse. 
Für die Baumaßnahmen - den Oberbodenabtrag ist nach Entfernen der Asphaltdecke 
grundsätzlich eine archäologische Baubegleitung erforderlich. Hierfür ist ein Archäolo-
giebüro / eine Grabungsfirma zu beauftragen, das /die nach den Richtlinien des Lan-
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desamt für Denkmalpflege (LAD) arbeitet. Die Kosten dafür hat die Bauherrschaft zu 
übernehmen, die Fachaufsicht obliegt dem LAD (Ansprechpartner: Dr. Mare Heise; 
marc.heise@rps.bwl.de; Tel. 07071/757-2413). Im vorliegenden Fall kann es daher 
ausreichen, dass  Herr Heise oder ein Techniker den Fortgang der Arbeiten punktuell 
begutachten, die entsprechende Vorgehensweise ist mit dem LAD abzustimmen. 
 
Verzögerungen im Bauablauf durch eine fachgerechte Befunddokumentation und/oder 
Fundbergung sind ggf. hinzunehmen. Die ausführende Tiefbaufirma ist vorab schriftlich 
über die archäologische Begleitung zu informieren. 
 
Von den Ergebnissen der Baubegleitung hängt es ab, ob weitere archäologische Maß-
nahmen erforderlich sind. 
 
Originaldokumentation und Funde gehen in das Eigentum des Landes Baden-
Württemberg, vertreten durch das LAD, über. 
 
Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten(§  27 DSchG) wird hingewiesen. 

C.3 Bodenschutz / Altlasten 
Aufgrund benachbarter Schadensfälle und Altlasten können Grundwasserverunreini-
gungen mit LHKW, BTEX und MTBE nicht ausgeschlossen werden. Für Maßnahmen, 
die in das Grundwasser eingreifen ist dies zu beachten. Wenn Verunreinigungen ange-
troffen werden, ist das Amt für Wasserwirtschaft zu informieren und die weitere Vorge-
hensweise abzusprechen. 

C.4 Geotechnik 
Das Plangebiet befindet sich gem. der Auskunft des Landsamtes für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau  (LGRB) im Verbreitungsbereich von Gesteinen der Grabfeld-
Formation (Gipskeuper). 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 
geeignet sind sowie mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Aus-
trocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwit-
terungsbodens ist zu rechnen. 
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) 
sind nicht  auszuschließen. Sollte eine  Versickerung der anfallenden Oberflächenwäs-
ser geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 
138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologi-
schen Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung 
der Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte 
von der Errichtung technischer Versickerungs-anlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerb-
ecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrund-aufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugruben-sicherung, 
bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten 
Spalten) werden objekt-bezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 
bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologi-
schen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 
Homepage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Auf das bereits vorliegende Baugrund- und Gründungsgutachten wird verwiesen (s.u. 
C.12. Fachgutachten). 
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C.5 Wasserwirtschaft 
Sofern bei Baumaßnahmen Grundwasser erschlossen wird, ist zusätzlich zum Bauge-
nehmigungsverfahren bzw. zum Kenntnisgabeverfahren ein Wasserrechtsverfahren 
beim Wasserwirtschaftsamt des Landratsamts Böblingen durchzuführen. Eine dauer-
hafte Grundwasserabsenkung ist nicht zulässig. 

Sollte ein Bauvorhaben mehr als ein UG umfassen, ist zur Erkundung des Grundwas-
serflurabstandes ein entsprechendes Gutachten einzuholen. 

Das Plangebiet befindet sich gem. der Auskunft des Landsamtes für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau  (LGRB) außerhalb eines bestehenden oder geplanten Wasser-
schutzgebiets. Im Plangebiet kann betonaggressives Grundwasser auftreten. 

C.6 Straßenbeleuchtung 
Bei der Auswahl der Straßenbeleuchtung sind die Belange des Artenschutzes / Insek-
tenschutzes zu berücksichtigen. 

C.7 Gasversorgung 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes, im Straßenraum der Römer-
straße, befinden sich eine Gashochdruckleitung HGD 150  (Schutzstreifen ab Lei-
tungsachse 2x 3m)  sowie Niederdruck – Gasanlagen (Verteilnetz) der Netze BW. 
Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der Gashochdruckanlagen keine 
Gebäude oder baulichen Anlagen  errichtet werden. Für die Dauer des Bestehens der 
Gasverteilnetzanlagen ist eine Überbauung durch Stützmauern, Gebäude oder ande-
ren  baulichen Anlagen  unzulässig. Einwirkungen die den Bestand  oder Betrieb der 
HGD-Anlagen sowie der Verteilnetz-Anlagen beeinträchtigen oder gefährden sind 
ebenfalls unzulässig. 
Bei geplanten Baumstandorten sind die Abstände gemäß DIN 18920/DVGW GW 125 
einzuhalten. 
Bestandspläne sind erhältlich über:  leitungsauskunft-mitte@netze-bw.de. 
 
Ein Anschluss an das vorhandene Erdgasnetz ist, in Abstimmung mit dem Versor-
gungsträger, grundsätzlich möglich. 

C.8 Lärmschutz 
Für die Gebäudefassaden, für die ein konkretes Erfordernis passiver Schallschutz-
maßnahmen besteht, ist zu beachten, dass der Schallschutz beim Öffnen von Fenstern 
und Türen weitgehend verloren geht. Für Räume, die dem dauerhaften Aufenthalt im 
Nachtzeitraum dienen (Schlafräume), ist zusätzlich der Einbau schallgedämmter Lüf-
tungselemente vorzusehen. 
Der Einbau solcher Lüftungselemente ist ab dem Lärmpegelbereich III empfehlenswert, 
ab dem Lärmpegelbereich IV zwingend erforderlich. 
 
Die Anforderung an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gem. der Ziffer 5. und 
der Tabellen 8 und 9 der DIN 4109 sind einzuhalten, dies beinhaltet auch: DIN 4109, 
Ziff. 5.4 - Einfluss von Lüftungseinrichtungen und/oder Rolladenkästen. Demnach sind 
bei der Berechnung des resultierenden  Schalldämm-Maßes sowohl  Einrichtungen zur 
vorübergehenden Lüftung (z.B. Lüftungsflügel und Klappen als auch zur dauerhaften 
Lüftung (z.B. schallgedämpfte Lüftungsöffnungen, auch mit mechanischem Antrieb) im 
Betriebszustand zu berücksichtigen. 
Die DIN 4109 ist eine eingeführte  technische Baubestimmung im Sinne des §73a Abs. 
1 LBO. „Technische Baubestimmungen sind zu beachten (§73a Abs. 1 Satz 2 LBO)“. 
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C.9 Freiflächenplan 
Der Bauvorlage ist ein Freiflächengestaltungsplan mit Benennung der Pflanzgebote  
bzw. Bepflanzung beizufügen. 

C.10 Werbung 
Sämtliche Werbeanlagen sind in einem separaten Bauantrag (Gesamtwerbekonzepti-
on bei Neubebauung) zu beantragen. 

C.11 Pflanzenliste 
Pflanzenliste zur Artenverwendung innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten 
Pflanzgebote: 

  
 Pflanzenliste 1 – Laubbäume  
 
botanischer Name deutscher Name 
Gleditsia triacantos `Skyline´ Gleditschie  
Fraxinus ornus Blumenesche 
Carpinus betulus in Sorten Hainbuche 
Acer platanoides in Sorten Spitzahorn 
Pyrus calleryana ‘Chanticleer‘ Stadtbirne 

 

C.12 Fachgutachten 
Zur Erläuterung und Überprüfung der Planungsabsichten wurden im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens verschiedene Gutachten erstellt: 
 
• „Beeinträchtigung der Sonneneinstrahlung durch geplante Bebauung an der Rö-

merstraße in Leonberg“ 
Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, 76229 Karlsruhe, Januar 2014 

• „Luftschadstoffgutachten zum Bebauungsplan „Stadtmitte Teil 1 – 2. Änderung – 
nördlich der Römerstraße“ in Leonberg 
Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, 76229 Karlsruhe, Juni/Juli 2014 

• Bebauungsplan „Stadtmitte Teil 1 – 2. Änderung – nördlich der Römerstraße“ in 
Leonberg“, fachliche Aussagen zu den Themenkomplexen Besonnung und Luft-
schadstoffe 
Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, 76229 Karlsruhe, Mai 2016 

• „Schalltechnische Untersuchung“ 
Prüfung der Belange des Schallimmissionsschutzes im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens für das vorhandene Wohn- und Geschäftshaus „LEO 2000“ 
Fritz Beratende Ingenieure VBI GmbH,64683 Einhausen, 14.07.2014 

• Nachtrag zur Schalltechnischen Untersuchung 
Fritz Beratende Ingenieure VBI GmbH,64683 Einhausen, 04.09.2014 

• „Schalltechnische Untersuchung“ 
Prüfung der Belange des Schallimmissionsschutzes im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens 
Fritz Beratende Ingenieure VBI GmbH,64683 Einhausen, 12.07.2016 

•  „Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse“, Bauvorhaben Seniorenwohnheim Leon-
berg Walter-Flex-Straße / Römerstraße“ 
Peter-Christian Quetz, Dipl.-Biol., 70565 Stuttgart, März 2012 

• Ergänzende Angaben zum Artenschutz, “, Bauvorhaben Seniorenwohnheim Leon-
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berg Walter-Flex-Straße / Römerstraße“ 
Peter-Christian Quetz, Dipl.-Biol., 70565 Stuttgart, Oktober  2013 

• Bebauungsplan Leonberg Walter-Flex-Straße – Mögliches Vorkommen von Eich-
hörnchen 
Peter-Christian Quetz, Dipl.-Biol., 70565 Stuttgart, Januar 2016 

• Baugrund- Gründungsgutachten 
Dr. H. Gerweck / S. Potthoff – Büro für angewandte Geowissenschaften, 72074 
Tübingen, Juli 2015 

• Ausbau der Römerstraße / Neuköllner Platz bis östlich Neuköllner Straße - Ver-
kehrstechnische Untersuchung / Ergebnisbericht 
Dr. Brenner Ingenieurgesellschaft mbH, Aalen/Stuttgart, April 2016 
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D. SATZUNG ÜBER ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
§ 74 LBO 

D.1 Dachgestaltung 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

D.1.1 Dachform, Dachneigung 
(Entsprechend Eintrag im Lageplan) 

FD = Es sind nur Flachdächer mit einer Dachneigung von 0° - 10° zulässig. 

D.1.2 Dachbegrünung 
Dächer mit einer Dachneigung bis 10° sind generell dauerhaft und mindestens exten-
siv zu begrünen. Festsetzungen zur Dachbegrünung siehe planungsrechtliche Fest-
setzungen A.11.2. 

Ausnahmen von der Dachbegrünung können für Dachterrassen und andere Zwecke 
bis zu einem Flächenanteil von maximal 50 % der Dachflächen zugelassen werden. 

Auf den Flachdächern sind solarthermische Anlagen und Photovoltaikanlagen zu 
Energienutzungen zulässig. Die Begrünung unter den Anlagen zählt zum Grünteil (sie-
he Punkt A. 11: Dachbegrünung). 

D.2 Äußere Gestaltung / Fassadengestaltung 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Glänzende und spiegelnde Oberflächen der Fassaden – mit Ausnahme der Fenster - 
sind in allen Gebieten nicht zugelassen. 

Die Verwendung von Firmenfarben in der Fassade ist im Rahmen der Corporate Iden-
tity erlaubt, sofern es sich um untergeordnete Flächen handelt. Abweichungen können 
bei einem mit der Stadt abgestimmten Farb- und Materialkonzept zugelassen werden. 

Naturstein-, Klinker-, Faserzement- und Holzverkleidungen der Fassaden sind zuläs-
sig. 

Die Farb- und Materialgestaltung ist im Bauantragsverfahren darzustellen. 

Mischgebiet 

Im Mischgebiet sind die Außenwände der Gebäude ab dem 2. Obergeschoss in wei-
ßen bis hellgrauen Farbtönen auszuführen (Helligkeitsbeiwert über 60). 

Gestaltung des obersten Geschosses: 

Entlang der Römerstraße ist das jeweils oberste Geschoss des Hauptbaukörpers um 
mindestens 2,0 m von den Außenseiten des darunter liegenden Geschosses zurück-
zustaffeln. Zu den anderen Seiten ist ein Abstand von mind. 1,0 m zum darunter lie-
genden Geschoss einzuhalten. 

D.3 Werbeanlagen und Automaten 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)  

D.3.1 Werbeanlagen sind genehmigungspflichtig und nur an der Stätte der Leistung oder des 
Vertriebes für die angebotene Leistung oder damit zusammenhängenden Produkten 
zulässig.  

D.3.2 Werbeanlagen sind nur an den Fassaden entlang der Römer- und Eltinger Straße zu-
lässig. Sie sind je Fassadenseite dort auf eine Werbeanlage je Geschäft, Dienstleis-
tungsbetrieb oder sonstiger Einrichtung begrenzt. Über Fußwegen ist ein Lichtraum-
profil von mindestens 2,50 m einzuhalten.  
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D.3.3 Werbeanlagen dürfen nur unterhalb des 2. Obergeschosses angebracht werden. Aus-
nahmen sind, in Abstimmung mit der Baurechtsbehörde, für Schriftzeichen und Sym-
bole, die der Gesamtbezeichnung der Gebäude dienen, möglich. Auf Dachflächen sind 
Werbeanlagen grundsätzlich unzulässig. 

D.3.4 Werbeanlagen dürfen eine maximale Höhe von 0,80 m und eine Länge von 3,20 m 
nicht überschreiten. 

D.3.5 Folgende Arten von Werbung und Werbeanlagen sind unzulässig: 
 - Werbeanlagen mit grellem, wechselndem oder bewegtem Licht und Booster 
   (Lichtwerbung am Himmel) 
 - Werbeanlagen mit Laufschriften  
 - bewegliche Werbeanlagen (Plakatständer) 
 - Selbständige, freistehende Werbeanlagen (z. B. Werbepylone) 
 - Projektionen aller Art 

D.4 Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten Flächen 
der bebauten Grundstücke 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Die nicht bebauten und insbesondere auch die durch Tiefgaragen unterbauten Grund-
stücksflächen sind mit Ausnahme von Wegen und Terrassen als Grünflächen anzule-
gen, zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. 
Bei Tiefgaragen und anderen unterbauten Flächen ist die Mindestaufbauhöhe der in-
tensiven Begrünung von 62 cm (50 cm Substrat und 12 cm Drainschicht bzw. Funkti-
onsschicht) einzuhalten. Oberbodenmaterial ist anteilig mit zu verenden. 
Zur Bepflanzung sind ausschließlich standortgerechte Bäume und Sträucher aus der 
Pflanzliste zu verwenden. 

D.5 Art und Gestaltung von Einfriedungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Entlang der Römerstraße und der Eltinger Straße sind Einfriedungen nicht zulässig. 
Einfriedungen entlang der sonstigen Grundstücksgrenzen sind nur zulässig: 
a) als Heckenpflanzung, 
b) als Draht- oder Stahlgitterzaun mit vollflächiger Begrünung durch Rankpflanzen, 

D.6 Außenantennen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) 
Auf jedem Gebäude ist nur eine Außenantenne zulässig. 

D.7 Unzulässigkeit von Niederspannungsfreileitungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 
Niederspannungsfreileitungen sind im gesamten Plangebiet nicht zugelassen. 

D.8 Abstandsflächen 
 (§ 74 Abs. 1 Nr. 7 LBO) 

Zur Ermöglichung einer Flächen sparenden Innenentwicklung werden im ausgewiese-
nen Mischgebiet andere als die nach § 5 Abs. 7 LBO vorgeschriebenen Abstandsflä-
chen festgesetzt: 

Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,2 der Wandhöhe; gegenüber Nachbargrenzen 
beträgt die Tiefe der Abstandsflächen 0,4 der Wandhöhe. Sie darf jedoch 2,50 m, bei 
Wänden bis 5 m Breite 2 m nicht unterschreiten. 
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D.9 Stellplatzverpflichtung 
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Die Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätze für Wohnungen nach § 37 Abs. 1 LBO 
wird wie folgt festgelegt: 

Pro Wohneinheit sind mindestens 1,5 geeignete Stellplätze herzustellen. Sofern sich 
bei der Ermittlung der herzustellenden Stellplätze keine ganzen Zahlenwerte ergeben, 
ist auf die nächste natürliche Zahl aufzurunden. 

Werden die Vorgaben der DIN 18 040-2 – Barrierefreies Bauen – eingehalten, gelten 
für diese Wohnungen ein Stellplatzfaktor von 1,0 pro Wohneinheit. 

D.10 Erhaltung oder Veränderung der Höhenlage der Grundstücke 
(§ 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO) 

Aufschüttungen und Abgrabungen sind gegenüber den Nachbargrundstücken als Bö-
schung im Verhältnis 1:3 anzugleichen. Sofern Stützmauern auf den privaten Grund-
stücken errichtet werden, dürfen diese eine max. Höhe von 1,5 m gegenüber öffentli-
chen Verkehrsflächen und eine max. Höhe von 1,0 m gegenüber privaten Nachbar-
grundstücken nicht überschreiten.  

D.11 Anlagen für Niederschlagswasser oder Brauchwasser 
Im Falle der Ableitung des unbelasteten Niederschlagswassers (Dachflächenwasser, 
Hof- u. Parkierungsflächenwasser-nicht Wasser von Verkehrsflächen die der Anliefe-
rung und Verladung von wassergefährdenden Stoffen dienen-) über den städtischen 
Niederschlagswasserkanal in das Regenrückhaltebecken, kann die Ableitung unge-
drosselt und ohne Speicherung auf dem Grundstück (Retention) erfolgen. 

Niederschlagswasser von Anlieferungszonen und Platzbereichen, bei denen eine Ver-
unreinigung nicht auszuschließen ist, sind grundsätzlich an die Schmutzwasserkanali-
sation anzuschließen. 

D.12 Ordnungswidrigkeiten 
Verstöße gegen die örtlichen Bauvorschriften (§ 74 LBO) werden als Ordnungswidrig-
keit nach § 75 Abs. 2 und 3 LBO behandelt. 
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1 ANWENDUNG DES BESCHLEUNIGTEN VERFAHRENS 
Der Bebauungsplan „Stadtmitte, Teil 1 – 2. Änderung: Bereich nördlich Römerstraße“ wird im be-
schleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. Im beschleunigten Verfahren wird von der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Anga-
be über verfügbare umweltbezogene Informationen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, von der zu-
sammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB sowie von der Überwachung der Umwelt-
auswirkungen (Monitoring) nach § 4c BauGB abgesehen. Die Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 
BauGB ist nicht anzuwenden. 

Die Anwendungsvoraussetzungen für das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB liegen vor, 
weil der Bebauungsplan der Neuordnung minder genutzter Flächen im innerstädtischen Bereich 
dient und weniger als 20.000 m² anrechenbare Grundfläche festgesetzt werden.   

Durch den Bebauungsplan wird die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung   
oder nach Landesrecht unterliegen, nicht begründet. 

Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und Schutzzwecke 
von FFH-Gebieten oder europäischen Vogelschutzgebieten. 

2 ERFORDERNIS SOWIE ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG 
2.1 2.1 Erfordernis der Planaufstellung 

Für Teile des Plangebietes, die gegenwärtig einer Nutzung unterliegen, die der zentralen Lage in 
Leonberg aktuell nicht entsprechen, ist eine städtebauliche Neuordnung vorgesehen und durch ei-
ne ansprechende Architektur städtgestalterisch aufzuwerten. Die Umsetzung dieses Ziels trägt 
darüber hinaus zur nachhaltigen Aufwertung und Stärkung des Stadtzentrums als Einzelhandels, 
Dienstleistungs- und Wohnstandort bei. Die Grundstücke zwischen der Römerstraße und Walter-
Flex-Straße, bzw. zwischen dem LEO 2 000-Gebäude und der  Volksbank, sollen durch einen In-
vestor baulich aktiviert werden.  

Dieses Vorhaben kann auf Grundlage des noch rechtskräftigen Bebauungsplans nicht realisiert 
werden. Zur Umsetzung der Planungsziele ist es somit gemäß § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich, den 
Bebauungsplan im Bereich nördlich der Römerstraße zu ändern. 

2.2 Allgemeine Ziele und Zweck der Planung 
Zur Neuordnung des Areals entsprechend den städtebaulichen Zielen und Entwicklungsmöglich-
keiten ist die Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplans erforderlich. Hierdurch wird zudem zu 
einer nachhaltigen Aufwertung und Stärkung des Stadtzentrums als Einzelhandels-, Dienstleis-
tungs- und Wohnstandort beigetragen. Dem Konzept der Bebauungsplanänderung liegen im We-
sentlichen folgende städtebauliche Ziele zugrunde: 

• Intensivierung und Aufwertung der Nutzung im Bereich der privaten Flächen, wobei auch ein 
hoher Wohnungsanteil entstehen kann 

• Erzielung einer städtebaulich verträglichen Einbindung der im Plangebiet möglichen baulichen 
Entwicklungen in die umliegenden Strukturen, unter Berücksichtigung der Wohnbebauung 
nördlich der Walter-Flex-Straße. 

• Bildung eines großzügigen Freiraums von hoher Qualität mit vielfältigen Nutzungsmöglichkei-
ten auf der Nordseite der Römerstraße 

• Stärkung und Fortentwicklung der öffentlichen Räume im Sinne einer qualitätvollen Stadtge-
staltung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Anforderungen an den Straßenraum. 

• Anpassung des Plangebiets an die aktuelle Baunutzungsverordnung 1990 (BauNVO) unter Be-
rücksichtigung der im April 2011 beschlossenen Vergnügungsstättenkonzeption. Die Vergnü-
gungsstättenkonzeption stellt eine Empfehlung für ggf. erforderliche Änderungen bzw. Ergän-
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zungen des gültigen Planungsrechtes (Bebauungspläne) dar und findet in diesem zentralen 
städtischen Bereich Anwendung 

• Verbesserung der Verkehrssituation in der Römerstraße durch die Anlage von beidseitigen 
Radfahrstreifen, Verbesserung der Gehwegsituation auf der Nordseite der Römerstraße. 

3 BESCHREIBUNG DES PLANGEBIETS 
3.1 Lage und räumlicher Geltungsbereich 

Der Planbereich liegt im Stadtzentrum von Leonberg und umfasst das Gebiet nördlich der Römer-
straße bis zur Walter-Flex-Straße einschließlich des Straßenkörpers der Römerstraße. Den westli-
chen Abschluss des Gebiets bildet die Eltinger Straße (B 295). Das Gebäude Eltinger Straße 61 – 
LEO 2 000 – ist Teil des neuen Bebauungsplangebietes. Im Osten wird das Plangebiet durch das 
Grundstück Römerstraße 109 begrenzt. Die Größe des Plangebiets beträgt ca. 1,32 ha.  

Die genaue Abgrenzung und Lage des Geltungsbereichs ist aus dem zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplans ersichtlich. 

3.2 Bestand innerhalb und außerhalb des Plangebiets 
Die Leonberger Stadtmitte entstand in den 1970er Jahren durch das „Zusammenwachsen“ der his-
torischen Kernstadt mit der Ortslage Eltingen. Als Abbild der zeitlichen Epochen findet man sehr 
heterogene Bebauung mit einer unterschiedlichen Maßstäblichkeit und vielfältige Nutzungen vor. 
In den letzten Jahren wurden teils durch private, teils durch städtische Maßnahmen das architek-
tonische und städtebauliche Bild entscheidend verbessert und aufgewertet. Hierzu zählen unter 
anderem der Neubau der Römergalerie mit einer Neugestaltung der Vorplatzbereiche entlang der 
Eltinger- und Römerstraße sowie der Bereich der Leonberger Straße zwischen Römerstraße und 
Brennerstraße. Mit der Aufwertung der innerstädtischen Lage wurde der Einzelhandels- und 
Dienstleistungsstandort im Zentrum der Stadt sukzessive gestärkt. 

Das Plangebiet und sein Umfeld sind hinsichtlich der Nutzungen und der Grundstücksausnutzung 
sehr heterogen strukturiert: im Westen begrenzt das bis zu acht Geschosse umfassende Gebäude 
‚LEO 2 000’ das Plangebiet. Innerhalb des Plangebiets befinden sich außerdem auf einem fast 
25 m tiefen Streifen entlang der Römerstraße oberirdische Parkierungsflächen, die weitgehend 
vollversiegelt sind. Im westlichsten Abschnitt dieses Bereichs liegt zudem die Zufahrt zu einer Tief-
garage für das LEO 2 000. In Richtung Norden, entlang der Walter-Flex-Straße, schließen 3 große 
Grundstücke an, zwei dieser Grundstücke sind mit ein- bis zweigeschossigen Einfamilienhäusern 
bebaut. Die Grundstücke entlang der Walter-Flex-Straße weisen größere Strauch- und Baumbe-
stände auf. Diese Bebauungsstruktur setzt sich nördlich des Plangebiets weiter fort. Südlich der 
Römerstraße grenzt an das Plangebiet das LEO-Center und ein Parkhaus mit vier oberirdischen 
Parkebenen an; im weiteren Umfeld sind Baukörper mit bis zu 21 Geschossen vorzufinden. Östlich 
des Plangebiets befindet sich ein zur Römerstraße ausgerichteter viergeschossiger Baukörper mit 
Geschäfts- und Büronutzungen. 

3.3 Verkehrssituation 
Das Plangebiet liegt nordöstlich des Neuköllner Platzes am Schnittpunkt der Eltinger Straße als 
Nord-Süd-Achse in Verbindung mit der Leonberger Straße und der Römerstraße als Ost-West-
Achse. Beide Straße sind stark belastet, die Eltinger Straße mit rund 19.500 KFZ/24h und die Rö-
merstraße mit rund 14.000 KFZ/24h westlich der Neuköllner Straße und rund 14.500 KFZ/24h. Die 
Eltinger Straße (noch B 295) und die Römerstraße sind Hauptverkehrsstraßen mit jeweils mehre-
ren Fahrspuren. Die Walter-Flex-Straße als Stichstraße hat nur eine untergeordnete Verkehrsfunk-
tion und dient lediglich der Erschließung der angrenzenden Wohngrundstücke.  

Entlang der Römer- und Eltinger Straße sind in weiten Teilen beidseits Gehwege vorhanden. So-
wohl im Kreuzungsbereich Eltinger- / Römerstraße als auch Römer- / Neuköllner Straße befinden 
sich Fußgängerübergänge.  

Das südlich angrenzende LEO-Center ist derzeit durch eine Fußgängerbrücke mit dem Leo 2 000 
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verbunden. 

3.4 Ver- und Entsorgung 
Die Versorgung des Plangebiets mit Gas, Wasser und Strom ist über das bestehende Leitungsnetz 
gesichert. Das Gleiche gilt für die Abwasserentsorgung. Der altersbedingte Austausch städtischer 
Leitungen in der Römerstraße steht an. 

3.4.1 Gasversorgung 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes, im Straßenraum der Römerstraße, befin-
den sich eine Gashochdruckleitung HGD 150  sowie Niederdruck – Gasanlagen (Verteilnetz) der 
Netze BW. 

Gasanlagen sind zur Sicherung ihres Bestandes, des Betriebes und der Instandsetzung sowie ge-
gen Einwirkungen von außen in einem Schutzstreifen verlegt. Bei einer HGD beträgt der Schutz-
streifen 2x3m ab Leitungsachse. 

Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der Gashochdruckanlagen keine Gebäude 
oder baulichen Anlagen  errichtet werden. Für die Dauer des Bestehens der Gasverteilnetzanlagen 
ist eine Überbauung durch Stützmauern, Gebäude oder anderen  baulichen Anlagen  unzulässig 

Darüber hinaus dürfen keine Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand  oder Betrieb 
der HGD-Anlagen sowie der Verteilnetz-Anlagen beeinträchtigen oder gefährden. 

Bei Interesse der künftigen Bauherren an einer Gasversorgung ist, bei entsprechender Wirtschaft-
lichkeit, für die geplanten Gebäude ein Anschluss an das vorhandene Erdgasnetz möglich. 

Bei geplanten Baumstandorten sind die Abstände gemäß DIN 18920/DVGW GW 125 einzuhalten. 
Hier wird  ausgesagt, dass Bäume  im Bereich von Versorgungsanlagen bis 1m Abstand nicht 
möglich sind und von 1m bis 2,5m ab Außenkante Baumstamm zusätzliche Schutzmaßnahmen er-
forderlich werden. 

Bestandspläne sind erhältlich über:  leitungsauskunft-mitte@netze-bw.de. 

3.5 Altlasten 
Aufgrund benachbarter Schadensfälle und Altlasten (außerhalb des Plangebietes) können Grund-
wasserverunreinigungen mit LHKW, BTEX und MZTBE nicht ausgeschlossen werden. Für Maß-
nahmen, die in das Grundwasser eingreifen, ist dies zu beachten. 

3.6 Geotechnik 
Das Plangebiet befindet sich gem. der Auskunft des Landsamtes für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau  (LGRB) im Verbreitungsbereich von Gesteinen der Grabfeld-Formation (Gipskeuper). 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet 
sind sowie mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen 
(bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht  
auszuschließen. Sollte eine  Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. was-
serwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Ein-
zelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. 
Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatge-
steinslösung im Untergrund sollte von der Errichtung technischer Versickerungs-anlagen (z. B. Si-
ckerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen 
werden. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. 
zum genauen Baugrund-aufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Grün-
dungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugruben-sicherung, bei Antreffen verkarstungsbedingter 
Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden objekt-bezogene Baugrundunter-
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suchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen Kar-
tenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB 
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 

Auf das bereits vorliegende Baugrund- und Gründungsgutachten wird verwiesen (s.u. Kap.11 
Fachgutachten). 

4 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN / BESTEHENDE RECHTSVERHÄLTNISSE 
4.1 Regionalplan 

Im Regionalplan von 2009 ist das Plangebiet als bestehende größere Siedlungsfläche Wohnen 
und Mischgebiet (überwiegend) dargestellt. 

Weiter befindet sich das Plangebiet innerhalb des Standorts für zentrenrelevante Einzel-
handelsgroßprojekte, der sich von der historischen Altstadt bis zum neuen Stadtzentrum und bis 
zum Bahnhof (einschließlich der westlich unmittelbar angrenzender Flächen) erstreckt. Damit ent-
spricht das Vorhaben den Zielsetzungen des Regionalplans. 

4.1.1 Einzelhandel  - Agglomerationswirkungen nach PS 2.4.3.2.8 (Z) Regionalplan Verband Regi-
on Stuttgart 
Gemäß Plansatz 2.4.3.2.8 (Z) sind Agglomerationen von Einzelhandelsbetrieben in den Ortsker-
nen aller Gemeinden  zulässig.  Wird  ein  Bauleitplan  aufgestellt  oder  geändert,  dessen  Gel-
tungsbereich  den  Ortskern  ganz  oder  teilweise  erfasst (dies ist hier der Fall),  so  darf  die  
hiernach zulässige Agglomeration von Einzelhandelsbetrieben keine schädlichen, überörtlichen 
Wirkungen entfalten, insbesondere auf die zentralörtlichen Siedlungs- und Versorgungskerne, die 
wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung anderer Gemeinden oder deren Ortskerne.  

Eine  Agglomeration  von  Einzelhandelsbetrieben  entsteht,  wenn  räumlich  nahe beieinander 
liegend mehrere Einzelhandelsbetriebe errichtet werden, zu einem  bestehenden  Einzelhandels-
betrieb  ein  oder  mehrere  neue  Einzelhandelsbetriebe  hinzutreten  oder  bestehende  Einzel-
handelsbetriebe  erweitert  oder  umgenutzt  werden,  so  dass  die  Summe  der  Verkaufsflächen  
der  räumlich nahe beieinander liegenden Einzelhandelsbetriebe größer als 800 m² ist. Räumlich  
nahe  beieinander  liegen  Einzelhandelsbetriebe,  wenn  die  Luftlinie  zwischen den Gebäudezu-
gängen nicht länger als 150 m ist. 

Gemäß der Raumnutzungskarte des Regionalplans befindet sich das Plangebiet vollständig inner-
halb des Standorts für zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte (Vorranggebiet), der sich vom 
LEO-Center im Südosten, zur Schweizermühle im Westen (Aldi) bis nach Norden (gesamte Alt-
stadt) erstreckt. Die Ansiedlung bzw. Ergänzung zentrenrelevanten Einzelhandels steht damit 
grundsätzlich im Einklang mit den Zielen der Raumordnung, ein etwaiger Verkaufsflächenzuwachs 
bedarf jedoch, wegen der räumlichen Nähe zu bereits bestehenden Verkaufsflächen, der Berück-
sichtigung besagter Agglomerationswirkungen, die hier grundsätzlich gegeben sein können. 

Der vorliegende Bebauungsplan überplant ein bestehendes Kerngebiet (MK). In dessen baulichen 
Bestand sind bereits einige kleinere (nicht großflächige) Verkaufsflächen vorhanden. Grundsätzlich 
wären auf Basis des bisherigen Planungsrechts im gesamten Plangebiet auch großflächige Ein-
zelhandelsbetriebe zulässig. Die aktuelle Planung schränkt nun diese Option im größeren,  östli-
chen Teil des Plangebiets aufgrund der „Rückstufung“ dieses Bereichs zu einem Mischgebiet (MI) 
ein. In Mischgebieten ist großflächiger Einzelhandel unzulässig, die grundsätzliche Möglichkeit ag-
glomerationsbedinger Auswirkungen wird sich somit zukünftig verringern. 

Das Plangebiet liegt innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs der Stadt Leonberg gemäß der 
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes Leonberg (EHK) vom Januar 2017, Gesellschaft für 
Markt und Absatzforschung mbH (GMA). Demnach hat Leonberg mit einem Wert von 94 % eine 
vergleichsweise niedrige Einzelhandelszentralität und per Saldo Kaufkraftabflüsse aus dem Leon-
berger Stadtgebiet zu verzeichnen, welche auf die starken Konkurrenzbeziehungen in der Region 
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hinweisen. Durch den Marktaustritt von Hofmeister wurde der Wert auf rd. 80 % gesenkt. Verbun-
den mit der stark steigenden Bevölkerungszahl ist es demnach nicht zu erwarten, dass durch die 
Gebietsausweisung und die potentiellen Agglomerationswirkungen Kaufkraftabflüsse aus dem Um-
land über den Verflechtungsbereich hinaus entstehen.  

Für die Ansiedlung zusätzlichen Einzelhandels, also einer Vergrößerung der bereits vorhandenen 
Verkaufsfläche im Sinne der Agglomeration, ist die Verträglichkeit einer ggf. zusätzlichen Verkaufs-
fläche im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens, z.B. per Einzelhandelsgutachten, nachzuwei-
sen. Im Rahmen von Neubeantragung von Einzelhandelsbetrieben sind die raumordnerischen Vo-
raussetzungen branchenspezifisch zu überprüfen. Die Verträglichkeit (Kongruenzgebot, Beein-
trächtigungsverbot gem. Einzelhandelserlass des Landes Baden Württemberg)  ist abhängig vom 
konkreten Einzelfall und kann in der vorgelagerten Bauleitplanung nicht vorwegnehmend geprüft 
werden. Die Erfüllung  des Konzentrationsgebotes und des  Integrationsgebotes ist anhand der 
raumordnerischen Zielsetzung bereits als erfüllt anzusehen. 

Nach aktuellem Sachstand ist jedoch nicht davon auszugehen, dass das In -Kraft - Setzen des 
Bebauungsplanes zu einer relevanten Zunahme an Einzelhandelsverkaufsfläche führen wird.  Am  
Bestandsstandort LEO 2000 sind keine wesentlichen Änderungsabsichten bekannt, das projektiere 
Vorhaben im neuen Mischgebiet sieht neben gewerblichen Büronutzungen, einer Tagespflegeein-
richtung und einigen Seniorenwohnungen vorwiegend Wohnungen in den oberen Geschossen vor. 

 

4.2 Flächennutzungsplan 
Das Plangebiet ist im rechtswirksamen Flächen-
nutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 
„Leonberg 2020“ der Stadt Leonberg vom 
13.07.2006 als „gemischte Baufläche“  dargestellt. 
Der künftige Bebauungsplan ist damit gemäß § 8 
Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt. 

 
Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
„Leonberg 2020“ 
 

4.3 Bestehende Bebauungspläne 
Der seit 1972 rechtskräftige Bebauungsplan „Stadtmitte, 
Teil 1“ weist für den Bereich Kerngebiet gemäß § 7 Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) 1968 aus. Dieses dient vor-
wiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der 
zentralen Einrichtungen der Wirtschaft und Verwaltung. Ne-
ben Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 
sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sind in dem 
maßgeblichen Bereich nördlich der Römerstraße ab dem 
ersten Obergeschoss sonstige Wohnungen nach § 7 (3) 
Nr.2 BauNVO 1968 zulässig. Das Maß der baulichen Nut-
zung ist mit acht Vollgeschossen als Höchstmaß sowie mit 
einer Grundflächenzahl (GRZ) von 1,0 und einer Geschoss-
flächenzahl (GFZ) von 2,4 definiert.        Bebauungsplan „Stadtmitte, Teil 1“ mit aktueller Bebauung 

Zur Römerstraße werden die überbaubaren Grundstücksflächen mit Baulinien festgesetzt, die ge-
genüber dem Straßenkörper (heutiger Fahrbahnrand der Römerstraße) um ca. 5 m zurückversetzt 
sind, wohingegen die übrigen Flächen der vorgesehenen und nach Norden hin geschlossenen, 
kammartigen Baukörperstruktur durch Baugrenzen bestimmt sind. Durch Festsetzungen zur Bau-
weise sind die Gebäudekörper in Form einer geschlossenen Bauweise zu errichten. 

Trotz der Lage im unmittelbaren Stadtzentrum von Leonberg ist im Plangebiet bislang eine bauli-
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che Neuentwicklung nur im Westteil des Plangebiets – „LEO 2 000“ – erfolgt. Im Anschluss an das 
LEO 2 000 bis zur östlich angrenzenden Volksbank (Römerstraße 109) werden die Grundstücke 
entlang der Römerstraße als Parkplatz genutzt und sind auf Grund der großflächig angelegten 
Parkierungsfläche städtebaulich nicht sehr attraktiv. Entlang der Walter-Flex-Straße befinden sich 
heute noch 2 ältere Wohngebäude mit großer Gartennutzung. 

4.4 Wasserrecht 
 Heilquellenschutzgebiet „Stuttgart-Bad Cannstatt – Stuttgart-Berg 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Außenzone des rechtskräftigen Heilquellenschutzgebietes zum 
Schutz der staatlich anerkannten Heilquellen in Stuttgart-Bad Cannstatt und Stuttgart-Berg. Die 
Rechtsverordnung vom 11.06.2002 ist zu beachten. 

4.5 Denkmalschutz 
Das Plangebiet liegt im Bereich des Kulturdenkmals gem. § 2 DSchG "Römerstraße Pforzheim 
Cannstatt". Bei Bodeneingriffen ist daher mit archäologischen Funden , Befunden  und  Kultur-
denkmalen gem. § 2 DSchG  zu rechnen. 

An der Erhaltung der ausgewiesenen archäologischen Kulturdenkmale besteht grundsätzlich ein 
öffentliches Interesse. 

Das Plangebiet ist durch einen asphaltierten Parkplatz und eine Tiefgaragenzufahrt bereichsweise 
gestört. Mit einer ungestörten Erhaltung archäologischer Substanz- Kulturdenkmalen gern. § 2 
DSchG in tieferen Bodenschichten muss dennoch gerechnet werden. 

Aus diesem Grund ist für die Baumaßnahmen - den Oberbodenabtrag nach Entfernen der As-
phaltdecke – grundsätzlich eine archäologische Baubegleitung erforderlich. Hierfür ist ein Archäo-
logiebüro / eine Grabungsfirma zu beauftragen, das /die nach den Richtlinien des Landesamt für 
Denkmalpflege (LAD) arbeitet. Die Kosten dafür hat die Bauherrschaft zu übernehmen, die Fach-
aufsicht obliegt dem LAD (Ansprechpartner: Dr. Mare Heise; marc.heise@rps.bwl.de; Tel. 
07071/757-2413). 

Auf Grund der Erkenntnisse des geologischen Gutachtens ist jedoch davon auszugehen, dass in 
diesem Bereich schon einiges gestört und aufgefüllt wurde (Asphalt- / Betonbruchstücke in erheb-
licher Tiefe). 

Im vorliegenden Fall kann es daher ausreichen, dass auf eine archäologische Baubegleitugn ver-
zichtet werden kann und es stattdessen ausreicht ,wenn Herr Heise (LAD) oder ein Techniker den 
Fortgang der Arbeiten punktuell begutachten .Die entsprechende Vorgehensweise ist mit dem LAD 
abszustimmen. 

Verzögerungen im Bauablauf durch eine fachgerechte Befunddokumentation und/oder Fundber-
gung sind ggf. hinzunehmen. Die ausführende Tiefbaufirma ist vorab schriftlich über die archäolo-
gische Begleitung zu informieren. 

Von den Ergebnissen der Baubegleitung hängt es ab, ob weitere archäologische Maßnahmen er-
forderlich sind. 

Originaldokumentation und Funde gehen in das Eigentum des Landes Baden-Württemberg, vertre-
ten durch das LAD, über. 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten(§  27 DSchG) wird hingewiesen. 

5 PLANERISCHE KONZEPTION UND FESTSETZUNGEN 
Vorbemerkung 
Die Fläche zwischen LEO 2 000 und Volksbank war bereits mehrfach Anlass zu einer Bebauungs-
planänderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Stadtmitte, Teil 1“ aus dem Jahr 1972. Im 
Februar 2008 wurde eine Bebauungsplanänderung für den Bereich zwischen Eltinger- / Römer- / 
Walter-Flex-Straße / Volksbank beschlossen, mit dem Ziel einer Neuordnung des Areals entspre-
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chend den städtebaulichen Zielvorstellungen und Entwicklungsmöglichkeiten. Damit sollte eine 
nachhaltige Aufwertung und Stärkung des Stadtzentrums als Einzelhandels-, Dienstleistungs- und 
Wohnstandorts erreicht werden. Die städtebauliche Konzeption sah die Ansiedlung eines Ein-
kaufszentrums für Fachmärkte und Flächen für ein Fitness-Zentrum vor. Dieses Vorhaben wurde 
vom Vorhabenträger nicht zu Ende geführt. 

Das Bebauungsplanverfahren wurde im September 2012 aufgehoben und ein neuer Aufstellungs-
beschluss gefasst. Nunmehr war beabsichtigt auf einem großen Teil der Fläche, zwischen LEO 
2 000 und Volksbank, eine Einrichtung für betreute Seniorenwohnungen mit unterstützenden Leis-
tungen durch einen Vorhabenträger zu realisieren. Die frühzeitige Beteiligung wurde im Sommer 
2013 durchgeführt und die notwendigen Fachgutachten erstellt. 

Im Sommer 2015 wurde der Stadt vom Vorhabenträger ein neuer städtebaulicher Entwurf vorge-
legt und dieser im Dezember 2015 vom Ausschuss gebilligt. Dieser Entwurf sieht nun neben ge-
werblichen Büronutzungen, einer Tagespflegeeinrichtung und einigen Seniorenwohnungen vor-
wiegend Wohnungen in den oberen Geschossen vor. Da sich die neuen Baukörper vom vorheri-
gen Entwurf erheblich unterscheiden, wurden die bereits vorliegenden Fachgutachten aktualisiert. 

Der nun vorliegende Bebauungsplanentwurf besteht, neben den öffentlichen Verkehrsflächen, aus 
2 unterschiedlichen Baugebieten:  

5.1 Westliches Plangebiet – Kerngebiet (MK) 
Der westliche Teil des Plangebietes soll weiterhin als Kerngebiet ausgewiesen werden und ist mit 
dem LEO 2 000, ein über 30 m hohes Wohn- und Geschäftshaus, stark verdichtet. Hier ist in ab-
sehbarer Zeit keine Änderung der baulichen Substanz anzunehmen. In den unteren Geschossen 
des LEO 2 000 befinden sich neben Geschäften auch mehrere Spielhallen. Die vermehrte Ansied-
lung von Vergnügungsstätten hat im LEO 2 000 Leerstände in Teilen des Gebäudes zur Folge. 
Der Bebauungsplan berücksichtigt diese Situation und trifft Festsetzungen, die der Zielsetzung der 
„Vergnügungsstättenkonzeption Stadt Leonberg“ aus dem Jahr 2011 entspricht. Wegen dieses 
städtebaulichen Missstands ist das Grundstück an der Eltinger Straße mit in das Plangebiet einbe-
zogen worden, damit ein weiterer trading down Effekt aufgehalten werden kann. 

5.2 Östliches Plangebiet – Mischgebiet (MI) 
Anstelle des bisher ausgewiesenen Kerngebiets (MK) wird der östliche Planbereich nun als Misch-
gebiet (MI) festgesetzt. 

Der städtebauliche Entwurf nimmt die Struktur der Volksbank auf und führt diese in drei Baukör-
pern (5 Geschosse mit zusätzlich zurückgesetztem Dachgeschoss) zur Römerstraße hin gegliedert 
fort. Das zur Volksbank direkt anschließende Gebäude nimmt die Höhe der Bank auf und schafft 
damit einen kontinuierlichen Abschluss zur Römerstraße.  

Zur kleinteilig strukturierten nördlichen Grundstücksseite (Walter-Flex-Straße) hin entstehen 
4 Häuser (3 – 4 geschossig), die durch die rundlichen Ausformungen eine zeitgemäße, eigenstän-
dige Architektursprache sprechen. Zudem werden die verbleibenden Zwischenbereiche aufgewei-
tet. Sie gliedern sich harmonisch in das nördlich angrenzende durchgrünte Stadtgebiet. 

Im Zusammenhang mit der geplanten Umgestaltung der Römerstraße entsteht eine gut proportio-
nierte Vorzone zu den Gebäuden an der Römerstraße, in denen im EG und im 1. OG gewerbliche 
Nutzungen vorgesehen sind. 

Das Gebiet wird durch eine zweigeschossige Tiefgarage, die der natürlichen Topographie im 
Durchgangsbereich des Quartiersplatzes folgt, unterlegt. So können Tiefgaragen- und Nebenbe-
reiche, die über Treppen- und Aufzugskerne barrierefrei mit den Nutzungseinheiten verbunden 
sind, entstehen. Die zentrale Einfahrt erfolgt auf Höhe des Kreuzungsbereiches der Neuköllner 
Straße. Vom zweiten Tiefgaragengeschoss gelangt man über eine Rampe zum Tiefgaragenbe-
reich des LEO 2 000. Die Erschließung der Tiefgarage des LEO 2 000 erfolgt somit über dieselbe 
zentrale Einfahrt. 
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Mit dem neuen Entwurf besteht nun im Zuge der Änderung des Bebauungsplans, die Chance, ei-
nen Übergang vom zentralen Bereich an der Kreuzung von Leonberger- / Eltinger- und Römer-
straße mit den prägenden städtebaulichen Dominanten von LEO-Center, Römergalerie sowie 
„LEO 2 000“ zu den nördlich und östlich angrenzenden Wohnquartieren zu schaffen. Dieses soll 
durch eine Anpassung der Ausnutzbarkeit der Grundstücksflächen im Sinne einer städtebaulich 
verträglichen Entwicklung und Maßstäblichkeit erfolgen.  

5.3 Erschließung 
Über die Römerstraße wird das Plangebiet erschlossen. Die Walter-Flex-Straße, eine Stichstraße,  
kann wegen ihrer geringen Breite nicht zur Erschließung des Plangebietes genutzt werden. Eine 
verkehrliche Anbindung des LEO 2 000 an die Eltinger Straße ist auf Grund der Nähe zum Kreu-
zungsbereich Römer- / Eltinger- / Leonberger Straße aus verkehrlichen Gründen nicht möglich.  

Die Haupterschließung des Innenbereiches des Plangebietes erfolgt ausschließlich über die Rö-
merstraße, im Kreuzungsbereich Römer- / Neuköllner Straße. An dieser Stelle wird die Zu- und 
Ausfahrt der Tiefgarage in allen Richtungen realisiert. Die vorhandenen Tiefgaragenstellplätze des 
LEO 2 000 werden über die geplante 2-geschossige Tiefgarage des Neubauvorhabens an die 
Römerstraße angebunden. 

Eine verkehrlich untergeordnete „Notanlieferung“ ist zwischen dem LEO 2 000 und dem geplanten 
Neubauten vorgesehen. 

Bedingt durch die Zunahme des durch das Bauvorhaben verursachten Verkehrs ist die Umgestal-
tung des Kreuzungsbereiches Römerstraße / Neuköllner Straße einschließlich Zu- und Ausfahrt 
zum geplanten Bauvorhaben geplant.  

Von der Eltinger Straße und der Walter-Flex-Straße erfolgt keine Zu- oder Abfahrt zu den Bau-
grundstücken im Plangebiet 

5.4 Fachgutachten 
Grundlage für den vorliegenden Bebauungsplanentwurfes waren die Fachgutachten zum Entwurf 
aus dem Jahren 2012 / 2013. Für den neuen städtebaulichen Entwurf wurden aktualisierte Stel-
lungnahmen von den Fachbüros ausgearbeitet. 

5.4.1 Verkehrsgutachten 
Da das Vorhaben im östlichen Teil des Plangebietes direkt an der Römerstraße, einer der wichti-
gen innerstädtischen Hauptverkehrsstraße, liegt und über diese erschlossen werden soll, wurden 
die verkehrlichen Auswirkungen durch ein Verkehrsgutachten überprüft. 

Im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit kommt das Gutachten 2012 zu folgendem Ergebnis: 
„Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass der zusätzliche Verkehr … die Qualität des Verkehrsablaufs 
am Knotenpunkt Römerstraße / Neuköllner Straße / Zufahrt Tiefgarage nur unwesentlich beein-
flusst und zu keiner Überschreitung von Zumutbarkeitsgrenzen in den Wartezeiten führt.“ 

Im Einzelnen wird auf das „Bauvorhaben betreutes Seniorenwohnen mit unterstützenden Leistun-
gen am Stadtpark in Leonberg – Verkehrsgutachten“, MAP, Prof. Maurmaier + Partner, Stuttgart, 
März 2012 verwiesen. 

Der Ergebnisbericht der aktualisierten verkehrstechnischen Untersuchung zum Ausbau der Rö-
merstraße / Neuköllner Platz bis östlich Neuköllner Straße vom April 2016 kommt zu dem Ergeb-
nis: 

„Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsbetrachtung verdeutlichen, dass beide signalisierten Kno-
tenpunkte K6 (Neuköllner Platz / Römerstraße) und K 31 (Römerstraße / Neuköllner Straße) den 
Verkehr mit mindestens der Qualitätsstufe D nach HBS abwickeln können. Die sich in diesem Zu-
sammenhang ausbildenden maximalen Rückstaulängen gehen im Allgemeinen nicht über die ver-
fügbaren Aufstellbereiche hinaus bzw. überstauen benachbarte Knotenpunkte.“ (HBS =Handbuch 
für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, Ausgabe 2001 (HBS 2001)).   
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Ergebnisbericht der verkehrstechnischen Untersuchung zum Ausbau der Römerstraße / Neuköll-
ner Platz bis östlich Neuköllner Straße, Dr. Brenner Ingenieurgesellschaft mbH, Aalen / Stuttgart, 
April 2016 

5.4.2 Verschattungsgutachten 
Beeinträchtigung der Sonneneinstrahlung durch geplante Bebauung an der Römerstraße in 
Leonberg 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (Bebauungsplanverfahren 2012) wurden 
Befürchtungen geäußert, dass die geplante Bebauung zu einer unzulässigen Verschattung der 
nördlich angrenzenden Wohnbebauung führt. Aus diesem Grund wurde ein „Verschattungsgutach-
ten“ 2013 in Auftrag gegeben. Dabei legten die Gutachter besonderes Augenmerk auf das direkt 
angrenzende Wohngebäude Walter-Flex-Straße 3, an diesem Gebäude waren die Auswirkungen 
der geplanten Gebäude am Deutlichsten festzustellen. 

Das Zwischenergebnis des Gutachtens führte zu Änderungen des Entwurfs, die Höhenabwicklun-
gen auf der Nordseite wurden geändert. 

Abschließend kamen die Gutachter 2014 nach Überprüfung der 6 Standorte und der geänderten 
Planung (angepasster Planfall“) zu folgendem Ergebnis: 

„Die DIN 5034 (2011) 'Tageslicht in Innenräumen' gibt Richtwerte über die minimal erforderliche 
tägliche Sonnenscheindauer von Aufenthaltsräumen an; diese sind eine mindestens einstündige 
mögliche Sonnenscheindauer am 17.1 und eine mindestens 4 stündige Sonnenscheindauer an 
den Tag- und Nachtgleichen (21.03. bzw. 23.09.).“ 

„Damit ist festzuhalten, dass entsprechend den baulichen Gegebenheiten für den Bestand im Hin-
blick auf die Besonnung an den betrachteten Fenstern der umliegenden Gebäude die Orientie-
rungswerte der DIN 5034 für die mögliche Sonnenscheindauer an ausgewählten Stichtagen ein-
gehalten wird. Die vom Investor vorgesehene Planung führt dort im Winter und teilweise im Früh-
jahr und Herbst (Tag- und Nachtgleiche) zu deutlichen Einschränkungen und zur Nichteinhaltung 
der Orientierungswerte. Der angepasste Planfall für das östliche Teilgebäude führt zu einer gerin-
geren Einschränkung und zur Einhaltung des Orientierungswertes an den Tag- und Nachtglei-
chen.“ 

Im Einzelnen wird auf das Gutachten „Beeinträchtigung der Sonneneinstrahlung durch geplante 
Bebauung an der Römerstraße in Leonberg“, Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG vom Ja-
nuar 2014 verwiesen. 

Da der nun  aktuell vorliegende Entwurf des Investors sich deutlich vom bisherigen Entwurf unter-
scheidet, wurde auch zu diesem Themenkomplex eine ergänzende Stellungnahme des Fachbüros 
eingeholt. Die Gutachter stellen fest: 

„Insgesamt ist festzustellen, dass die aktuelle bauliche Planung hinsichtlich der Auswirkung auf die 
mögliche Besonnungsdauer an dem Gebäude Walter-Flex-Straße 3 dem bislang „angepassten 
Planfall“ der Ausarbeitung 2014 ähnelt. Im ersten Obergeschoss werden die Orientierungswerte 
der DIN 5034 (2011) für die mögliche Sonnenscheindauer an den ausgewählten Stichtagen einge-
halten. Im Erdgeschoss werden sie für die Tag- und Nachtgleiche eingehalten.“ 

Siehe: Bebauungsplan „Stadtmitte Teil 1 – 2. Änderung – nördlich der Römerstraße in Leonberg, 
Fachliche Aussagen zu den Themenkomplexen Besonnung und Luftschadstoffe“, Ingenieurbüro 
Lohmeyer GmbH & Co. KG vom Mai 2016. 

5.4.3 Luftschadstoffgutachten 
Luftschadstoffgutachten zum Bebauungsplan „Stadtmitte Teil 1 – 2. Änderung – nördlich der Rö-
merstraße“ in Leonberg 

Da im Plangebiet auch weiterhin Wohnnutzungen zulässig sein werden und sich im Norden ein 
Wohngebiet anschließt, wurde bereits 2014 ein entsprechendes Luftschadstoffgutachten ein-
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schließlich Windfeldberechnungen in Auftrag gegeben, dass zu folgendem Ergebnis gekommen 
ist: 

„Der NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel zum Schutz der menschlichen Gesundheit wird 
im Prognosenullfall und im Planfall an einigen Bereichen der Randbebauung entlang der Eltinger 
Straße erreicht und gering überschritten, wobei dort im Planfall gegenüber dem Prognosenullfall 
keine wesentlichen Änderungen prognostiziert sind. In überwiegenden Bereichen der Randbebau-
ung der Hauptverkehrsstraßen im Betrachtungsgebiet wird der NO2-Grenzwert nicht erreicht und 
nicht überschritten. An den von den Hauptverkehrsstraßen mit größerem Abstand gelegenen Ge-
bäuden sind im Prognosenullfall und im Planfall überwiegend NO2-Immissionen unter 32 µg/m³ be-
rechnet. An der geplanten Bebauung wird auch an der zur Römerstraße orientierten Gebäudeseite 
bei NO2-Immissionen zwischen 32 µg/m³ und 36 µg/m³ der Grenzwert nicht erreicht und nicht 
überschritten. 

Aus lufthygienischer Sicht sind die Planungen bezogen auf die Beurteilungswerte der 39. BImSchV 
zum Schutz der menschlichen Gesundheit nicht abzulehnen; sie führen nicht zu zusätzlichen Kon-
flikten mit den Beurteilungswerten an bestehenden und geplanten sensiblen Nutzungen.“ 

Im Einzelnen wird auf das „Luftschadstoffgutachten zum Bebauungsplan „Stadtmitte Teil 1 – 2. 
Änderung – nördlich der Römerstraße“ in Leonberg, Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG 
vom Juni 2014 mit der Ergänzung Juli 2014 verwiesen. 

Für die aktualisierte und modifizierte Planung der Baukörper, die sich deutlich vom bisherigen 
Entwurf 2014 unterscheiden, wurde eine erneute Stellungnahme eingeholt.  

„Aus den Ergebnisdarstellungen des bisherigen Gutachtens ist abzulesen, dass an der geplanten 
Bebauung in der Römerstraße NO2-Immissionen bis ca. 34 µg/m³ berechnet waren; an den Durch-
gängen zur benachbarten Bebauung zeigen die Berechnungen Verringerungen der NO2-
Immissionen mit zunehmendem Abstand zur Römerstraße. An der nördlich folgenden bestehen-
den Bebauung waren NO2-Immissionen bis 30 µg/m³ berechnet. 

Übertragen auf die aktuelle Planung ist zu erwarten, dass weder an der geplanten Bebauung ent-
lang der Römerstraße noch an der nördlich folgenden Bebauung deutlich unterschiedliche NO2-
Immissionen abzuleiten sind. Der NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel wird dort deutlich 
nicht erreicht und überschritten. Gegenüber den bisherigen Planungen sind mit der aktualisierten 
Planung keine wesentlichen Unterscheide der NO2-Immissionen in Relation zum Grenzwert zu er-
warten.“ 

Siehe „Fachliche Aussagen zu den Themenkomplexen Besonnung und Luftschadstoffe zum Be-
bauungsplan „Stadtmitte Teil 1 – 2. Änderung – nördlich der Römerstraße“ in Leonberg“, Ingeni-
eurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG vom Mai 2016. 

5.4.4 Lärmgutachten 
Da auf das Plangebiet Geräuschimmissionen aus Verkehrslärm durch die unmittelbar angrenzen-
den Straßen sowie vom südlich der Römerstraße gelegenem Einkaufszentrum, einschließlich zu-
geordnetem Parkhaus, und der Zufahrt zur geplanten Tiefgarage wirken, war es erforderlich, die 
neue Immissionssituation durch Verkehrslärm, die aufgrund des Bauvorhabens zu erwarten ist, zu 
ermitteln und hinsichtlich der schalltechnischen Anforderungen für den Städtebau (DIN 18005-1) 
zu beurteilen. 

Es wurden Lärmgutachten für das Gebäude LEO 2 000 und für das geplante Bauvorhaben östlich 
des LEO 2 000 erstellt. Zusätzlich wurden die Geräuscheinwirkungen im Plangebiet bei freier 
Schallausbreitung ermittelt (Lärmpegelbereiche). 

Da aktive Maßnahmen (Lärmschutzwände) im Plangebiet aufgrund der geringen Abstände zu den 
Straßenverkehrswegen aus städtebaulichen Gründen nicht errichtet werden können, empfehlen 
die Gutachter den Schallschutz im Bebauungsplan durch ergänzende passive Schutzmaßnahmen 
zu gewährleisten. „Mittels entsprechender textlicher Festsetzungen zum passiven Schallschutz im 
Bebauungsplan wird sichergestellt, dass in schutzbedürftigen Räumen, die dem nicht nur vorüber-
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gehenden Aufenthalt ihrer Bewohner oder Nutzer dienen, gesunde Wohnverhältnisse geschaffen 
werden.“ Die entsprechende Formulierung ist in den Textteil des Bebauungsplans aufgenommen. 

Im Einzelnen wird auf die „Schalltechnische Untersuchung – Prüfung der Belange des Schal-
limmissionsschutzes im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens für  das vorhandene Wohn- und 
Geschäftshaus LEO 2 000“ vom Juli 2014, der schalltechnischen Untersuchung für das Neubau-
vorhaben östlich des LEO 2 000 vom Juli 2016 und dem Nachtrag zur Schalltechnischen Untersu-
chung vom September 2014 des Fachbüros Fritz Beratende Ingenieure VBI GmbH verwiesen. 

6 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
6.1 Art der baulichen Nutzung 

Die im Flächennutzungsplan ausgewiesenen „gemischten Bauflächen“ werden entsprechend ihrer 
Eigenart bzw. der angestrebten Nutzung als „Kerngebiet“ (MK) und „Mischgebiet“ (MI) nach 
BauNVO festgesetzt. Der westliche Teil des Plangebietes mit dem LEO 2 000 wird als Kerngebiet 
mit Nutzungen nach § 7 Abs. 2 BauNVO ausgewiesen, da die unmittelbare Nachbarschaft bereits 
eine ausgeprägte kerngebietstypische Nutzung aufweist. Die Festsetzung „Kerngebiet“ entspricht 
damit dem bisherigen Bebauungsplan aus dem Jahr 1968. 

Kerngebiet (MK) 
Die nachfolgenden Bestimmungen / Festsetzungen gelten für das Kerngebiet: 

Die Nutzungen nach § 7 Abs. 2 Satz 1 – 4 BauNVO, mit Ausnahme der Vergnügungsstätten sind 
allgemein zulässig. Um in den Kernzonen den Charakter der reinen geschäftlichen Nutzung zu 
mindern und um dieses Gebiet auch außerhalb der Geschäftszeiten zu beleben, ist die Wohnnut-
zung nicht nur auf privilegierte Wohnungen beschränkt. Ab dem 1. Obergeschoss sind deshalb 
sonstige Wohnungen zugelassen, die das Wohnen für jedermann vorsehen und dazu dienen sol-
len, Wohnen und Arbeiten in einem verträglichen Miteinander zu verwirklichen. Diese Verbindung 
der Nutzungen ist auch in der Nachbarschaft realisiert, so dass diese Nutzungen im Kerngebiet 
dieses Bebauungsplanes erweitert werden. Diese Nutzungen bzw. Anlagen sind gerade in den 
Stadtzentren gewünscht und prägen das Erscheinungsbild der zentralen Stadtlagen. Das Neben-
einander von Handel, zentralen Einrichtungen und Wohnen ist in dieser zentralen Lage gewünscht 
und wird weiterhin gefördert. Bereits der bisherige rechtskräftige Bebauungsplan verfolgte dieses 
Ziel. 

Städtebaulich fügen sich in diesen Bereich Tankstellen, die im Zusammenhang mit Parkhäusern 
und Großgaragen stehen, nicht ein, ebenso kann ein derartige Anlage im Kreuzungsbereich zweier 
bedeutender Straßen aus verkehrlicher sicht nicht befürwortet werden. 

Vergnügungsstätten nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO nur in den Untergeschossen zulässig. 

Die Beschränkung bzw. der Ausschluss dieser Nutzung erfolgt auf Grundlage der vom Gemeinde-
rat beschlossenen „Vergnügungsstättenkonzeption Stadt Leonberg“ vom März 2011. Grundlage 
für die Regelung ist die „Einzelhandelskonzeption für die Große Kreisstadt Leonberg“, denn nach 
Einschätzung der CIMA Stadtmarketing GmbH dürfte der Standort Eltinger Straße 61 (LEO 2 000) 
aufgrund des baulichen Zustands und der schwierigen Grundrisszuschnitte für attraktive Einzel-
handelsnutzungen wenig interessant sein. Eine Folge sind Leerstände in Teilen der Liegenschaft, 
was in der Vergangenheit zu einer vermehrten Ansiedlung von Vergnügungsstätten führte. Die dif-
ferenzierte Festlegung folgt aus der Umsetzung der „Vergnügungsstättenkonzeption Leonberg“ 
vom März 2011, um eine Verdrängung von Geschäftsflächen geringerer Mietzahlungsfähigkeit und 
die negativen Auswirkungen auf Wohn- und Einkaufsumfeld zu vermeiden.  

Vergnügungsstättenkonzeption 

„Insgesamt verfügt das Leo 2 000 (Stand Dezember 2010) über fünf Spielhallen mit insgesamt 69 
Geldspielgeräten auf einer Gesamtfläche von ca. 865 m². Es handelt sich somit um eine signifi-
kante Agglomeration, der… beschriebene „Trading-Down-Effekt“ ist bereits in vollem Gange. 
Um einer weiteren Konzentration von Vergnügungsstätten im Leo 2 000 und damit einhergehen-
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den trading-down-Effekten entgegen zu treten, sollte die Ansiedlung weiterer Vergnügungsstätten 
vermieden werden. Funktional und städtebaulich relevant sind für die Einzelhandelsnutzung insbe-
sondere die Erd- und die 1. Obergeschosslagen. Zum Schutz der Wohn- und Dienstleistungsnut-
zungen in den darüber liegenden Obergeschossen (ab 2. OG) wird die Zulässigkeit von Vergnü-
gungsstätten ebenfalls ausgeschlossen. Die Zulässigkeit von kerngebietstypischen Vergnügungs-
stätten soll demnach auf die Untergeschosslage beschränkt werden.“ (Vergnügungsstättenkonzep-
tion Stadt Leonberg, März 2011).  

Die bereits vorhandenen Vergnügungsstätten im LEO 2 000 genießen Bestandsschutz. Bauliche 
Veränderungen und / oder Nutzungsänderungen, die über den reinen Bestandserhalt hinausge-
hen, werden auf der Grundlage dieser Konzeption von der Baurechtsbehörde auf ihre Genehmi-
gungsfähigkeit hin überprüft. 

Bordelle und bordellartige Betriebe, Sexshops und vergleichbare Nutzungen sowie Diskotheken 
sind nicht zulässig. 

Die den „Vergnügungsstätten“ zugezählten Einrichtungen sind im Plangebiet ausgeschlossen. Mit 
der Ansiedlung derartiger Einrichtungen geht häufig ein „trading down“ Effekt des gesamten Ge-
bietes einher, der sich auch auf die städtebauliche Qualität des Gebietes und der näheren Umge-
bung auswirkt. Die genannten Nutzungen sind nicht zulässig, da sie sich nicht in die Umgebung 
mit den vorhandenen Nutzungen einfügen und nicht zur Stärkung des Stadtzentrums beitragen. 
Darüber hinaus wirken sich solche Einrichtungen auch negativ auf die angrenzenden Wohngebete 
aus. Diesen Tendenzen gilt es planerisch und städtebaulich entgegenzuwirken. Erschwerend 
kommt die verkehrliche Situation hinzu, dass für derartige Einrichtungen keine direkt anfahrbaren 
Stellplätze vorhanden sind bzw. errichtet werden können. Das festgesetzte Zufahrtsverbot schließt 
dies aus.  

Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 7 Abs. 3 BauNVO sind nicht Bestandteil des 
Bebauungsplan und damit nicht zulässig. Die durch eine mögliche Tankstelle erzeugten zusätzli-
chen Belästigungen durch Verkehr, Lärm und Immissionen rechtfertigt den Ausschluss in diesem, 
der Neuen Stadtmitte vorbehaltenen Bereich. 

Für weitere, nur ausnahmsweise zulässige Wohnungen besteht kein Bedarf. 

Mischgebiet (MI) 
Der östlich des Kerngebiets liegende Baugebietsteil wird einer neuen Nutzung zugeführt und als 
Mischgebiet ausgewiesen.  

Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Woh-
nen nicht wesentlich stören. Zur Vermeidung etwaiger Nutzungskonflikte zwischen vorhandenen 
angrenzenden Nutzungen und zukünftigen Nutzungen sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen und 
Vergnügungsstätten im Sinne des § 6 Abs. 3 BauNVO sowie Bordelle, bordellartige Betriebe und 
Einzelhandelsbetriebe, die Güter oder Dienstleistungen sexuellen Charakters anbieten unzulässig. 
Sie werden ausgeschlossen, um negative Strukturveränderungen im Quartier zu verhindern und 
Attraktivitätsverluste zu vermeiden (trading-down-Effekt). Sie stehen einer geordneten städtebauli-
chen Entwicklung entgegen (Verdrängung der Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen, Be-
einträchtigung des Stadt- und Straßenbildes) und sind mit der künftigen Nutzungsstruktur, der Nä-
he zu den zentralen innerstädtischen Gemeinbedarfseinrichtungen nicht zu vereinbaren. 

Mischgebietsverträgliche Vergnügungsstätten sind nicht zulässig, um Beeinträchtigungen mit der 
zulässigen Wohnnutzung zu verhindern. Die oft auftretenden Nutzungskonflikte werden somit pla-
nungsrechtlich nicht verschärft.  

Die vorgenannten Festlegungen dienen der gegliederten Nutzungsstruktur des Standorts und dem 
Schutz des planungsrechtlich zulässigen Wohnens. Die attraktiven Erdgeschosszonen und die La-
gen in den ersten Obergeschossen werden städtebaulich aufgewertet 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 
In den einzelnen Baugebietsteilen wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Grundflächen-
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zahl und den maximalen Gebäudehöhen festgesetzt. Da die Baukörper durch die überbaubaren 
Grundstücksflächen, die zulässige Grundfläche sowie die Höhenbeschränkungen ausreichend be-
grenzt sind, kann auf die Festsetzung der Geschossflächenzahl verzichtet werden. 

Die festgesetzten Grundflächenzahlen orientieren sich z. T. an den Obergrenzen städtebaulicher 
Kennziffern (§ 17 BauNVO).  

Die Höhenfestsetzungen dienen der Sicherung der städtebaulichen Einfügung des Vorhabens in 
den umgebenden baulichen Bestand. Für die geplanten Neubauvorhaben werden Höhenfestset-
zung getroffen, die vor allem Bezug zur Höhe des Gebäudes der Volksbank nehmen. Technische 
Dachaufbauten sowie bauliche Anlagen, die der Nutzung regenerativer Energien dienen, können 
ausnahmsweise die maximalen Höhen überschreiten. 

Mit den differenzierten Höhenfestsetzungen innerhalb des Plangebiets wird der topografischen Si-
tuation und der Bestandsnutzung Rechnung getragen. Mit der Festsetzung der Gebäudehöhen 
wird das städtebaulich erforderliche Raumvolumen zur Römerstraße sichergestellt. Die Zulässig-
keit der Überschreitung der Baugrenze von unterirdischen Gebäudeteilen ist aus städtebaulicher 
und stadtgestalterischer Sicht verträglich. 

6.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
Bauweise 

Entsprechend der vorhandenen Bebauung und der geplanten Neubauabsichten wird die abwei-
chende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise, jedoch ohne Längenbeschränkung, festgelegt.  

Somit werden die Festsetzungen des bisherigen Bebauungsplans im westlichen Teil des Plange-
bietes (LEO 2 000) übernommen und im östlichen Teil neu festgesetzt. Die geplanten Gebäude-
längen sind städtebaulich im Verhältnis zur Umgebungsbebauung (LEO-Center, Römergalerie) 
verträglich. 

Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden im Plangebiet durch Baugrenzen festgesetzt. 
Grundlage hierfür ist für den westlichen Teil, dem LEO 2 000, der rechtskräftige Bebauungsplan. 
Allerdings wird die westliche Baugrenze zurückgesetzt, um bei einer Änderung der baulichen An-
lagen in diesem Bereich die bislang beeinträchtigte Sicht für die Verkehrsteilnehmer zu verbes-
sern. 

Die überbaubaren Flächen im östlichen Teil des Plangebietes decken die beabsichtigte Neuord-
nung, bzw. die neue bauliche Entwicklung ab. Die südliche Baugrenze entlang der Römerstraße 
setzt die Baugrenze im östlichen Teil (Volksbank) fort und läßt damit einen ausreichend dimensio-
nierten Vorbereich zwischen Römerstraße und Neubebauung zu. 

6.4 Flächen für Stellplätze und Garagen 
Die Parkierung der notwendigen Stellplätze erfolgt in Tiefgaragen. Die Zu- und Abfahrt erfolgt in 
Höhe der Kreuzung zur Neuköllner Straße. Oberirdische Stellplätze sind nur im Bereich zwischen 
der Neubebauung und dem LEO 2 000 für die notwendigen Infrastruktureinrichtungen etc. zuläs-
sig. 

6.5 Verkehrsflächen 
Die Gliederung der öffentlichen Verkehrsfläche (Römerstraße) ist nicht bindend. Die Aufteilung der 
Verkehrsfläche in Gehwege, Radwege und Fahrspuren sowie möglicher Baumstandorte stellt den 
geplanten Straßenumbau der Römerstraße unter Berücksichtigung der Verbesserung der Gehwe-
ge und der geplanten Tiefgaragenzufahrt in Höhe der Kreuzung Neuköllner Straße / Römerstraße 
dar.  

An der Eltinger Straße ist aufgrund des hohen Fahrzeugaufkommens und des naheliegenden 
Kreuzungsbereiches mit der Römerstraße aus Verkehrssicherheitsgründen das Ein- und Ausfahrt-
verbot zwingend erforderlich.  
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Die Fahrerschließung des Plangebietes erfolgt ausschließlich über die Römerstraße. Das festge-
setzte Ein- und Ausfahrtsverbot in der Walter-Flex-Straße unterbindet die Fahrerschließung. Diese 
Maßnahme ist zum Schutz des angrenzenden Wohngebietes notwendig. 

Das gleiche Ein- und Ausfahrverbot gilt auch für den Bereich an der Eltinger Straße. Dies beruht 
auf dem hohen Verkehrsaufkommen in der Eltinger Straße mit ca. 19.500 Fahrzeuge / Tag und der 
Nähe zum Kreuzungsbereich Römerstraße / Eltinger Straße. 

6.6 Versorgungsflächen 
Im Anschluss an den Gehweg, zwischen LEO 2 000 und der heute vorhandenen Tiefgarage ist im 
Untergeschoss eine Umspannstation vorhanden, die der Versorgung des Gewerbegebietes dient. 
Diese wird durch den Bebauungsplan gesichert. Eine Änderung ist vom betroffenen Versorgungs-
unternehmen nicht beabsichtigt. 

6.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
Vorkommen seltener Tier- und Pflanzenarten sind derzeit nicht bekannt. Verbotstatbestände nach 
§ 44 Abs.1 BNatSchG (Artenschutz) sind nicht zu erwarten, vorausgesetzt die notwendigen Eingrif-
fe in die Gehölzbestände und der Abbruch der Gebäude erfolgen außerhalb der Vegetationszeit (in 
der Zeit vom 01.10. bis 28.02.) und ein möglicher Verlust von Niststätten oder Quartieren ge-
schützter Arten wird im Vorfeld (sog. “cef-Maßnahmen“) des Baugenehmigungsverfahrens durch 
das Anbringen von acht Nistkästen (mit unterschiedlichen Einflugöffnungen) für Singvögel und vier 
Fledermausquartieren ausgeglichen. 

Im Einzelnen wird auf die „Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse“ des Dipl.-Biol. Peter-Christian 
Quetz vom März 2012, Oktober 2013 und Januar 2016 verwiesen. 

6.8 Leitungsrechte / Gehrechte 
Die ausgewiesenen Flächen des Leitungsrechtes dienen der Gemeinde zur Einlegung und Haltung 
von Ver- und Entsorgungsleitungen und –anlagen und sind entsprechend zu belasten. Die Aus-
übung des Rechts darf auf Dritte übertragen werden. 

Zur Sicherung des öffentlichen Charakters der Vorbereiche entlang der Straßenzüge auf der Nord-
seite der Römerstraße wurde ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit festgesetzt. Mit dieser 
Festlegung wird der zentrale Dienstleistungsstandort Römerstraße mit den wichtigen Vorzonen 
auch planungsrechtlich angemessen gesichert. Darüber hinaus wird erstmalig durch ein ausgewie-
senes Gehrecht eine fußläufige Verbindung von der Römerstraße zum dahinterliegenden Wohn-
gebiet an der Walter-Flex-Straße geschaffen. 

Die ausgewiesenen Flächen dürfen durch Garagen und sonstigen baulichen Anlagen interhalb der 
Geländeoberfläche unterbaut werden. Eine angemessene Tragfähigkeit der Geschossdecken so-
wie die Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen müssen gewährleistet sein. 

6.9 Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
Zur Vermeidung von umweltbezogenen Auswirkungen auf Menschen und seine Gesundheit wur-
den schalltechnische Gutachten vom Ingenieurbüro Fritz GmbH – Beratende Ingenieure – in den 
Jahren 2014 und 2016 durchgeführt. Es wurden die aus dem umgebenden Verkehrslärm notwen-
digen Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen auf das Gebiet ermittelt. 
Die daraus resultierenden Lärmpegelbereiche sind im Planteil entsprechend verortet und im Text-
teil des Bebauungsplans beschrieben. Die Lärmpegelbereiche dienen als Grundlage zur Dimensi-
onierung des passiven Schallschutzes in Wohnräumen. Es ergeben sich im Plangebiet Lärmpe-
gelbereiche von IV bis VI als Maximalanforderung. 

Da aktive Maßnahmen (Lärmschutzwände) im Plangebiet aufgrund der geringen Abstände der 
Baugrenzen zu den Straßenverkehrswegen aus städtebaulichen und gestalterischen Gründen 
nicht errichtet werden können, wird empfohlen, den Schallschutz im Bebauungsplan durch passive 
Schutzmaßnahmen zu gewährleisten.“ 

 „Aktive Schallschutzmaßnahmen 
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Die maßgebenden Geräuschimmissionen aus Verkehrslärm werden durch die unmittelbar das 
Plangebiet umgebenden Straßenverkehrswege verursacht. 

Gemäß Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil des 4. Senats vom 22. März 2007, 
BVerwG 4 CN 2.06) ist es bei der Ausweisung eines neuen Wohngebiets, das durch vorhandene 
Verkehrswege Lärmbelastungen deutlich oberhalb der Orientierungswerte gemäß DIN 18005-1 
ausgesetzt wird, nicht von vornherein abwägungsfehlerhaft, auf aktiven Lärmschutz durch Lärm-
schutzwälle oder –wände zu verzichten. Je nach den Umständen des Einzelfalls kann es durchaus 
abwägungsfehlerfrei sein, eine Minderung der Immissionen auch durch eine Kombination von pas-
sivem Schallschutz und planerische Maßnahmen zu erreichen. 

Passive Schallschutzmaßnahmen 

Im Falle des Neubaus oder der baulichen Veränderung von schutzwürdigen Nutzungen wird mit-
tels entsprechender Festsetzungen zum passiven Schallschutz im Bebauungsplan sichergestellt, 
dass in schutzbedürftigen Räumen, die dem nicht nur vorübergehenden Aufenthalt ihrer Bewohner 
oder Nutzer dienen, gesunde Wohnverhältnisse geschaffen werden.“ 

Im westlichen Planbereich, entlang der Eltinger Straße, sind aufgrund des Straßenverkehrslärms 
keine Wohnnutzungen zulässig, diese Bereiche entsprechen dem Lärmpegelbereich VI. Die übri-
gen Fassaden (Baugrenzen) des LEO 2 000 sind den Lärmpegelbereichen II bis V zuzuordnen.  

In den Anhängen zu den jeweiligen Gutachten sind die erforderlichen Lärmpegelbereiche in den 
jeweiligen Geschossebenen dargestellt, „wie sie sich anhand des „maßgeblichen Außenlärmpe-
gels“ für den Tag ergeben. Diese dienen als Grundlage zur Dimensionierung des passiven Schall-
schutzes in Wohnräumen.“ 

„Für die Gebäudefassaden, für die ein konkretes Erfordernis passiver Schallschutzmaßnahmen 
besteht, ist darüber hinaus zu bedenken, dass der Schallschutz beim Öffnen von Fenstern und Tü-
ren weitgehend verloren geht. Für Räume, die dem dauerhaften Aufenthalt im Nachtzeitraum die-
nen (Schlafräume), wird zusätzlich der Einbau schallgedämmter Lüftungselemente vorgesehen. 
Der Einbau solcher Lüftungselemente ist ab dem Lärmpegelbereich III empfehlenswert, ab dem 
Lärmpegelbereich IV zwingend erforderlich.“ 

Im Einzelnen wird auf die „schalltechnischen Untersuchungen“ des Ingenieurbüros Fritz GmbH 
vom Juli und September  2014 und August 2016 verwiesen. 

6.10 Pflanzgebote 
Die entlang der Walter-Flex-Straße zu pflanzenden Laubbäume bilden den Übergang von der 
Neubebauung zum bestehenden Wohngebiet. Zur Entwicklung von ökologischen und gestalteri-
schen Qualitäten werden die Pflanzgebote in den Bebauungsplan übernommen. 

Die Standorte der Baumpflanzungen können im Sinne der Gesamtkonzeption geringfügig von den 
in der Planzeichnung festgesetzten Standorten abweichen. Zur dauerhaften Sicherung der plane-
risch angestrebten Vegetationsstruktur im Plangebiet wird für den Fall eines unnatürlichen Ab-
gangs oder eines altersbedingten Entfernens eine Nachpflanzfestsetzung für die planerisch fest-
gesetzten Pflanzgebote getroffen, die einen gleichartigen Ersatz festsetzt. 

7 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
7.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
 Dachgestaltung 

Die Vorschriften zur Dachform und –neigung sollen eine städtebauliche Einfügung des Plangebie-
tes in die Nachbarschaft bewirken. Auf diese Weise soll ein verträgliches Gesamtbild des Plange-
bietes und der angrenzenden Bebauung entlang der Römer- und Eltinger Straße gewährleistet 
werden. 

Aus ökologischen und kleinklimatischen Gründen sind Flachdächer in großen Teilen zu begrünen. 
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Fassadengestaltung 

Die Regelungen hinsichtlich der Fassadengestaltung erfolgen aus städtebaulichen, architektoni-
schen und ortgestalterischen Gründen zur Sicherung eines ansprechenden Erscheinungsbilds. Sie 
sind insbesondere aufgrund der exponierten Lage im Bereich Römer- / Eltinger Straße erforderlich. 
Die Wohnnutzungen in den Obergeschossen entlang der Römerstraße grenzen sich durch die 
Farbgestaltung deutlich von den darunter liegenden gewerblich genutzten Geschossen ab. 

7.2 Werbeanlagen, Außenantennen, Freileitungen 
Die Beschränkungen der Werbeanlagen erfolgt aus ortsgestalterischen Gründen. Ziel ist die Siche-
rung einer städtebaulich geordneten Situation in der Römer- und Eltinger Straße. Den Belangen 
des Handels im Zentrum von Leonberg (Kerngebiet und Mischgebiet) hinsichtlich Außenwerbung 
wird in ausreichendem Maße Rechnung getragen. 

Aus gestalterischen Gründen ist pro Gebäude nur eine Antenne zulässig. Niederspannungsfreilei-
tungen sind im gesamten Plangebiet nicht zugelassen 

7.3 Weitere Festsetzungen 
Die Festsetzungen zur Gestaltung der nicht überbaubaren Flächen und zu Einfriedigungen sind 
aus ortsgestalterischen Gründen erforderlich. Sie tragen sowohl der Lage des Plangebiets an der 
Römer- / Eltinger Straße als auch der im Umfeld befindlichen Wohnnutzung Rechnung. 

7.4 Stellplatzverpflichtung 
Die bisherigen Erfahrungen im Bereich der Kernstadt haben gezeigt, dass eine hohe Kfz-
gebundene Mobilität in der Bevölkerung vorhanden ist, was eine hohe Anzahl privater Stellplätze 
erfordert. Zur Freihaltung des öffentlichen Straßenraums in der innerstädtischen Lage, soll die Un-
terbringung des ruhenden Verkehrs für die Bewohner und Nutzer auf den jeweiligen Baugrundstü-
cken in Tiefgaragen in ausreichendem Maße sichergestellt werden. Um dies zu erreichen, wird von 
der Ermächtigung des § 74 Abs. 2 LBO Gebrauch gemacht und die erforderliche Stellplatzzahl pro 
Wohnung auf 1,5 erhöht. 

Hiervon ausgenommen sind lediglich Senioren- und Altenwohnungen, sofern die DIN-Vorgaben 
zum barrierefreien Bauen eingehalten werden. Für diese Wohnungen gilt ein Stellplatzschlüssel 
von 1,0, da davon auszugehen ist, dass im Mittel der tatsächliche Stellplatzbedarf dieser Wohnun-
gen der Anzahl der bauordnungsrechtlichen erforderlichen Stellplätzen entspricht 

7.5 Abstandsflächen 
Im Hinblick auf eine flächensparende Innenentwicklung werden im ausgewiesenen Mischgebiet 
geringere Abstandflächen festgesetzt, wobei die Belichtung und Belüftung in ausreichendem Maße 
gewährleistet sein muss, Gründe des Brandschutzes nicht entgegenstehen und nachbarliche Be-
lange nicht erheblich beeinträchtigt werden. 

Im Zusammenhang mit den ausgewiesenen überbaubaren Grundstücksflächen, den abgestuften 
Höhen der Gebäude und den signifikanten Gebäudeformen wird eine den örtlichen Verhältnissen 
ansprechende Gestaltung ermöglicht, wobei besonders Rücksicht auf das angrenzende Wohnge-
biet im Norden genommen wird. 

8 DARSTELLUNG DER UMWELTBELANGE 
im Rahmen des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13 a BauGB 

Der Planbereich “Stadtmitte, Teil 1 - 2. Änderung: Bereich nördlich Römerstraße“ liegt innerhalb 
des seit 1972 rechtskräftigen Bebauungsplans “Stadtmitte, Teil 1“ und wird hauptsächlich durch 
zwei Nutzungen geprägt. Auf der einen Seite die vollständig versiegelte Parkplatzfläche des “LEO 
2000“, die ungefähr die Hälfte des Plangebiets einnimmt, während auf der anderen Seite Einzel-
häuser mit teilweise extensiv genutzten Hausgärten und älterem Baum-, Gehölz- und Strauchbe-
stand dominieren.  
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Abgrenzung 

Der Planbereich liegt im unmittelbaren Stadtzentrum von Leonberg und umfasst das Gebiet nörd-
lich der Römerstraße bis zur Walter-Flex-Straße einschließlich der Römerstraße selbst. Nach Os-
ten hin wird der Planbereich durch das Grundstück Römerstraße 109 begrenzt, während den west-
lichen Abschluss des Gebiets die Eltinger Straße (B 295) bildet. Die Größe des Planbereichs be-
trägt ca. 1,32 ha. Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan “Leonberg 2020“ ist die Fläche als “ge-
mischte Baufläche“ dargestellt. 

Arten- und Biotopschutz 

Die ökologische Funktionalität des Planbereichs ist aufgrund seiner Insellage innerhalb des Stadt-
zentrums stark eingeschränkt. Die Bedeutung des Planbereichs für den Arten- und Biotopschutz 
und den Naturhaushalt ist in der Folge gering. Eine Ausnahme davon bildet lediglich die Einzel-
hausbebauung in der Walter-Flex-Straße mit ihrem relativ hohen Grünanteil (Hausgärten). Hier 
wurden im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Potentialanalyse (Quetz, 2012) mehrere Baum-
höhlen festgestellt, die sich potentiell als Niststätten für höhlenbrütende Vogelarten oder als Quar-
tiere für Fledermäuse eignen. Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung wurden die Aussagen 
der artenschutzrechtlichen Potentialanalyse im Oktober 2013 (QUETZ, 2013) und in Bezug auf das 
vermutete Vorkommen von Eichhörnchen im Januar 2016 (QUETZ, 2016) noch einmal überprüft 
und den Hinweisen im Einzelnen nachgegangen. Im Ergebnis wurden die Erkenntnisse der voran-
gegangenen Untersuchung bestätigt, auf die Gutachten wird im Detail verwiesen. 

Vorkommen seltener Tier- und Pflanzenarten sind derzeit nicht bekannt. Verbotstatbestände nach 
§ 44 Abs.1 BNatSchG (Artenschutz) sind nicht zu erwarten, vorausgesetzt die notwendigen Eingrif-
fe in die Gehölzbestände und der Abbruch der Gebäude erfolgen außerhalb der Vegetationszeit (in 
der Zeit vom 01.10. bis 28.02.) und ein möglicher Verlust von Niststätten oder Quartieren ge-
schützter Arten wird im Vorfeld (sog. “cef-Maßnahmen“) des Baugenehmigungsverfahrens durch 
das Anbringen von acht Nistkästen (mit unterschiedlichen Einflugöffnungen) für Singvögel und vier 
Fledermausquartieren ausgeglichen. 

Sonstige Schutzgebiete im Sinne einschlägiger Gesetze (z.B. FFH- Richtlinie, BNatSchG, 
LNatSchG, etc.) sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

Ortsbild 

Der Planbereich hat im Hinblick auf das Stadt- bzw. Ortsbild eine eher untergeordnete Bedeutung, 
auch wenn der Baum-, Gehölz- und Strauchbestand der teilweise extensiv genutzten Hausgärten 
für eine gewisse Auflockerung des Stadtbilds sorgt. Aufgrund der Vorbelastung (Leo 2000, Parkie-
rungsflächen) ist davon auszugehen, dass durch die geplante Bebauung keine weitere Entwertung 
bzw. Beeinträchtigung des Ortsbildes erfolgt. Im Hinblick auf die Erholungsfunktion kann dem 
Planbereich keine besondere Bedeutung zugeordnet werden. 

Wasser 

Im Planbereich sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Leonberg und damit auch das Plan-
gebiet befindet sich weitgehend innerhalb der Außenzone des rechtskräftigen Heilquellenschutz-
gebietes Stuttgart – Bad Cannstatt – Berg (Verordnung RP Stuttgart vom 11.6.2002). Diese gültige 
Rechtsverordnung ist bei baulichen oder anderen Eingriffen zu beachten (siehe Schutzgut “Boden 
und Altlasten“). 

Boden (und Altlasten) 
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Aufgrund benachbarter Schadensfälle und Altlasten außerhalb des Plangebiets (“Römergalerie“) 
können Grundwasserverunreinigungen mit leichtflüchtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen 
(LHKW), aromatischen Kohlenwasserstoffen (BTEX) und Methyl-Tertiär-Butyl-Ether (MTBE) nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden. Für Maßnahmen, die in das Grundwasser eingreifen, ist dies zu 
beachten (siehe Schutzgut “Wasser“). Sonstige Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen sind im 
Planbereich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden. 

Aus an den Planbereich angrenzenden Bauvorhaben sind die schwierigen Baugrundverhältnisse 
bekannt. Im gesamten Plangebiet stehen die ausgelaugten und verstürzten Böden des Gipskeu-
pers an. Neben der geringen Tragfähigkeit besteht die Gefahr von Hohlräumen im Untergrund. 
Daher ist mit einem erhöhten Gründungsaufwand zu rechnen. Im Vorfeld des Bebauungsplanver-
fahrens wurde zur Abklärung der erforderlichen Maßnahmen empfohlen, ein Baugrundgutachten in 
Auftrag zu geben. Im Einzelnen wird auf dieses Gutachten verwiesen. 

Im Planbereich ist im Hinblick auf den Bodenschutz von einem Standort geringer Bedeutung aus-
zugehen, selbst die Böden in den gut durchgrünten Hausgärten sind “degradiert“ (natürlicher Auf-
bau gestört). Durch die geplante Bebauung wird der Boden vollständig versiegelt, so dass er seine 
- schon sehr stark eingeschränkten - Funktionen im Natur- und Landschaftshaushalt nicht mehr 
wahrnehmen kann. Dem ist die Ausnutzung des innerstädtischen Entwicklungspotentials und da-
mit die Schonung des unverplanten Außenbereichs entgegenzustellen. 

Klima 

Aufgrund seiner isolierten Lage im dichtbebauten Stadtzentrum von Leonberg kann großen Teilen 
des Plangebiets keine für das Stadtklima begünstigende Wirkung zugeschrieben werden. Lediglich 
die Einzelhausbebauung in der Walter-Flex-Straße mit ihrem relativ hohen Grünanteil (Hausgär-
ten) bildet hier eine Ausnahme - allerdings mit einer insgesamt zu geringen Wirkung. Dies wird 
durch eine klimaökologische Untersuchung (Lohmeyer, 2014) bestätigt, nach der auch mit Verwirk-
lichung der Planung die für das Gebiet der Kernstadt Leonberg ortsüblichen bodennahen Wind-
verhältnisse und bodennahen Lufttemperaturen zu erwarten sind. Im Einzelnen wird auf das Gut-
achten verwiesen. 

Um die kleinklimatischen Verhältnisse dennoch zu verbessern, wird empfohlen, in die Festsetzun-
gen des zu ändernden Bebauungsplans klimabegünstigende Maßnahmen wie die Begrünung von 
Dach- oder Fassadenflächen aufzunehmen. 

Lärm und Luft 

Aufgrund seiner Lage im Stadtzentrum von Leonberg war fraglich, ob die in den Gemeinschafts-
vorschriften der Europäischen Union festgelegten Umweltqualitätsnormen - in Bezug auf die Belas-
tung mit Lärm und Luftschadstoffen - im Planbereich eingehalten werden können. Es wurde daher 
zu Beginn des Bebauungsplanverfahrens empfohlen, eine schalltechnische Überprüfung sowie ein 
Luftschadstoffgutachten zur geplanten Bebauung in Auftrag zu geben, um die ggfs. erforderlichen 
Maßnahmen festlegen zu können. 

Das Gutachten zur Luftschadstoffbelastung (Lohmeyer, 2014) kommt zum Ergebnis, dass der 
NO2-Grenzwert von 40 µg/m3 (Jahresmittelwert) zum Schutz der menschlichen Gesundheit nur an 
einigen Bereichen der Randbebauung entlang der Eltinger Straße erreicht und gering überschritten 
wird, wobei dort im Planfall gegenüber dem Prognosenullfall keine wesentlichen Änderungen 
prognostiziert sind. In den anderen Bereichen des Plangebiets werden die Beurteilungswerte der 
39. BImSchV sicher eingehalten bzw. unterschritten, so dass die Planungen nicht zu einer Ver-
schlechterung der lufthygienischen Situation im Plangebiet führen. 
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Nachdem die zwischenzeitliche Überarbeitung der Planung deutliche Modifizierungen an den Bau-
körpern ergeben hatten, wurde eine erneute fachgutachterliche Überprüfung der Luftschadstoffsi-
tuation in Auftrag gegeben. Danach ist „aus den Ergebnisdarstellungen des bisherigen Gutachtens 
abzulesen, dass an der geplanten Bebauung in der Römerstraße NO2-Immissionen bis ca. 34 
µg/m³ berechnet waren; an den Durchgängen zur benachbarten Bebauung zeigen die Berechnun-
gen Verringerungen der NO2-Immissionen mit zunehmendem Abstand zur Römerstraße. An der 
nördlich folgenden bestehenden Bebauung waren NO2-Immissionen bis 30 µg/m³ berechnet. 

Übertragen auf die aktuelle Planung ist zu erwarten, dass weder an der geplanten Bebauung ent-
lang der Römerstraße noch an der nördlich folgenden Bebauung deutlich unterschiedliche NO2-
Immissionen abzuleiten sind. Der NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel wird dort deutlich 
nicht erreicht und überschritten. Gegenüber den bisherigen Planungen sind mit der aktualisierten 
Planung keine wesentlichen Unterscheide der NO2-Immissionen in Relation zum Grenzwert zu er-
warten.“ (siehe „Fachliche Aussagen zu den Themenkomplexen Besonnung und Luftschadstoffe 
zum Bebauungsplan „Stadtmitte Teil 1 – 2. Änderung – nördlich der Römerstraße“ in Leonberg“, 
Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG vom Mai 2016). Im Einzelnen wird auf die Fachgutach-
ten verwiesen. 

In Bezug auf den Lärm kommen die schalltechnischen Gutachten (Fritz, 2014) zu dem Ergebnis, 
dass die maßgebenden Geräuschemissionen aus Verkehrslärm durch die unmittelbar das Plange-
biet umgebenden Straßenverkehrswege verursacht werden. Die notwendigen Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und die daraus resultierenden Lärmpegelbereiche 
wurden ausgeschieden, entsprechend verortet und als Festsetzungen in den zu ändernden Be-
bauungsplan aufgenommen. 

Mittels entsprechender textlicher Festsetzungen zum passiven Schallschutz im Bebauungsplan 
wird sichergestellt, dass in schutzbedürftigen Räumen, die dem nicht nur vorübergehenden Auf-
enthalt ihrer Bewohner oder Nutzer dienen, gesunde Wohnverhältnisse geschaffen werden.“ 

Bei passiven Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Schallschutzfenster) ist dabei zu beachten, dass für 
Räume, die dem dauerhaften Aufenthalt im Nachtzeitraum dienen, zusätzlich der Einbau schallge-
dämmter Lüftungselemente vorgesehen wird, da beim Öffnen der Schallschutzfenster der passive 
Lärmschutz verloren geht. 

Diese Kernaussagen wurden bei der erneuten Überprüfung der Lärmsituation aufgrund der verän-
derten Planung vom Gutachter bestätigt. Im Detail wird auf die schalltechnischen Untersuchungen 
des Büro Fritz verwiesen.  

9 FLÄCHENBILANZ 
Flächen- und Nutzungswerte (im Geltungsbereich des Bebauungsplans): 

Kerngebiet 0,21 ha 16 % 

Mischgebiet 0,61 ha 46 % 

Öffentliche Verkehrsflächen 0,50 ha 38 % 

Geltungsbereich des Planes 1,32 ha 100 % 
 

10 BODENORDNUNG 
Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Die Kosten für die Erschließungsmaßnahmen im Kreuzungsbereich Römerstraße / Neuköllner 
Straße / Einfahrt Grundstück werden vom Investor des Bauvorhabens getragen. 
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11 FACHGUTACHTEN 
Zur Erläuterung und Überprüfung der Planungsabsichten wurden im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens verschiedene Gutachten erstellt: 

• „Beeinträchtigung der Sonneneinstrahlung durch geplante Bebauung an der Römerstraße in 
Leonberg“ 
Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, 76229 Karlsruhe, Januar 2014 
 

• „Luftschadstoffgutachten zum Bebauungsplan „Stadtmitte Teil 1 – 2. Änderung – nördlich der 
Römerstraße“ in Leonberg 
Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, 76229 Karlsruhe, Juni/Juli 2014 

• Bebauungsplan „Stadtmitte Teil 1 – 2. Änderung – nördlich der Römerstraße“ in Leonberg“, 
fachliche Aussagen zu den Themenkomplexen Besonnung und Luftschadstoffe 
Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, 76229 Karlsruhe, Mai 2016 

• „Schalltechnische Untersuchung“ 
Prüfung der Belange des Schallimmissionsschutzes im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens für das vorhandene Wohn- und Geschäftshaus „LEO 2000“ 
Fritz Beratende Ingenieure VBI GmbH,64683 Einhausen, 14.07.2014 

• Nachtrag zur Schalltechnischen Untersuchung 
Fritz Beratende Ingenieure VBI GmbH,64683 Einhausen, 04.09.2014 

• „Schalltechnische Untersuchung“ 
Prüfung der Belange des Schallimmissionsschutzes im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens 
Fritz Beratende Ingenieure VBI GmbH,64683 Einhausen, 12.07.2016 

•  „Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse“, Bauvorhaben Seniorenwohnheim Leonberg Wal-
ter-Flex-Straße / Römerstraße“ 
Peter-Christian Quetz, Dipl.-Biol., 70565 Stuttgart, März 2012 

• Ergänzende Angaben zum Artenschutz, “, Bauvorhaben Seniorenwohnheim Leonberg Wal-
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ZUSAMMENFASSUNG 

Für das Areal in Leonberg an der Römerstraße 107 sind Nutzungsänderungen vorgesehen, 

die auf dem mit Stellplätzen und wenigen Gebäuden genutzten Grundstück einen mehrge-

schossigen Gebäudekomplex u.a. mit barrierefreien Wohnnutzungen beinhalten sollen. Für 

diese Aufgabenstellung waren die Besonnungsverhältnisse relativ zum bisherigen Zustand 

und im Vergleich mit geltenden Beurteilungswerten zu betrachten und zu bewerten. 

Auf der Grundlage der dreidimensionalen digitalen Gelände- und Bebauungsdaten wurden 

für ausgewählte Standorte die Horizonteinengungen berechnet. Diesen wurden die Sonnen-

bahnen für den Standort in Leonberg überlagert und in so genannten Horizontogrammen 

dargestellt. An einem solchen Horizontogramm kann die Horizonteinengung durch umliegen-

de Gebäude und Bauwerke und die Dauer der Verschattung im Tages- und Jahresverlauf für 

einen Standort abgelesen werden. 

Die DIN 5034 (2011) "Tageslicht in Innenräumen" gibt Richtwerte über die minimal erforderli-

che tägliche Sonnenscheindauer von Aufenthaltsräumen an; diese sind eine mindestens 

einstündige mögliche Sonnenscheindauer am 17.1. und eine mindestens 4 stündige Sonnen-

scheindauer an den Tag- und Nachtgleichen (21.03. bzw. 23.09.). Als Nachweisort gilt die 

Fenstermitte in Fassadenebene (In Teilbereichen des Fensters können davon abweichende 

Besonnungsdauern bestehen).  

Betrachtet wurden sechs Standorte an der nördlich zum Bebauungsplangebiet Römerstraße 

107 gelegenen Wohnbebauung.  

An dem westlichen Fenster an der Südfassade des Gebäudes Walter-Flex-Straße 3 in 

Leonberg im Erdgeschoss ist im bisherigen Zustand im Winter, also auch im Januar, eine 

direkte Besonnung dieses Fensters von mindestens einer Stunde möglich. An den Tag- und 

Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist eine direkte Besonnung für mehr als 4 Stunden und in 

den Sommermonaten für über 9 Stunden möglich. Entsprechend den Luftbildaufnahmen 

werden diese beschriebenen möglichen Besonnungszeiten durch die Laubbäume im 

Sommerhalbjahr eingeschränkt.  

Mit der vom Investor geplanten Bebauung (vgl. Anhang A1.1) ist im Winter, also auch im 

Januar, in Fenstermitte keine direkte Besonnung möglich. An den Tag- und Nachtgleichen 

(Frühjahr, Herbst) ist in Fenstermitte durch die geplante Nachbarbebauung die direkte 

Besonnung für ca. 4 Stunden am Vormittag möglich; an diesen Tagen wird die Zeit des 

möglichen Sonneneinfalls durch die Planung mehr als halbiert (Verringerung um 59%). In 

den Sommermonaten ist in Fenstermitte eine mehrstündige direkte Besonnung wie im 
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derzeitigen Zustand möglich. Bezogen auf das gesamte Jahr ist die Zeit des möglichen 

Sonneneinfalls an diesem Fenster durch die Planung um ca. 34% verringert. 

Eine angepasste Planung (vgl. Anhang A1.2) für das östliche Teilgebäude bewirkt eine 

geringere Verschattung, sodass an den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) eine 

direkte Besonnung für mehr als 6 Stunden möglich ist. Bezogen auf das gesamte Jahr ist die 

Zeit des möglichen Sonneneinfalls an diesem Fenster durch die angepasste Planung um ca. 

26% verringert.  

Im 1. Obergeschoss ist im Januar eine direkte Besonnung dieses Fensters von über 

2 Stunden, an den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) für mehr als 4 Stunden und in 

den Sommermonaten für über 9 Stunden möglich. 

Mit der vom Investor (vgl. Anhang A1.1) geplanten Bebauung ist im Januar in Fenstermitte 

eine mindestens einstündige direkte Besonnung am Vormittag möglich (Verringerung um 

57%). An den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist die direkte Besonnung für etwas 

mehr als 4 Stunden möglich; an diesen Tagen wird die Zeit des möglichen Sonneneinfalls 

durch die Planung etwa halbiert (Verringerung um 49%). Bezogen auf das gesamte Jahr ist 

die Zeit des möglichen Sonneneinfalls an diesem Fenster durch die Planung um ca. 27% 

verringert.  

Mit einer angepassten Planung (vgl. Anhang A1.2) ist am 17. Januar in Fenstermitte eine 2-

stündige direkte Besonnung, an den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) für fast 

8 Stunden (Verringerung um 16%) möglich. Bezogen auf das gesamte Jahr ist die Zeit des 

möglichen Sonneneinfalls an diesem Fenster durch die angepasste Planung um ca. 18% 

verringert. 

Diese Zusammenhänge sind in ähnlicher Form für die östlichen Fenster an der Südfassade 

des Gebäudes Walter-Flex-Straße 3 zutreffend.  

Am Gebäude Walter-Flex-Straße 2 sind an der Südseite der Gebäude im Januar direkte 

Besonnungen von mehr als 3 Stunden, an den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) 

von deutlich mehr als 4 Stunden und in den Sommermonaten über 9 Stunden möglich. 

Mit der geplanten Bebauung ist im Januar eine direkte Besonnung für etwas weniger als 

2 Stunden möglich (Verringerung um 52%). An den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, 

Herbst) ist die direkte Besonnung für ca. 8 Stunden möglich (Verringerung um 8%). Bezogen 

auf das gesamte Jahr ist die Zeit des möglichen Sonneneinfalls an diesem Fenster durch die 

Planung um ca. 14% verringert. 
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An den Gebäuden Walter-Flex-Straße 4 und 8/10 sind an der Südseite der Gebäude im 

Januar direkte Besonnungen von mehr als 3 Stunden, an den Tag- und Nachtgleichen 

(Frühjahr, Herbst) von deutlich mehr als 4 Stunden und in den Sommermonaten über 

9 Stunden möglich, ohne Berücksichtigung der Wirkung der Laubbäume im Sommerhalbjahr. 

Bezogen auf das gesamte Jahr ist die Zeit des möglichen Sonneneinfalls dort durch die 

Planung um ca. 16% bis 19% verringert. 

Damit ist festzuhalten, dass entsprechend den baulichen Gegebenheiten für den Bestand im 

Hinblick auf die Besonnung an den betrachteten Fenstern der umliegenden Gebäude die 

Orientierungswerte der DIN 5034 für die mögliche Sonnenscheindauer an ausgewählten 

Stichtagen eingehalten wird. Die vom Investor vorgesehene Planung (vgl. Anhang A1.1) führt 

dort im Winter und teilweise im Frühjahr und Herbst (Tag- und Nachtgleiche) zu deutlichen 

Einschränkungen und zur Nichteinhaltung der Orientierungswerte. Der angepasste Planfall 

(vgl. Anhang A1.2) für das östliche Teilgebäude führt zu einer geringeren Einschränkung und 

zur Einhaltung des Orientierungswertes an den Tag- und Nachtgleichen. 
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1 AUFGABENSTELLUNG 

Für das Areal in Leonberg an der Römerstraße 107 sind Nutzungsänderungen vorgesehen, 

die auf dem mit Stellplätzen und wenigen Gebäuden genutzten Grundstück einen mehrge-

schossigen Gebäudekomplex u.a. mit barrierefreien Wohnnutzungen beinhalten sollen. 

Für die Ermöglichung der Nutzungsänderung wird der Bebauungsplan „Stadtmitte Teil 1 – 2. 

Änderung – Nördlich der Römerstraße“ in Leonberg überarbeitet. Für die Aufstellung des 

Bebauungsplans sind u.a. Aussagen zu Umweltbelangen erforderlich, wie z.B. Beeinflussung 

der möglichen Besonnung an benachbarter, bestehender Wohnbebauung. 

Für diese Aufgabenstellung sind die Besonnungsverhältnisse relativ zum bisherigen Zustand 

und im Vergleich mit geltenden Beurteilungswerten zu betrachten und zu bewerten. 
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2 VORGEHENSWEISE 

Die Umgebung des Areals Römerstraße 107 in Leonberg ist durch die umliegende Bebau-

ung mit Wohngebäuden nördlich davon und mit hohen Gebäuden und gewerblichen Nutzun-

gen südlich davon geprägt. 

Im Rahmen der vorliegenden Ausarbeitungen werden für die nördlich gelegenen Wohnge-

bäude die Verschattungsverhältnisse für den bisherigen Zustand und den Planzustand 

berechnet. Damit ist sowohl ein relativer Vergleich der Auswirkungen der Planung zum 

bisherigen Zustand gegeben als auch ein Vergleich mit der möglichen direkten Besonnung 

möglich. Ergänzend wurde von der Stadtverwaltung Leonberg für das östliche Teilgebäude 

ein modifizierter Vorschlag hinsichtlich der Höhenentwicklung für die Integration in die 

Besonnungsberechnungen angeregt. 

Auf der Grundlage der dreidimensionalen digitalen Gelände- und Bebauungsdaten werden 

für ausgewählte Standorte die Horizonteinengungen berechnet. Diesen werden die Sonnen-

bahnen für den Standort in Leonberg (Länge 46°47‘51“, Breite 9°00‘52“) überlagert und in so 

genannten Horizontogrammen dargestellt. 

Das Berechnungsverfahren verwendet zur Darstellung des Modellraumes die Gebäude und 

das Gelände nach Lage und Höhe. Der Verlauf der Schattengrenzen und Horizonteinengung 

wird aus einer geometrischen Analyse aller relevanten Objekte im Untersuchungsgebiet 

bestimmt. Für die Berechnung müssen folgende Eingangsparameter bekannt sein: 

   1) Orographie (Höhenverhältnisse des Geländes) 

   2) Lage und Höhe der Bebauung 

Der Bewuchs wurde bei der Berechnung der Besonnungsänderung auf Grund der jahreszeit-

lich wechselnden Vegetationsverhältnisse nicht berücksichtigt. Grundlage der Berechnungen 

sind ein digitales Geländemodell, Bebauungsdaten mit der Lage der bestehenden Gebäude 

und die Lage und Höhe der geplanten Bebauung, die in Form von Lageplänen, Planunterla-

gen, Luftbildern, Fotos und Höhenfestsetzungen zur Verfügung standen. 
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3 EINGANGSDATEN 

Für die Untersuchung wurden durch den Auftraggeber Lagedaten der bestehenden, der 

benachbarten Bebauung und der geplanten Bebauung mit Angaben der Gebäudehöhen 

sowie Fotos übergeben. Für die umgebenden Gebäude wurden die Höhenverhältnisse mit 

den durch den Auftraggeber übergebenen digitalen Laserscandaten des Landesvermes-

sungsamtes Baden-Württemberg ausgelesen und auf Höhen über NN abgeglichen. Basie-

rend auf den Lagedaten wird ein geeignetes Rechenmodell mit hoher räumlicher Auflösung 

abgebildet. Die Lage der bestehenden Gebäude und der geplanten Bebauung ist in Abb. 3.1 

dargestellt, wobei die entfallenden Gebäude dick umrandet, die bestehende Bebauung 

hellgrau und die geplanten Gebäude dunkelgrau dargestellt sind.  

Vor den Fenstern der nördlich gelegenen Gebäude sind die Punkte eingetragen, an denen 

entsprechend der Aufgabenstellung die Auswertungen der Verschattungsberechnungen 

aufgezeigt werden. Punkt 1 liegt im 1. Obergeschoss und im Erdgeschoss, Punkt 2 im 1. 

Obergeschoss und im Erdgeschoss und Punkt 3 im 1. Obergeschoss am Gebäude Walter-

Flex-Straße 4. Die Punkte 4 bis 7 liegen an den Gebäuden Walter-Flex-Straße 2, 4 und 8 im 

Erdgeschoss. 
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4 ERGEBNISSE HORIZONTOGRAMME 

In Deutschland gibt es keine gesetzlichen Grundlagen über die Anforderungen an die Mini-

malbesonnung bzw. Minimalbesonnung von Wohnungen. Die DIN 5034 (2011) "Tageslicht in 

Innenräumen" gibt Richtwerte über die minimal erforderliche tägliche Sonnenscheindauer 

von Aufenthaltsräumen an; diese sind eine mindestens einstündige mögliche Sonnenschein-

dauer am 17.1. und eine mindestens 4 stündige Sonnenscheindauer an den Tag- und 

Nachtgleichen (21.03. bzw. 23.09.). Als Nachweisort gilt die Fenstermitte in Fassadenebene 

(in Teilbereichen des Fensters können davon abweichende Besonnungsdauern bestehen). 

Für Außenbereiche eines Grundstücks werden keine Orientierungswerte genannt. Diese 

Kriterien werden zur Beurteilung für die Betrachtung der nördlich gelegenen Wohngebäude 

insbesondere mit Fenstern nach Süden herangezogen und beziehen sich auf die minimal 

erforderliche, astronomisch mögliche Sonnenscheindauer, das heißt auf die Sonnenschein-

dauer, die ohne jegliche Bewölkung vorherrschen würde. 

Weiterhin wird in einem Bundesverwaltungsgerichtsurteil (BVerwG 4 A 4.04 vom 23.02.2005) 

unter anderem auf die Verschattung einer Straßenbrückenplanung auf die Wohnbebauung 

eingegangen. Darin wurde eine Verminderung der Besonnung in den Wintermonaten um bis 

zu einem Drittel als erheblich nachteilige Auswirkung erkannt.  

Die punktuellen Auswertungen der Ergebnisse der Besonnungs- bzw. Verschattungsberech-

nungen erfolgen im relativen Vergleich vom Planzustand zum bisherigen Zustand in Form 

von so genannten Horizontogrammen. Ergänzend zu der vom Investor vorgelegten Planung 

ist für das östliche Teilgebäude ein angepasster Planfall integriert (Querschnitte siehe An-

hang). 

An einem Horizontogramm kann die Horizonteinengung durch umliegende Gebäude und 

Bauwerke und die Dauer der Verschattung im Tages- und Jahresverlauf für einen Standort 

abgelesen werden.  

Im Horizontogramm ist die Horizontlinie dargestellt, die ein Beobachter sieht bzw. sehen 

kann, der sich an genau diesem Punkt befindet und sich einmal um die vertikale Achse 

dreht. Je nach Höhe des Geländes und dessen Abstand zum Beobachter zeigt sich eine 

unterschiedliche Auswirkung auf die Horizontlinie. In den Horizontogrammen sind kon-

zentrische Kreise eingetragen, die Winkelgradbezeichnungen von 0o bis 90o aufweisen. Da-

mit wird beschrieben, dass der Beobachter in einem Winkel zur Erdoberfläche nach oben 

schaut. Bei 0o ist der Blick geradeaus, d.h. parallel zur Erdoberfläche gerichtet, bei 90o 

schaut er senkrecht nach oben. Des weiteren sind Sonnenbahnen in die Horizontogramme 

eingezeichnet. Diese Linien zeigen den Sonnenstand über dem Horizont an ausgewählten 

Tagen und beinhalten zur Orientierung noch Eintragungen der mitteleuropäischen Zeit 
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(MEZ). Im Winter weist der 21.12. den niedrigsten Sonnenstand und im Sommer der 21.06. 

den höchsten Sonnenstand auf. Dazwischen liegt die Linie der Zeitgleichen im Frühjahr am 

21.03. und im Herbst am 23.09. Schneidet nun eine dieser Sonnenbahnen die Horizontlinie, 

bedeutet das eine Verschattung des Standortes des Beobachters ab diesem Zeitpunkt bis 

zum Austritt der Sonnenbahn aus der Horizontlinie.  

Für den Standort ergeben sich für die folgend angesprochenen Tage die Sonnenhöchststän-

de von 20.5 Grad am 17.01., von 41.6 Grad an den Tag- und Nachtgleichen und von 64.6 

Grad am 21.6. 

Die betrachteten Punkte sind in Abb. 3.1 dargestellt. 

In Abb. 4.1 sind für Punkt 1, d.h. dem westlichen Fenster an der Südfassade des Gebäudes 

Walter-Flex-Straße 3 in Leonberg im Erdgeschoss, die Ergebnisse für den bisherigen 

Zustand und den Planfall überlagert, sodass die Auswirkungen durch die geplante modifizier-

te benachbarte Bebauung direkt erkennbar sind. In mittelgrauer Farbe ist die Horizonteinen-

gung durch die bestehenden Gebäude dargestellt, ergänzt durch die hellgraue Darstellung 

für die bisherigen und eventuell entfallenden Gebäude, und in Schwarz ist die geplante 

Bebauung dargestellt, ergänzt durch die dunkelgraue Farbe für den angepassten Planfall, 

auf die im nächsten Absatz eingegangen wird. In nördlicher Richtung wird die Horizonteinen-

gung durch das bestehende Gebäude Walter-Flex-Straße 3 bewirkt, an dem der zu betrach-

tende Wohnraum liegt. In südöstlicher, südlicher und südwestlicher Richtung wird die 

Horizonteinengung durch die südlich gelegenen hohen Gebäude südlich der Römerstraße 

geprägt. Im Winter, also auch im Januar, ist eine direkte Besonnung dieses Fensters von 

mindestens einer Stunde möglich. An den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist in 

Fenstermitte eine mehrstündige direkte Besonnung möglich, d.h. deutlich mehr als 

4 Stunden. In den Sommermonaten ist in Fenstermitte eine mehrstündige (über 9 Stunden) 

direkte Besonnung möglich. Entsprechend den Luftbildaufnahmen werden diese beschriebe-

nen möglichen Besonnungszeiten durch die Laubbäume im Sommerhalbjahr eingeschränkt. 

In schwarzer Farbe sind die zusätzlichen Verschattungen durch die geplante benachbarte 

Bebauung dargestellt, die in südlicher Richtung wirksam ist. Mit der geplanten Bebauung ist 

im Winter, also auch im Januar, in Fenstermitte keine direkte Besonnung gegeben. An den 

Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist in Fenstermitte durch die geplante Nachbarbe-

bauung die direkte Besonnung für ca. 4 Stunden am Vormittag möglich; an diesen Tagen 

wird die Zeit des möglichen Sonneneinfalls durch die Planung mehr als halbiert (Verringe-

rung um 59%). In den Sommermonaten ist in Fenstermitte eine mehrstündige direkte 

Besonnung wie im derzeitigen Zustand berechnet. Bezogen auf das gesamte Jahr ist die Zeit 

des möglichen Sonneneinfalls an diesem Fenster durch die Planung um ca. 34% verringert. 
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Abb. 4.1: Horizontogramm für den Punkt 1 in Höhe der Fenster des Erdgeschosses 
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Mit dem angepassten Planfall ist am 17. Januar zwar in Fenstermitte keine direkte Beson-

nung gegeben, aber an den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) eine direkte Beson-

nung für mehr als 6 Stunden möglich; an diesen Tagen wird die Zeit des möglichen Sonnen-

einfalls durch die angepasste Planung um ca. 34% verringert. Bezogen auf das gesamte 

Jahr ist die Zeit des möglichen Sonneneinfalls an diesem Fenster durch die angepasste 

Planung um ca. 26% verringert. 

In Abb. 4.2 sind für Punkt 1, d.h. dem westlichen Fenster an der Südfassade des Gebäudes 

Walter-Flex-Straße 3 in Leonberg im 1. Obergeschoss, die Ergebnisse für den bisherigen 

Zustand und den Planfall überlagert dargestellt. In nördlicher Richtung wird die Horizontein-

engung durch das bestehende Gebäude Walter-Flex-Straße 3, in südöstlicher, südlicher und 

südwestlicher Richtung durch die südlich gelegenen hohen Gebäude südlich der Römerstra-

ße geprägt. Im Winter, also auch im Januar, ist eine direkte Besonnung dieses Fensters von 

über 2 Stunden möglich. An den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist in Fenstermit-

te eine mehrstündige direkte Besonnung möglich, d.h. deutlich mehr als 4 Stunden. In den 

Sommermonaten ist in Fenstermitte eine mehrstündige (über 9 Stunden) direkte Besonnung 

möglich ohne Berücksichtigung der Wirkung der Laubbäume im Sommerhalbjahr.  

Mit der geplanten Bebauung ist im Winter, also auch im Januar, in Fenstermitte mindestens 

eine einstündige direkte Besonnung am Vormittag möglich (Verringerung um 57%). An den 

Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist in Fenstermitte durch die geplante Nachbarbe-

bauung die direkte Besonnung für etwas mehr als 4 Stunden (Summe für Vormittag und 

Nachmittag) möglich; an diesen Tagen wird die Zeit des möglichen Sonneneinfalls durch die 

Planung etwa halbiert (Verringerung um 49%). In den Sommermonaten ist in Fenstermitte 

eine mehrstündige direkte Besonnung wie im derzeitigen Zustand berechnet. Bezogen auf 

das gesamte Jahr ist die Zeit des möglichen Sonneneinfalls an diesem Fenster durch die 

Planung um ca. 27% verringert.  

Mit dem angepassten Planfall ist am 17. Januar in Fenstermitte eine 2-stündige direkte 

Besonnung möglich, an den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) eine direkte Beson-

nung für fast 8 Stunden möglich; an diesen Tagen wird die Zeit des möglichen Sonnenein-

falls durch die angepasste Planung um ca. 16% verringert. Bezogen auf das gesamte Jahr 

ist die Zeit des möglichen Sonneneinfalls an diesem Fenster durch die angepasste Planung 

um ca. 18% verringert. 
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Abb. 4.2: Horizontogramm für den Punkt 1 in Höhe der Fenster des 1. Obergeschosses 
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In Abb. 4.3 sind für Punkt 2, d.h. dem östlichen Fenster an der Südfassade des Gebäudes 

Walter-Flex-Straße 3 in Leonberg im Erdgeschoss, die Ergebnisse für den bisherigen 

Zustand und den Planfall überlagert dargestellt. In nördlicher Richtung wird die Horizontein-

engung durch das bestehende Gebäude Walter-Flex-Straße 3, in südöstlicher, südlicher und 

südwestlicher Richtung durch die südlich gelegenen hohen Gebäude südlich der Römerstra-

ße geprägt. Im Winter, also auch im Januar, ist eine direkte Besonnung dieses Fensters von 

mindestens einer Stunde möglich. An den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist in 

Fenstermitte eine mehrstündige direkte Besonnung möglich, d.h. deutlich mehr als 4 

Stunden. In den Sommermonaten ist in Fenstermitte eine mehrstündige (über 9 Stunden) 

direkte Besonnung möglich ohne Berücksichtigung der Wirkung der Laubbäume im Som-

merhalbjahr.  

Mit der geplanten Bebauung ist im Winter, also auch im Januar, in Fenstermitte keine direkte 

Besonnung möglich. An den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist in Fenstermitte 

durch die geplante Nachbarbebauung die direkte Besonnung für etwas mehr als 4 Stunden 

in der ersten Tageshälfte möglich; an diesen Tagen wird die Zeit des möglichen Sonnenein-

falls durch die Planung etwa halbiert (Verringerung um 50%). In den Sommermonaten ist in 

Fenstermitte eine mehrstündige direkte Besonnung wie im derzeitigen Zustand gegeben. 

Bezogen auf das gesamte Jahr ist die Zeit des möglichen Sonneneinfalls an diesem Fenster 

durch die Planung um ca. 30% verringert.  

Mit dem angepassten Planfall ist am 17. Januar zwar in Fenstermitte keine direkte Beson-

nung gegeben, aber an den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) eine direkte Beson-

nung für mehr als 5 Stunden möglich; an diesen Tagen wird die Zeit des möglichen Sonnen-

einfalls durch die angepasste Planung um ca. 45% verringert. Bezogen auf das gesamte 

Jahr ist die Zeit des möglichen Sonneneinfalls an diesem Fenster durch die angepasste 

Planung um ca. 23% verringert. 

In Abb. 4.4 sind für Punkt 2, d.h. dem östlichen Fenster an der Südfassade des Gebäudes 

Walter-Flex-Straße 3 in Leonberg im 1. Obergeschoss, die Ergebnisse für den bisherigen 

Zustand und den Planfall überlagert dargestellt. In nördlicher Richtung wird die Horizontein-

engung durch das bestehende Gebäude Walter-Flex-Straße 3, in südöstlicher, südlicher und 

südwestlicher Richtung durch die südlich gelegenen hohen Gebäude südlich der Römerstra-

ße geprägt. Im Winter, also auch im Januar, ist eine direkte Besonnung dieses Fensters von 

mehr als 3 Stunden möglich. An den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist in 

Fenstermitte eine mehrstündige direkte Besonnung möglich, d.h. deutlich mehr als 4 

Stunden. In den Sommermonaten ist in Fenstermitte eine mehrstündige (über 9 Stunden) 

direkte Besonnung möglich ohne Berücksichtigung der Wirkung der Laubbäume im Som-

merhalbjahr.  
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Abb. 4.3: Horizontogramm für den Punkt 2 in Höhe der Fenster des Erdgeschosses 
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Abb. 4.4: Horizontogramm für den Punkt 2 in Höhe der Fenster des 1. Obergeschosses 
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Mit der geplanten Bebauung ist im Winter, also auch im Januar, in Fenstermitte eine direkte 

Besonnung für ca. 2 Stunden am Vormittag möglich (Verringerung um 42%). An den Tag- 

und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist in Fenstermitte durch die geplante Nachbarbebau-

ung die direkte Besonnung für knapp 5 Stunden in der ersten Tageshälfte möglich; an diesen 

Tagen wird die Zeit des möglichen Sonneneinfalls durch die Planung etwa halbiert (Verringe-

rung um 49%). In den Sommermonaten ist in Fenstermitte eine mehrstündige direkte 

Besonnung wie im derzeitigen Zustand möglich. Bezogen auf das gesamte Jahr ist die Zeit 

des möglichen Sonneneinfalls an diesem Fenster durch die Planung um ca. 23% verringert. 

Mit dem angepassten Planfall ist am 17. Januar in Fenstermitte eine mehr als 2-stündige 

direkte Besonnung möglich, an den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) eine direkte 

Besonnung für 8 Stunden möglich; an diesen Tagen wird die Zeit des möglichen Sonnenein-

falls durch die angepasste Planung um ca. 14% verringert. Bezogen auf das gesamte Jahr 

ist die Zeit des möglichen Sonneneinfalls an diesem Fenster durch die angepasste Planung 

um ca. 16% verringert. 

In Abb. 4.5 sind für Punkt 3, d.h. dem Fenster an der Westfassade des Gebäudes Walter-

Flex-Straße 3 in Leonberg im 1. Obergeschoss, die Ergebnisse für den bisherigen Zustand 

und den Planfall überlagert dargestellt. In östlicher Richtung wird die Horizonteinengung 

durch das bestehende Gebäude Walter-Flex-Straße 3, in südwestlicher und westlicher 

Richtung  durch  die  südlich  gelegenen  hohen  Gebäude südlich der Römerstraße geprägt. 

Im Winter, also auch im Januar, ist eine direkte Besonnung dieses Fensters von weniger als 

1 Stunde möglich. An den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist in Fenstermitte eine 

mehrstündige direkte Besonnung in der zweiten Tageshälfte möglich, d.h. etwas weniger als 

4 Stunden. In den Sommermonaten ist in Fenstermitte eine mehrstündige (über 6 Stunden) 

direkte Besonnung in der zweiten Tageshälfte möglich ohne Berücksichtigung der Wirkung 

der Bäume. 

Mit der geplanten Bebauung ist im Winter, also auch im Januar, in Fenstermitte keine direkte 

Besonnung möglich. An den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist in Fenstermitte 

durch die geplante Nachbarbebauung die direkte Besonnung für weniger als 2 Stunden in 

der ersten Tageshälfte möglich; an diesen Tagen wird die Zeit des möglichen Sonneneinfalls 

durch die Planung um etwa 60% verringert. In den Sommermonaten ist in Fenstermitte eine 

mehrstündige direkte Besonnung wie im derzeitigen Zustand gegeben. Bezogen auf das 

gesamte Jahr ist die Zeit des möglichen Sonneneinfalls an diesem Fenster durch die 

Planung um ca. 30% verringert. 
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Abb. 4.5: Horizontogramm für den Punkt 3 in Höhe der Fenster des 1. Obergeschosses 
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In Abb. 4.6 sind für Punkt 4, d.h. dem westlichen Fenster an der Südfassade des Gebäudes 

Walter-Flex-Straße 2 in Leonberg im Erdgeschoss, die Ergebnisse für den bisherigen 

Zustand und den Planfall überlagert dargestellt. In nördlicher Richtung wird die Horizontein-

engung durch das bestehende Gebäude Walter-Flex-Straße 2, in südöstlicher, südlicher und 

südwestlicher Richtung durch die südlich gelegenen hohen Gebäude südlich der Römerstra-

ße geprägt. Im Winter, also auch im Januar, ist eine direkte Besonnung dieses Fensters von 

mehr als 3 Stunden möglich. An den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist in 

Fenstermitte eine mehrstündige direkte Besonnung möglich, d.h. deutlich mehr als 

4 Stunden. In den Sommermonaten ist in Fenstermitte eine mehrstündige (über 9 Stunden) 

direkte Besonnung möglich ohne Berücksichtigung der Wirkung der Laubbäume im Som-

merhalbjahr.  

Mit der geplanten Bebauung ist im Winter, also auch im Januar, in Fenstermitte eine direkte 

Besonnung für etwas weniger als 2 Stunden möglich (Verringerung um 52%). An den Tag- 

und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist in Fenstermitte durch die geplante Nachbarbebau-

ung die direkte Besonnung für ca. 8 Stunden möglich; an diesen Tagen wird die Zeit des 

möglichen Sonneneinfalls durch die Planung am Nachmittag etwas verringert (Verringerung 

um 8%). In den Sommermonaten ist in Fenstermitte eine mehrstündige direkte Besonnung 

wie im derzeitigen Zustand möglich. Bezogen auf das gesamte Jahr ist die Zeit des mögli-

chen Sonneneinfalls an diesem Fenster durch die Planung um ca. 14% verringert. 

In Abb. 4.7 sind für Punkt 6, d.h. dem westlichen Fenster an der Südfassade des Gebäudes 

Walter-Flex-Straße 4 in Leonberg im Erdgeschoss, die Ergebnisse für den bisherigen 

Zustand und den Planfall überlagert dargestellt. In nördlicher Richtung wird die Horizontein-

engung durch das bestehende Gebäude Walter-Flex-Straße 4, in südöstlicher, südlicher und 

südwestlicher Richtung durch die südlich gelegenen hohen Gebäude südlich der Römerstra-

ße geprägt. Im Winter, also auch im Januar, ist eine direkte Besonnung dieses Fensters von 

mehr als 3 Stunden möglich. An den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist in 

Fenstermitte eine mehrstündige direkte Besonnung möglich, d.h. deutlich mehr als 

4 Stunden. In den Sommermonaten ist in Fenstermitte eine mehrstündige (über 9 Stunden) 

direkte Besonnung möglich ohne Berücksichtigung der Wirkung der Laubbäume im Som-

merhalbjahr. 

Mit der geplanten Bebauung ist im Winter, also auch im Januar, in Fenstermitte keine direkte 

Besonnung möglich. An den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist in Fenstermitte 

durch die geplante Nachbarbebauung die direkte Besonnung für ca. 8 Stunden möglich; an 

diesen Tagen wird die Zeit des möglichen Sonneneinfalls durch die Planung am Nachmittag 

etwas verringert (Verringerung um 8%). In den Sommermonaten ist in Fenstermitte eine 

mehrstündige direkte Besonnung wie im derzeitigen Zustand möglich. Bezogen auf das 

gesamte Jahr ist die Zeit des möglichen Sonneneinfalls an diesem Fenster durch die 

Planung um ca. 19% verringert. 
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Abb. 4.6: Horizontogramm für den Punkt 4 in Höhe der Fenster des Erdgeschosses 
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Abb. 4.7: Horizontogramm für den Punkt 6 in Höhe der Fenster des Erdgeschosses 
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In Abb. 4.8 sind für Punkt 7, d.h. dem Südrand des Gebäudes Walter-Flex-Straße 8/10 in 

Leonberg im Erdgeschoss, die Ergebnisse für den bisherigen Zustand und den Planfall 

überlagert dargestellt, wobei die Terrassenüberdachung in den Berechnungen nicht berück-

sichtigt ist. In nördlicher Richtung wird die Horizonteinengung durch das bestehende 

Gebäude Walter-Flex-Straße 8/10, in südöstlicher, südlicher und südwestlicher Richtung 

durch die südlich gelegenen hohen Gebäude südlich der Römerstraße geprägt. Im Winter, 

also auch im Januar, ist eine direkte Besonnung dieses Standortes von ca. 2 Stunden 

möglich. An den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist dort eine mehrstündige 

direkte Besonnung möglich, d.h. deutlich mehr als 4 Stunden. In den Sommermonaten ist 

dort eine mehrstündige (über 9 Stunden) direkte Besonnung möglich ohne Berücksichtigung 

der Wirkung der Laubbäume im Sommerhalbjahr. 

Mit der geplanten Bebauung ist im Winter, also auch im Januar, an diesem Standort keine 

direkte Besonnung möglich. An den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist dort durch 

die geplante Nachbarbebauung gegenüber dem derzeitigen Zustand keine zusätzliche 

Einschränkung zu erwarten, d.h. die direkte Besonnung ist für mehr als 4 Stunden möglich. 

In den Sommermonaten ist in Fenstermitte eine mehrstündige direkte Besonnung wie im 

derzeitigen Zustand möglich. Bezogen auf das gesamte Jahr ist die Zeit des möglichen 

Sonneneinfalls an diesem Fenster durch die Planung um ca. 16% verringert. 

Damit ist festzuhalten, dass entsprechend den baulichen Gegebenheiten für den Bestand im 

Hinblick auf die Besonnung an den betrachteten Fenstern der umliegenden Gebäude die 

Orientierungswerte der DIN 5034 (2011) für die mögliche Sonnenscheindauer an ausgewähl-

ten Stichtagen eingehalten werden. Die vom Investor vorgesehene Planung führt dort im 

Winter und teilweise im Frühjahr und Herbst (Tag- und Nachtgleiche) zu deutlichen Ein-

schränkungen und zur Nichteinhaltung der Orientierungswerte. Der angepasste Planfall für 

das östliche Teilgebäude führt zu einer geringeren Einschränkung und zur Einhaltung des 

Orientierungswertes an den Tag- und Nachtgleichen. 
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Abb. 4.8: Horizontogramm für den Punkt 7 in Höhe der Fenster des Erdgeschosses 
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A N H A N G  

Querschnitte für den geplanten, östlichen Gebäudeflügel (Teilgebäude D) 

 

 



Walter-
Flex. Straße 3

Abb. A1.1: Querschnitt vom Investor für den östlichen Gebäudeflügel D
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Abb. A1.2: Angepasster Querschnitt für den östlichen Gebäudeflügel D (dicke schwarze Linie)
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Hinweise: 

Vorliegender Bericht darf ohne schriftliche Zustimmung weder modifiziert noch auszugswei-
se vervielfältigt werden. 

Die Tabellen und Abbildungen sind kapitelweise durchnummeriert. 

Literaturstellen sind im Text durch Name und Jahreszahl zitiert. Im Kapitel Literatur findet 
sich dann die genaue Angabe der Literaturstelle. 

Es werden Dezimalpunkte (= wissenschaftliche Darstellung) verwendet, keine Dezimalkom-
mas. 
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ERLÄUTERUNG VON FACHAUSDRÜCKEN 

Emission / Immission 

Als Emission bezeichnet man die von einem Fahrzeug ausgestoßene Luftschadstoffmenge 

in Gramm Schadstoff pro Kilometer oder bei anderen Emittenten in Gramm pro Stunde. Die 

in die Atmosphäre emittierten Schadstoffe werden vom Wind verfrachtet und führen im um-

gebenden Gelände zu Luftschadstoffkonzentrationen, den so genannten Immissionen. Diese 

Immissionen stellen Luftverunreinigungen dar, die sich auf Menschen, Tiere, Pflanzen und 

andere Schutzgüter überwiegend nachteilig auswirken. Die Maßeinheit der Immissionen am 

Untersuchungspunkt ist µg (oder mg) Schadstoff pro m³ Luft (µg/m³ oder mg/m³). 

Hintergrundbelastung / Zusatzbelastung / Gesamtbelastung 

Als Hintergrundbelastung werden im Folgenden die Immissionen bezeichnet, die bereits oh-

ne die Emissionen des Straßenverkehrs auf den betrachteten Straßen an den Untersu-

chungspunkten vorliegen. Die Zusatzbelastung ist diejenige Immission, die ausschließlich 

vom Verkehr auf dem zu untersuchenden Straßennetz oder der zu untersuchenden Straße 

hervorgerufen wird. Die Gesamtbelastung ist die Summe aus Hintergrundbelastung und Zu-

satzbelastung und wird in µg/m³ oder mg/m³ angegeben. 

Grenzwerte / Vorsorgewerte 

Grenzwerte sind zum Schutz der menschlichen Gesundheit vom Gesetzgeber vorgeschrie-

bene Beurteilungswerte für Luftschadstoffkonzentrationen, die nicht überschritten werden 

dürfen, siehe z.B. Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immis-

sionsschutzgesetzes. Vorsorgewerte stellen zusätzliche Beurteilungsmaßstäbe dar, die zah-

lenmäßig niedriger als Grenzwerte sind und somit im Konzentrationsbereich unterhalb der 

Grenzwerte eine differenzierte Beurteilung der Luftqualität ermöglichen. 

Jahresmittelwert / Kurzzeitwert (Äquivalentwert) 

An den betrachteten Untersuchungspunkten unterliegen die Konzentrationen der Luft-

schadstoffe in Abhängigkeit von Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Verkehrsaufkommen 

etc. ständigen Schwankungen. Die Immissionskenngrößen Jahresmittelwert und weitere 

Kurzzeitwerte charakterisieren diese Konzentrationen. Der Jahresmittelwert stellt den über 

das Jahr gemittelten Konzentrationswert dar. Eine Einschränkung hinsichtlich Beurteilung 

der Luftqualität mit Hilfe des Jahresmittelwertes besteht darin, dass er nichts über Zeiträume 

mit hohen Konzentrationen aussagt. Eine das ganze Jahr über konstante Konzentration kann 

zum gleichen Jahresmittelwert führen wie eine zum Beispiel tagsüber sehr hohe und nachts 

sehr niedrige Konzentration.  
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Die Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes (39. BImSchV) fordert die Einhaltung von Kurzzeitwerten in Form des Stundenmittel-

wertes der NO2-Konzentrationen von 200 µg/m³, der nicht mehr als 18 Stunden pro Jahr 

überschritten werden darf, und des Tagesmittelwertes der PM10-Konzentration von 

50 µg/m³, der maximal an 35 Tagen überschritten werden darf. Da diese Werte derzeit nicht 

direkt berechnet werden können, erfolgt die Beurteilung hilfsweise anhand von abgeleiteten 

Äquivalentwerten auf Basis der Jahresmittelwerte bzw. 98-Perzentilwerte (Konzentrations-

wert, der in 98 % der Zeit des Jahres unterschritten wird). Diese Äquivalentwerte sind aus 

Messungen abgeleitete Kennwerte, bei deren Unterschreitung auch eine Unterschreitung der 

Kurzzeitwerte erwartet wird.  

Verkehrssituation 

Emissionen und Kraftstoffverbrauch der Kraftfahrzeuge (Kfz) hängen in hohem Maße vom 

Fahrverhalten ab, das durch unterschiedliche Betriebszustände wie Leerlauf im Stand, Be-

schleunigung, Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit, Bremsverzögerung etc. charakterisiert 

ist. Das typische Fahrverhalten kann zu so genannten Verkehrssituationen zusammenge-

fasst werden. Verkehrssituationen sind durch die Merkmale eines Straßenabschnitts wie Ge-

schwindigkeitsbeschränkung, Ausbaugrad, Vorfahrtregelung etc. charakterisiert. In der vom 

Umweltbundesamt herausgegebenen Datenbank „Handbuch für Emissionsfaktoren des 

Straßenverkehrs HBEFA“ sind für verschiedene Verkehrssituationen Angaben über Schad-

stoffemissionen angegeben.  

Feinstaub / PM10 / PM2.5 

Mit Feinstaub bzw. PM10 / PM2.5 werden alle Partikel bezeichnet, die einen größenselektie-

renden Lufteinlass passieren, der für einen aerodynamischen Partikeldurchmesser von 

10 µm bzw. 2.5 µm eine Abscheidewirksamkeit von 50 % aufweist. Die PM10-Fraktion wird 

auch als inhalierbarer Staub bezeichnet. Die PM2.5-Fraktion gelangt bei Inhalation vollstän-

dig bis in die Alveolen der Lunge; sie umfasst auch den wesentlichen Masseanteil des anth-

ropogen erzeugten Aerosols, wie Partikel aus Verbrennungsvorgängen und Sekundärparti-

kel. 
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1 ZUSAMMENFASSUNG 

Für das Areal in Leonberg an der Römerstraße 107 sind Nutzungsänderungen vorgesehen, 

die auf dem mit Stellplätzen und wenigen Gebäuden genutzten Gelände einen mehrge-

schossigen Gebäudekomplex u.a. mit barrierefreien Wohnnutzungen beinhalten sollen. Da-

für wird der Bebauungsplan „Stadtmitte Teil 1 – 2. Änderung – Nördlich der Römerstraße“ in 

Leonberg überarbeitet. Für die Aufstellung des Bebauungsplans sind u.a. Aussagen zu Um-

weltbelangen erforderlich, wie z.B. Auswirkungen auf die Luftschadstoffbelastungen an be-

nachbarter, bestehender Wohnbebauung sowie auf die geplante Bebauung. 

Das beinhaltet die Betrachtung der verkehrsbedingten Luftschadstoffe, für die in der 

39. BImSchV Grenzwerte genannt sind, und die die jeweiligen Grenzwerte am deutlichsten 

ausschöpfen, was insbesondere auf Stickstoffdioxid (NO2) zutrifft. Entsprechend Auswertun-

gen von Messungen werden in Leonberg straßennah hohe NO2-Konzentrationen und 

Grenzwertüberschreitungen erfasst, während Feinstaubkonzentrationen (PM10) deutlich ge-

ringer ausfallen und hier nicht zu betrachten sind. 

Für die Berechnung der verkehrsbedingten Luftschadstoffe werden die Schadstoffaufkom-

men durch den Verkehr auf den Straßen mit dem mikroskaligen Strömungs- und Ausbrei-

tungsmodell MISKAM unter Berücksichtigung der Gebäudeumströmungen betrachtet. Aus 

den Verkehrsbelegungsdaten werden unter Berücksichtigung der vom Umweltbundesamt 

veröffentlichten aktuellen Emissionsfaktoren (HBEFA3.1, Stand 2010) die Emissionen auf al-

len Straßenabschnitten berechnet.  

Unter Berücksichtigung der lokalrepräsentativen Windstatistik und der aus Messungen abge-

leiteten Luftschadstoffhintergrundbelastung werden Ausbreitungsrechnungen durchgeführt. 

Betrachtet wird der Schadstoff NO2. Die Beurteilung erfolgt im Vergleich mit geltenden Beur-

teilungswerten, das sind Grenzwerte der 39. BImSchV (2010).  

Im Betrachtungsgebiet werden im Prognosenullfall die höchsten Konzentrationen entlang 

den stark frequentierten Straßenabschnitten berechnet mit NO2-Immissionen über 40 µg/m³ 

an einigen Gebäuden an der Randbebauung der Eltinger Straße, überwiegend aber unter 

40 µg/m³. An der Randbebauung der Römerstraße östlich der Eltinger Sraße und an der 

Randbebauung der Leonberger Straße und Brennerstraße sind NO2-Immissionen unter 

38 µg/m³, überwiegend unter 36 µg/m³ abgeleitet. An der Wohnbebauung in der Umgebung 

des Plangebietes, d.h. entlang der Walter-Flex-Straße und abgerückt von den Hauptver-

kehrsstraßen, sind NO2-Immissonen unter 32 µg/m³ berechnet. 
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Im Planfall führen die zusätzlichen Gebäude zu modifizierten bodennahen Windverhältnissen 

und mit dem Betrieb der geplanten Tiefgarage sind veränderte bodennahe Schadstofffreiset-

zungen verbunden. An der zur Römerstraße orientierten Seite der geplanten Bebauung sind 

NO2-Immissionen unter 36 µg/m³, überwiegend unter 34 µg/m³ prognostiziert. An der Südsei-

te des westlich Richtung Eltinger Straße benachbarten Gebäudes sind NO2-Immissionen un-

ter 40 µg/m³, überwiegend unter 38 µg/m³ berechnet, was einer Zunahme gegenüber dem 

Prognosenullfall um bis zu 4 µg/m³ entspricht und am östlich benachbarten Gebäude sind 

Zunahmen bis um ca. 2 µg/m³ bei einer Gesamtbelastung unter 34 µg/m³ abgeleitet. An der 

gegenüberliegenden Bebauung der Römerstraße, d.h. an der Nordseite des Leocenters sind 

NO2-Immissionen unter 36 µg/m³ berechnet. Nördlich der geplanten Bebauung sind geringe 

Änderungen der NO2-Immissionen an der Bebauung entlang der Walter-Flex-Straße abgelei-

tet, die im westlichen Bereich (Walter-Flex-Straße 8) Abnahmen, im östlichen Bereich (Wal-

ter-Flex-Straße 3) Zunahmen um bis zu 1 µg/m³ bewirken. In weiteren Abschnitten der Rö-

merstraße, der Eltinger Straße, der Leonberger Straße und der Brennerstraße sind im Plan-

fall an der Randbebauung gegenüber dem Prognosenullfall unveränderte NO2-Immissionen 

berechnet.  

Der NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel zum Schutz der menschlichen Gesundheit 

wird im Prognosenullfall und im Planfall an einigen Bereichen der Randbebauung entlang der 

Eltinger Straße erreicht und gering überschritten, wobei dort im Planfall gegenüber dem 

Prognosenullfall keine wesentlichen Änderungen prognostiziert sind. In überwiegenden Be-

reichen der Randbebauung der Hauptverkehrsstraßen im Betrachtungsgebiet wird der NO2-

Grenzwert nicht erreicht und nicht überschritten. An den von den Hauptverkehrsstraßen mit 

größerem Abstand gelegenen Gebäuden sind im Prognosenullfall und im Planfall überwie-

gend NO2-Immissionen unter 32 µg/m³ berechnet. An der geplanten Bebauung wird auch an 

der zur Römerstraße orientierten Gebäudeseite bei NO2-Immissionen zwischen 32 µg/m³ 

und 36 µg/m³ der Grenzwert nicht erreicht und nicht überschritten. 

Aus lufthygienischer Sicht sind die Planungen bezogen auf die Beurteilungswerte der 39. 

BImSchV zum Schutz der menschlichen Gesundheit nicht abzulehnen; sie führen nicht zu 

zusätzlichen Konflikten mit den Beurteilungswerten an bestehenden und geplanten sensiblen 

Nutzungen.  
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2 AUFGABENSTELLUNG 

Für das Areal in Leonberg an der Römerstraße 107 sind Nutzungsänderungen vorgesehen, 

die auf dem mit Stellplätzen und wenigen Gebäuden genutzten Gelände einen mehrge-

schossigen Gebäudekomplex u.a. mit barrierefreien Wohnnutzungen beinhalten sollen. 

Für die Ermöglichung der Nutzungsänderung wird der Bebauungsplan „Stadtmitte Teil 1 – 2. 

Änderung – Nördlich der Römerstraße“ in Leonberg überarbeitet. Für die Aufstellung des 

Bebauungsplans sind u.a. Aussagen zu Umweltbelangen erforderlich, wie z.B. Auswirkungen 

auf die Luftschadstoffbelastungen an benachbarter, bestehender Wohnbebauung sowie die 

geplante Bebauung. 

Das beinhaltet die Betrachtung der verkehrsbedingten Luftschadstoffe, für die in der 

39. BImSchV Grenzwerte genannt sind, und die die jeweiligen Grenzwerte am deutlichsten 

ausschöpfen, was insbesondere auf Stickstoffdioxid (NO2) zutrifft. Entsprechend Auswertun-

gen von Messungen werden in Leonberg straßennah hohe NO2-Konzentrationen und 

Grenzwertüberschreitungen erfasst, während Feinstaubkonzentrationen (PM10) deutlich ge-

ringer ausfallen und hier nicht zu betrachten sind. 
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3 VORGEHENSWEISE 

Bei der Verbrennung des Kfz-Kraftstoffes wird eine Vielzahl von Schadstoffen freigesetzt, die 

die menschliche Gesundheit gefährden können. Im Rahmen des vorliegenden lufthygieni-

schen Gutachtens ist zu prüfen, wie die durch die geplante Bebauung verursachten Auswir-

kungen die Konzentrationen der Luftschadstoffe (Immissionen) unter Berücksichtigung der 

bereits vorhandenen Hintergrundbelastung verändern. Durch den Vergleich der Schadstoff-

konzentrationen mit schadstoffspezifischen Beurteilungswerten, z.B. Grenzwerten, die vom 

Gesetzgeber zum Schutz der menschlichen Gesundheit festgelegt sind, werden Rück-

schlüsse auf die Luftqualität gezogen. Für den Kfz-Verkehr relevant ist v.a. die 39. BImSchV, 

die bei unveränderten Grenzwerten für NO2 und PM10 die 22. BImSchV ersetzt.  

Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich unter Berücksichtigung der o.g. Grenzwerte 

und der derzeitigen Konzentrationsniveaus auf den v.a. vom Straßenverkehr erzeugten 

Schadstoff Stickstoffoxid (NO2); für Feinstaub (PM10, PM2.5) sind demgegenüber entspre-

chend den Messdaten der letzten Jahre geringere verkehrsbedingte Beiträge zu erwarten. Im 

Zusammenhang mit Beiträgen durch den Kfz-Verkehr sind die Schadstoffe Benzol, Blei, 

Schwefeldioxid SO2 und Kohlenmonoxid CO von untergeordneter Bedeutung. Für Stick-

stoffmonoxid NO gibt es keine Beurteilungswerte. Die Beurteilung der Schadstoffimmissio-

nen erfolgt durch Vergleich relativ zum entsprechenden Grenzwert. 

3.1 Berechnungsverfahren MISKAM 

Aufgrund der innerstädtischen Lage sind die Auswirkungen der Gebäudeumströmungen bei 

den Immissionsberechnungen zu berücksichtigen. Die Berechnungen erfolgen mit dem für 

solche Fragestellungen geeigneten mikroskaligen Strömungs- und Ausbreitungsmodell MIS-

KAM (Eichhorn, 1995). Grundlage der Simulationsrechnungen sind die digitalen Daten der 

bestehenden Bebauung nach Lage und Höhe. Die Lagedaten sind aktuellen Stadtkarten und 

digitalen Gebäudedaten mit Höhenangaben entnommen, die durch den Auftraggeber zur 

Verfügung gestellt wurden. 

Die digital erfassten Gebäudekataster für den derzeitigen baulichen Zustand und die Pla-

nung werden für die Strömungsberechnungen in rechteckige Rechengitter überführt. Das 

Rechengitter besteht jeweils aus 294 x 261 Boxen in horizontaler Richtung und umfasst eine 

Ausdehnung von ca. 900 m x 700 m. Es wird jeweils ein nichtäquidistantes Gitter verwendet, 

das in der Umgebung der Planung an der Bebauung eine feine Auflösung von ca. 2 m auf-

weist und nach außen gröber wird. In vertikaler Richtung reicht das Gitter mit 31 Ebenen bis 
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in eine Höhe von 460 m über Grund, wobei die Ebenen in Bodennähe mit 0.6 m fein aufge-

löst sind. Mit diesen Daten werden Windfeldberechnungen für alle Anströmungsrichtungen 

entsprechend den Windrichtungsangaben der Windstatistik durchgeführt. 

Auf der Grundlage der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Verkehrsmengen werden 

für das entsprechende Bezugsjahr die von den Kraftfahrzeugen emittierten Schadstoffmen-

gen ermittelt. Die mittleren spezifischen Emissionen der Fahrzeuge einer Fahrzeugkategorie 

(Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, Busse etc.) werden mithilfe des „Handbuchs für Emissionsfak-

toren des Straßenverkehrs HBEFA“ Version 3.1 (UBA, 2010) bestimmt. Die Vorgehensweise 

zur Emissionsbestimmung entspricht dem Stand der Technik und basiert auf der Richtlinie 

VDI 3782 Blatt 7 (VDI, 2003). 

Die Emissionen werden in das Rechengitter übertragen und mit den oben erwähnten Wind-

feldern der Ausbreitungsrechnung mit dem mikroskaligen Strömungs- und Ausbreitungsmo-

dell MISKAM zugeführt. Unter Einbeziehung der Auftretenshäufigkeit aller möglichen Fälle 

der meteorologischen Verhältnisse (lokale Wind- und Ausbreitungsklassenstatistik), der be-

rechneten Emissionen des Verkehrs auf den Straßen innerhalb des Untersuchungsgebietes 

und des Wochengangs der Emissionen werden die im Untersuchungsgebiet auftretenden 

Immissionen berechnet. Für die Ermittlung der NO2-Immissionen werden die verkehrsbeding-

ten Direktemissionen und ein vereinfachtes Chemiemodell zur Abbildung der NO-NO2-

Konversion berücksichtigt (Düring et al., 2011). 

Aus der Häufigkeitsverteilung der berechneten verkehrsbedingten Schadstoffkonzentrationen 

(Zusatzbelastung) werden die statistischen Immissionskenngrößen Jahresmittel- bzw. Kurz-

zeitwerte des untersuchten Luftschadstoffes ermittelt. Dieser Zusatzbelastung, verursacht 

vom Verkehr innerhalb des Untersuchungsgebietes, wird die großräumig vorhandene Hinter-

grundbelastung überlagert. Die Hintergrundbelastung, die im Untersuchungsgebiet ohne die 

Emissionen auf den berücksichtigten Straßen vorläge, wird auf der Grundlage von Messwer-

ten an nahe gelegenen Standorten abgeschätzt. 

3.2 Zusammenfassung der Beurteilungsgrundlagen 

In Tab. 3.1 werden die in der vorliegenden Studie verwendeten und im Anhang A1 erläuter-

ten Beurteilungswerte für die relevanten Autoabgaskomponenten zusammenfassend dar-

gestellt. Diese Beurteilungswerte sowie die entsprechende Nomenklatur werden im vorlie-

genden Gutachten durchgängig verwendet. 
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Schadstoff Beurteilungswert Zahlenwert in µg/m³ 

  Jahresmittel Kurzzeit 

NO2 Grenzwert seit 2010  40 200 (Stundenwert, maximal 
18 Überschreitungen/Jahr) 

Tab. 3.1: Beurteilungsmaßstäbe für NO2-Immissionen nach 39. BImSchV (2010)  

Die Beurteilung der Schadstoffimmissionen erfolgt durch den Vergleich relativ zum jeweiligen 

Grenzwert.  
 

3.3 Überschreitungshäufigkeit der Stunden- und Tagesmittelwerte 

Die 39. BImSchV definiert u.a. als Kurzzeitgrenzwert für NO2 einen Stundenmittelwert von 

200 µg/m3, der nur 18 mal im Jahr überschritten werden darf. Entsprechend den vorliegen-

den Messdaten für Deutschland wird dieser Kurzzeitgrenzwert nur vereinzelt überschritten 

und ist im Vergleich zum NO2-Jahresmittelgrenzwert weniger kritisch und wird hier nicht ex-

plizit betrachtet.  
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4 EINGANGSDATEN 

Für die Windfeld-, Emissions- und Immissionsberechnungen sind als Eingangsgrößen die 

Lage und Höhe der bestehenden Bebauung, die Lage des Straßennetzes im zu betrachten-

den Untersuchungsgebiet und verkehrsspezifische Informationen von Bedeutung. Für das 

Untersuchungsgebiet wurden die genannten Eingangsdaten durch den Auftraggeber zur Ver-

fügung gestellt.  

Die Lage des Untersuchungsgebietes mit dem umliegenden Straßennetz ist in Abb. 4.1 auf-

gezeigt, wobei die geplante Bebauung rot und die entfallenden Gebäude als Umrisse darge-

stellt sind.  

Das zu betrachtende Plangebiet liegt im Stadtbereich von Leonberg südöstlich der Innen-

stadt. Im direkten Umfeld der geplanten Bebauung sind teils sehr hohe Gebäude gelegen.  

Weitere Grundlagen der Immissionsberechnungen sind die basierend auf den Verkehrsdaten 

berechneten Schadstoffemissionen (Kap. 5), die meteorologischen Daten und die Schad-

stoffhintergrundbelastung. 

4.1 Verkehrsdaten 

Die Verkehrsbelegungsdaten für das Straßennetz in der Umgebung der Planung wurden 

durch die Stadtverwaltung Leonberg mit der Verkehrsuntersuchung Stadtmitte Leonberg 

(Kölz, 2013) übergeben. Das sind Angaben der durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärken 

(DTV) und der LKW-Anteile für die Hauptverkehrsstraßen. Mit der Planung sind keine we-

sentlichen Änderungen der Verkehrsbelegungen auf den öffentlichen Straßen verbunden. 

Weiter wurden aus den Angaben für die Stellplätze für den derzeitigen Zustand (700 Fahrten 

pro Tag) und die Planung (440 Fahrten pro Tag) Frequentierungen nach der Parkplatzlärm-

studie abgeleitet. 

In Abb. 4.2 sind die täglichen Verkehrsmengen für den Planfall aufgetragen.  
 

4.2 Meteorologische Daten 

Für die Berechnung der Jahreskennwerte der Schadstoffimmissionen mit dem mikroskaligen 

Strömungs- und Ausbreitungsmodell unter Berücksichtigung der städtischen Bebauung wer-

den repräsentative Winddaten benötigt. Das sind Angaben über die Häufigkeit der Windrich-

tung und Windgeschwindigkeit. 
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Für das Stadtgebiet von Leonberg liegen Windmessdaten vor, die im Rahmen der klimaöko-

logischen Analyse (Ökoplana, 1993) erhoben wurden. Mehrjährige Messreihen für die Jahre 

1989 bis 1992 liegen für die oberhalb des Stadtgebiets gelegene Station „Engelberg“ und die 

städtische Station „Feuerwehr“ in der Stadtverwaltung Leonberg vor.  

Die Station „Feuerwehr“ liegt innerhalb des Stadtgebietes von Leonberg am Rand des Stadt-

parks und ca. 250 m östlich des Plangebietes. Die Windrose ist in Abb. 4.3 dargestellt. Die 

Hauptwindrichtung wird durch südwestliche bis südliche Winde geprägt, als häufige Neben-

windrichtungen wurden nordöstliche sowie nordwestliche Winde erfasst. Die mittlere jährliche 

Windgeschwindigkeit beträgt ca. 2.7 m/s. 

Für die Ausbreitungsrechnungen werden die an der Station „Feuerwehr“ erfassten Windda-

ten unter Berücksichtigung der Rauigkeiten in der Umgebung des Plangebietes herangezo-

gen.  

4.3 Schadstoffhintergrundbelastung 

Die Immission eines Schadstoffes im Nahbereich von Straßen setzt sich aus der großräumig 

vorhandenen Hintergrundbelastung und der straßenverkehrsbedingten Zusatzbelastung zu-

sammen. Die Hintergrundbelastung entsteht durch Überlagerung von Immissionen aus In-

dustrie, Hausbrand, nicht detailliert betrachtetem Nebenstraßenverkehr und weiter entfernt 

fließendem Verkehr sowie überregionalem Ferntransport von Schadstoffen. Es ist die 

Schadstoffbelastung, die im Untersuchungsgebiet ohne Verkehr auf den explizit in die Unter-

suchung einbezogenen Straßen vorliegen würde. 

Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW)  

betreibt das Messnetz für Luftschadstoffe in Baden-Württemberg. In den Jahresberichten 

über die Immissionsmesswerte sind u.a. Angaben zu den statistischen Kenngrößen der ge-

messenen Luftschadstoffe zu finden (LUBW, 2007-2013). Die vorliegenden Daten für die 

dem Untersuchungsgebiet nächstgelegenen Stationen sind auszugsweise in Tab. 4.1 aufge-

führt.  

Die in Tab. 4.1 aufgeführte Station Leonberg-Grabenstraße ist ca. 0.7 km nördlich des Un-

tersuchungsgebietes in Stadtmitte an der Hauptverkehrsstraße gelegen. Die verkehrsbezo-

gene Station Markgröningen liegt ca. 12 km nördlich, die Stadtrandstation Ludwigsburg ca. 

18 km nordöstlich, die städtische Station Stuttgart-Bad Cannstatt ca. 18 km östlich und die 

Station Gärtringen ca. 16 km südlich des Plangebietes. 
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Abb. 4.3: Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsverteilung an 

                der Station Leonberg - Feuerwehr (Quelle: Ökoplana)
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Mit Hilfe von technischen Maßnahmen und politischen Vorgaben wird angestrebt, die Emis-

sionen der o.a. Schadstoffe in den kommenden Jahren in Deutschland zu reduzieren. Des-

halb wird erwartet, dass auch die großräumig vorliegenden Luftschadstoffbelastungen im 

Mittel im Gebiet von Deutschland absinken. Für das zu betrachtende Prognosejahr zeigen 

Abschätzungen (RLuS, 2012) bezogen auf die heutige Situation Reduktionen der Immissio-

nen für NO2 um ca. 9 %. Diese Abschätzungen beziehen sich auf das Gebiet von Deutsch-

land; im Einzelfall kann die Entwicklung der Schadstoffkonzentrationen aufgrund regionaler 

Emissionsentwicklungen davon abweichen. Im Rahmen dieser Untersuchung wird auf die 

Berücksichtigung dieser Reduktionen verzichtet. 

Schadstoff- 
komponente 

Zeit- 
raum 

 
Leonberg  
Graben- 
straße  

Mark-
gröningen 
Graben- 
straße  

Ludwigs-
burg 

 
Stuttgart 

Bad Cann-
statt 

Gärtringen 

NO2  
Jahresmittel 

2006 53 - 34 34 19 

2007 72 47 29 33 15 

2008 67 47 28 33 16 

2009 69 54 28 34 17 

2010 70 52 26 29 18 

2011 66 53 27 31 15 

2012 63 52 25 33 16 

2013 60 46 - - - 

NO2  
98-Perzentil. 

2006 125 - 95 89 66 

2007 173 - 81 80 48 

2008 151 97 72 78 50 

2009 158 122 79 84 55 

2010 - - - 78 - 

2011 - - - - - 

2012 - - - - - 

Tab. 4.1: Jahreskenngrößen der Luftschadstoff-Messwerte in [µg/m3] an Messstationen in der 
Umgebung des Untersuchungsgebietes (LUBW, 2007-2014)   

Aus den verfügbaren Messdaten der nächstgelegenen Stationen und den Ausarbeitungen 

zum Luftreinhalteplan werden für die Immissionsprognosen die Werte der Tab. 4.2 für die 

Hintergrundbelastung im Untersuchungsgebiet angesetzt. 

Schadstoff Jahresmittelwert 
[µg/m3] 

98-Perzentilwert 
[µg/m3] 

NO2 28 90 

Tab. 4.2: Angesetzte Schadstoffhintergrundbelastung im Untersuchungsgebiet im Bezugs-
jahr 2013/2015 
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5 EMISSIONEN 

5.1 Betrachtete Schadstoffe 

Die Kraftfahrzeuge emittieren bei ihrem Betrieb eine Vielzahl von Schadstoffen. Die Rele-

vanz dieser Schadstoffe ist recht unterschiedlich. Immissionsgrenzwerte zum Schutz der 

menschlichen Gesundheit werden erfahrungsgemäß am ehesten bei NO2 erreicht, weshalb 

dieser Stoff im vorliegenden Gutachten detailliert betrachtet wird. 

5.2 Methode zur Bestimmung der Emissionsfaktoren 

Zur Ermittlung der Emissionen werden die Verkehrsdaten und für jeden Luftschadstoff so ge-

nannte Emissionsfaktoren benötigt. Die Emissionsfaktoren sind Angaben über die pro mittle-

rem Fahrzeug der Fahrzeugflotte und Straßenkilometer freigesetzten Schadstoffmengen. Im 

vorliegenden Gutachten werden die Emissionsfaktoren für die Fahrzeugarten Leichtverkehr 

(LV) und Schwerverkehr (SV) unterschieden. Die Fahrzeugart LV enthält dabei die Pkw, die 

leichten Nutzfahrzeuge (lNfz) inklusive zeitlicher Entwicklung des Anteils am LV nach TRE-

MOD (2010) und die Motorräder, die Fahrzeugart SV versteht sich inklusive Lastkraftwagen, 

Sattelschlepper, Busse usw. 

Die Emissionsfaktoren der Partikel setzen sich aus „motorbedingten“ und „nicht motorbeding-

ten“ (Reifenabrieb, Staubaufwirbelung etc.) Emissionsfaktoren zusammen. Die Ermittlung 

der motorbedingten Emissionen erfolgt entsprechend der VDI-Richtlinie „Kfz-Emissionsbe-

stimmung“ (VDI, 2003). 

5.3 Motorbedingte Emissionsfaktoren 

Die motorbedingten Emissionsfaktoren der Fahrzeuge einer Fahrzeugkategorie (Pkw, leichte 

Nutzfahrzeuge, Busse etc.) werden mit Hilfe des „Handbuchs für Emissionsfaktoren des 

Straßenverkehrs HBEFA“ Version 3.1 (UBA, 2010) berechnet.  

Die motorbedingten Emissionen hängen für die Fahrzeugarten Pkw, lNfz, Lkw und Busse im 

Wesentlichen ab von: 

 den so genannten Verkehrssituationen („Fahrverhalten“), das heißt der Verteilung 

von Fahrgeschwindigkeit, Beschleunigung, Häufigkeit und Dauer von Standzeiten, 

 der sich fortlaufend ändernden Fahrzeugflotte (Anteil Diesel etc.), 

 der Zusammensetzung der Fahrzeugschichten (Fahrleistungsanteile der Fahrzeuge 

einer bestimmten Gewichts- bzw. Hubraumklasse und einem bestimmten Stand der 
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Technik hinsichtlich Abgasemission, z.B. EURO 2, 3, ...) und damit vom Jahr, für wel-

ches der Emissionsfaktor bestimmt wird (= Bezugsjahr),  

 der Längsneigung der Fahrbahn (mit zunehmender Längsneigung nehmen die Emis-

sionen pro Fahrzeug und gefahrenem Kilometer entsprechend der Steigung deutlich 

zu, bei Gefällen weniger deutlich ab) und 

 dem Prozentsatz der Fahrzeuge, die mit nicht betriebswarmem Motor betrieben wer-

den und deswegen teilweise erhöhte Emissionen (Kaltstarteinfluss) haben.  

Die Zusammensetzung der Fahrzeuge innerhalb der Fahrzeugkategorien wird für das zu be-

trachtende Bezugsjahr dem HBEFA (UBA, 2010) entnommen und modifiziert im Hinblick auf 

die Umweltzonenregelung, d.h. dass nur Kfz mit einer grünen Plakette verkehren dürfen un-

ter Berücksichtigung von möglichen Ausnahmeregelungen für ca. 20 % der betroffenen Fahr-

ten. Darin ist die Gesetzgebung bezüglich Abgasgrenzwerten (EURO 2, 3, ...) berücksichtigt.  

Die Längsneigung der Straßen wird aus Höhenplänen, Lageplänen bzw. digitalen Gelände-

daten des Untersuchungsgebietes entnommen. Der Kaltstarteinfluss innerorts für PKW bzw. 

lNfz wird entsprechend HBEFA angesetzt, sofern er in der Summe einen Zuschlag darstellt. 

Für diese Ausarbeitung werden innerhalb des Rechengebietes folgende Verkehrssituationen 

herangezogen, wobei aus der Fahrspuranzahl und der Verkehrsbelegung eine Einschätzung 

des Auslastungsgrades der Streckenabschnitte erfolgte, der im HBEFA mit „level of service“ 

LOS bezeichnet wird und hier zwischen flüssigem städtischen Verkehrsfluss und dichtem 

Verkehrsfluss variiert wird:  

IOS-HVS50:  Innerstädtische Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 50 km/h  

IOS-HVS50d:  Innerstädtische Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 50 km/h, dichter Verkehr 

IOS-NS30d:  Innerstädtische Nebenstraße, Tempolimit 30 km/h, dichter Verkehr für Stell-

platzanlagen 
 

Die Emissionsfaktoren für die Verkehrssituationen sind in Tab. 5.1 aufgeführt, wobei die 

Längsneigungen entsprechend den Stufen des HBEFA für Steigungen mit positiven Zahlen-

werten und für Gefälle mit negativen Zahlenwerten hinter dem Verkehrssituationskürzel an-

gefügt sind. Die angesetzten Verkehrssituationen für den Planfall sind in Abb. 5.1 darge-

stellt.  

Tab. 5.1 gibt einen Überblick über die im vorliegenden Fall jeweils angesetzten Verkehrssi-

tuationen und die zugehörigen Emissionsfaktoren unter Angabe der mittleren Fahrgeschwin-

digkeiten.  
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Straßen-
parameter  

spezifische Emissionsfaktoren je Kfz [g/km] 2015 

Verkehrs-
situation  
(Kürzel) 

Geschwindig-
keit [km/h] 

NOx NO2 direkt 

Pkw Lkw Pkw Lkw 

IOS-HVS50 45.0 0.297 3.365 0.0884 0.3926 

IOS-HVS50_2 45.0 0.313 2.929 0.0940 0.3692 

IOS-HVS50_4 45.0 0.340 2.858 0.1030 0.3656 

IOS-HVS50d 37.0 0.383 4.129 0.1163 0.4770 

IOS-HVS50d_2 37.0 0.393 3.668 0.1201 0.4487 

IOS-HVS50d_6 37.0 0.458 3.691 0.1407 0.4706 

IOS-NS30d 26.9 0.412 5.855 0.1107 0.7093 

Tab. 5.1: Emissionsfaktoren in g/km je Kfz für die betrachteten Straßen im Untersuchungs-
gebiet für das Bezugsjahr 2015  

Die Emissionen der betrachteten Schadstoffe NOx und NO2direkt werden für jeden der betrach-

teten Straßenabschnitte ermittelt. Dabei wirken sich sowohl die verschiedenen Verkehrs-

aufkommen und Lkw-Anteile als auch die unterschiedlichen Verkehrssituationen aus. Im An-

hang sind die räumlichen Verteilungen der Emissionen für die Schadstoffe NOx und direkte 

NO2-Emissionen dargestellt. 

Tab. 5.2 zeigt exemplarisch für die Römerstraße an der Kreuzung mit der Eltinger Straße in 

Leonberg die Verkehrskenndaten und die berechneten Emissionen, ausgedrückt als Stre-

cken und Zeit bezogene Emissionsdichten. Aufgrund unverändert angesetzter Verkehrsbele-

gungen im Prognosenullfall und im Planfall sind dort keine abweichenden Emissionen be-

rechnet. 

 

DTV  
[Kfz/24h] 

Lkw-Anteil 
[%] 

Verkehrssituation 
 

mittlere Emissionsdichte 
NOx 

[mg/(m*s)] 
NO2 direkt 

[mg/(m*s)] 

13 900 4.9 IOS-HVS50d-2 0.091 0.0221 

Tab. 5.2: Verkehrsdaten und berechnete Emissionen für die Römerstraße an der Kreuzung 
mit der Eltinger Straße in Leonberg 

Für den Betrieb des derzeitigen Parkplatzes ist eine mittlere tägliche NOx-Emission von 

45.4 g/Tag berechnet, die für die Fläche des Parkplatzes in der Ausbreitungsrechnung ange-

setzt wird. Für den Planfall sind für die beiden Stockwerke der Tiefgarage insgesamt NOx-

Emissionen von 51.5 g/Tag berechnet, die für die Ausbreitungsrechnung auf die Entlüftungs-

öffnungen und den Zu- und Ausfahrtbereich verteilt werden.  



±

0 100 200 300 400 500
Meter

Abb. 5.1 62518-13-01

Ingenieurbüro Lohmeyer
GmbH & Co. KG

Verkehrssituationen auf den Straßen
im Untersuchungsgebiet für den Plan-
fall. Straßen mit Längsneigung >= 2%
sind dick eingezeichnet

Verkehrssituationen

AB100

IOS-HVS50

IOS-HVS50d

IOS-HVS50g_2

IOS-HVS60

IOS-HVS70

IOS-NS30d

IOS-NS50



Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG  21 

  
Luftschadstoffgutachten zum Bebauungsplan „Stadtmitte Teil 1 – 2. Änderung –                          62518-13-01.doc 
Nördlich der Römerstraße“ in Leonberg 

6 ERGEBNISSE DER IMMISSIONSBERECHNUNGEN 

In die Immissionsberechnungen gehen die Emissionen der Kraftfahrzeuge auf den berück-

sichtigten Straßen ein, die im voranstehenden Kap. 5 aufgezeigt und diskutiert sind. Diese 

Emissionen verursachen die verkehrsbedingte Zusatzbelastung im Untersuchungsgebiet. 

Die Beurteilungswerte beziehen sich immer auf die Gesamtbelastung, die unter Berücksich-

tigung der für den städtischen Bereich von Leonberg repräsentativen Windstatistik berechnet 

wird. Es wird daher nur die Gesamtbelastung diskutiert, welche sich aus Zusatzbelastung 

und großräumig vorhandener Hintergrundbelastung zusammensetzt. 

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen werden grafisch aufbereitet und als farbige Ab-

bildungen dargestellt. Die grafische Umsetzung der Immissionen erfolgt in Form von farbigen 

Rechtecken, deren Farbe bestimmten Konzentrationsintervallen zugeordnet ist. Die Zuord-

nung zwischen Farbe und Konzentrationsintervall ist jeweils in einer Legende angegeben. 

Bei der Skalierung der Farbstufen für die Immissionen wurde der kleinste Wert entsprechend 

der angesetzten Hintergrundbelastung zugeordnet. Beurteilungsrelevante Kenngrößen sind 

einheitlichen Farben zugeordnet. Damit werden derzeit geltende Grenzwerte für NO2 mit ro-

ten Farben belegt. 

Die Auswertung der berechneten NO2-Immissionen erfolgt für die Auswertehöhe von ca. 

1.5 m über dem Gelände, der „Nasenhöhe“ der sich im Freien aufhaltenden Passanten bzw. 

dem Eingangsbereich der Wohngebäude. Die Abb. 6.1 zeigt die berechneten NO2-Immis-

sionen für den Prognosenullfall. Die höchsten Konzentrationen sind entlang den stark fre-

quentierten Straßenabschnitten berechnet. Das betrifft insbesondere die Eltinger Straße, an 

deren Randbebauung teilweise NO2-Immissionen über 40 µg/m³, überwiegend unter 

40 µg/m³ berechnet sind. An der Randbebauung der Römerstraße östlich der Eltinger Straße 

und an der Randbebauung der Leonberger Straße und der Brennerstraße sind NO2-

Immissionen unter 38 µg/m³, überwiegend unter 36 µg/m³ dargestellt. An der Wohnbebauung 

in der Umgebung des Plangebietes, d.h. entlang der Walter-Flex-Straße und abgerückt von 

den Hauptverkehrsstraßen, sind NO2-Immissonen unter 32 µg/m³ berechnet.  

Im Planfall führen die zusätzlichen Gebäude zu modifizierten bodennahen Windverhältnis-

sen; weiterhin sind mit dem Betrieb der Tiefgarage veränderte bodennahe Schadstofffreiset-

zungen zu erwarten. Damit sind an der zur Römerstraße orientierten Seite der geplanten 

Bebauung NO2-Immissionen unter 36 µg/m³, überwiegend unter 34 µg/m³ prognostiziert 

(Abb. 6.2). An der Südseite des westlich Richtung Eltinger Straße benachbarten Gebäudes
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sind NO2-Immissionen unter 40 µg/m³, überwiegend unter 38 µg/m³ berechnet, was einer 

Zunahme gegenüber dem Prognosenullfall um bis zu 2 µg/m³ entspricht und am östlich be-

nachbarten Gebäude sind Zunahmen bis um ca. 2 µg/m³ bei einer Gesamtbelastung unter 

34 µg/m³ abgeleitet. An der gegenüberliegenden Bebauung der Römerstraße, d.h. an der 

Nordseite des Leocenters sind NO2-Immissionen unter 36 µg/m³ und am Parkhaus unter 

40 µg/m³ berechnet. Nördlich der geplanten Bebauung sind geringe Änderungen der NO2-

Immissionen an der Bebauung entlang der Walter-Flex-Straße abgeleitet, die im westlichen 

Bereich (Walter-Flex-Straße 8) Abnahmen, im östlichen Bereich (Walter-Flex-Straße 3) Zu-

nahmen um bis zu 1 µg/m³ bewirken. In weiteren Abschnitten der Römerstraße, der Eltinger 

Straße, der Leonberger Straße und der Brennerstraße sind im Planfall an der Randbebau-

ung gegenüber dem Prognosenullfall unveränderte NO2-Immissionen berechnet.  

Der NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel zum Schutz der menschlichen Gesundheit 

wird im Prognosenullfall und im Planfall an einigen Bereichen der Randbebauung entlang der 

Eltinger Straße erreicht und gering überschritten, wobei dort im Planfall gegenüber dem 

Prognosenullfall keine wesentlichen Änderungen prognostiziert sind. In überwiegenden Be-

reichen der Randbebauung der Hauptverkehrsstraßen im Betrachtungsgebiet wird der NO2-

Grenzwert nicht erreicht und nicht überschritten. An den von den Hauptverkehrsstraßen mit 

größerem Abstand gelegenen Gebäuden sind im Prognosenullfall und im Planfall überwie-

gend NO2-Immissionen unter 32 µg/m³ berechnet. An der geplanten Bebauung wird auch an 

der zur Römerstraße orientierten Gebäudeseite bei NO2-Immissionen zwischen 32 µg/m³ 

und 36 µg/m³ der Grenzwert nicht erreicht und nicht überschritten. 
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7 ERGEBNISSE DER WINDFELDBERECHNUNGEN 

Mit dem mikroskaligen Strömungs- und Ausbreitungsmodell MISKAM wurden Strömungs-

rechnungen in 10 Grad-Schritten für den derzeitigen Bebauungszustand und den Planfall 

durchgeführt. Diese werden unter Berücksichtigung der Windstatistik zu Jahresmittelwerten 

der Windgeschwindigkeiten für jede Box im Rechengitter zusammengefasst. Die Ausgabe 

erfolgt für ausgewählte Höhen über Grund. Dafür bieten sich die Höhen von ca. 1.5 m über 

Grund, repräsentativ für den Aufenthaltsbereich des Menschen im Freien, und ca. 10 m über 

Grund in Anlehnung an die übliche Messhöhe von Windmessungen an.  

Abb. 7.1 zeigt die berechnete mittlere Windgeschwindigkeit in ca. 10 m über Grund im Istzu-

stand; die berechneten Angaben (in m/s) sind einer Farbskala zugeordnet. Niedrige Strö-

mungsgeschwindigkeiten werden durch dunkelblaue, höhere Windgeschwindigkeiten durch 

grüne, gelbe und rote Farbtöne symbolisiert, wobei die für Leonberg gemessene Windge-

schwindigkeit in dieser Höhe durch die gelbe Farbe dargestellt ist. Die bestehende Bebau-

ung ist in den Abbildungen in grauer Farbe und die geplante Bebauung in dunkelgrauer Far-

be dargestellt.  

Die in Abb. 7.1 dargestellten Ergebnisse in ca. 10 m über Grund zeigen den Einfluss der 

städtischen Bebauung auf die Windgeschwindigkeiten, indem dort geringe mittlere Windge-

schwindigkeiten aufgezeigt sind. Über größeren nicht bebauten Bereichen, wie im Südosten 

des dargestellten Ausschnittes, sind außerhalb der Einflussbereiche der Gebäude höhere 

Windgeschwindigkeiten um 2.5 m/s berechnet, die dort denen der Messdaten entsprechen. 

Weiter sind in breiten Straßenräumen und in erweiterten nicht bebauten Bereichen mittlere 

Windgeschwindigkeiten zwischen 1 m/s und 1.5 m/s berechnet, wie beispielsweise entlang 

der Römerstraße und dem bestehenden Parkplatz. In engen Straßenräumen und in Hofbe-

reichen sind überwiegend mittlere Windgeschwindigkeiten unter 1 m/s und um 0.5 m/s be-

rechnet; dort sind eingeschränkte Belüftungsverhältnisse gegeben. 

In Abb. 7.2 sind die berechneten Windgeschwindigkeiten in ca. 10 m über Grund für den 

Planfall dargestellt. Im Nahbereich der geplanten Bebauung sind an der Römerstraße und im 

nördlichen Hofbereich bis zur umliegenden Bebauung geringe mittlere Windgeschwindigkei-

ten um 0.5 m/s berechnet. In anderen Bereichen im Betrachtungsgebiet sind mit dem derzei-

tigen Zustand vergleichbare mittlere Windgeschwindigkeiten berechnet. Dies wird verdeut-

licht durch die Darstellung der relativen Änderungen der mittleren Windgeschwindigkeiten in 

ca. 10 m über Grund im Planfall gegenüber dem Istzustand (Abb. 7.3). Dafür wird die Diffe-

renz der Windgeschwindigkeiten zwischen dem Planfall und dem Istzustand bezogen auf 

den Istzustand berechnet und als prozentuale Änderung angegeben. Die Farbskala reicht 
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von blauen über weiße bis zu roten Farbtönen. Bereiche mit Windgeschwindigkeitsreduktio-

nen gegenüber dem Istzustand werden entsprechend der prozentualen Abweichung unter-

schiedlich intensiv blau dargestellt. Gleichbleibende Windgeschwindigkeiten sind mit weißer 

Farbe gekennzeichnet und Bereiche mit Windgeschwindigkeitserhöhungen werden in unter-

schiedlichen Rottönen angegeben. Bei der Interpretation dieser Abbildung ist zu berücksich-

tigen, dass schon im Istzustand keine einheitlichen bodennahen Strömungsgeschwindigkei-

ten vorherrschen. In Gebieten mit geringen Windgeschwindigkeiten wirken sich deshalb 

schon geringe Änderungen deutlich auf das prozentuale Verhältnis aus und erhalten folglich 

eine intensivere Einfärbung. Bei hohen Ausgangs-Strömungsgeschwindigkeiten muss dage-

gen die absolute Windgeschwindigkeitsänderung im Planzustand wesentlich höher ausfallen, 

um mit der gleichen Farbintensität dargestellt zu werden. Dies bedeutet, dass bei der Inter-

pretation der Differenzdarstellungen auch immer die strömungsdynamische Ausgangssituati-

on zu berücksichtigen ist. 

Danach sind im Betrachtungsgebiet im Nahbereich der geplanten Bebauung im Planfall 

überwiegend verringerte bodennahe Windgeschwindigkeiten berechnet. In der Umgebung 

entfallender Gebäude sind dort höhere bodennahe Windgeschwindigkeiten berechnet und 

teilweise werden an neu entstehenden, engen Durchlässen erhöhte Windgeschwindigkeiten 

ausgewiesen, wie in der Römerstraße und an den westlich bzw. östlich anschließenden 

Durchgängen zur bestehenden Nachbarbebauung. Insgesamt sind bis in einen Abstand von 

ca. 100 m der geplanten Bebauung Modifikationen der mittleren Windgeschwindigkeit mit 

überwiegend Verringerungen berechnet. An der nördlich benachbarten Bebauung werden 

die mittleren Windgeschwindigkeiten in ca. 10 m über Grund um ca. 30 % verringert. 

Die Auswertungen erfolgen auch für die Bodennähe, d.h. in ca. 1.5 m über Grund. In Abb. 

7.4 sind die berechneten mittleren Windgeschwindigkeiten in Bodennähe für den Istzustand 

aufgezeigt, wobei eine abweichende Zuordnung der Windgeschwindigkeiten zur Farblegen-

de zu beachten ist. Gelbe Farben beschreiben die bodennahen Windgeschwindigkeiten ohne 

intensive Beeinflussung durch Bebauung, grüne und blaue Farben beschreiben geringere 

Windgeschwindigkeiten aufgrund der Einflüsse der Bebauung. Damit sind bodennah über 

größeren nicht bebauten Flächen, wie im Südosten des Darstellungsgebietes und in breiten 

Straßenräumen in Hauptwindrichtungsorientierung bzw. an Engstellen Windgeschwindigkei-

ten um 1.5 m in Bodennähe berechnet. In breiten Straßenräumen und in erweiterten nicht 

bebauten Bereichen sind mittlere Windgeschwindigkeiten um 1 m/s berechnet, wie bei-

spielsweise entlang der Römerstraße und dem bestehenden Parkplatz. In engen Straßen-

räumen und in Hofbereichen sind überwiegend mittlere Windgeschwindigkeiten um und unter 

0.5 m/s berechnet; dort sind eingeschränkte Belüftungsverhältnisse gegeben. 
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In Abb. 7.5 sind die berechneten Windgeschwindigkeiten in Bodennähe für den Planfall dar-

gestellt. Im Nahbereich der geplanten Bebauung sind an der Römerstraße und im nördlichen 

Hofbereich bis zur umliegenden Bebauung geringe mittlere Windgeschwindigkeiten um und 

unter 0.5 m/s berechnet. Entlang der Römerstraße bis zum südlich gegenüberliegenden 

Parkhaus sind mittlere Windgeschwindigienten um 1 m/s prognostiziert. In anderen Berei-

chen im Betrachtungsgebiet sind mit dem derzeitigen Zustand vergleichbare mittlere Wind-

geschwindigkeiten berechnet. Die Änderungen der mittleren Windgeschwindigkeiten in Bo-

dennähe im Planfall gegenüber dem Istzustand sind in Abb. 7.6 dargestellt. Danach sind im 

Betrachtungsgebiet im Nahbereich der geplanten Bebauung im Planfall überwiegend verrin-

gerte bodennahe Windgeschwindigkeiten berechnet. In der Umgebung entfallender Gebäude 

sind dort höhere bodennahe Windgeschwindigkeiten berechnet und teilweise werden an neu 

entstehenden, engen Durchlässen erhöhte Windgeschwindigkeiten ausgewiesen, wie in der 

Römerstraße und an den westlich bzw. östlich anschließenden Durchgängen zur bestehen-

den Nachbarbebauung. Insgesamt sind bis in einen Abstand von ca. 100 m der geplanten 

Bebauung Modifikationen der mittleren Windgeschwindigkeit mit überwiegend Verringerun-

gen berechnet. An der nördlich benachbarten Bebauung werden die mittleren Windge-

schwindigkeiten in Bodennähe bis um ca. 50 % verringert, teilweise bis um ca. 30 % erhöht. 

Auch mit der geplanten Bebauung sind in dessen Umgebung für das Stadtgebiet von Leon-

berg ortsübliche bodennahen Windverhältnisse zu erwarten. 

Die entsprechenden Auswirkungen auf den bodennahen Luftaustausch wurden rechnerisch 

bei der Immissionsbetrachtung (Kap. 6) ermittelt und berücksichtigt.  

Ergänzend wurden die Windfeldberechnungen für die Hauptwindrichtung ausgewertet, d.h. 

Anströmungen aus südwestlicher Richtung (190 Grad bis 240 Grad). Die Änderungen der 

bodennahen Windgeschwindigkeiten bei südwestlicher Anströmung sind in Abb. 7.7 darge-

stellt. Der geplante Baukörper führt zu Modifikationen der bodennahen Windfelder und ins-

besondere zu verringerten bodennahen Windgeschwindigkeiten im Lee des geplanten Ge-

bäudes, d.h. in nördlicher und nordöstlicher Richtung. Kleinräumig bilden sich durch Engpäs-

se und Rezirkulationsbereiche erhöhte bodennahe Windgeschwindigkeiten aus, wie bei-

spielsweise westlich und östlich des Gebäudes sowie in der Römerstraße. Der Bereich modi-

fizierter bodennaher Windgeschwindigkeiten bei der Hauptwindanströmungsrichtung reicht 

bis in einen Abstand von ca. 150 m in nördlicher Richtung. 

Thermische Verhältnisse 

Die thermischen Verhältnisse in Bodennähe werden kleinräumig auch durch die bestehen-

den Nutzungen, insbesondere durch die bestehenden Oberflächen geprägt. Über künstlichen 
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Oberflächen (Asphalt, Pflaster, Gebäude etc.), die im Betrachtungsgebiet mit der Stellplatz-

anlage dominieren, führt die Sonneneinstrahlung zu intensiver Erwärmung der unteren Luft-

schichten, sodass ein deutlicher Anstieg der Lufttemperatur in den Tagstunden und eine 

verminderte und verzögerte Abkühlung in den Nachtstunden zu beobachten ist. Baumbe-

standene Vegetationsflächen führen in den Tagstunden bei wolkenarmem Himmel zu mode-

ratem Ansteigen der Lufttemperatur und in den Nachtstunden zu deutlichen Abkühlungen. 

Flächendeckende, niedere Vegetationsflächen führen in den Nachtstunden zu intensiven 

Abkühlungen.  

Verbunden mit unterschiedlichem, für die Verdunstung verfügbarem Wassergehalt der Land-

nutzungen ist eine Dämpfung des Temperaturanstiegs und der täglichen Temperaturam-

plitude über Vegetationsflächen gegeben. 

Durch die geplante Bebauung werden die bestehende Stellplatzanlage und die nördlich ge-

legenen Gebäude mit umgebenden Vegetationsbereichen in Baukörper mit kleinen Außen-

bereichen in nördlichen Bereich überführt.  

Über und an den künstlichen Oberflächen ist in den Tagstunden eine Erwärmung zu erwar-

ten. Die Auswirkungen der Erwärmungen der Lufttemperaturen über künstlichen Oberflächen 

bleiben überwiegend auf das Plangebiet beschränkt.  

Für den Nachweis der thermischen Auswirkungen geplanter Bebauung auf die städtische 

Umgebung werden teilweise Modellrechnungen (Bruse, 1999) eingesetzt. Bei sommerlichen 

Wetterlagen mit geringer Bewölkung und geringer Windgeschwindigkeit können die warmen 

Luftmassen horizontal verfrachtet werden. Die Auswirkungen der nachweisbaren Tempera-

turerhöhung durch Umnutzungen von Flächen der hier betrachteten Größe in benachbarten 

Nutzungen beschränkt sich entsprechend Ergebnissen der genannten Modellrechnungen 

überwiegend auf einen Bereich unter 200 m. Die verhältnismäßig deutlichsten Auswirkungen 

sind in den Abendstunden zu erwarten, in denen die versiegelten Bereiche gegenüber Vege-

tationsbereichen verringerte Abkühlungen aufweisen, und bei geringen vorherrschenden 

Windgeschwindigkeiten, die keinen intensiven Forttransport der erwärmten Luftmassen bzw. 

Austausch der Luftmassen bewirken. Der Temperaturunterschied in benachbarten Nutzun-

gen, bedingt durch solche baulichen Planungen, d.h. im Abstand bis ca. 200 m, wird mit ca. 

1 Kelvin angegeben. Zu anderen Tageszeiten sind geringere Ausdehnungen der Bereiche 

modifizierter bodennaher Lufttemperaturen und geringere Auswirkungen auf die Lufttempera-

tur zu erwarten.  
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Damit ist die Reichweite zu erwartender Änderungen der bodennahen Lufttemperaturen 

durch die Planung vergleichbar mit der der Windfeldänderungen. Leichte Temperaturerhö-

hungen an windschwachen Sommertagen durch die geplante Bebauung sind an der be-

nachbarten Bebauung nicht auszuschließen. Auch mit der Planung sind in dessen Umge-

bung für das Stadtgebiet von Leonberg ortsübliche bodennahen Lufttemperaturen zu erwar-

ten. 
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A N H A N G A1 

BEURTEILUNGSWERTE FÜR LUFTSCHADSTOFFKONZENTRATIONEN AN 

KFZ-STRASSEN 
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A1 BEURTEILUNGSWERTE FÜR LUFTSCHADSTOFFKONZENTRATIONEN AN 

KFZ-STRASSEN 

A1.1 Grenzwerte 

Durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen entstehen eine Vielzahl von Schadstoffen, welche 

die menschliche Gesundheit gefährden können, z.B. Stickoxide (NOx als Summe von NO 

und NO2), Kohlenmonoxid (CO), Schwefeldioxid (SO2), Benzol, Partikel, etc. Im vorliegenden 

Gutachten werden Konzentrationen bzw. Immissionen von Luftschadstoffen ermittelt. Deren 

Angabe allein vermittelt jedoch weder Informationen darüber, welche Schadstoffe die wich-

tigsten sind, noch einen Eindruck vom Ausmaß der Luftverunreinigung im Einflussbereich ei-

ner Straße. Erst ein Vergleich der Schadstoffkonzentrationen mit schadstoffspezifischen Be-

urteilungswerten, z.B. Grenz- oder Vorsorgewerten lässt Rückschlüsse auf die Luftqualität 

zu. Darauf wird im Folgenden eingegangen. 

Grenzwerte sind rechtlich verbindliche Beurteilungswerte zum Schutz der menschlichen Ge-

sundheit, der Vegetation oder des Bodens, die einzuhalten sind und nicht überschritten wer-

den dürfen. Die in Deutschland für den Einflussbereich von Straßen maßgebenden Grenz-

werte sind in der 39. BImSchV (2010) benannt, dort als Immissionsgrenzwert bezeichnet. 

Bezüglich verkehrsbedingter Luftschadstoffe sind derzeit NO2, PM10 und PM2.5 von Bedeu-

tung, gelegentlich werden zusätzlich noch die Schadstoffe Benzol und Kohlenmonoxid be-

trachtet. Ruß wird nicht betrachtet, weil es nach Erscheinen der 33. BImSchV (2004) und 

dem damit erfolgten Zurückziehen der 23. BImSchV (1996) dafür keinen gesetzlichen Beur-

teilungswert mehr gibt. Ruß ist Bestandteil von PM10 und wird damit indirekt erfasst. Die 

Grenzwerte der 39. BImSchV sind in Tab. A1.1 angegeben. 

Ergänzend zu diesen Grenzwerten nennt die 39. BImSchV Toleranzmargen; das sind in jähr-

lichen Stufen abnehmende Werte, um die der jeweilige Grenzwert innerhalb festgesetzter 

Fristen überschritten werden darf, ohne in Deutschland die Erstellung von Luftreinhalteplä-

nen zu bedingen. Diese Werte werden als Übergangsbeurteilungswerte bezeichnet, sofern 

sie aufgrund der zeitlichen Zusammenhänge in den Betrachtungen der Planungen Berück-

sichtigung finden.  

Zusätzliche Luftschadstoffe zu den genannten werden meist nicht betrachtet, da deren Im-

missionen in Deutschland typischerweise weit unterhalb der geltenden Grenzwerte liegen. In 

der 39. BImSchV (2010) werden auch Zielwerte für PM2.5, Arsen, Kadmium, Nickel und 

Benzo(a)pyren (BaP) in der Luft als Gesamtgehalt in der PM10-Fraktion über ein Kalender-
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jahr gemittelt festgesetzt. Ein Zielwert ist die nach Möglichkeit in einem bestimmten Zeitraum 

zu erreichende Immissionskonzentration, um die schädlichen Einflüsse auf die menschliche 

Gesundheit und die Umwelt insgesamt zu vermeiden, zu verhindern oder zu verringern. Die 

verkehrsbedingten Zusatzbelastungen dieser genannten Schadstoffe liegen selbst an stark 

befahrenen Hauptverkehrsstraßen meist deutlich unterhalb der Hintergrundbelastung und 

werden deshalb ebenfalls nicht mitbetrachtet. 

Stoff Mittelungszeit Grenzwert Geltungszeitpunkt 

NO2 Stundenmittelwert 200 µg/m3 maximal 18 
Überschreitungen / Jahr 

seit 2010 

NO2 Jahresmittelwert 40 µg/m3  seit 2010 

Partikel (PM10) Tagesmittelwert 50 µg/m3 maximal 35 
Überschreitungen / Jahr 

seit 2005 

Partikel (PM10) Jahresmittelwert 40 µg/m3  seit 2005 

Partikel (PM2.5) Jahresmittelwert 25 µg/m³ ab 2015 

Benzol Jahresmittelwert 5 µg/m3  seit 2010 

Kohlenmonoxid (CO) 8 h gleitender Wert  10 mg/m3  seit 2005 

Tab. A1.1: Immissionsgrenzwerte nach 39. BImSchV (2010) für ausgewählte (verkehrsre-
levante) Schadstoffe 

Der Inhalt der am 11. Juni 2008 in Kraft getretenen EU-Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG ist 

mit der 39. BImSchV in nationales Recht umgesetzt. In der 39. BImSchV wurden u.a. die In-

halte der 22. BImSchV und 33. BImSchV zusammengefasst, sodass diese beiden BImSchV 

aufgehoben wurden. Ein neues Element der 39. BImSchV ist die Einführung eines Immissi-

onsgrenzwertes für die Feinstaubfraktion PM2.5 (Partikel mit einem aerodynamischen 

Durchmesser kleiner 2.5 µm), der ab dem 1. Januar 2015 einzuhalten ist. Für davor liegende 

Jahre werden Toleranzmargen genannt, die hier im Kap. A1.2 beschrieben werden. 

A1.2 Vorsorgewerte für PM2.5 

Da der Vergleich von Luftschadstoffkonzentrationen mit Grenzwerten allein noch nicht aus-

reichend ist, um eine Luftschadstoffkonzentration zu charakterisieren, gibt es zusätzlich zu 

den Grenzwerten so genannte Vorsorgewerte bzw. Zielwerte zur langfristigen Verbesserung 

der Luftqualität.  
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Die 39. BImSchV weist als Zielwert einen PM2.5-Jahresmittelwert von 25 µg/m³ aus, der be-

reits heute eingehalten werden sollte und ab dem Jahr 2015 ein Grenzwert wird.  

Für den Immissionsgrenzwert für PM2.5 von 25 µg/m³ ab dem Jahr 2015 wurde eine Tole-

ranzmarge von 5 µg/m³ erlassen, die sich ab dem 1. Januar 2009 in jährlichen Stufen um ein 

Siebentel (ca. 0.7 µg/m³) vermindert. Diese Toleranzmarge darf überschritten werden, ohne 

die Erstellung von Luftreinhalteplänen zu bedingen. Der jeweilige jährliche Wert wird hier als 

Übergangsbeurteilungswert bezeichnet. 

In der 39. BImSchV wird ergänzend zur Einhaltung des Grenzwertes als nationales Ziel ge-

fordert, ab dem Jahr 2015 den Indikator für die durchschnittliche PM2.5-Exposition von 

20 µg/m³ im Jahresmittel einzuhalten. Die durchschnittliche PM2.5-Exposition für das Refe-

renzjahr 2010 ist vom UBA festzustellen und basiert auf dem gleitenden Jahresmittelwert der 

Messstationen im städtischen und regionalen Hintergrund für die Jahre 2008 bis 2010. Ab 

dem Jahr 2020 soll als Zielwert eine reduzierte durchschnittliche PM2.5-Exposition eingehal-

ten werden. Das Reduktionsziel beträgt in Abhängigkeit vom Ausgangswert im Referenzjahr 

2010 bis zu 20%, mindestens jedoch soll das Ziel von 18 µg/m³ im Jahr 2020 erreicht wer-

den. 

A1.3 Europäische Richtlinien zur Bewertung von Luftschadstoffen 

Die EU-Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG ist mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Eu-

ropäischen Union am 11. Juni 2008 in Kraft getreten. Mit der 39. BImSchV hat die Bundes-

regierung die EU-Richtlinie weitgehend in nationales Recht umsetzt.  

Im Unterschied zur 39. BImSchV soll nach der EU-Luftqualitätsrichtlinie ab dem Jahr 2020 

ein PM2.5-Richtgrenzwert von 20 µg/m3 im Jahresmittel (Stufe 2 im Anhang XIV) zum 

Grenzwert werden. Im Jahr 2013 wird dieser Richtgrenzwert von der EU-Kommission an-

hand zusätzlicher Informationen über die Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die 

technische Durchführbarkeit und die Erfahrungen mit dem Zielwert in den Mitgliedstaaten 

überprüft. 

 



Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG  43 

  
Luftschadstoffgutachten zum Bebauungsplan „Stadtmitte Teil 1 – 2. Änderung –                          62518-13-01.doc 
Nördlich der Römerstraße“ in Leonberg 

A N H A N G A2 

FEHLERDISKUSSION FÜR IMMISSIONSBERECHNUNG 
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A2 FEHLERDISKUSSION FÜR IMMISSIONSBERECHNUNG 

Immissionsprognosen als Folge der Emissionen des KFZ-Verkehrs sind ebenso wie Mes-

sungen der Schadstoffkonzentrationen fehlerbehaftet. Bei der Frage nach der Zuverlässig-

keit der Berechnungen und der Güte der Ergebnisse stehen meistens die Ausbreitungs-

modelle im Vordergrund. Die berechneten Immissionen sind aber nicht nur abhängig von den 

Ausbreitungsmodellen, sondern auch von einer Reihe von Eingangsinformationen, wobei je-

de Einzelne dieser Größen einen mehr oder weniger großen Einfluss auf die prognostizierten 

Konzentrationen hat. Wesentliche Eingangsgrößen sind die Emissionen, die Bebauungs-

struktur, meteorologische Daten und die Hintergrundbelastung. 

Es ist nicht möglich, auf Basis der Fehlerbandbreiten aller Eingangsdaten und Rechen-

schritte eine klassische Fehlerberechnung durchzuführen, da die Fehlerbandbreite der ein-

zelnen Parameter bzw. Teilschritte nicht mit ausreichender Sicherheit bekannt sind. Es kön-

nen jedoch für die einzelnen Modelle Vergleiche zwischen Naturmessungen und Rech-

nungen gezeigt werden, anhand derer der Anwender einen Eindruck über die Güte der Re-

chenergebnisse erlangen kann. 

In einer Sensitivitätsstudie für das Projekt "Europäisches Forschungszentrum für Maßnah-

men zur Luftreinhaltung - PEF" (Flassak et al., 1996) wird der Einfluss von Unschärfen der 

Eingangsgrößen betrachtet. Einen großen Einfluss auf die Immissionskenngrößen zeigen 

demnach die Eingangsparameter für die Emissionsberechnungen sowie die Bebauungsdich-

te, die lichten Abstände zwischen der Straßenrandbebauung und die Windrichtungsvertei-

lung. 

Hinsichtlich der Fehlerabschätzung für die KFZ-Emissionen ist anzufügen, dass die Emis-

sionen im Straßenverkehr bislang nicht direkt gemessen, sondern über Modellrechnungen 

ermittelt werden. Die Genauigkeit der Emissionen ist unmittelbar abhängig von den Fehler-

bandbreiten der Basisdaten (d.h. Verkehrsmengen, Emissionsfaktoren, Fahrleistungsvertei-

lung, Verkehrsablauf). 

Nach BASt (1986) liegt die Abweichung von manuell gezählten Verkehrsmengen (DTV) ge-

genüber simultan erhobenen Zähldaten aus automatischen Dauerzählstellen bei ca. 10%. 

Für die statistische Fehlerbandbreite der NOx-Emissionsfaktoren mit warmem Motor findet 

man bei Kühlwein (2004) Abschätzungen von 10% bis 20% für Autobahnen bzw. Innerorts-
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straßen. Aussagen über die statistischen Fehler bei der Berücksichtigung von Kaltstartkor-

rekturen sind nach Angaben des Autors nicht möglich. 

Für Emissionsfaktoren liegen derzeit noch keine statistischen Erhebungen über Fehlerband-

breiten vor. Deshalb wird vorläufig ein mittlerer Schätzwert von ca. 20% angenommen. 

Weitere Fehlerquellen liegen in der Fahrleistungsverteilung innerhalb der nach Fahrzeug-

schichten aufgeschlüsselten Fahrzeugflotte, dem Anteil der mit nicht betriebswarmem Motor 

gestarteten Fahrzeuge (Kaltstartanteil) und der Modellierung des Verkehrsablaufs. Je nach 

betrachtetem Schadstoff haben diese Eingangsdaten einen unterschiedlich großen Einfluss 

auf die Emissionen. Untersuchungen haben beispielsweise gezeigt, dass die Emissionen, 

ermittelt über Standardwerte für die Anteile von leichten und schweren Nutzfahrzeugen und 

für die Tagesganglinien im Vergleich zu Emissionen, ermittelt unter Berücksichtigung ent-

sprechender Daten, die durch Zählung erhoben wurden, Differenzen im Bereich von +/-20% 

aufweisen. 

Die Güte von Ausbreitungsmodellierungen war Gegenstand weiterer PEF-Projekte (Röckle & 

Richter, 1995 und Schädler et al., 1996). Schädler et al. führten einen ausführlichen Ver-

gleich zwischen gemessenen Konzentrationskenngrößen in der Göttinger Straße, Hannover, 

und MISKAM-Rechenergebnissen durch. Die Abweichungen zwischen Mess- und Rechen-

ergebnissen lagen im Bereich von 10%, wobei die Eingangsdaten im Fall der Göttinger Stra-

ße sehr genau bekannt waren. Bei größeren Unsicherheiten in den Eingangsdaten sind hö-

here Rechenunsicherheiten zu erwarten. Dieser Vergleich zwischen Mess- und Rechener-

gebnissen dient der Validierung des Modells, wobei anzumerken ist, dass sowohl Messung 

als auch Rechnung fehlerbehaftet sind. 

Hinzuzufügen ist, dass der Fehler der Emissionen sich direkt auf die berechnete Zusatz-

belastung auswirkt, nicht aber auf die Hintergrundbelastung, d.h. dass die Auswirkungen auf 

die Gesamtimmissionsbelastung geringer sind. 
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A N H A N G A3 

EMISSIONEN DER STRASSENABSCHNITTE 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Der Bebauungsplan „Stadtmitte Teil 1 – 2. Änderung – Nördlich der Römerstraße“ in 

Leonberg wurde im Jahr 2014 überarbeitet und u.a. mit Fachgutachten zu den Fachthemen 

Besonnung und Luftschadstoffe durch unser Büro begleitet.  

Mittlerweile liegen aktualisierte und modifizierte Planungen der Baukörper vor, die sich 

deutlich von bisherigen Entwürfen unterscheiden. Für die aktualisierten Planungen waren 

u.a. Aussagen zu Umweltbelangen erforderlich und für die Themenkomplexe Besonnung 

und Luftschadstoffe auszuarbeiten. 

Gegenüber den bisherigen Planungen sind vor allem geänderte Gebäudeanordnungen und 

Gebäudehöhen festzustellen. Das betrifft einerseits die geplante Gebäudeanordnung entlang 

der Römerstraße, die mit der neuen Planung nicht mehr als durchgängig geschlossene 

Bebauung vorgesehen ist. Andererseits sind im rückwärtigen Bereich des Grundstücks 

einzeln stehende Gebäude vorgesehen. 

Für die Betrachtung der Auswirkungen der Planung auf die Besonnung an benachbarten 

Wohnnutzungen wurden aufbauend auf den Ergebnissen der vorliegenden Ausarbeitungen 

zur Besonnung aus dem Jahr 2014 (Lohmeyer, 2014) für das nächstgelegene Gebäude 

Walter-Flex-Straße 3 die Besonnungsverhältnisse mit der aktualisierten Bebauung überprüft. 

Das betrifft die Besonnungsdauer an den betrachteten Stichtagen entsprechend den 

Anforderungen der DIN 5034 „Tageslicht in Innenräumen“ und den entsprechenden Orientie-

rungswerten für die mögliche Mindestbesonnungsdauer.  

Insgesamt ist festzuhalten, dass die aktuelle bauliche Planung hinsichtlich der Auswirkung 

auf die mögliche Besonnungsdauer an dem Gebäude Walter-Flex-Straße 3 dem bislang 

„angepassten Planfall“ der Ausarbeitung 2014 ähnelt. Im ersten Obergeschoss werden die 

Orientierungswerte der DIN 5034 (2011) für die mögliche Sonnenscheindauer an den 

ausgewählten Stichtagen eingehalten. Im Erdgeschoss werden sie für die Tag- und Nacht-

gleiche eingehalten. 

Für die Luftschadstoffe wurden basierend auf den Ausarbeitungen aus dem Jahr 2014 

unter Berücksichtigung der aktualisierten Datenlage und Fachinformationen Vergleiche der 

zu erwartenden Immissionen in Form von Analogieschlüssen gezogen und im Hinblick auf 

die Einhaltung der Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit an benachbarter 

Wohnbebauung betrachtet. 
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Berücksichtigt wurde die aktualisierte Emissionsdatenbank für den Kfz-Verkehr (HBEFA3.2) 

und das Bezugsjahr 2017, da eine Inbetriebnahme der geplanten Nutzungen frühestens 

2017 erfolgen kann. Der Vergleich der neuen Emissionsfaktoren für die Straßen im Plange-

biet mit denen des vorangegangenen Gutachtens ergab vergleichbare Emissionen. D.h. die 

durch den Kfz-Verkehr freigesetzten Schadstoffe auf den Straßen im Plangebiet sind bei 

unverändertem Verkehrsaufkommen vergleichbar mit denen des vorangegangenen Gutach-

tens. 

Aus den Ergebnisdarstellungen des bisherigen Gutachtens ist abzulesen, dass an der 

geplanten Bebauung in der Römerstraße NO2-Immissionen bis ca. 34 µg/m³ berechnet 

waren; an den Durchgängen zur benachbarten Bebauung zeigen die Berechnungen 

Verringerungen der NO2-Immissionen mit zunehmendem Abstand zur Römerstraße. An der 

nördlich folgenden bestehenden Bebauung waren NO2-Immissionen bis 30 µg/m³ berechnet.  

Übertragen auf die aktuelle Planung ist zu erwarten, dass weder an der geplanten Bebauung 

entlang der Römerstraße noch an der nördlich folgenden bestehenden Bebauung deutlich 

unterschiedliche NO2-Immissionen abzuleiten sind. Der NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ im 

Jahresmittel wird dort deutlich nicht erreicht und nicht überschritten. Gegenüber den 

bisherigen Planungen sind mit der aktualisierten Planung keine wesentlichen Unterschiede 

der NO2-Immissionen in Relation zum Grenzwert zu erwarten. 
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1 AUFGABENSTELLUNG 

Für das Areal in Leonberg an der Römerstraße 107 sind Nutzungsänderungen vorgesehen, 

die auf dem mit Stellplätzen und wenigen Gebäuden genutzten Grundstück einen mehrge-

schossigen Gebäudekomplex u.a. mit barrierefreien Wohnnutzungen beinhalten sollen. 

Dafür wurde der Bebauungsplan „Stadtmitte Teil 1 – 2. Änderung – Nördlich der Römerstra-

ße“ in Leonberg im Jahr 2014 überarbeitet und u.a. mit Fachgutachten zu den Fachthemen 

Besonnung und Luftschadstoffe durch unser Büro begleitet.  

Mittlerweile liegen aktualisierte und modifizierte Planungen der Baukörper vor, die sich 

deutlich von bisherigen Entwürfen unterscheiden.  

Für die aktualisierten Planungen sind u.a. Aussagen zu Umweltbelangen erforderlich und für 

die Themenkomplexe Besonnung und Luftschadstoffe auszuarbeiten. 
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2 VORGEHENSWEISE 

Gegenüber den bisherigen Planungen sind vor allem geänderte Gebäudeanordnungen und 

Gebäudehöhen festzustellen. Das betrifft einerseits die geplante Gebäudeanordnung entlang 

der Römerstraße, die mit der neuen Planung nicht mehr als durchgängig geschlossene 

Bebauung vorgesehen ist. Andererseits sind im rückwärtigen Bereich des Grundstücks 

einzeln stehende Gebäude vorgesehen. 

Für die Betrachtung der Auswirkungen der Planung auf die Besonnung an benachbarten 

Wohnnutzungen werden aufbauend auf den Ergebnissen der vorliegenden Ausarbeitungen 

zur Besonnung aus dem Jahr 2014 (Lohmeyer, 2014) für das nächstgelegene Gebäude 

Walter-Flex-Straße 3 die Besonnungsverhältnisse mit der aktualisierten Bebauung überprüft. 

Das betrifft die Besonnungsdauer an den betrachteten Stichtagen entsprechend den 

Anforderungen der DIN 5034 „Tageslicht in Innenräumen“ und den entsprechenden Orientie-

rungswerten für die mögliche Mindestbesonnungsdauer.  

Für die Luftschadstoffe werden basierend auf den Ausarbeitungen aus dem Jahr 2014 

unter Berücksichtigung der aktualisierten Datenlage und Fachinformationen Vergleiche der 

zu erwartenden Immissionen in Form von Analogieschlüssen gezogen und im Hinblick auf 

die Einhaltung der Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit an benachbarter 

Wohnbebauung betrachtet. 
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3 EINGANGSDATEN 

Für die Untersuchung wurden durch den Auftraggeber Lagedaten der aktuell geplanten 

Bebauung mit Angaben der Gebäudehöhen übergeben. Die Daten der umgebenden 

Gebäude wurden der Ausarbeitung von 2014 digital entnommen. Die Lage der bestehenden 

Gebäude und der geplanten Bebauung ist in Abb. 3.1 dargestellt, wobei die entfallenden 

Gebäude dick umrandet, die bestehende Bebauung hellgrau und die geplanten Gebäude 

dunkelgrau dargestellt sind.  

Vor den Fenstern der nördlich gelegenen Gebäude sind die Punkte eingetragen, an denen 

entsprechend der Aufgabenstellung die Auswertungen der Verschattungsberechnungen 

aufgezeigt werden. Punkt 1 liegt im 1. Obergeschoss und im Erdgeschoss, Punkt 2 im 1. 

Obergeschoss und im Erdgeschoss am Gebäude Walter-Flex-Straße 3.  
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4 ERGEBNISSE HORIZONTOGRAMME 

In Deutschland gibt es keine gesetzlichen Grundlagen über die Anforderungen an die Mini-

malbesonnung bzw. Minimalbesonnung von Wohnungen. Die DIN 5034 (2011) "Tageslicht in 

Innenräumen" gibt Richtwerte über die minimal erforderliche tägliche Sonnenscheindauer 

von Aufenthaltsräumen an; diese sind eine mindestens einstündige mögliche Sonnenschein-

dauer am 17.1. und eine mindestens 4 stündige Sonnenscheindauer an den Tag- und 

Nachtgleichen (21.03. bzw. 23.09.). Als Nachweisort gilt die Fenstermitte in Fassadenebene 

(in Teilbereichen des Fensters können davon abweichende Besonnungsdauern bestehen). 

Diese Kriterien werden zur Beurteilung für die Betrachtung der nördlich gelegenen Wohnge-

bäude insbesondere mit Fenstern nach Süden herangezogen und beziehen sich auf die 

minimal erforderliche, astronomisch mögliche Sonnenscheindauer, das heißt auf die 

Sonnenscheindauer, die ohne jegliche Bewölkung vorherrschen würde. 

Die punktuellen Auswertungen der Ergebnisse der Besonnungs- bzw. Verschattungsberech-

nungen erfolgen im relativen Vergleich des Planzustandes zum bisherigen Zustand in Form 

von so genannten Horizontogrammen.  

An einem Horizontogramm kann die Horizonteinengung durch umliegende Gebäude und 

Bauwerke und die Dauer der Verschattung im Tages- und Jahresverlauf für einen Standort 

abgelesen werden.  

Im Horizontogramm ist die Horizontlinie dargestellt, die ein Beobachter sieht bzw. sehen 

kann, der sich an genau diesem Punkt befindet und sich einmal um die vertikale Achse 

dreht. Je nach Höhe des Geländes und dessen Abstand zum Beobachter zeigt sich eine 

unterschiedliche Auswirkung auf die Horizontlinie. In den Horizontogrammen sind kon-

zentrische Kreise eingetragen, die Winkelgradbezeichnungen von 0o bis 90o aufweisen. Da-

mit wird beschrieben, dass der Beobachter in einem Winkel zur Erdoberfläche nach oben 

schaut. Bei 0o ist der Blick geradeaus, d.h. parallel zur Erdoberfläche gerichtet, bei 90o 

schaut er senkrecht nach oben. Des weiteren sind Sonnenbahnen in die Horizontogramme 

eingezeichnet. Diese Linien zeigen den Sonnenstand über dem Horizont an ausgewählten 

Tagen und beinhalten zur Orientierung noch Eintragungen der mitteleuropäischen Zeit 

(MEZ). Im Winter weist der 21.12. den niedrigsten Sonnenstand und im Sommer der 21.06. 

den höchsten Sonnenstand auf. Dazwischen liegt die Linie der Zeitgleichen im Frühjahr am 

21.03. und im Herbst am 23.09. Schneidet nun eine dieser Sonnenbahnen die Horizontlinie, 

bedeutet das eine Verschattung des Standortes des Beobachters ab diesem Zeitpunkt bis 

zum Austritt der Sonnenbahn aus der Horizontlinie.  
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Für den Standort ergeben sich für die folgend angesprochenen Tage die Sonnenhöchststän-

de von 20.5 Grad am 17.01., von 41.6 Grad an den Tag- und Nachtgleichen und von 64.6 

Grad am 21.6. 

Die betrachteten Punkte sind in Abb. 3.1 dargestellt. 

In Abb. 4.1 sind für Punkt 1, d.h. dem westlichen Fenster an der Südfassade des Gebäudes 

Walter-Flex-Straße 3 in Leonberg im Erdgeschoss, die Ergebnisse für den bisherigen 

Zustand und den Planfall überlagert, sodass die Auswirkungen durch die geplante modifizier-

te benachbarte Bebauung direkt erkennbar sind. In mittelgrauer Farbe ist die Horizonteinen-

gung durch die bestehenden Gebäude dargestellt, ergänzt durch die hellgraue Darstellung 

für die bisherigen und eventuell entfallenden Gebäude, und in Schwarz ist die geplante 

Bebauung dargestellt, auf die im nächsten Absatz eingegangen wird.  

Im bisherigen Zustand wird die Horizonteinengung in nördlicher Richtung durch das beste-

hende Gebäude Walter-Flex-Straße 3 bewirkt, an dem der zu betrachtende Wohnraum liegt. 

In südöstlicher, südlicher und südwestlicher Richtung wird die Horizonteinengung durch die 

südlich gelegenen hohen Gebäude südlich der Römerstraße geprägt. Im Winter, also auch 

im Januar, ist eine direkte Besonnung dieses Fensters von mindestens einer Stunde 

möglich. An den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist in Fenstermitte eine mehr-

stündige direkte Besonnung möglich, d.h. deutlich mehr als 4 Stunden. In den Sommermo-

naten ist in Fenstermitte eine mehrstündige (über 9 Stunden) direkte Besonnung möglich. 

Entsprechend den Luftbildaufnahmen werden diese beschriebenen möglichen Besonnungs-

zeiten durch die Laubbäume im Sommerhalbjahr eingeschränkt. 

In schwarzer Farbe sind die zusätzlichen Verschattungen durch die geplante benachbarte 

Bebauung dargestellt, die in südlicher Richtung wirksam ist. Mit der geplanten Bebauung ist 

im Winter, also auch im Januar, in Fenstermitte keine direkte Besonnung gegeben. An den 

Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist in Fenstermitte durch die geplante Nachbarbe-

bauung die direkte Besonnung für ca. 5 Stunden am Vormittag und knapp eine Stunde am 

Nachmittag möglich; an diesen Tagen wird die Zeit des möglichen Sonneneinfalls durch die 

Planung um ca. 37% verringert. In den Sommermonaten ist in Fenstermitte eine mehrstündi-

ge direkte Besonnung wie im derzeitigen Zustand berechnet. 

In Abb. 4.2 sind für Punkt 1, d.h. dem westlichen Fenster an der Südfassade des Gebäudes 

Walter-Flex-Straße 3 in Leonberg im 1. Obergeschoss, die Ergebnisse für den bisherigen 

Zustand und den Planfall überlagert dargestellt. Im bisherigen Zustand wird die Horizontein-

engung in nördlicher Richtung durch das bestehende Gebäude Walter-Flex-Straße 3, in 

südöstlicher, südlicher und südwestlicher Richtung durch die südlich gelegenen hohen  
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Abb. 4.1: Horizontogramm für den Punkt 1 in Höhe der Fenster des Erdgeschosses 
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Abb. 4.2: Horizontogramm für den Punkt 1 in Höhe der Fenster des 1. Obergeschosses 
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Gebäude südlich der Römerstraße geprägt. Im Winter, also auch im Januar, ist eine direkte 

Besonnung dieses Fensters von über 2 Stunden möglich. An den Tag- und Nachtgleichen 

(Frühjahr, Herbst) ist in Fenstermitte eine mehrstündige direkte Besonnung möglich, d.h. 

deutlich mehr als 4 Stunden. In den Sommermonaten ist in Fenstermitte eine mehrstündige 

(über 9 Stunden) direkte Besonnung möglich ohne Berücksichtigung der Wirkung der 

Laubbäume im Sommerhalbjahr.  

Mit der geplanten Bebauung ist im Winter, also auch im Januar, in Fenstermitte mindestens 

eine einstündige direkte Besonnung am Vormittag möglich (Verringerung um 51%). An den 

Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist in Fenstermitte durch die geplante Nachbarbe-

bauung die direkte Besonnung für etwas mehr als 8 Stunden möglich; an diesen Tagen wird 

die Zeit des möglichen Sonneneinfalls durch die Planung um etwa 8% verringert. In den 

Sommermonaten ist in Fenstermitte eine mehrstündige direkte Besonnung wie im derzeiti-

gen Zustand berechnet.  

In Abb. 4.3 sind für Punkt 2, d.h. dem östlichen Fenster an der Südfassade des Gebäudes 

Walter-Flex-Straße 3 in Leonberg im Erdgeschoss, die Ergebnisse für den bisherigen 

Zustand und den Planfall überlagert dargestellt. In nördlicher Richtung wird die Horizontein-

engung durch das bestehende Gebäude Walter-Flex-Straße 3, in südöstlicher, südlicher und 

südwestlicher Richtung durch die südlich gelegenen hohen Gebäude südlich der Römerstra-

ße geprägt. Im Winter, also auch im Januar, ist eine direkte Besonnung dieses Fensters von 

mindestens einer Stunde möglich. An den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist in 

Fenstermitte eine mehrstündige direkte Besonnung möglich, d.h. deutlich mehr als 4 

Stunden. In den Sommermonaten ist in Fenstermitte eine mehrstündige (über 9 Stunden) 

direkte Besonnung möglich ohne Berücksichtigung der Wirkung der Laubbäume im Som-

merhalbjahr.  

Mit der geplanten Bebauung ist im Winter, also auch im Januar, in Fenstermitte keine direkte 

Besonnung möglich. An den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist in Fenstermitte 

durch die geplante Nachbarbebauung die direkte Besonnung für etwas mehr als 5 Stunden 

in der ersten Tageshälfte möglich; an diesen Tagen wird die Zeit des möglichen Sonnenein-

falls durch die Planung um etwa 43% verringert. In den Sommermonaten ist in Fenstermitte 

eine mehrstündige direkte Besonnung wie im derzeitigen Zustand gegeben.  

In Abb. 4.4 sind für Punkt 2, d.h. dem östlichen Fenster an der Südfassade des Gebäudes 

Walter-Flex-Straße 3 in Leonberg im 1. Obergeschoss, die Ergebnisse für den bisherigen 

Zustand und den Planfall überlagert dargestellt. In nördlicher Richtung wird die Horizontein- 
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Abb. 4.3: Horizontogramm für den Punkt 2 in Höhe der Fenster des Erdgeschosses 
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Abb. 4.4: Horizontogramm für den Punkt 2 in Höhe der Fenster des 1. Obergeschosses 
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engung durch das bestehende Gebäude Walter-Flex-Straße 3, in südöstlicher, südlicher und 

südwestlicher Richtung durch die südlich gelegenen hohen Gebäude südlich der Römerstra-

ße geprägt. Im Winter, also auch im Januar, ist eine direkte Besonnung dieses Fensters von 

mehr als 3 Stunden möglich. An den Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist in 

Fenstermitte eine mehrstündige direkte Besonnung möglich, d.h. deutlich mehr als 4 

Stunden. In den Sommermonaten ist in Fenstermitte eine mehrstündige (über 9 Stunden) 

direkte Besonnung möglich ohne Berücksichtigung der Wirkung der Laubbäume im Som-

merhalbjahr.  

Mit der geplanten Bebauung ist im Winter, also auch im Januar, in Fenstermitte eine direkte 

Besonnung für ca. 2 Stunden am Vormittag möglich (Verringerung um 42%). An den Tag- 

und Nachtgleichen (Frühjahr, Herbst) ist in Fenstermitte durch die geplante Nachbarbebau-

ung die direkte Besonnung für mehr als 8 Stunden möglich; an diesen Tagen wird die Zeit 

des möglichen Sonneneinfalls durch die Planung um etwa 11% verringert. In den Sommer-

monaten ist in Fenstermitte eine mehrstündige direkte Besonnung wie im derzeitigen 

Zustand möglich.  

Damit ist festzuhalten, dass die aktuelle bauliche Planung hinsichtlich der Auswirkung auf die 

mögliche Besonnungsdauer dem bislang „angepassten Planfall“ der Ausarbeitung 2014 

ähnelt. Im ersten Obergeschoss werden die Orientierungswerte der DIN 5034 (2011) für die 

mögliche Sonnenscheindauer an den ausgewählten Stichtagen eingehalten. Im Erdgeschoss 

werden sie für die Tag- und Nachtgleiche eingehalten. 



Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG  15 

   
Bebauungsplan "Stadtmitte Teil 1 - 2. Änderung - Nördlich der Römerstraße" in Leonberg,  63173-16-02 
fachliche Aussagen zu den Themenkomplexen Besonnung und Luftschadstoffe 

5 LUFTSCHADSTOFFE 

Mit der aktualisierten Planung werden die geplanten Baukörper modifiziert. Die Nutzungen 

und damit verbundenen Kfz-Fahrten bleiben unverändert. 

Das bestehende Luftschadstoffgutachten (Lohmeyer, 2014) bezieht sich hinsichtlich der 

Emissionen des Kfz-Verkehrs auf das Bezugsjahr 2015 und die damals aktuelle Emissions-

datenbank (HBEFA3.1, UBA 2010). Mittlerweile wurde die Emissionsdatenbank weiterge-

schrieben und liegt mit der Version HBEFA3.2 (UBA 2014) vor.  

Aus dieser Datenbank werden die Emissionsfaktoren für das Bezugsjahr 2017 ausgelesen, 

da eine Inbetriebnahme der geplanten Nutzungen frühestens 2017 erfolgen kann. Der 

Vergleich der neuen Emissionsfaktoren für die Straßen im Plangebiet mit denen des 

vorangegangenen Gutachtens ergibt vergleichbare Emissionen. D.h. die durch den Kfz-

Verkehr freigesetzten Schadstoffe auf den Straßen im Plangebiet sind bei unverändertem 

Verkehrsaufkommen vergleichbar mit denen des vorangegangenen Gutachtens. 

Damit können Abweichungen der Immissionen im Wesentlichen durch die modifizierten 

Gebäudeanordnungen begründet werden. In den bisherigen Planungen entlang der Römer-

straße war eine durchgehende mehrgeschossige Bebauung vorgesehen, die am Rand des 

Plangebietes zur benachbarten Bebauung Durchgänge beinhalteten. Die aktuelle Planung 

weist Lücken zwischen den drei Baukörpern entlang der Römerstraße auf.  

Aus den Ergebnisdarstellungen des bisherigen Gutachtens ist abzulesen, dass an der 

geplanten Bebauung in der Römerstraße NO2-Immissionen bis ca. 34 µg/m³ berechnet 

waren; an den Durchgängen zur benachbarten Bebauung zeigen die Berechnungen 

Verringerungen der NO2-Immissionen mit zunehmendem Abstand zur Römerstraße. An der 

nördlich folgenden bestehenden Bebauung waren NO2-Immissionen bis 30 µg/m³ berechnet.  

Übertragen auf die aktuelle Planung ist zu erwarten, dass weder an der geplanten Bebauung 

entlang der Römerstraße noch an der nördlich folgenden bestehenden Bebauung deutlich 

unterschiedliche NO2-Immissionen abzuleiten sind. Der NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ im 

Jahresmittel wird dort deutlich nicht erreicht und nicht überschritten. Gegenüber den 

bisherigen Planungen sind mit der aktualisierten Planung keine wesentlichen Unterschiede 

der NO2-Immissionen in Relation zum Grenzwert zu erwarten. 
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1 Zusammenfassung 

Die schalltechnischen Untersuchungen zum Bebauungsplan „Stadtmitte 

Teil 1 – 2. Änderung – nördlich Römerstraße“ der Stadt Leonberg haben 

im Baufeld des vorhandenen Wohn- und Geschäftshauses „LEO 2000“ zu 

folgenden Ergebnissen geführt: 

 

 Innerhalb des Plangebietes besteht eine Vorbelastung durch Ver-

kehrslärm, hervorgerufen insbesondere durch die unmittelbar an 

den Geltungsbereich angrenzenden Straßenverkehrswege.  

 

 Hinsichtlich des Verkehrslärms ergeben sich maximale Beurtei-

lungspegel mit 

 

Lr,Tag/Nacht= 75 / 68 dB(A) 

am Tag / in der Nacht. Die schalltechnischen Orientierungswerte für 

Kerngebiet gemäß DIN 18005-1 /2/ werden demgemäß um bis zu 

 

ΔLr,Tag/Nacht= + 10 / + 13 dB(A) 

am Tag / in der Nacht überschritten.  

 

 Aufgrund der gegebenen Abstandsverhältnisse ist die Errichtung 

von Schallschutzwänden aus städtebaulichen Gründen nicht mög-

lich. Aktive Maßnahmen scheiden daher zur Konfliktminimierung 

aus. Es wird empfohlen die Konflikte im vorliegenden Fall mit passi-

ven Schallschutzmaßnahmen zu lösen. 

 

 Im Bebauungsplan sind für den Fall des Neubau oder der baulichen 

Veränderung von Gebäuden grundsätzlich geeignete Festsetzun-

gen zum passiven Schallschutz zu treffen. Hierbei sind die Fassa-

den den Lärmpegelbereichen II bis VI zuzuordnen. Für die Ge-

bäudefassaden, für die ein konkretes Erfordernis passiver Schall-

schutzmaßnahmen besteht, wird zusätzlich der Einbau schallge-

dämmter Lüftungselemente vorgesehen. Der Einbau solcher Lüf-

tungselemente ist ab dem Lärmpegelbereich III empfehlenswert, ab 

dem Lärmpegelbereich IV zwingend erforderlich. 
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 Hinsichtlich der Einwirkungen durch Anlagenlärmimmissionen auf 

Grund des vorhandenen Parkhauses „LEO-Center“ und der neu zu 

errichtenden Tiefgarage unter dem benachbarten Bauvorhaben 

„Römer-Carree“ ergeben sich an den Immissionsorten am Gebäude 

LEO 2000 maximale Beurteilungspegel von 

 

Lr,Tag/Nacht= 48 / 29 dB(A) 

am Tag / in der lautesten Nachtstunde. Die maßgebenden Immissi-

onsrichtwerte der TA Lärm für Kerngebiete werden demzufolge an 

allen Immissionsorten eingehalten bzw. unterschritten. Damit sind 

auf Grund des Anlagenlärms sowie der durch die Anlage ausgelös-

ten Erhöhung des Verkehrslärms keine Immissionskonflikte zu er-

warten. 

 

2 Sachverhalt und Aufgabenstellung 

Die Stadt Leonberg beabsichtigt, den Bebauungsplan „Stadtmitte Teil 1“ 

zu ändern, um die Realisierung des Gebäudekomplexes „Römer-Carree“ 

mit betreutem Seniorenwohnen, Dienstleistungseinrichtungen und einer 

quartierseigenen Tiefgarage auf der Nordseite der Römerstraße zu ermög-

lichen. Der Titel der Bebauungsplanänderung lautet „Stadtmitte Teil 1 – 

2. Änderung – nördlich Römerstraße“. 

 

Der Geltungsbereich liegt im unmittelbaren Stadtzentrum von Leonberg 

und umfasst das Gebiet nördlich der Römerstraße bis zur Walter-Flex-

Straße. Es handelt sich um ein Areal, das im westlichen Teil durch das 

mehrgeschossige Wohn- und Geschäftshaus Eltinger Straße 61 – 

LEO 2000 geprägt wird. Die vorliegende schalltechnische Untersuchung 

befasst sich ausschließlich mit diesem vorhandenen Gebäude. Die schall-

technische Untersuchung zum vorgesehenen Gebäude „Römer-Carree“ ist 

im Bericht Nr. 14166-VSS-1 der FRITZ GmbH vom 06.06.2014 /14/ wie-

dergegeben. 

 

Für das Plangebiet besteht der rechtskräftige Bebauungsplan „Stadtmitte, 

Teil 1“ aus dem Jahr 1972, der Kerngebiet nach § 7 BauNVO 1968 fest-

setzt.  
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Ziel des Bebauungsplans ist es, neben der Anwendung der aktuellen 

BauNVO 1990, das Gebiet nördlich der Römerstraße auf der Grundlage 

des vorgelegten Investorenkonzeptes teilweise neu zu ordnen, um eine 

nachhaltige Aufwertung und Stärkung des Stadtzentrums als Einzelhan-

dels-, Dienstleistungs- und Wohnstandort zu erreichen. 

 

Entlang der Römerstraße ist die Errichtung des „Römer-Carree“ vorgese-

hen. Die Parkierung für die Anwohner des Römer-Carrees erfolgt in einer 

Tiefgarage, die von der Römerstraße erschlossen wird. Sie wird baulich 

mit der vorhandenen Tiefgaragenanlage des „LEO 2000“ verbunden und 

dient sowohl dem geplanten Neubau als auch den Eigentümern des „LEO 

2000“ als Parkraum. Die bisher auf der vorhandenen Freifläche liegende 

Tiefgaragenzufahrt wird an die Südfassade des Römer-Carree verlegt. 

 

Auf das Plangebiet wirken Geräuschimmissionen aus Verkehrslärm durch 

die unmittelbar angrenzenden Straßen ein. Geräuschimmissionen sind 

auch von dem südlich der Römerstraße gelegenen, dem Einkaufszentrum 

zugeordneten Parkhaus sowie von der Zufahrt der im Römer-Carree vor-

gesehenen Tiefgaragen-Ein- und Ausfahrt zu erwarten. 

 

Es ist daher erforderlich, für die Baufelder, in denen sich das Gebäude 

LEO 2000 befindet, die neue Immissionssituation durch Verkehrslärm, die 

aufgrund des Bauvorhaben „Römer-Carree“ zu erwarten ist, zu ermitteln 

und hinsichtlich der schalltechnischen Anforderungen für den Städtebau 

(DIN 18005-1) zu beurteilen. Soweit Überschreitungen der Orientierungs-

werte zu erwarten sind, sind geeignete Maßnahmen zur Lärmminderung 

vorzusehen. 

 

Weiterhin entstehen durch die vorhandenen und vorgesehenen Parkie-

rungsanlagen Geräuschimmissionen am Gebäude LEO 2000, die hinsicht-

lich der schalltechnischen Anforderungen der TA Lärm zu beurteilen sind. 

3 Bearbeitungsgrundlagen 

3.1 Rechtsgrundlagen und Regelwerke 

Der durchgeführten schalltechnischen Untersuchung liegen die folgenden 

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Regelwerke zugrunde: 
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/1/ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vor-

gänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in der aktuell 

gültigen Fassung 

/2/ DIN 18005, Teil 1 „Schallschutz im Städtebau – Grundlagen und 

Hinweise für die Planung“, Juli 2002 

/3/ Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1 „Schallschutz im Städtebau – Be-

rechnungsverfahren: Schalltechnische Orientierungswerte für die 

städtebauliche Planung“, Mai 1987 

/4/ DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau – Anforderungen und Nach-

weise“, November 1989 

/5/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-90, Ausgabe 

1990, eingeführt durch das allgemeine Rundschreiben Straßenbau 

Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 des Bundesministers für Verkehr, StB 

11/14.86.22-01/25 Va 90 

/6/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immis-

sionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

– TA-Lärm) vom 26. August 1998, in Kraft seit 01. November 1998 

/7/ DIN ISO 9613-2 „Akustik – Dämpfung des Schalls bei der Ausbrei-

tung im Freien, Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren“, Okto-

ber 1999 

/8/ VDI-Richtlinie 3760 „Berechnung und Messung der Schallausbrei-

tung in Arbeitsräumen“, Februar 1996 

/9/ DIN EN 12354-4 „Bauakustik – Berechnung der akustischen Eigen-

schaften von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften, Teil 4: 

Schallübertragung von Räumen ins Freie“, April 2001 

/10/ Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schalle-

missionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen so-

wie von Parkhäusern und Tiefgaragen 6. überarbeitete Aufla-

ge2007, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg 
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3.2 Planunterlagen 

Zur Bearbeitung standen nachfolgende Planunterlagen und Schriftsätze 

zur Verfügung: 

/11/ Stadt Leonberg, Beschlussvorschlag zum Bebauungsplan „Stadt-

mitte Teil 1 – 2. Änderung: Bereich nördlich der Römerstraße“, 

24.08.2012 

/12/ Auszüge aus der VERKEHRSUNTERSUCHUNG STADTMITTE 

LEONBERG, Verkehrsanalyse 2013, Planungsgruppe Kölz GmbH, 

Ludwigsburg, Stand 2013 

/13/ Angaben der Stadt Leonberg zum Verkehrsaufkommen des Park-

hauses LEO-Center vom 14.05.2014 

/14/ Bebauungsplan „Stadtmitte Teil 1 – 2. Änderung – nördlich Römer-

straße“ der Stadt Leonberg: Schalltechnische Untersuchung zur 

Prüfung der Belange des Schallimmissionsschutzes im Rahmen 

des Bebauungsplanverfahrens, FRITZ GmbH, Bericht Nr. 14166-

VSS-1 vom 06.06.2014, erstellt im Auftrag der Lohmeyer GmbH & 

Co. KG, Karlsruhe 

/15/ Gebäude LEO 2000, Baugesuch, Schnitte und Ansichten, zur Ver-

fügung gestellt durch Stadt Leonberg, 02.07.2014 

4 Anforderungen an den Schallschutz 

4.1 Städtebauliche Planungen 

Gemäß § 50 BImSchG /1/ sind die für eine bestimmte Nutzung vorgese-

henen Flächen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen einan-

der so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die aus-

schließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf 

sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden. 

Voraussetzung hierfür ist die Beachtung allgemeiner schalltechnischer 

Grundregeln bei der städtebaulichen Planung und deren rechtzeitige Be-

rücksichtigung in den Verfahren zur Aufstellung der Bauleitpläne (Flä-

chennutzungsplan, Bebauungsplan) sowie bei anderen raumbezogenen 

Fachplanungen. Nachträglich lassen sich wirksame Schallschutzmaß-
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nahmen vielfach nicht oder nur mit Schwierigkeiten und erheblichen Kos-

ten durchführen.  

 

Das Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 /3/ enthält Orientierungswerte für die Be-

urteilungspegel, die vorrangig Bedeutung für die Planung von Baugebieten 

mit schutzbedürftigen Nutzungen haben. Die Einhaltung der Orientie-

rungswerte oder deren Unterschreitung ist wünschenswert, um die mit der 

Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche 

verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen 

zu erfüllen. Eine Zusammenstellung der Orientierungswerte für unter-

schiedliche Lärmarten (Verkehrslärm, Gewerbelärm) und unterschiedliche 

Gebietsnutzungen findet sich in Tabelle 1.  

 

Tabelle 1 Orientierungswerte gemäß DIN 18005-1, Beiblatt 1 /3/ 

Zeile Gebietsnutzung 

Orientierungswerte [dB(A)[ 

Tag 

Nacht 

Verkehrslärm 

Industrie-, 

Gewerbe- und 

Freizeitlärm 

1 Reine Wohngebiete (WR) 

Wochenendhausgebiete 

Ferienhausgebiete 

50 40 35 

2 Allgemeine Wohngebiete (WA) 

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 

Campingplatzgebiete 

55 45 40 

3 Friedhöfe 

Kleingartenanlagen 

Parkanlagen 

55 55 55 

4 Dorfgebiete (MD) 

Mischgebiete (MI) 
60 50 45 

5 Kerngebiete (MK) 

Gewerbegebiete (GE) 
65 55 50 

6 Sondergebiete,  

soweit sie schutzbedürftig sind,  

je nach Nutzungsart 

45 – 65 35 – 65 

7 Industriegebiete (GI) Für Industriegebiete kann – soweit keine 

Gliederung nach § 1 Abs. 4 und 9 BauNVO 

erfolgt – kein Orientierungswert angegeben 

werden. Die Schallemission der Industrie-

gebiete ist nach DIN 18005-1 zu bestim-

men. 
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Die Orientierungswerte gelten ausschließlich in der städtebaulichen Pla-

nung und nicht für die Zulassung von Einzelvorhaben oder den Schutz 

einzelner Objekte. Bereits die Bezeichnung „Orientierungswert“ deutet an, 

dass es sich hierbei nicht um verbindliche Grenzwerte handelt. Der Belang 

des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erforderli-

chen Abwägung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben 

anderen Belangen zu beachten. Die Abwägung kann in bestimmten Fäl-

len, bei Überwiegen anderer Belange, auch zu einer entsprechenden Zu-

rückstellung des Schallschutzes führen. 

 

Gerade in vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Be-

bauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich 

die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung 

mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen wer-

den soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich 

durch andere geeignete Maßnahmen, zum Beispiel geeignete Gebäude-

anordnung und Grundrissgestaltung, vorgesehen und planungsrechtlich 

abgesichert werden. 

 

Das Gebäude LEO 2000 liegt in einem Kerngebiet (MK). Demzufolge gel-

ten im vorliegenden Fall die schalltechnischen Orientierungswerte gemäß 

Tabelle 1 Zeile 5. 

4.2 Schallschutz im Hochbau 

Sofern durch aktive Maßnahmen, das heißt durch die Errichtung von 

Lärmschutzwänden oder -wällen, keine günstige Umfeldsituation geschaf-

fen werden kann, können aufgrund besonderer städtebaulicher Rahmen-

bedingungen – zum Schutz vor Verkehrslärmimmissionen alternativ oder 

ergänzend zu aktiven Schallschutzmaßnahmen – passive Schutzmaß-

nahmen in Erwägung gezogen werden. Durch bauliche Vorkehrungen am 

Gebäude kann sichergestellt werden, dass zumindest der Aufenthalt in-

nerhalb von Gebäuden und bei geschlossenen Fenstern frei von erhebli-

chen Belästigungen durch Verkehrslärm ist. 

 

Gemäß DIN 4109 /4/ sind Gebäude bei einer gegebenen Außenlärmbelas-

tung so herzustellen, dass die Fassadenbauteile die Anforderungen an die 

Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach Tabelle 8 der DIN 4109 er-

füllen. Die Anforderungen an das resultierende Luftschalldämm-Maß von 

Außenbauteilen sind in Tabelle 2 zusammengefasst. 
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Tabelle 2 Anforderungen an Außenbauteile gemäß DIN 4109  

 

Spalte 
1 2 3 4 5 

   Raumarten 

Zeile 
Lärm- 

pegel-

bereich 

„Maßgeb- 

licher 

Außenlärm- 

pegel“ 

Bettenräume 

in Kranken-

anstalten u. 

Sanatorien 

Aufenthaltsräume in 

Wohnungen, Über-

nachtungsräume in 

Beherbergungsstät-

ten, Unterrichts-

räume u.ä. 

Büroräume
1)

 

u. ä. 

  [dB(A)] erf. R’w,res des Außenbauteils [dB] 

1 I bis 55 35 30 - 

2 II 56 bis 60 35 30 30 

3 III 61 bis 65 40 35 30 

4 IV 66 bis 70 45 40 35 

5 V 71 bis 75 50 45 40 

6 VI 76 bis 80 2) 50 45 

7 VII > 80 2) 2) 50 
1)

 An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der 

in den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innen-

raumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 
2)

 Die Anforderungen sind hier auf Grund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

 

Für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbau-

teilen gegenüber Außenlärm werden die in Tabelle 2  angegebenen 

Lärmpegelbereiche zugrunde gelegt. Entsprechend der Zuordnung zu ei-

nem Lärmpegelbereich ergibt sich eine Anforderung an das erforderliche 

resultierende Luftschalldämm-Maß des Außenbauteiles.  

 

Bei der Interpretation des „maßgeblichen Außenlärmpegels“ gemäß 

DIN 4109 /4/ ist zu berücksichtigen, dass sich dieser durch Addition von 

3 dB zum Mittelungspegel für einen Bezugspunkt vor der Fassade ergibt. 

Diese Definition hat den Zweck, die geringere Luftschalldämmung von 

Fassadenbauteilen, insbesondere von Fenstern, bei gerichtetem Schal-

leinfall, wie dies bei Verkehrslärmimmissionen der Fall ist, zu berücksichti-

gen. Die in Prüfzeugnissen ausgewiesenen Luftschalldämmwerte von 

Fassadenbauteilen geben stets die Dämmwirkung im diffusen Schallfeld 

an. Da bei typischen Verkehrslärmszenarien ein gerichteter Schalleinfall 

erfolgt, ist entweder ein Abschlag auf die Dämmwirkung oder ein Zuschlag 

auf den Immissionswert vorzunehmen. In der DIN 4109 erfolgt letzteres. 
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4.3 Besonderheiten bei Anlagengeräuschen 

Die 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) /6/ 

dient zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen durch Geräusche. Sie gilt für Anlagen, die als 

genehmigungsbedürftige oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen, zu 

denen auch private Parkierungsanlagen zählen, den Anforderungen des 

2. Teils des BImSchG unterliegen. Derartige Anlagen sind so zu betrei-

ben, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach 

dem Stand der Technik vermeidbar sind (Vermeidungsgebot) und dass 

unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß zu 

beschränken sind (Mindestmaßgebot).  

 

Die zum Bauvorhaben „Römer-Carree“ zählende Tiefgarage, die mit der 

vorhandenen Tiefgarage des Gebäudes LEO 2000 verbunden wird und für 

die eine gemeinsame Zufahrt als Ersatz für die vorhandene Zufahrt zur 

Tiefgarage LEO 2000 vorgesehen ist, stellt aus Sicht des Immissions-

schutzes eine solche „Anlage“ dar. Daher wird diese im Zusammenhang 

mit der Erörterung der Belange des Immissionsschutzes stets als „Anlage“ 

bezeichnet. 

 

Zur Wahrung des Schallimmissionsschutzes im Umfeld von Anlagen ist 

sicherzustellen, dass die Summe aller Geräuscheinwirkungen (Gesamtbe-

lastung) aus allen auf einen Ort einwirkenden Anlagen im Sinne des § 3 

Bundes-Immissionsschutzgesetz den gültigen Immissionsrichtwert nicht 

übersteigt. Der Beurteilungspegel der Gesamtbelastung LG setzt sich 

gemäß Ziffer A.1.2 der TA Lärm zusammen aus den Beurteilungspegeln 

der Vorbelastung LV und der Zusatzbelastung LZ.  

 

 ZV LL

GL 


1010
101010

,,lg  

 

Die Vorbelastung ist gemäß TA Lärm definiert als die Belastung eines 

Ortes mit Geräuschimmissionen von allen Anlagen, für die die TA Lärm 

gilt, ohne den Immissionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage. Im vorlie-

genden Fall ist dies das vorhandene Parkhaus. Weitere, im Sinne der TA 

Lärm der Vorbelastung zuzuordnende Anlagen sind in der Umgebung 

nicht vorhanden. 
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Die Zusatzbelastung ist definitionsgemäß der Immissionsbeitrag, der an 

einem Immissionsort durch die zu beurteilende Anlage hervorgerufen wird. 

Im vorliegenden Fall ist dies die gemeinsame Tiefgarage. 

 

Die vorliegende Schallimmissionsprognose befasst sich mit der Ermittlung 

der Gesamtbelastung, die aus dem Betrieb der beiden Anlagen resultie-

ren wird.  

 

Da grundsätzlich die Immissionsrichtwerte der TA Lärm in baurechtlichen 

und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie bei ge-

gebenenfalls auftretenden Beschwerden von Anliegern anzuwenden sind, 

ist es zu empfehlen, die Belange des Schallschutzes bereits im Rahmen 

der Bebauungsplanung auf Grundlage der TA Lärm zu beurteilen. Diese 

räumt nicht – wie das Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 – die Möglichkeit einer 

umfassenden Abwägung der Belange des Schallschutzes ein. Auch eine 

Zurückstellung schalltechnischer Belange gegenüber anderen städtebauli-

chen Belangen sieht die TA Lärm nicht vor.  

Die TA Lärm benennt Immissionsrichtwerte (IRW) für den Beurteilungs-

pegel, bei deren Einhaltung davon auszugehen ist, dass weder Gefahren 

noch erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allge-

meinheit oder die Nachbarschaft durch Geräuscheinwirkungen vorliegen.  

Grundsätzlich gilt bei der Beurteilung von Geräuscheinwirkungen tags ein 

16-stündiger Beurteilungszeitraum von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Maßge-

bend für die Beurteilung der Nacht zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr ist 

die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu 

beurteilende Anlage relevant beiträgt, die so genannte lauteste Nacht-

stunde.  

Die TA Lärm weist Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb 

von Gebäuden und – soweit schutzwürdige Nutzungen mit der Anlage 

baulich verbunden sind – innerhalb von Gebäuden aus. Ferner sind Im-

missionsrichtwerte für seltene Ereignisse genannt und Vorgehensweisen 

zur Berücksichtigung tieffrequenter Geräusche sowie von Verkehrsgeräu-

schen definiert. 

In Tabelle 3 sind die Immissionsrichtwerte dokumentiert, die bei bebauten 

Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom 

Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes einzuhal-

ten sind. Bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Ge-
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bäude mit schutzbedürftigen Räumen enthalten, ist der Immissionsricht-

wert auf den am stärksten betroffenen Rand der Fläche zu beziehen, wo 

nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räu-

men errichtet werden dürfen.  

Tabelle 3 Immissionsrichtwerte gemäß Ziffer 6.1 der TA Lärm  

 

Zeile Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte [dB(A)] 

  tags nachts 

1 Industriegebiete (GI) 70 70 

2 Gewerbegebiete (GE) 65 50 

3 

Mischgebiete (MI) 

Kerngebiete (MK) 

Dorfgebiete (MD) 

60 45 

4 
Allgemeine Wohngebiete (WA) 

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 
55 40 

5 Reine Wohngebiete (WR) 50 35 

6 Kurgebiete, Krankenhäuser 45 35 

 

Die Art der in Tabelle 3 bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt 

sich gemäß Ziffer 6.6 der TA Lärm aus den Festsetzungen in Bebauungs-

plänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen für Gebiete 

und Einrichtungen, sowie Gebiete und Einrichtungen für die keine Fest-

setzungen bestehen, sind entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu beur-

teilen. 

Für Gebietsnutzungen der Zeilen 4 bis 6 der Tabelle 3 sind gemäß TA 

Lärm Zuschläge bei der Ermittlung des Beurteilungspegels in den frühen 

Morgen- und späten Abendstunden zu erheben, um die erhöhte Störwir-

kung von Geräuschen zu berücksichtigen. Der Zuschlag beträgt 6 dB(A) 

und ist auf folgende Teilzeiten zu erheben: 

 

 an Werktagen: 06.00 bis 07.00 Uhr, 

20.00 bis 22.00 Uhr, 

 

 an Sonn- und Feiertagen: 06.00 bis 09.00 Uhr, 

13.00 bis 15.00 Uhr, 

20.00 bis 22.00 Uhr. 
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Einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte 

am Tag um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 

20 dB(A) überschreiten.  

 

Das Gebäude LEO 2000 befindet sich in einem Kerngebiet. Demzufolge 

gelten im vorliegenden Fall die schalltechnischen Immissionsrichtwerte 

gemäß Tabelle 3, Zeile 3. 

Gemäß Ziffer 7.4 der TA Lärm sind Fahrzeuggeräusche auf dem Be-

triebsgrundstück sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die im Zusammenhang 

mit dem Betrieb der Anlage entstehen, der zu beurteilenden Anlage zuzu-

rechnen und bei der Ermittlung der Zusatzbelastung zu erfassen und zu 

beurteilen. Sonstige Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sind 

bei der Ermittlung der Vorbelastung zu erfassen und zu beurteilen.  

 

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen 

in einem Abstand von bis zu 500 m vom Betriebsgrundstück sollen durch 

Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert werden, 

sofern  

 

 sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder 

die Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen,  

 

 keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und  

 

 die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung 

(16. BImSchV) erstmals oder weitergehend überschritten werden.  

 

Diese Regelung gilt jedoch nicht in Industrie- und Gewerbegebieten.  

5 Arbeitsgrundsätze und Vorgehensweise 

Schalltechnische Untersuchungen im Zusammenhang mit der städtebauli-

chen Planung oder zur Immissionsprognose bei geplanten Infrastruktur-

maßnahmen und Anlagen erfolgen im Allgemeinen auf der Grundlage von 

Schallausbreitungsberechnungen. 
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5.1 Grundlagen 

Die Berechnungen zum Straßenverkehrslärm werden nach den Richtlinien 

für den Lärmschutz an Straßen RLS-90 /5/ durchgeführt. Auf diese Be-

rechnungsverfahren wird in der DIN 18005-1 normativ verwiesen. Da das 

Verfahren den gegenwärtigen Stand der Technik hinsichtlich der Ermitt-

lung von Geräuschemissionen und Immissionen an Verkehrswegen ent-

spricht, wird es grundsätzlich auch im Rahmen der städtebaulichen Pla-

nung herangezogen.  

 

Um die einzelnen Parkebenen des vorhandenen Parkhauses realitätsnah 

zu modellieren sowie Reflexion und Absorption im Innenraum angemes-

sen abbilden und wirksame Schallschutzmaßnahmen berücksichtigen zu 

können, werden die einzelnen Parkdecks als Hallen (Flachräume) abge-

bildet. Die Fahrzeuggeräusche im Inneren werden nach der Parkplatz-

lärmstudie 2007 /10/ ermittelt. Der Innenpegel bestimmt sich gemäß VDI 

3760 /8/, wobei die Absorptionseigenschaften der Wände, des Bodens 

sowie der Decke berücksichtigt werden. Die Schallabstrahlung des Ge-

bäudes wird nach DIN 12354-4 /9/ berechnet. Die Fassaden der einzelnen 

Parkebenen bestehen aus massiven Betonbrüstungen und zu ca. 2/3 aus 

Öffnungen. Das oberste Parkdeck ist nicht überdacht. Die Parkplätze auf 

dem Dach des Parkhauses werden zusätzlich als Flächenschallquellen 

berücksichtigt. 

 

Die Berechnungen zur Zufahrt der quartierseigenen Tiefgarage werden 

nach der Parkplatzlärmstudie 2007 /10/ durchgeführt. 

5.2 Schallausbreitungsberechnungen 

Die durch die Parkierungsanlagen verursachten Geräuscheinwirkungen 

werden an den Fassaden der nächstgelegenen schutzwürdigen Nutzun-

gen berechnet sowie die Einhaltung der Belange des Immissionsschutzes 

geprüft und nachgewiesen. Ausgangspunkt der schalltechnischen Be-

rechnungen ist die Erstellung eines Schallquellen- und Ausbreitungsmo-

dells. 

 

Für die Ermittlung der Geräuscheinwirkungen an den im Plangebiet vorge-

sehenen schutzwürdigen Nutzungen werden neben den vorhandenen und 

geplanten Baukörpern für die Aufgabenstellung „Verkehrslärm am Gebäu-

de LEO 2000“ als maßgebliche Verkehrslärmemittenten die umliegenden 
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Straßenverkehrswege bzw. für die Aufgabenstellung „Parkplatzlärm am 

Gebäude LEO 2000“ das vorhandene Parkhaus sowie die vorgesehene 

Tiefgaragenzufahrt in das Modell einbezogen. 

 

Ein Übersichtslageplan einschließlich der geplanten Bebauung mit allen 

relevanten Lärmquellen, ihren Bezeichnungen und sonstigen schalltech-

nisch relevanten Parametern findet sich in Anhang 1.  

 

Die Dokumentation der Geräuscheinwirkungen des Verkehrslärms an den 

das Gebäude LEO 2000 umgebenden Baugrenzen und Baulinien erfolgt 

für beide Beurteilungszeiträume (Tag 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Nacht 

22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) anhand von Beurteilungspegeln für die maximal 

belastete Geschossebene in Form von Gebäudelärmkarten. Runde Sym-

bole kennzeichnen hierbei eine Einhaltung oder Unterschreitung der jewei-

ligen Anforderungswerte, Dreiecke eine Überschreitung. Die Berechnung 

erfolgt an den Baugrenzen bzw. Baulinien und ist somit auch im Fall einer 

baulichen Erweiterung des Gebäudes gültig. 

 

Die Geräuscheinwirkungen aus den Parkierungsanlagen werden an der 

Süd- und Ostfassade des Gebäude LEO 2000, die dort exakt auf der Bau-

grenze liegen, für beide Beurteilungszeiträume (Tag 06.00 Uhr bis 

22.00 Uhr, lauteste Nachtstunde zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr) an-

hand von Beurteilungspegeln für die maximal belastete Geschossebene in 

Form von Gebäudelärmkarten wiedergegeben. 

 

Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt hierzu unter Berücksichtigung 

der Abschirmwirkung sowie der Reflexionen von Gebäuden.  

 

Soweit die Untersuchungen Hinweise auf Immissionskonflikte aufgrund 

von Lärmeinwirkungen liefern, werden zum Schutz der Nutzung geeignete 

Schallschutzmaßnahmen untersucht. 
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6 Untersuchungsergebnisse 

6.1 Emissionsermittlung 

6.1.1 Straßenverkehr 

Der Emissionspegel eines Verkehrsweges kennzeichnet den Mittelungs-

pegel in einem Abstand von 25 m zur Achse des Verkehrsweges. Die Be-

rechnung der Emissionspegel auf einem Teilstück erfolgt getrennt für Tag-

zeitraum (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und Nachtzeitraum (22.00 Uhr bis 

06.00 Uhr) nach den Richtlinien RLS-90 /5/. 

 

Wesentliche Parameter in der Emissionsberechnung für Straßenver-

kehrswege sind das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen (DTV), 

die maßgebenden Schwerverkehrsanteile und die zulässige Höchstge-

schwindigkeit. 

 

Relevante Straßenverkehrslärmimmissionen im Umfeld des Bauvorhabens 

werden vorrangig von den an den Geltungsbereich der Bebauungs-

planänderung angrenzenden Straßen hervorgerufen, hier von der B 295 

Eltinger Straße – Leonberger Straße, der Römerstraße und der Neuköllner 

Straße. 

 

Für die schalltechnischen Berechnungen wurde auf die Verkehrsmengen-

angaben Analyse 2013 als DTV in Kfz/24 h aus der Verkehrsanalyse /12/ 

zurückgegriffen. Der Verfasser der Verkehrsanalyse /12/ lieferte darüber 

hinaus die für das Prognosejahr 2020 prognostizierten Verkehrsmengen 

auf den maßgebenden Straßenabschnitten. Letztere wurden als Grundla-

ge für die Ermittlung der Geräuschemissionen verwendet. 

 

Die Schwerverkehrsbelastungen wurden aus den Tagesganglinien in der 

Verkehrsanalyse /12/ ermittelt. Nach Angaben des Verfassers der Ver-

kehrsanalyse /12/ sind diese auf den Prognosehorizont 2020 übertragbar. 

 

Die zulässige Geschwindigkeit auf der B 295 und Römerstraße beträgt 

50 km/h, auf der Neuköllner Straße 30 km/h. 
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Die in der Umgebung des Plangebiets verlaufenden, als Schallquellen zu 

berücksichtigen Straßen sind mit ihren Abschnittsbezeichnungen in An-

hang 1 wiedergegeben. 

 

Für den dem Plangebiet nächstgelegenen Abschnitt der Römerstraße wird 

für das Jahr 2020 eine Verkehrsbelastung von  

 

DTV = 15.300 Kfz/24 h 

 

prognostiziert. Der Schwerverkehrsanteil wird entsprechend der Verhält-

niswerte aus Tabelle 3 der RLS-90 /5/ für Gemeindestraßen mit 

 

p = 5,2 % / 1,6 % 

 

im Tagzeitraum / im Nachtzeitraum berücksichtigt. Für alle weiteren Stra-

ßenabschnitte sind die der Emissionsermittlung zu Grunde gelegten Pa-

rameter sowie die gemäß RLS-90 /5/ berechneten Emissionspegel detail-

liert in Anhang 2.1 zusammengestellt.  

6.1.2 Parkierungsanlagen 

Relevante Eingangsparameter zur Berechnung der von Parkierungsanla-

gen ausgehenden Geräuschemissionen sind die Anzahl der zur Verfügung 

stehenden Stellplätze sowie die Häufigkeit der Fahrzeugbewegungen pro 

Stellplatz und Stunde.  

6.1.2.1 Vorhandenes Parkhaus LEO-Center 

Das vorhandene Parkhaus weist lt. Auskunft der Stadt Leonberg 

 

n = 316 Stellplätze 

auf 4 Parkebenen (im Folgenden als Ebenen 0 bis 3 bezeichnet) auf.  

 

Nach Angaben der Stadt Leonberg beträgt die Anzahl der durch das 

Parkhaus erzeugten Fahrten während der Öffnungszeit des LEO-Centers 

(08.00 Uhr bis 20.30 Uhr) 

 

N ≈ 1.800 Pkw-Fahrbewegungen. 

Daraus ergeben sich für den Beurteilungszeitraum Tag 
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N = 0,356 Pkw-Fahrbewegungen/(Stellplatz x Std.). 

Die Anzahl der Pkw-Fahrbewegungen wird auf alle 4 Parkebenen gleich-

mäßig verteilt. Die Ermittlung der Emission der einzelnen Parkebenen er-

folgt nach der Parkplatzlärmstudie 2007 /10/, Kapitel 8.2.1 (zusammen-

gefasstes Verfahren). Hieraus ergibt sich ein Schallleistungspegel von 

 

Lw = 89,1 dB(A) 

pro Parkebene als Flächenschallquelle im Beurteilungszeitraum Tag 

(06.00 Uhr bis 22.00 Uhr). Darin sind die in der Fahrgasse stattfindenden 

Pkw-Fahrbewegungen der in der jeweiligen Geschossebene ein- und aus-

parkenden Pkw als Durchfahrtsanteil KD enthalten. 

 

Darüber hinaus sind die zwischen der der Ein-/Ausfahrt und den oberen 

Parkebenen stattfindenden Pkw-Fahrten, die nicht in der jeweiligen Ebene 

parken, sondern diese nur durchqueren, zusätzlich als Linienschallquellen 

zu berücksichtigen. Die Anzahl dieser Fahrten nimmt von unten nach oben 

ab. 

 

Dies sind 1.350 Pkw-Fahrbewegungen auf Ebene 0, 900 Pkw-Fahrbe-

wegungen auf Ebene 1 und 450 Pkw-Fahrbewegungen auf Ebene 2. Dar-

aus ergeben sich für die Fahrgassen der Ebenen folgende linienbezoge-

nen Schallleistungspegel: 

 

L’w, Ebene 0 = 68,4 dB(A) / m 

L’w, Ebene 1 = 66,7 dB(A) / m 

L’w, Ebene 2 = 63,7 dB(A) / m 

als Linienschallquellen im Beurteilungszeitraum Tag (06.00 Uhr bis 

22.00 Uhr). 

 

Für die Ebene 3 ist keine Fahrgasse als gesonderte Linienschallquelle zu 

berücksichtigen, da die Pkw-Fahrbewegungen auf Ebene 3 im Durch-

fahrtsanteil des Schallleistungspegels der Flächenschallquelle erfasst 

sind. 
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Die der Emissionsermittlung zu Grunde gelegten Parameter sowie die 

gemäß Parkplatzlärmstudie 2007 /10/ berechneten Emissionspegel sind 

detailliert in Anhang 2.2 bis Anhang 2.5 zusammengestellt.  

 

Als kurzzeitige Geräuschspitze wird das Schließen eines Kofferraumde-

ckels im Parkhaus mit  

Lw, max = 99,5 dB(A) 

in Ansatz gebracht. 

 

Da die Öffnungszeit des Parkhauses ausschließlich in den Beurteilungs-

zeitraum Tag fällt, sind dort nachts keine Emissionen anzusetzen. 

6.1.2.2 Tiefgarage Römer-Carree – LEO 2000 

Die Ermittlung der durch die Tiefgarage erzeugten Verkehrsmengen er-

folgt nach der Parkplatzlärmstudie 2007 /10/. In deren Tabelle 33 sind 

Anhaltswerte N für die Verkehrserzeugung von Tiefgaragen an Wohnan-

lagen in Abhängigkeit des Beurteilungszeitraums und der Stellplatzzahl 

angegeben, die der Ermittlung des DTV auf der Tiefgaragenzufahrt zu 

Grunde gelegt werden. Die Planung für das Bauvorhaben „Römer-Carree“ 

sieht eine Tiefgarage über 2 Untergeschosse mit einer Anzahl von insge-

samt 

 

B = 174 Stellplätze 

 

vor. Mit einer Häufigkeit nach Tabelle 33 der Parkplatzlärmstudie 2007 von  

 

NTag = 0,15 Pkw-Fahrbewegungen/(Stellplatz x Std.) 

 

von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr und  

 

NNacht = 0,03 Pkw-Fahrbewegungen/( Stellplatz x Std.) 

 

von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr bzw. 

 

NNacht, 1h = 0,09 Pkw-Fahrbewegungen/( Stellplatz x Std.) 

 

in der lautesten Nachtstunde zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr ergibt 

sich die Anzahl von  
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NTag = 418 Pkw-Fahrbewegungen 

 

von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr und  

 

NNacht = 42 Pkw-Fahrbewegungen 

 

von 22.00 bis 06.00 Uhr bzw.  

 

NNacht, 1h = 16 Pkw-Fahrbewegungen 

 

in der lautesten Nachtstunde zwischen 22.00 und 06.00 Uhr. 

 

Die Ermittlung der durch die Tiefgaragenzufahrt erzeugten Emissionen 

erfolgt nach der Parkplatzlärmstudie 2007 /10/, Kapitel 8.3.1 (Zu- und Ab-

fahrtverkehr, Fahrverkehr auf nicht eingehausten Rampen) für die Zufahrt 

von der Römerstraße bis zum Tor und Kapitel 8.3.2 (Schallabstrahlung 

über geöffnetes Garagentor bei Ein- und Ausfahrten, eingehauste Tiefga-

ragenrampe) für die Ein- und Ausfahrt. Hieraus ergeben sich folgende 

Schallleistungspegel: 

 

Ein- und Ausfahrt (Tor): 

 

L“w,Tag = 64,2 dB(A) / m² 

L“w,Nacht = 61,9 dB(A) / m² 

Zufahrt zwischen Römerstraße und Tor: 

 

L’w,Tag = 61,7 dB(A) / m 

L’w,Nacht = 59,5 dB(A) / m 

Die der Emissionsermittlung zu Grunde gelegten Parameter sowie die 

gemäß Parkplatzlärmstudie 2007 /10/ berechneten Emissionspegel sind 

detailliert in Anhang 2.6 zusammengestellt.  

 

Kurzzeitige Geräuschspitzen treten nach dem Stand der Technik an der 

Ein- und Ausfahrt bzw. auf der Zufahrt zur Tiefgarage nicht auf. 
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6.2 Immissionsermittlung 

6.2.1 Verkehrslärmimmissionen 

In Bezug auf Verkehrslärmimmissionen ist in der städtebaulichen Planung 

anzustreben, gebietsartabhängige schalltechnische Orientierungswerte 

nicht zu überschreiten. Diese belaufen sich für Kerngebiete im Tagzeit-

raum (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) bzw. in der Nacht (22.00 Uhr bis 

06.00 Uhr) auf 

 

OWMK, Tag/Nacht = 65 / 55 dB(A). 

Verkehrslärmimmissionen werden am Gebäude LEO 2000 durch die Stra-

ßenverkehrswege unmittelbar im Umfeld des Bebauungsplans hervorgeru-

fen. 

 

Der Bebauungsplan /11/ lässt in den Baufeldern, in denen das Gebäude 

LEO 2000 errichtet wurde, eine Bebauung mit 3 bzw. 8 Vollgeschossen 

zu. Die Geräuscheinwirkungen infolge des Straßenverkehrs werden als 

Beurteilungspegel in Anhang 3.1 für den Tagzeitraum und Anhang 3.2 für 

den Nachtzeitraum an den Baugrenzen bzw. Baulinien und an der Ab-

grenzung des Maßes der Nutzung in der jeweils maximal belasteten Ge-

schossebene dokumentiert. 

 

Maximale Beurteilungspegel werden an der westlichen Baugrenze bzw. 

Baulinie mit 

 

Lr,Tag/Nacht= 75 / 68 dB(A). 

am Tag / in der Nacht erreicht. Der Orientierungswert wird dort am Tag / in 

der Nacht um 

 

ΔLr,Tag/Nacht = + 10 / + 13 dB(A) 

überschritten.  

 

Überschreitungen der Orientierungswerte am Tag / in der Nacht treten an 

den meisten Fassaden auf, lediglich an einigen Fassaden an der östlichen 

Baugrenze werden die Orientierungswerte eingehalten. 
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6.2.2 Anlagenlärm durch Parkierungsanlagen 

Nach den Vorgaben der TA Lärm sind die Immissionsrichtwerte an den 

maßgebenden Immissionsorten durch die Geräuscheinwirkungen des An-

lagenlärms einzuhalten. Die Immissionsrichtwerte belaufen sich im Tag-

zeitraum (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) bzw. in der Nacht (22.00 Uhr bis 

06.00 Uhr) auf 

 

IRWMK, Tag/ Nacht = 60 / 45 dB(A) 

für Kerngebiete. 

 

Die Geräuscheinwirkungen auf Grund des Anlagenlärms werden als Beur-

teilungspegel in Anhang 4.1 für den Tagzeitraum und Anhang 4.2 für die 

lauteste Nachtstunde an den zu den Anlagen nächstgelegenen Immissi-

onsorten in der jeweils maximal belasteten Geschossebene dokumentiert. 

 

Maximale Beurteilungspegel werden an der Ostfassade mit 

 

Lr,Tag/LNStd= 48 / 29 dB(A) 

am Tag / in der lautesten Nachtstunde erreicht. Der Orientierungswert wird 

damit sowohl am Tag als auch in der lautesten Nachtstunde an allen 

maßgebenden Immissionsorten eingehalten. 

 

Durch kurzzeitig auftretende Geräuschspitzen wie das Schließen eines 

Kofferraumdeckels werden maximale Spitzenpegel bis zu 

 

Lmax,Tag = 58 dB(A) 

am nächstgelegenen Immissionsort im Tagzeitraum erreicht. Der Immissi-

onsrichtwert von 60 dB(A) wird auch durch den Spitzenpegel nicht über-

schritten. 

 

Durch den Bau der zum Bauvorhaben „Römer-Carree“ zugeordneten Tief-

garage werden Pkw-Fahrbewegungen erzeugt, welche die Verkehrsbelas-

tungen der umliegenden Straßen erhöhen. Gemäß Abschnitt 6.1.2 sind 

dies höchstens ca. 

 

NTag = 418 Pkw-Fahrbewegungen 
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von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr und  

 

NNacht = 42 Pkw-Fahrbewegungen 

 

von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr, das heißt ca. 460 Fahrbewegungen in 24 

Stunden. 

 

Damit erhöht sich die nach der Verkehrsuntersuchung /12/ prognostizierte 

Verkehrsbelastung der Römerstraße von  

 

DTV = 15.300 Kfz/24 h 

 

durch die neu erzeugten Pkw-Fahrbewegungen nur marginal.  

 

Die Verkehrszunahme wird demzufolge keinesfalls zu einer relevanten 

Erhöhung der Verkehrsgeräusche für die umliegenden schutzwürdigen 

Nutzungen führen. Es kann also auf Grundlage von Plausibilitätsüberle-

gungen mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass es an irgendeiner 

schutzbedürftigen Nutzung im Umfeld der Tiefgaragenzufahrt zu einer pla-

nungsbedingten Erhöhung der Verkehrslärmimmissionen um 3 dB kommt. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass auf Grund der geänderten Par-

kierungsanlage am Gebäude LEO 2000 durch die Gesamtbelastung keine 

Immissionskonflikte zu erwarten sind. 

6.3 Maßnahmen zum Schallschutz 

6.3.1 Aktive Schallschutzmaßnahmen 

Die maßgebenden Geräuschimmissionen aus Verkehrslärm werden durch 

die unmittelbar das Plangebiet umgebenden Straßenverkehrswege verur-

sacht.  

 

Gemäß Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil des 4. 

Senats vom 22. März 2007, BVerwG 4 CN 2.06) ist es bei der Ausweisung 

eines neuen Wohngebiets, das durch vorhandene Verkehrswege Lärmbe-

lastungen deutlich oberhalb der Orientierungswerte gemäß DIN 18005-1 

/2/ ausgesetzt wird, nicht von vornherein abwägungsfehlerhaft, auf aktiven 

Lärmschutz durch Lärmschutzwälle oder -wände zu verzichten. Je nach 

den Umständen des Einzelfalls kann es durchaus abwägungsfehlerfrei 
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sein, eine Minderung der Immissionen auch durch eine Kombination von 

passivem Schallschutz und planerischen Maßnahmen zu erreichen. 

 

Da aktive Maßnahmen (Lärmschutzwände) im Plangebiet aufgrund der 

geringen Abstände der Baugrenzen zu den Straßenverkehrswegen aus 

städtebaulichen Gründen nicht errichtet werden können, wird empfohlen, 

den Schallschutz im Bebauungsplan durch passive Schutzmaßnahmen zu 

gewährleisten. 

6.3.2 Passive Schallschutzmaßnahmen 

Im Fall des Neubaus oder der baulichen Veränderung von schutzwürdigen 

Nutzungen wird mittels entsprechender textlicher Festsetzungen zum pas-

siven Schallschutz im Bebauungsplan sichergestellt, dass in schutzbedürf-

tigen Räumen, die dem nicht nur vorübergehenden Aufenthalt ihrer Be-

wohner oder Nutzer dienen, gesunde Wohnverhältnisse geschaffen wer-

den.  

 

Hierfür eignet sich nachfolgende Formulierung: 

 

Lärmschutz (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 

 

Im Baufenster westlich der Nutzungsabgrenzungslinie (3 Vollge-

schosse zulässig) sind keine Wohnnutzungen zulässig. 

 

Im Baufenster östlich der Nutzungsabgrenzungslinie (8 Vollge-

schosse zulässig) sind bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten auf 

Grund der Lärmimmissionen, hervorgerufen durch den Straßenver-

kehr, gemäß § 9 BauGB für Räume, die dem nicht nur vorüberge-

henden Aufenthalt von Personen dienen, bauliche Vorkehrungen 

zur Lärmminderung zu treffen. Zum Schutz der Aufenthaltsräume 

gegen Außenlärm ist nachzuweisen, dass die Anforderungen an die 

Luftschalldämmung der Außenbauteile gemäß Ziffer 5 und Tabelle 

8 und 9 der DIN 4109 („Schallschutz im Hochbau – Anforderungen 

und Nachweise“, Ausgabe 1989) erfüllt werden.  

 

Für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbau-

teilen gegenüber Außenlärm werden nach DIN 4109 /4/ verschiedene 

Lärmpegelbereiche zu Grunde gelegt, denen die jeweils zu erwartenden 

„maßgeblichen Außenlärmpegel“ zuzuordnen sind. Gemäß den Definitio-

nen unter Ziffer 5.5.2 der DIN 4109 bestimmt sich der „maßgebliche Au-
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ßenlärmpegel“ bei Straßenverkehrslärm aus dem Beurteilungspegel für 

den Tagzeitraum (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) nach DIN 18005-1 /2/, wobei 

zu den errechneten Werten 3 dB(A) zu addieren sind. 

 

In Anhang 5.1 bis Anhang 5.8 sind die erforderlichen Lärmpegelbereiche 

in den Geschossebenen EG bis 7. OG dargestellt, wie sie sich anhand des 

„maßgeblichen Außenlärmpegels“ für den Tag ergeben. Diese dienen als 

Grundlage zur Dimensionierung des passiven Schallschutzes in Aufent-

haltsräumen. 

Wie die Darstellungen zeigen, sind die Fassaden im Baufenster westlich 

der Nutzungsabgrenzungslinie den 

Lärmpegelbereichen V bis VI 

und die Fassaden im Baufenster östlich der Nutzungsabgrenzungslinie 

den 

Lärmpegelbereichen II bis V 

zuzuordnen.  

Für die Gebäudefassaden, für die ein konkretes Erfordernis passiver 

Schallschutzmaßnahmen besteht, ist darüber hinaus zu bedenken, dass 

der Schallschutz beim Öffnen von Fenstern und Türen weitgehend verlo-

ren geht. Für Räume, die dem dauerhaften Aufenthalt im Nachtzeitraum 

dienen (Schlafräume), wird zusätzlich der Einbau schallgedämmter Lüf-

tungselemente vorgesehen. Der Einbau solcher Lüftungselemente ist ab 

dem Lärmpegelbereich III empfehlenswert, ab dem Lärmpegelbereich IV 

zwingend erforderlich. 



- 29 - 
___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
 

Projekt: 14211-VSS-1  Fassung v. 14.07.2014  B-Plan Stadtmitte Teil1 – 2. Änd. 

Auftraggeber: Stadt Leonberg  Belforter Platz 1  71226 Leonberg 

 

7 Abschließende Bemerkungen 

Die schalltechnischen Untersuchungen belegen, dass im Plangebiet ein 

Konfliktpotential aufgrund von Verkehrslärmimmissionen besteht, insbe-

sondere hervorgerufen durch die Straßenverkehrswege im Umfeld des 

Geltungsbereichs.  

 

Durch geeignete planerische Vorgaben, z. B. bei der Grundrissgestaltung, 

sowie mit passiven Lärmschutzmaßnahmen können die Konflikte gelöst 

und gesunde Wohnverhältnisse hergestellt werden. 

 

                          
                                 

Dipl.-Phys. Peter Fritz Dipl.-Ing. Klaus Dietrich 

 

ploew
Sachverständiger IHK

ploew
Messstelle § 26 BImSchG
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Projekt 14211: Schalltechnische Untersuchung

Stadt Leonberg

Bebauungsplan "Stadtmitte Teil 1, 2. Änd."

- ÜBERSICHTSPLAN -

Fehlheimer Straße 24

64683 Einhausen
Telefon (06251) 96 46-0

Fax (06251) 96 46-46
E-Mail: Info@Fritz-Ingenieure.de

Maßstab 1:1000
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ANHANG 1

Legende
Geltungsbereich des

Bebauungsplans

Baugrenze

Baulinie

Emission Straße

Straßenachse mit Bezeichung des

Straßenabschnitts (vgl. Anhang 2.1)

Gebäude

vorgesehene Bebauung

"Römer-Carree"

Signalanlage

Zufahrt Tiefgarage

Kerngebiete



Bebauungsplan "Stadtmitte Teil 1, 2. Änd."

Emissionspegel der maßgebenden Straßenverkehrswege nach RLS 90

Legende

Straßenname
Abschn.
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
M*DTV Tag Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M*DTV Nacht Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Vzul km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
DStrO dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
LmE Tag dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
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Bebauungsplan "Stadtmitte Teil 1, 2. Änd."

Emissionspegel der maßgebenden Straßenverkehrswege nach RLS 90

Straßenname Abschn. DTV

Kfz/24h

M*DTV

Tag

M*DTV

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

Vzul

km/h

Dv

Tag

dB

Dv

Nacht

dB

DStrO

dB

LmE

Tag

dB(A)

LmE

Nacht

dB(A)

B295 B295-1 23500 0,06 0,011 1410 259 6,0 6,0 70,5 63,2 50 -4,67 -4,67 0 65,9 58,5

B295 B295-1 23500 0,06 0,011 1410 259 6,0 6,0 70,5 63,2 50 -4,67 -4,67 0 65,9 58,5

B295 B295-2 16600 0,06 0,011 996 183 6,8 6,8 69,2 61,8 50 -4,54 -4,54 0 64,7 57,3

Neuköllner Straße Ne1 5000 0,06 0,011 300 55 3,2 1,0 63,1 55,0 30 -7,70 -8,35 0 55,4 46,7

Neuköllner Straße Ne1 5000 0,06 0,011 300 55 3,2 1,0 63,1 55,0 30 -7,70 -8,35 0 55,4 46,7

Neuköllner Straße Ne1 5000 0,06 0,011 300 55 3,2 1,0 63,1 55,0 30 -7,70 -8,35 0 55,4 46,7

Neuköllner Straße Ne1 5000 0,06 0,011 300 55 3,2 1,0 63,1 55,0 30 -7,70 -8,35 0 55,4 46,7

Römerstraße Rö1 14300 0,06 0,011 858 157 7,4 2,2 68,7 60,0 50 -4,45 -5,58 0 64,3 54,4

Römerstraße Rö1 14300 0,06 0,011 858 157 7,4 2,2 68,7 60,0 50 -4,45 -5,58 0 64,3 54,4

Römerstraße Rö2 15300 0,06 0,011 918 168 5,2 1,6 68,5 60,1 50 -4,82 -5,83 0 63,7 54,3

Römerstraße Rö3 16100 0,06 0,011 966 177 5,2 1,6 68,7 60,3 50 -4,82 -5,83 0 63,9 54,5
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Emissionen von Parkbewegungen
PKW - Stellplätze

X:\Projekte2\2014\14166-VSS-IB Lohmeyer-Leonberg BPlan Römerstraße\C-Bearbeitung\[Parkhaus.xls]ANHANG 2.3

Parkfläche: je Ebene

Ausgangsdaten

Stellplatzzahl B 79 Stpl

Beurteilungszeitraum Tag Nacht

Beurteilungszeit 16 1 h

Fahrbewegungen während der Beurteilungszeit 450 Fahrten

N 0,356 - / (Stpl · h)

LW0 63 63 dB(A)

Zuschlag für die Parkplatzart KPA 3 3 dB(A)

Zuschlag für die Impulshaltigkeit KI 4 - dB(A)

KD 4,6 - dB(A)

KD =

KStrO 0 0 dB(A)

LWA 89,1 - dB(A)

LW = LW0 + KPA + KI + 10 log (B N)

Alle Angaben gemäß Parkplatzlärmstudie 2007

Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen

Schallleistungspegel
aller Vorgänge auf dem Parkplatz

(ohne Durchfahranteil, getrenntes Verfahren)

Bewegungshäufigkeit

pro Einheit der Bezugsgröße und Stunde

Ausgangsschallleistungspegel

für eine Bewegung pro Stunde auf einem P+R-Parkplatz

Pegelerhöhung

infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs

2,5 log (f B - 9) für f B > 10 Stellplätze

0 für f B ≤ 10 Stellplätze 
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Emissionen von Fahrbewegungen
Fahrgasse Ebene 0

X:\Projekte2\2014\14166-VSS-IB Lohmeyer-Leonberg BPlan Römerstraße\C-Bearbeitung\[Parkhaus.xls]ANHANG 2.3

Verkehrsweg: Fahrgasse Ebene 0

Straßengattung: interne Verkehrswege

Belastungsfall: Prognosesituation gemäß RLS-90

Ausgangsdaten

Gefälle bzw. Steigung 0,0 %

Straßenoberfläche nicht geriffelter Gußasphalt, Asphaltbeton oder Splittmastix

tags nachts

06-22 22-06

maßgebende stündliche Verkehrsstärke n 122,73 0,00 Kfz/h

maßgebender Lkw-Anteil p 0 0 %

vPkw 30 30 km/h

vLkw 30 30 km/h

Mittelungspegel Lm
(25) 58,2 0,0 dB(A)

Dv -8,8 -8,8 dB(A)

DStrO 0,0 0,0 dB(A)

Zuschlag für Steigungen und Gefälle DStg 0,0 0,0 dB(A)

Lm,E 49,4 0,0 dB(A)

L'WA 68,4 0,0 dB(A)

Berechnung gemäß RLS-90 Gleichung (6):

Lm, E = Lm
(25)

+ DV + DStrO + DStg

Lm
(25) = Mittelungpegel für eine Geschwindigkeit von 100 km/h

= 37,3 + 10 · log(n) [dB(A)]

n = Anzahl der stündlichen Verkehrsstärke [Kfz/h]

DV = Geschwindigkeitskorrektur

DStrO = Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen

DStg = Korrektur für Steigung und Gefälle

Korrektur für unterschiedliche

Straßenoberflächen

Emissionspegel

25m seitlich und 3,5m über der Straßenachse,

berechnet nach RLS 90

längenbezogener Schallleistungspegel

je m Wegelement

Berechnungsparameter

zul. Höchstgeschwindigkeit für Pkw
mindestens 30 km/h und höchstens 130 km/h

zul. Höchstgeschwindigkeit für Lkw
mindestens 30 km/h und höchstens 80 km/h

Korrektur für unterschiedliche

Geschwindigkeiten

Projekt Nr. 14211 - 04.07.2014
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Emissionen von Fahrbewegungen
Fahrgasse Ebene 1

X:\Projekte2\2014\14166-VSS-IB Lohmeyer-Leonberg BPlan Römerstraße\C-Bearbeitung\[Parkhaus.xls]ANHANG 2.3

Verkehrsweg: Fahrgasse Ebene 1

Straßengattung: interne Verkehrswege

Belastungsfall: Prognosesituation gemäß RLS-90

Ausgangsdaten

Gefälle bzw. Steigung 0,0 %

Straßenoberfläche nicht geriffelter Gußasphalt, Asphaltbeton oder Splittmastix

tags nachts

06-22 22-06

maßgebende stündliche Verkehrsstärke n 81,82 0,00 Kfz/h

maßgebender Lkw-Anteil p 0 0 %

vPkw 30 30 km/h

vLkw 30 30 km/h

Mittelungspegel Lm
(25) 56,4 0,0 dB(A)

Dv -8,8 -8,8 dB(A)

DStrO 0,0 0,0 dB(A)

Zuschlag für Steigungen und Gefälle DStg 0,0 0,0 dB(A)

Lm,E 47,7 0,0 dB(A)

L'WA 66,7 0,0 dB(A)

Berechnung gemäß RLS-90 Gleichung (6):

Lm, E = Lm
(25)

+ DV + DStrO + DStg

Lm
(25) = Mittelungpegel für eine Geschwindigkeit von 100 km/h

= 37,3 + 10 · log(n) [dB(A)]

n = Anzahl der stündlichen Verkehrsstärke [Kfz/h]

DV = Geschwindigkeitskorrektur

DStrO = Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen

DStg = Korrektur für Steigung und Gefälle

Korrektur für unterschiedliche

Straßenoberflächen

Emissionspegel

25m seitlich und 3,5m über der Straßenachse,

berechnet nach RLS 90

längenbezogener Schallleistungspegel

je m Wegelement

Berechnungsparameter

zul. Höchstgeschwindigkeit für Pkw
mindestens 30 km/h und höchstens 130 km/h

zul. Höchstgeschwindigkeit für Lkw
mindestens 30 km/h und höchstens 80 km/h

Korrektur für unterschiedliche

Geschwindigkeiten
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Emissionen von Fahrbewegungen
Fahrgasse Ebene 2

X:\Projekte2\2014\14166-VSS-IB Lohmeyer-Leonberg BPlan Römerstraße\C-Bearbeitung\[Parkhaus.xls]ANHANG 2.3

Verkehrsweg: Fahrgasse Ebene 2

Straßengattung: interne Verkehrswege

Belastungsfall: Prognosesituation gemäß RLS-90

Ausgangsdaten

Gefälle bzw. Steigung 0,0 %

Straßenoberfläche nicht geriffelter Gußasphalt, Asphaltbeton oder Splittmastix

tags nachts

06-22 22-06

maßgebende stündliche Verkehrsstärke n 40,91 0,00 Kfz/h

maßgebender Lkw-Anteil p 0 0 %

vPkw 30 30 km/h

vLkw 30 30 km/h

Mittelungspegel Lm
(25) 53,4 0,0 dB(A)

Dv -8,8 -8,8 dB(A)

DStrO 0,0 0,0 dB(A)

Zuschlag für Steigungen und Gefälle DStg 0,0 0,0 dB(A)

Lm,E 44,7 0,0 dB(A)

L'WA 63,7 0,0 dB(A)

Berechnung gemäß RLS-90 Gleichung (6):

Lm, E = Lm
(25)

+ DV + DStrO + DStg

Lm
(25) = Mittelungpegel für eine Geschwindigkeit von 100 km/h

= 37,3 + 10 · log(n) [dB(A)]

n = Anzahl der stündlichen Verkehrsstärke [Kfz/h]

DV = Geschwindigkeitskorrektur

DStrO = Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen

DStg = Korrektur für Steigung und Gefälle

Korrektur für unterschiedliche

Straßenoberflächen

Emissionspegel

25m seitlich und 3,5m über der Straßenachse,

berechnet nach RLS 90

längenbezogener Schallleistungspegel

je m Wegelement

Berechnungsparameter

zul. Höchstgeschwindigkeit für Pkw
mindestens 30 km/h und höchstens 130 km/h

zul. Höchstgeschwindigkeit für Lkw
mindestens 30 km/h und höchstens 80 km/h

Korrektur für unterschiedliche

Geschwindigkeiten

Projekt Nr. 14211 - 04.07.2014

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI
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Emissionen von Fahrbewegungen
Zufahrt Tiefgarage

X:\Projekte2\2014\14211-Stadt Leonberg-BPlan Stadtmitte Teil 1\C-Bearbeitung\[Parkhaus.xls]ANHANG 2.6

Verkehrsweg: Zufahrt quartierseigene Tiefgarage

Straßengattung: interne Verkehrswege

Belastungsfall: Prognosesituation gemäß RLS-90

Ausgangsdaten

Gefälle bzw. Steigung 0,0 %

Straßenoberfläche nicht geriffelter Gußasphalt, Asphaltbeton oder Splittmastix

tags nachts

06-22 22-06

maßgebende stündliche Verkehrsstärke n 26,10 15,66 Kfz/h

maßgebender Lkw-Anteil p 0 0 %

vPkw 30 30 km/h

vLkw 30 30 km/h

Mittelungspegel Lm
(25) 51,5 49,2 dB(A)

Dv -8,8 -8,8 dB(A)

DStrO 0,0 0,0 dB(A)

Zuschlag für Steigungen und Gefälle DStg 0,0 0,0 dB(A)

Lm,E 42,7 40,5 dB(A)

L'WA 61,7 59,5 dB(A)

Berechnung gemäß RLS-90 Gleichung (6):

Lm, E = Lm
(25)

+ DV + DStrO + DStg

Lm
(25) = Mittelungpegel für eine Geschwindigkeit von 100 km/h

= 37,3 + 10 · log(n) [dB(A)]

n = Anzahl der stündlichen Verkehrsstärke [Kfz/h]

DV = Geschwindigkeitskorrektur

DStrO = Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen

DStg = Korrektur für Steigung und Gefälle

Korrektur für unterschiedliche

Straßenoberflächen

Emissionspegel

25m seitlich und 3,5m über der Straßenachse,

berechnet nach RLS 90

längenbezogener Schallleistungspegel
je m Wegelement

Berechnungsparameter

zul. Höchstgeschwindigkeit für Pkw
mindestens 30 km/h und höchstens 130 km/h

zul. Höchstgeschwindigkeit für Lkw
mindestens 30 km/h und höchstens 80 km/h

Korrektur für unterschiedliche

Geschwindigkeiten

Projekt Nr. 14211 - 04.07.2014
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Projekt 14211: Schalltechnische Untersuchung

Stadt Leonberg

Bebauungsplan "Stadtmitte Teil 1, 2. Änd."

- GEBÄUDELÄRMKARTE -

Verkehrslärm, Prognose 2020

Fehlheimer Straße 24

64683 Einhausen
Telefon (06251) 96 46-0

Fax (06251) 96 46-46
E-Mail: Info@Fritz-Ingenieure.de

Maßstab 1:500
0 5 10 15 20 25

m

ANHANG 3.1

Beurteilungspegel
Straßenverkehrslärm, beurteilt nach DIN 18.005

Beurteilungszeitraum: Tag (06.00 bis 22.00 Uhr)

Darstellung der maximal bealsteten Geschossebene

<= 45 dB(A)

45 < <= 50 dB(A)

50 < <= 55 dB(A): OW Allgemeine Wohngebiete

55 < <= 60 dB(A): OW Mischgebiete

60 < <= 65 dB(A): OW Kerngebiete

65 < <= 70 dB(A)

70 < <= 75 dB(A)

75 < dB(A)

Legende
Emission Straße

Gebäude

Signalanlage

Fassadenpunkt (OW eingehalten)

Fassadenpunkt (OW überschritten)
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Projekt 14211: Schalltechnische Untersuchung

Stadt Leonberg

Bebauungsplan "Stadtmitte Teil 1, 2. Änd."

- GEBÄUDELÄRMKARTE -

Verkehrslärm, Prognose 2020

Fehlheimer Straße 24

64683 Einhausen
Telefon (06251) 96 46-0

Fax (06251) 96 46-46
E-Mail: Info@Fritz-Ingenieure.de

Maßstab 1:500
0 5 10 15 20 25

m

ANHANG 3.2

Beurteilungspegel
Straßenverkehrslärm, beurteilt nach DIN 18.005

Beurteilungszeitraum: Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr)

Darstellung der maximal bealsteten Geschossebene

<= 35 dB(A)

35 < <= 40 dB(A)

40 < <= 45 dB(A): OW Allgemeine Wohngebiete

45 < <= 50 dB(A): OW Mischgebiete

50 < <= 55 dB(A): OW Kerngebiete

55 < <= 60 dB(A)

60 < <= 65 dB(A)

65 < dB(A)

Legende
Emission Straße

Gebäude

Signalanlage

Fassadenpunkt (OW eingehalten)

Fassadenpunkt (OW überschritten)
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Projekt 14211: Schalltechnische Untersuchung

Stadt Leonberg

Bebauungsplan "Stadtmitte Teil 1, 2. Änd."

- GEBÄUDELÄRMKARTE -

Anlagenlärm durch vorhandenes Parkhaus und

quartierseigene Tiefgarage

Fehlheimer Straße 24

64683 Einhausen
Telefon (06251) 96 46-0

Fax (06251) 96 46-46
E-Mail: Info@Fritz-Ingenieure.de

Maßstab 1:500
0 5 10 15 20 25

m

ANHANG 4.1

Beurteilungspegel
Anlagenlärm, beurteilt nach TA Lärm

Beurteilungszeitraum: Tag (06.00 bis 22.00 Uhr)

Darstellung der maximal belasteten Geschossebene

<= 50 dB(A)

50 < <= 55 dB(A)

55 < <= 60 dB(A): IRW Kerngebiete

60 < <= 65 dB(A)

65 < <= 70 dB(A)

70 < <= 75 dB(A)

75 < <= 80 dB(A)

80 < dB(A)

Legende
Gebäude

Fassadenpunkt (IRW eingehalten)

Parkhaus

Linienquelle (Zufahrt zur Tiefgarage)

Flächenquelle (Parken oberste Ebene)

vorgesehene Bebauung

"Römer-Carree"
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LEO-Center, Parkhaus Nord
(nachts außer Betrieb)

Projekt 14211: Schalltechnische Untersuchung

Stadt Leonberg

Bebauungsplan "Stadtmitte Teil 1, 2. Änd."

- GEBÄUDELÄRMKARTE -

Anlagenlärm durch vorhandenes Parkhaus und

quartierseigene Tiefgarage

Fehlheimer Straße 24

64683 Einhausen
Telefon (06251) 96 46-0

Fax (06251) 96 46-46
E-Mail: Info@Fritz-Ingenieure.de

Maßstab 1:500
0 5 10 15 20 25

m

ANHANG 4.2

Beurteilungspegel
Anlagenlärm, beurteilt nach TA Lärm

Beurteilungszeitraum: lauteste Nachtstd. (22.00 bis 06.00 Uhr)

Darstellung der maximal belasteten Geschossebene

<= 40 dB(A)

40 < <= 45 dB(A)

45 < <= 50 dB(A): IRW Kerngebiete

50 < <= 55 dB(A)

55 < <= 60 dB(A)

60 < <= 65 dB(A)

65 < <= 70 dB(A)

70 < dB(A)

Legende
Gebäude

Fassadenpunkt (IRW eingehalten)

Parkhaus

Linienquelle (Zufahrt zur Tiefgarage)

vorgesehene Bebauung

"Römer-Carree"
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Stadt Leonberg

Bebauungsplan "Stadtmitte Teil 1, 2. Änd."

- LÄRMPEGELBEREICHE IM EG -
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64683 Einhausen
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Fax (06251) 96 46-46
E-Mail: Info@Fritz-Ingenieure.de

Maßstab 1:500
0 5 10 15 20 25

m

ANHANG 5.1

Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß
DIN 18005-1

Lärmpegelbereiche in röm. Zifferen

Geschossebene: EG

I <= 55 dB(A)

55 < II <= 60 dB(A)

60 < III <= 65 dB(A)

65 < IV <= 70 dB(A)

70 < V <= 75 dB(A)

75 < VI <= 80 dB(A)

80 < VII dB(A)

Legende
Gebäude

Fassadenpunkt mit Lärmpegelbereich



VI

VI

VI

V

V

V

IV

IV

III

III

IV

V

98

9

10

2

56

6
1

55

98

9

10

2

98

9

6
1

98

9

lpb01

Projekt 14211: Schalltechnische Untersuchung

Stadt Leonberg

Bebauungsplan "Stadtmitte Teil 1, 2. Änd."

- LÄRMPEGELBEREICHE IM 1.OG -

Fehlheimer Straße 24

64683 Einhausen
Telefon (06251) 96 46-0

Fax (06251) 96 46-46
E-Mail: Info@Fritz-Ingenieure.de

Maßstab 1:500
0 5 10 15 20 25

m

ANHANG 5.2

Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß
DIN 18005-1

Lärmpegelbereiche in röm. Zifferen

Geschossebene: 1.OG

I <= 55 dB(A)

55 < II <= 60 dB(A)

60 < III <= 65 dB(A)

65 < IV <= 70 dB(A)

70 < V <= 75 dB(A)

75 < VI <= 80 dB(A)

80 < VII dB(A)

Legende
Gebäude

Fassadenpunkt mit Lärmpegelbereich



VI

VI

VI

V

IV

IV

V

V

IV

IV

III

III

IV

V

98

9

10

2

56

6
1

55

98

9

10

2

98

9

6
1

98

9

lpb02

Projekt 14211: Schalltechnische Untersuchung

Stadt Leonberg

Bebauungsplan "Stadtmitte Teil 1, 2. Änd."

- LÄRMPEGELBEREICHE IM 2.OG -

Fehlheimer Straße 24

64683 Einhausen
Telefon (06251) 96 46-0

Fax (06251) 96 46-46
E-Mail: Info@Fritz-Ingenieure.de

Maßstab 1:500
0 5 10 15 20 25

m

ANHANG 5.3

Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß
DIN 18005-1

Lärmpegelbereiche in röm. Zifferen

Geschossebene: 2.OG

I <= 55 dB(A)

55 < II <= 60 dB(A)

60 < III <= 65 dB(A)

65 < IV <= 70 dB(A)

70 < V <= 75 dB(A)

75 < VI <= 80 dB(A)

80 < VII dB(A)

Legende
Gebäude

Fassadenpunkt mit Lärmpegelbereich



V

V

V

V

IV

IV

III

III

IV

V

98

9

10

2

56

6
1

55

98

9

10

2

98

9

6
1

98

9

lpb03

Projekt 14211: Schalltechnische Untersuchung

Stadt Leonberg

Bebauungsplan "Stadtmitte Teil 1, 2. Änd."

- LÄRMPEGELBEREICHE IM 3.OG -

Fehlheimer Straße 24

64683 Einhausen
Telefon (06251) 96 46-0

Fax (06251) 96 46-46
E-Mail: Info@Fritz-Ingenieure.de

Maßstab 1:500
0 5 10 15 20 25

m

ANHANG 5.4

Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß
DIN 18005-1

Lärmpegelbereiche in röm. Zifferen

Geschossebene: 3.OG

I <= 55 dB(A)

55 < II <= 60 dB(A)

60 < III <= 65 dB(A)

65 < IV <= 70 dB(A)

70 < V <= 75 dB(A)

75 < VI <= 80 dB(A)

80 < VII dB(A)

Legende
Gebäude

Fassadenpunkt mit Lärmpegelbereich



V

V

V

V

IV

IV

III

III

IV

IV

98

9

10

2

56

6
1

55

98

9

10

2

98

9

6
1

98

9

lpb04

Projekt 14211: Schalltechnische Untersuchung

Stadt Leonberg

Bebauungsplan "Stadtmitte Teil 1, 2. Änd."

- LÄRMPEGELBEREICHE IM 4.OG -

Fehlheimer Straße 24

64683 Einhausen
Telefon (06251) 96 46-0

Fax (06251) 96 46-46
E-Mail: Info@Fritz-Ingenieure.de

Maßstab 1:500
0 5 10 15 20 25

m

ANHANG 5.5

Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß
DIN 18005-1

Lärmpegelbereiche in röm. Zifferen

Geschossebene: 4.OG

I <= 55 dB(A)

55 < II <= 60 dB(A)

60 < III <= 65 dB(A)

65 < IV <= 70 dB(A)

70 < V <= 75 dB(A)

75 < VI <= 80 dB(A)

80 < VII dB(A)

Legende
Gebäude

Fassadenpunkt mit Lärmpegelbereich



V

V

V

V

IV

IV

III

III

IV

IV

98

9

10

2

56

6
1

55

98

9

10

2

98

9

6
1

98

9

lpb05

Projekt 14211: Schalltechnische Untersuchung

Stadt Leonberg

Bebauungsplan "Stadtmitte Teil 1, 2. Änd."

- LÄRMPEGELBEREICHE IM 5.OG -

Fehlheimer Straße 24

64683 Einhausen
Telefon (06251) 96 46-0

Fax (06251) 96 46-46
E-Mail: Info@Fritz-Ingenieure.de

Maßstab 1:500
0 5 10 15 20 25

m

ANHANG 5.6

Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß
DIN 18005-1

Lärmpegelbereiche in röm. Zifferen

Geschossebene: 5.OG

I <= 55 dB(A)

55 < II <= 60 dB(A)

60 < III <= 65 dB(A)

65 < IV <= 70 dB(A)

70 < V <= 75 dB(A)

75 < VI <= 80 dB(A)

80 < VII dB(A)

Legende
Gebäude

Fassadenpunkt mit Lärmpegelbereich



V

V

V

V

IV

IV

III

III

IV

IV

98

9

10

2

56

6
1

55

98

9

10

2

98

9

6
1

98

9

lpb06

Projekt 14211: Schalltechnische Untersuchung

Stadt Leonberg

Bebauungsplan "Stadtmitte Teil 1, 2. Änd."

- LÄRMPEGELBEREICHE IM 6.OG -

Fehlheimer Straße 24

64683 Einhausen
Telefon (06251) 96 46-0

Fax (06251) 96 46-46
E-Mail: Info@Fritz-Ingenieure.de

Maßstab 1:500
0 5 10 15 20 25

m

ANHANG 5.7

Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß
DIN 18005-1

Lärmpegelbereiche in röm. Zifferen

Geschossebene: 6.OG

I <= 55 dB(A)

55 < II <= 60 dB(A)

60 < III <= 65 dB(A)

65 < IV <= 70 dB(A)

70 < V <= 75 dB(A)

75 < VI <= 80 dB(A)

80 < VII dB(A)

Legende
Gebäude

Fassadenpunkt mit Lärmpegelbereich



V

V

V

V

IV

III

III

III

IV

IV

98

9

10

2

56

6
1

55

98

9

10

2

98

9

6
1

98

9

lpb07

Projekt 14211: Schalltechnische Untersuchung

Stadt Leonberg

Bebauungsplan "Stadtmitte Teil 1, 2. Änd."

- LÄRMPEGELBEREICHE IM 7.OG -

Fehlheimer Straße 24

64683 Einhausen
Telefon (06251) 96 46-0

Fax (06251) 96 46-46
E-Mail: Info@Fritz-Ingenieure.de

Maßstab 1:500
0 5 10 15 20 25

m

ANHANG 5.8

Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß
DIN 18005-1

Lärmpegelbereiche in röm. Zifferen

Geschossebene: 7.OG

I <= 55 dB(A)

55 < II <= 60 dB(A)

60 < III <= 65 dB(A)

65 < IV <= 70 dB(A)

70 < V <= 75 dB(A)

75 < VI <= 80 dB(A)

80 < VII dB(A)

Legende
Gebäude

Fassadenpunkt mit Lärmpegelbereich



  

 Bankverbindung: 

 Bezirkssparkasse Bensheim 
 BLZ 509 500 68 Konto-Nr. 100 4209 
 Handelsreg. Darmstadt HRB Nr. 24268 
14211-VSS-1 Stellungnahme 01.doc Geschäftsführer: Dipl.-Phys. Peter Fritz 

 
 
 
 
FRITZ GmbH  Fehlheimer Str. 24  64683 Einhausen 

 
Stadtverwaltung Leonberg 
Herrn Köppe  
Belforter Platz 1 
 
71229 Leonberg 
 
 
 
per E-Mail: kop@leonberg.de 
   
  4. September 2014 
 
 

Bebauungsplan „Stadtmitte Teil 1 – 2. Änderung – Nördlich Römerstraße“; 

Nachtrag zur Schalltechnischen Untersuchung 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Köppe,  

 

im Nachgang zu den Schalltechnischen Untersuchungen, Bericht Nr. 14211-VSS-1 

und Bericht Nr. 14166-VSS-1, erhalten Sie beiliegend die Ergänzungen, betreffend 

die Ermittlung der Geräuscheinwirkungen des Straßenverkehrs im Plangebiet bei 

freier Schallausbreitung, d. h. ohne die nach den Vorgaben des Bebauungsplans 

mögliche, jedoch nicht zwingend umsetzende Gebäudestruktur. 

 

Für die Untersuchungen wurde auf das Schallausbreitungsmodell aus den o. g. Un-

tersuchungen zurückgegriffen. Die verwendeten schalltechnischen Parameter zur 

Ermittlung der Geräuschemissionen des Straßenverkehrs sowie die Ausbreitungs-

bedingungen sind dort ausführlich beschrieben. 

 

Die Ermittlung der Geräuscheinwirkungen im Plangebiet erfolgt bei freier Schal-

lausbreitung, wobei auch das vorhandene Gebäude „LEO 2000“ unberücksichtigt 

bleibt. Dabei wurde zunächst untersucht, in welcher Höhe über Gelände die höchs-

ten Geräuscheinwirkungen im Plangebiet zu erwarten sind. Die aus schalltechni-

scher Sicht ungünstigste Höhe beträgt im vorliegenden Fall ca. 8 m über Gelände. 
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Die Geräuscheinwirkungen in dieser Höhe sind in Schallimmissionsplänen in An-

hang 6.1 für den Beurteilungszeitraum Tag (06.00 bis 22.00 Uhr) und in An-

hang 6.2 für den Beurteilungszeitraum Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr) wiedergegeben. 

 

Das Plangebiet ist als Kerngebiet (MK) eingestuft. Wie Anhang 6.1 und 6.2 zeigen, 

werden die Orientierungswerte nach dem Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 „Schallschutz 

im Städtebau“  

 

OWMK,Tag/Nacht = 65 / 55 dB(A) 

 

bei freier Schallausbreitung im größten Teil des Plangebiets um bis zu 

 

∆-Lr,Tag/Nacht = + 9 / + 12 dB(A) 

 

überschritten. Damit sind Maßnahmen zum Schutz vor dem Straßenverkehrslärm 

im Plangebiet erforderlich. Da aktive Maßnahmen (Lärmschutzwände) im Plange-

biet aufgrund der geringen Abstände der Baugrenzen zu den Straßenverkehrswe-

gen aus städtebaulichen Gründen nicht errichtet werden können, wird empfohlen, 

den Schallschutz im Bebauungsplan durch ergänzende passive Schutzmaßnahmen 

zu gewährleisten. 

 

Für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen ge-

genüber Außenlärm werden nach DIN 4109, Tabelle 8, verschiedene Lärmpegelbe-

reiche zu Grunde gelegt, denen die jeweils zu erwartenden „maßgeblichen Außen-

lärmpegel“ zuzuordnen sind. Gemäß den Definitionen unter Ziffer 5.5.2 der DIN 

4109 bestimmt sich der „maßgebliche Außenlärmpegel“ bei Straßenverkehrslärm 

aus dem Beurteilungspegel für den Tagzeitraum (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) nach 

DIN 18005-1, wobei zu den errechneten Werten 3 dB(A) zu addieren sind. 

 

In Anhang 7 sind die erforderlichen Lärmpegelbereiche dargestellt, wie sie sich 

anhand des „maßgeblichen Außenlärmpegels“ für den Tag ergeben. Diese dienen 

als Grundlage zur Dimensionierung des passiven Schallschutzes in Wohnräumen. 

Wie die Darstellungen zeigen, ergeben sich im Plangebiet die 

Lärmpegelbereiche IV bis VI 

 

als Maximalanforderung. Diese Lärmpegelbereiche sind den straßenzugewandten 

Gebäudefassaden zuzuordnen. Nach Ziffer 5.5.1 der DIN 4109 darf der maßgebli-

che Außenlärmpegel für die von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandten Ge-

bäudeseiten ohne besonderen Nachweis bei offener Bebauung um 5 dB(A) und bei 

geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10 dB(A) vermindert werden. 
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Sollten Sie zu unseren Ausführungen Rückfragen haben, stehen wir Ihnen hierzu 

gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

FRITZ GmbH 
Beratende Ingenieure VBI 
 
 
 
i. A. Dipl.-Ing. Klaus Dietrich 
 
 
Anlage 
 
Anhang 6.1 
Anhang 6.2 
Anhang 7 
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- SCHALLIMMISSIONSPLAN -

Freie Schallausbreitung im Plangebiet
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ANHANG 6.1

Beurteilungspegel
Straßenverkehrslärm, beurteilt nach DIN 18.005

Beurteilungszeitraum: Tag (06.00 bis 22.00 Uhr)

Darstellung der maximal belasteten Geschossebene

(ca. 8 m über Gelände)

<= 45 dB(A)

45 < <= 50 dB(A)

50 < <= 55 dB(A): OW Allgemeine Wohngebiete

55 < <= 60 dB(A): OW Mischgebiete

60 < <= 65 dB(A): OW Kerngebiete

65 < <= 70 dB(A)

70 < <= 75 dB(A)

75 < dB(A)

Legende

Rechengebiet Lärm

Emission Straße

Signalanlage

Vorhandene Gebäude

vorgesehene Bebauung

"Römer-Carree"
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Abkürzungsverzeichnis 
 

BauNVO Baunutzungsverordnung 

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BVerwG  Bundesverwaltungsgericht 

ΔL Pegeldifferenz [dB(A)] 

dB(A) Dezibel (mit A-Bewertung) 

DTV durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke [Kfz/24 h] 

IRW Immissionsrichtwert nach TA Lärm [dB(A)] 

Kfz Kraftfahrzeug 

KD Durchfahrtsanteil 

Lkw Lastkraftwagen 

Lm,E Emissionspegel [dB(A)] 

LNStd Lauteste Nachtstunde  

LPB Lärmpegelbereich 

Lr Beurteilungspegel [dB(A)] 

Lw anlagenbezogener Schallleistungspegel [dB(A)] 

Lw,max Spitzen-Schallleistungspegel [dB(A)] 

L’w längenbezogener Schallleistungspegel [dB(A)/m] 

L“w flächenbezogener Schallleistungspegel [dB(A)/m²] 

n Anzahl [-] 

N Anzahl Pkw-Fahrbewegungen (Parken) [-] 

OW Orientierungswert gemäß DIN 18005-1 [dB(A)] 

p Anteil Schwerlastverkehr > 2,8 t [%] 
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1 Zusammenfassung 

Die schalltechnischen Untersuchungen zum Bebauungsplan „Stadtmitte 

Teil 1 – 2. Änderung – nördlich Römerstraße“ der Stadt Leonberg haben 

zu folgenden Ergebnissen geführt: 

 

 Innerhalb des Plangebietes besteht eine Vorbelastung durch Ver-

kehrslärm, hervorgerufen insbesondere durch die unmittelbar an 

den Geltungsbereich angrenzenden Straßenverkehrswege.  

 

 Hinsichtlich des Verkehrslärms ergeben sich maximale Beurtei-

lungspegel mit 

 

Lr,Tag/Nacht= 72 / 63 dB(A) 

am Tag / in der Nacht. Die schalltechnischen Orientierungswerte für 

Mischgebiete gemäß DIN 18005-1 /2/ werden demgemäß um bis zu 

 

ΔLr,Tag/Nacht= + 12 / + 13 dB(A) 

am Tag / in der Nacht überschritten.  

 

 Aufgrund der gegebenen Abstandsverhältnisse ist die Errichtung 

von Schallschutzwänden aus städtebaulichen Gründen nicht mög-

lich. Aktive Maßnahmen scheiden daher zur Konfliktminimierung 

aus. Es wird empfohlen die Konflikte im vorliegenden Fall mit passi-

ven Schallschutzmaßnahmen zu lösen. 

 

 Im Bebauungsplan sind grundsätzlich geeignete Festsetzungen 

zum passiven Schallschutz zu treffen. Hierbei sind die Fassaden 

den Lärmpegelbereichen I - V zuzuordnen. Für die Gebäudefas-

saden, für die ein konkretes Erfordernis passiver Schallschutzmaß-

nahmen besteht, wird zusätzlich der Einbau schallgedämmter Lüf-

tungselemente vorgesehen. Der Einbau solcher Lüftungselemente 

ist ab dem Lärmpegelbereich III empfehlenswert, ab dem Lärmpe-

gelbereich IV zwingend erforderlich. 

 

 Hinsichtlich der Einwirkungen durch Anlagenlärmimmissionen auf 

Grund des vorhandenen Parkhauses und der neu zu errichtenden 
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Tiefgarage ergeben sich an den zur Tiefgaragenzufahrt am nächs-

ten gelegenen Immissionsorten maximale Beurteilungspegel mit 

 

Lr,Tag/Nacht= 51 / 33 dB(A) 

am Tag / in der lautesten Nachtstunde. Die maßgebenden Immissi-

onsrichtwerte der TA Lärm werden demzufolge an allen Immission-

sorten eingehalten bzw. unterschritten. Damit sind auf Grund des 

Anlagenlärms keine Immissionskonflikte zu erwarten. 

 

2 Sachverhalt und Aufgabenstellung 

Die Stadt Leonberg beabsichtigt, den Bebauungsplan „Stadtmitte, Teil 1“ 

zu ändern, um die Realisierung mehrerer Gebäude („Römer-Carree“) mit 

Wohnen, Dienstleistungseinrichtungen und einer quartierseigenen Tiefga-

rage auf der Nordseite der Römerstraße zu ermöglichen. Der Titel der Be-

bauungsplanänderung lautet „Stadtmitte, Teil 1 – 2. Änderung Bereich 

nördlich der Römerstraße“. 

 

Der Planbereich liegt im unmittelbaren Stadtzentrum von Leonberg und 

umfasst das Gebiet nördlich der Römerstraße bis zur Walter-Flex-Straße. 

Es handelt sich um einen Bereich, der im westlichen Teil durch das mehr-

geschossige Wohn- und Geschäftshaus Eltinger Straße 61 – LEO 2000 –

geprägt wird und im östlichen Teil um einen Bereich, der sich als minder-

genutztes und aufgrund der großflächigen vorhandenen Parkierungsanla-

ge städtebaulich nicht attraktives Areal darstellt. 

 

Für das Plangebiet besteht der rechtskräftige Bebauungsplan „Stadtmitte, 

Teil 1“ aus dem Jahr 1972, der für das geplante Vorhaben Kerngebiet 

nach § 7 BauNVO 1968 festsetzt. 

 

Ziel des Bebauungsplans ist es, neben der Anwendung der aktuellen 

BauNVO 1990, das Gebiet nördlich der Römerstraße auf der Grundlage 

des vorgelegten Investorenkonzeptes teilweise neu zu ordnen, um eine 

nachhaltige Aufwertung und Stärkung des Stadtzentrums als Einzelhan-

dels-, Dienstleistungs- und Wohnstandort zu erreichen. 
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Entlang der Römerstraße sieht der Vorentwurf für das „Römer-Carree“ im 

Norden entlang der Walter-Flex-Straße 4 viergeschossige Staffelgebäude 

(WF1 bis WF4) und im Süden entlang der Römerstraße 3 sechsgeschos-

sige Staffelgebäude (R1 bis R3) vor. Verbunden sind drei der im Norden 

gelegenen Gebäude (WF1, WF2 und WF4) mit jeweils einem Gebäude im 

Süden des Gebietes durch einen eingeschossigen Baukörper. Nur das 

Haus WF3 steht für sich. Die Parkierung erfolgt in einer Tiefgarage, die 

von der Römerstraße erschlossen wird. Sie dient sowohl dem geplanten 

Neubau als auch den Eigentümern des „LEO 2000“ (notwendige Stellplät-

ze nach der Landesbauordnung). 

 

Auf das Plangebiet wirken Geräuschimmissionen aus Verkehrslärm durch 

die unmittelbar angrenzenden Straßen ein. Geräuschimmissionen sind 

auch von dem südlich der Römerstraße gelegenen, dem Einkaufszentrum 

zugeordneten Parkhaus sowie von der Zufahrt der im Bauvorhaben „Rö-

mer-Carree“ vorgesehenen Tiefgaragen-Ein- und Ausfahrt zu erwarten. 

 

Es ist daher erforderlich, die Immissionssituation durch Verkehrslärm am 

geplanten Bauvorhaben „Römer-Carree“ zu ermitteln und hinsichtlich der 

schalltechnischen Anforderungen für den Städtebau (DIN 18005) zu beur-

teilen. Soweit Überschreitungen der Orientierungswerte zu erwarten sind, 

sind geeignete Maßnahmen zur Lärmminderung vorzusehen. 

 

Weiterhin entstehen durch die vorhandenen und vorgesehenen Parkie-

rungsanlagen Geräuschimmissionen am Bauvorhaben sowie ggf. an vor-

handenen schutzwürdigen Nutzungen in der Umgebung, die hinsichtlich 

der schalltechnischen Anforderungen der TA Lärm zu beurteilen sind. 

3 Bearbeitungsgrundlagen 

3.1 Rechtsgrundlagen und Regelwerke 

Der durchgeführten schalltechnischen Untersuchung liegen die folgenden 

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Regelwerke zugrunde: 

/1/ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vor-

gänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in der aktuell 

gültigen Fassung 
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/2/ DIN 18005, Teil 1 „Schallschutz im Städtebau – Grundlagen und 

Hinweise für die Planung“, Juli 2002 

/3/ Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1 „Schallschutz im Städtebau – Be-

rechnungsverfahren: Schalltechnische Orientierungswerte für die 

städtebauliche Planung“, Mai 1987 

/4/ DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau – Anforderungen und Nach-

weise“, November 1989 

/5/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-90, Ausgabe 

1990, eingeführt durch das allgemeine Rundschreiben Straßenbau 

Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 des Bundesministers für Verkehr, StB 

11/14.86.22-01/25 Va 90 

/6/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immis-

sionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

– TA-Lärm) vom 26. August 1998, in Kraft seit 01. November 1998 

/7/ DIN ISO 9613-2 „Akustik – Dämpfung des Schalls bei der Ausbrei-

tung im Freien, Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren“, Okto-

ber 1999 

/8/ VDI-Richtlinie 3760 „Berechnung und Messung der Schallausbrei-

tung in Arbeitsräumen“, Februar 1996 

/9/ DIN EN 12354-4 „Bauakustik – Berechnung der akustischen Eigen-

schaften von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften, Teil 4: 

Schallübertragung von Räumen ins Freie“, April 2001 

/10/ Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schalle-

missionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen so-

wie von Parkhäusern und Tiefgaragen 6. überarbeitete Aufla-

ge2007, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg 

3.2 Planunterlagen 

Zur Bearbeitung standen nachfolgende Planunterlagen und Schriftsätze 

zur Verfügung: 
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/11/ Stadt Leonberg, Beschlussvorschlag zum Bebauungsplan „Stadt-

mitte Teil 1 – 2. Änderung: Bereich nördlich der Römerstraße“, vom 

24.08.2012 

/12/ Stadt Leonberg: Präsentation zum Städtebaulichen Entwurf zum 

Bebauungsplan „Stadtmitte Teil 1 - 2. Änderung im Bereich nördlich 

der Römerstraße“, mit Vorentwürfen zum Lageplan, Ansichten, 

Grundrisse (2. UG bis 5. OG) und Querschnitte, Re2area GmbH, 

Stand 03.12.2015 

/13/ Auszüge aus: VERKEHRSUNTERSUCHUNG STADTMITTE 

LEONBERG, Verkehrsanalyse 2013, Planungsgruppe Kölz GmbH, 

Ludwigsburg, Stand 2013 

/14/ Angaben der Stadt Leonberg zum Verkehrsaufkommen des Park-

hauses LEO-Center vom 14.05.2014 

4 Anforderungen an den Schallschutz 

4.1 Städtebauliche Planungen 

Gemäß § 50 BImSchG /1/ sind die für eine bestimmte Nutzung vorgese-

henen Flächen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen einan-

der so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die aus-

schließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf 

sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden. 

Voraussetzung hierfür ist die Beachtung allgemeiner schalltechnischer 

Grundregeln bei der städtebaulichen Planung und deren rechtzeitige Be-

rücksichtigung in den Verfahren zur Aufstellung der Bauleitpläne (Flä-

chennutzungsplan, Bebauungsplan) sowie bei anderen raumbezogenen 

Fachplanungen. Nachträglich lassen sich wirksame Schallschutzmaß-

nahmen vielfach nicht oder nur mit Schwierigkeiten und erheblichen Kos-

ten durchführen.  

 

Das Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 /3/ enthält Orientierungswerte für die Be-

urteilungspegel, die vorrangig Bedeutung für die Planung von Baugebieten 

mit schutzbedürftigen Nutzungen haben. Die Einhaltung der Orientie-

rungswerte oder deren Unterschreitung ist wünschenswert, um die mit der 

Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche 

verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen 
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zu erfüllen. Eine Zusammenstellung der Orientierungswerte für unter-

schiedliche Lärmarten (Verkehrslärm, Gewerbelärm) und unterschiedliche 

Gebietsnutzungen findet sich in Tabelle 1.  

 

Tabelle 1 Orientierungswerte gemäß DIN 18005-1, Beiblatt 1 /3/ 

Zeile Gebietsnutzung 

Orientierungswerte [dB(A)[ 

Tag 

Nacht 

Verkehrslärm 

Industrie-, 

Gewerbe- und 

Freizeitlärm 

1 Reine Wohngebiete (WR) 

Wochenendhausgebiete 

Ferienhausgebiete 

50 40 35 

2 Allgemeine Wohngebiete (WA) 

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 

Campingplatzgebiete 

55 45 40 

3 Friedhöfe 

Kleingartenanlagen 

Parkanlagen 

55 55 55 

4 Dorfgebiete (MD) 

Mischgebiete (MI) 
60 50 45 

5 Kerngebiete (MK) 

Gewerbegebiete (GE) 
65 55 50 

6 Sondergebiete,  

soweit sie schutzbedürftig sind,  

je nach Nutzungsart 

45 – 65 35 – 65 

7 Industriegebiete (GI) Für Industriegebiete kann – soweit keine 

Gliederung nach § 1 Abs. 4 und 9 BauNVO 

erfolgt – kein Orientierungswert angegeben 

werden. Die Schallemission der Industrie-

gebiete ist nach DIN 18005-1 zu bestim-

men. 

 

Die Orientierungswerte gelten ausschließlich in der städtebaulichen Pla-

nung und nicht für die Zulassung von Einzelvorhaben oder den Schutz 

einzelner Objekte. Bereits die Bezeichnung „Orientierungswert“ deutet an, 

dass es sich hierbei nicht um verbindliche Grenzwerte handelt. Der Belang 

des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erforderli-

chen Abwägung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben 

anderen Belangen zu beachten. Die Abwägung kann in bestimmten Fäl-

len, bei Überwiegen anderer Belange, auch zu einer entsprechenden Zu-

rückstellung des Schallschutzes führen. 
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Gerade in vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Be-

bauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich 

die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung 

mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen wer-

den soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich 

durch andere geeignete Maßnahmen, zum Beispiel geeignete Gebäude-

anordnung und Grundrissgestaltung, vorgesehen und planungsrechtlich 

abgesichert werden. 

 

Das Bauvorhaben liegt im zukünftigen Mischgebiet (MI). Demzufolge gel-

ten im vorliegenden Fall die schalltechnischen Orientierungswerte gemäß 

Tabelle 1, Zeile 4. 

4.2 Schallschutz im Hochbau 

Sofern durch aktive Maßnahmen, das heißt durch die Errichtung von 

Lärmschutzwänden oder -wällen, keine günstige Umfeldsituation geschaf-

fen werden kann, können aufgrund besonderer städtebaulicher Rahmen-

bedingungen – zum Schutz vor Verkehrslärmimmissionen alternativ oder 

ergänzend zu aktiven Schallschutzmaßnahmen – passive Schutzmaß-

nahmen in Erwägung gezogen werden. Durch bauliche Vorkehrungen am 

Gebäude kann sichergestellt werden, dass zumindest der Aufenthalt in-

nerhalb von Gebäuden und bei geschlossenen Fenstern frei von erhebli-

chen Belästigungen durch Verkehrslärm ist. 

 

Gemäß DIN 4109 /4/ sind Gebäude bei einer gegebenen Außenlärmbelas-

tung so herzustellen, dass die Fassadenbauteile die Anforderungen an die 

Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach Tabelle 8 der DIN 4109 er-

füllen. Die Anforderungen an das resultierende Luftschalldämm-Maß von 

Außenbauteilen sind in Tabelle 2 zusammengefasst. 
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Tabelle 2 Anforderungen an Außenbauteile gemäß DIN 4109  

 

Spalte 
1 2 3 4 5 

   Raumarten 

Zeile 
Lärm- 

pegel-

bereich 

„Maßgeb- 

licher 

Außenlärm- 

pegel“ 

Bettenräume 

in Kranken-

anstalten u. 

Sanatorien 

Aufenthaltsräume in 

Wohnungen, Über-

nachtungsräume in 

Beherbergungsstät-

ten, Unterrichts-

räume u.ä. 

Büroräume
1)

 

u. ä. 

  [dB(A)] erf. R’w,res des Außenbauteils [dB] 

1 I bis 55 35 30 - 

2 II 56 bis 60 35 30 30 

3 III 61 bis 65 40 35 30 

4 IV 66 bis 70 45 40 35 

5 V 71 bis 75 50 45 40 

6 VI 76 bis 80 2) 50 45 

7 VII > 80 2) 2) 50 
1)

 An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der 

in den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innen-

raumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 
2)

 Die Anforderungen sind hier auf Grund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

 

Für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbau-

teilen gegenüber Außenlärm werden die in Tabelle 2  angegebenen 

Lärmpegelbereiche zugrunde gelegt. Entsprechend der Zuordnung zu ei-

nem Lärmpegelbereich ergibt sich eine Anforderung an das erforderliche 

resultierende Luftschalldämm-Maß des Außenbauteiles.  

 

Bei der Interpretation des „maßgeblichen Außenlärmpegels“ gemäß 

DIN 4109 /4/ ist zu berücksichtigen, dass sich dieser durch Addition von 

3 dB zum Mittelungspegel für einen Bezugspunkt vor der Fassade ergibt. 

Diese Definition hat den Zweck, die geringere Luftschalldämmung von 

Fassadenbauteilen, insbesondere von Fenstern, bei gerichtetem Schal-

leinfall, wie dies bei Verkehrslärmimmissionen der Fall ist, zu berücksichti-

gen. Die in Prüfzeugnissen ausgewiesenen Luftschalldämmwerte von 

Fassadenbauteilen geben stets die Dämmwirkung im diffusen Schallfeld 

an. Da bei typischen Verkehrslärmszenarien ein gerichteter Schalleinfall 

erfolgt, ist entweder ein Abschlag auf die Dämmwirkung oder ein Zuschlag 

auf den Immissionswert vorzunehmen. In der DIN 4109 erfolgt letzteres. 
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4.3 Besonderheiten bei Anlagengeräuschen 

Die 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) /6/ 

dient zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen durch Geräusche. Sie gilt für Anlagen, die als 

genehmigungsbedürftige oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen, zu 

denen auch private Parkierungsanlagen zählen, den Anforderungen des 2. 

Teils des BImSchG unterliegen. Derartige Anlagen sind so zu betreiben, 

dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem 

Stand der Technik vermeidbar sind (Vermeidungsgebot) und dass unver-

meidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß zu be-

schränken sind (Mindestmaßgebot).  

 

Die zum Bauvorhaben zählende Tiefgarage stellt aus Sicht des Immissi-

onsschutzes eine "Anlage" dar. Daher wird diese im Zusammenhang mit 

der Erörterung der Belange des Immissionsschutzes stets als "Anlage" 

bezeichnet. 

 

Zur Wahrung des Schallimmissionsschutzes im Umfeld von Anlagen ist 

sicherzustellen, dass die Summe aller Geräuscheinwirkungen (Gesamtbe-

lastung) aus allen auf einen Ort einwirkenden Anlagen im Sinne des § 3 

Bundes-Immissionsschutzgesetz den gültigen Immissionsrichtwert nicht 

übersteigt. Der Beurteilungspegel der Gesamtbelastung LG setzt sich 

gemäß A.1.2 TA Lärm zusammen aus den Beurteilungspegeln der Vorbe-

lastung LV und der Zusatzbelastung LZ.  

 

 ZV LL

GL 


1010
101010

,,lg  

 

Die Vorbelastung ist gemäß TA Lärm definiert als die Belastung eines 

Ortes mit Geräuschimmissionen von allen Anlagen, für die die TA Lärm 

gilt ohne den Immissionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage. Im vorlie-

genden Fall ist dies das vorhandene Parkhaus. 

 

Die Zusatzbelastung ist definitionsgemäß der Immissionsbeitrag, der an 

einem Immissionsort durch die zu beurteilende Anlage hervorgerufen wird.  

 

Die vorliegende Schallimmissionsprognose befasst sich mit der Ermittlung 

der Gesamtbelastung, die aus dem Betrieb der beiden Anlagen resultieren 

wird. 
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Da grundsätzlich die Immissionsrichtwerte der TA Lärm in baurechtlichen 

und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie bei ge-

gebenenfalls auftretenden Beschwerden von Anliegern anzuwenden sind, 

ist es zu empfehlen, die Belange des Schallschutzes bereits im Rahmen 

der Bebauungsplanung auf Grundlage der TA Lärm zu beurteilen. Diese 

räumt nicht – wie das Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 – die Möglichkeit einer 

umfassenden Abwägung der Belange des Schallschutzes ein. Auch eine 

Zurückstellung schalltechnischer Belange gegenüber anderen städtebauli-

chen Belangen sieht die TA Lärm nicht vor.  

Die TA Lärm benennt Immissionsrichtwerte (IRW) für den Beurteilungs-

pegel, bei deren Einhaltung davon auszugehen ist, dass weder Gefahren 

noch erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allge-

meinheit oder die Nachbarschaft durch Geräuscheinwirkungen vorliegen.  

Grundsätzlich gilt bei der Beurteilung von Geräuscheinwirkungen tags ein 

16-stündiger Beurteilungszeitraum von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Maßge-

bend für die Beurteilung der Nacht zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr ist 

die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu 

beurteilende Anlage relevant beiträgt, die so genannte lauteste Nacht-

stunde.  

Die TA Lärm weist Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb 

von Gebäuden und – soweit schutzwürdige Nutzungen mit der Anlage 

baulich verbunden sind – innerhalb von Gebäuden aus. Ferner sind Im-

missionsrichtwerte für seltene Ereignisse genannt und Vorgehensweisen 

zur Berücksichtigung tieffrequenter Geräusche sowie von Verkehrsgeräu-

schen definiert. 

In Tabelle 3 sind die Immissionsrichtwerte dokumentiert, die bei bebauten 

Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom 

Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes einzuhal-

ten sind. Bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Ge-

bäude mit schutzbedürftigen Räumen enthalten, ist der Immissionsricht-

wert auf den am stärksten betroffenen Rand der Fläche zu beziehen, wo 

nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räu-

men errichtet werden dürfen.  
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Tabelle 3 Immissionsrichtwerte gemäß Ziffer 6.1 der TA Lärm  

 

Zeile Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte [dB(A)] 

  tags nachts 

1 Industriegebiete (GI) 70 70 

2 Gewerbegebiete (GE) 65 50 

3 

Mischgebiete (MI) 

Kerngebiete (MK) 

Dorfgebiete (MD) 

60 45 

4 
Allgemeine Wohngebiete (WA) 

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 
55 40 

5 Reine Wohngebiete (WR) 50 35 

6 Kurgebiete, Krankenhäuser 45 35 

 

Die Art der in Tabelle 3 bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt 

sich gemäß Ziffer 6.6 der TA Lärm aus den Festsetzungen in Bebauungs-

plänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen für Gebiete 

und Einrichtungen, sowie Gebiete und Einrichtungen für die keine Fest-

setzungen bestehen, sind entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu beur-

teilen. 

Für Gebietsnutzungen der Zeilen 4 bis 6 der Tabelle 3 sind gemäß TA 

Lärm Zuschläge bei der Ermittlung des Beurteilungspegels in den frühen 

Morgen- und späten Abendstunden zu erheben, um die erhöhte Störwir-

kung von Geräuschen zu berücksichtigen. Der Zuschlag beträgt 6 dB(A) 

und ist auf folgende Teilzeiten zu erheben: 

 

 an Werktagen: 06.00 bis 07.00 Uhr, 

20.00 bis 22.00 Uhr, 

 

 an Sonn- und Feiertagen: 06.00 bis 09.00 Uhr, 

13.00 bis 15.00 Uhr, 

20.00 bis 22.00 Uhr. 

 

Einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte 

am Tag um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 

20 dB(A) überschreiten.  

 

Das Bauvorhaben liegt in einem Mischgebiet. Demzufolge gelten im vor-

liegenden Fall die schalltechnischen Immissionswerte gemäß Tabelle 3, 

Zeile 3. 
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5 Arbeitsgrundsätze und Vorgehensweise 

Schalltechnische Untersuchungen im Zusammenhang mit der städtebauli-

chen Planung oder zur Immissionsprognose bei geplanten Infrastruktur-

maßnahmen und Anlagen erfolgen im Allgemeinen auf der Grundlage von 

Schallausbreitungsberechnungen. 

5.1 Grundlagen 

Die Berechnungen zum Straßenverkehrslärm werden nach den Richtlinien 

für den Lärmschutz an Straßen RLS-90 /5/ durchgeführt. Auf diese Be-

rechnungsverfahren wird in der DIN 18005-1 normativ verwiesen. Da das 

Verfahren den gegenwärtigen Stand der Technik hinsichtlich der Ermitt-

lung von Geräuschemissionen und Immissionen an Verkehrswegen ent-

spricht, wird es grundsätzlich auch im Rahmen der städtebaulichen Pla-

nung herangezogen.  

 

Die Berechnungen zum Parkplatzlärm des vorhandenen Parkhauses wer-

den wie folgt durchgeführt: 

 

Um die einzelnen Parkebenen des Parkhauses realitätsnah zu modellie-

ren sowie Reflexion und Absorption im Innenraum angemessen abbilden 

und wirksame Schallschutzmaßnahmen berücksichtigen zu können, wer-

den die einzelnen Parkdecks als Hallen (Flachräume) abgebildet. Die 

Fahrzeuggeräusche im Inneren werden nach der Parkplatzlärmstudie 

2007 /10/ ermittelt. Der Innenpegel bestimmt sich gemäß VDI 3760 /8/, 

wobei die Absorptionseigenschaften der Wände, des Bodens sowie der 

Decke berücksichtigt werden. Die Schallabstrahlung des Gebäudes wird 

nach DIN 12354-4 /9/ berechnet. Die Fassaden der einzelnen Parkebenen 

bestehen aus massiven Betonbrüstungen und zu ca. 2/3 aus Öffnungen. 

Das oberste Parkdeck ist nicht überdacht. Die Parkplätze auf dem Dach 

des Parkhauses werden zusätzlich als Flächenschallquellen berücksich-

tigt. 

 

Die Berechnungen zur Zufahrt der quartierseigenen Tiefgarage werden 

nach der Parkplatzlärmstudie 2007 /10/ durchgeführt. 

 

Die durch die Parkierungsanlagen verursachten Geräuscheinwirkungen 

werden an den Fassaden der nächstgelegenen schutzwürdigen Nutzun-
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gen berechnet sowie die Einhaltung der Belange des Immissionsschutzes 

geprüft und nachgewiesen.  

5.2 Schallausbreitungsberechnungen 

Ausgangspunkt der schalltechnischen Berechnungen ist die Erstellung 

von Schallquellen- und Ausbreitungsmodellen. 

 

Für die Ermittlung der Geräuscheinwirkungen an den im Plangebiet vorge-

sehenen schutzwürdigen Nutzungen werden neben den vorhandenen und 

geplanten Baukörpern für die Aufgabenstellung „Verkehrslärm am Bau-

vorhaben“ als maßgebliche Verkehrslärmemittenten die umliegenden 

Straßenverkehrswege, bzw. für die Aufgabenstellung „Parkplatzlärm am 

Bauvorhaben“ das vorhandene Parkhaus sowie die vorgesehene Tiefga-

ragenzufahrt in das Modell einbezogen. 

 

Ein Übersichtslageplan einschließlich der geplanten Bebauung mit allen 

relevanten Lärmquellen, ihren Bezeichnungen und sonstigen schalltech-

nisch relevanten Parametern findet sich in Anhang 1.  

 

Die Dokumentation der Geräuscheinwirkungen am Bauvorhaben erfolgt 

für beide Beurteilungszeiträume (Tag 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Nacht 

22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) anhand von Beurteilungspegeln für die maximal 

belastete Geschossebene in Form von Gebäudelärmkarten. Runde Sym-

bole kennzeichnen hierbei eine Einhaltung oder Unterschreitung der jewei-

ligen Anforderungswerte, Dreiecke eine Überschreitung. 

 

Die Geräuscheinwirkungen auf Grund der Parkierungsanlagen werden an 

den Südfassaden des Bauvorhabens für beide Beurteilungszeiträume 

(Tag 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr, lauteste Nachtstunde zwischen 22.00 Uhr 

und 06.00 Uhr) anhand von Beurteilungspegeln für die maximal belastete 

Geschossebene in Form von Gebäudelärmkarten wiedergegeben. 

 

Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt hierzu unter Berücksichtigung 

der Abschirmwirkung sowie der Reflexionen von Gebäuden.  

 

Soweit die Untersuchungen Hinweise auf Immissionskonflikte aufgrund 

von Lärmeinwirkungen liefern, werden zum Schutz des Bauvorhabens 

Schallschutzmaßnahmen untersucht. 
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6 Untersuchungsergebnisse 

6.1 Emissionsermittlung 

6.1.1 Straßenverkehr 

Der Emissionspegel eines Verkehrsweges kennzeichnet den Mittelungs-

pegel in einem Abstand von 25 m zur Achse des Verkehrsweges. Die Be-

rechnung der Emissionspegel auf einem Teilstück erfolgt getrennt für Tag-

zeitraum (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und Nachtzeitraum (22.00 Uhr bis 

06.00 Uhr) nach den Richtlinien RLS-90 /5/. 

 

Wesentliche Parameter in der Emissionsberechnung für Straßenver-

kehrswege sind das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen (DTV), 

die maßgebenden Schwerverkehrsanteile und die zulässige Höchstge-

schwindigkeit. 

 

Relevante Straßenverkehrslärmimmissionen im Umfeld des Bauvorhabens 

werden vorrangig von den an den Geltungsbereich der Bebauungs-

planänderung angrenzenden Straßen hervorgerufen, nämlich von der B 

295 Eltinger – Leonberger Straße, der Römerstraße und der Neuköllner 

Straße. 

 

Für die schalltechnischen Berechnungen wurde auf die Verkehrsmengen-

angaben Analyse 2013 als DTV in Kfz/24h aus der Verkehrsanalyse /13/ 

zurückgegriffen. Der Verfasser der Verkehrsanalyse /13/ lieferte darüber 

hinaus die für das Jahr 2020 prognostizierten Verkehrsmengen auf den 

maßgebenden Straßenabschnitten, die als Grundlage für die Ermittlung 

der Geräuschemissionen dienen. 

 

Die Schwerverkehrsbelastungen wurden den Tagesganglinien aus der 

Verkehrsanalyse /13/ ermittelt. Nach Angaben des Verfassers der Ver-

kehrsanalyse /13/ sind diese auf den Prognosehorizont 2020 übertragbar. 

 

Die zulässige Geschwindigkeit auf der B 295 und Römerstraße sowie auf 

der Neuköllner Straße beträgt 50 km/h. 

 

Für den dem Plangebiet nächstgelegenen Abschnitt der Römerstraße wird 

für das Jahr 2020 eine Verkehrsbelastung von  
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DTV = 15.300 Kfz/24 h. 

 

Der Schwerverkehrsanteil (ab 2,8 t) wird in Analogie zu den Angaben aus 

Tabelle 3 der RLS-90 /5/ für Gemeindestraßen mit 

 

p = 5,2 % / 1,6 % 

 

im Tagzeitraum / im Nachtzeitraum berücksichtigt.  

 

Die in der Umgebung des Plangebiets verlaufenden, als Schallquellen zu 

berücksichtigen Straßen sind mit ihren Abschnittsbezeichnungen in An-

hang 1 wiedergegeben. 

 

Die der Emissionsermittlung zu Grunde gelegten Parameter sowie die 

gemäß RLS-90 /5/ berechneten Emissionspegel sind detailliert in An-

hang 2.1 zusammengestellt.  

6.1.2 Parkierungsanlagen 

Relevante Eingangsparameter zur Berechnung der von Parkierungsanla-

gen ausgehenden Geräuschemissionen sind die Anzahl der zur Verfügung 

stehenden Stellplätze sowie die Häufigkeit der Fahrzeugbewegungen pro 

Stellplatz und Stunde.  

6.1.2.1 Vorhandenes Parkhaus 

 

Das vorhandene Parkhaus weist lt. Auskunft der Stadt Leonberg 

 

n = 316 Stellplätze 

auf 4 Parkebenen (im Folgenden als Ebenen 0 bis 3 bezeichnet) auf.  

 

Nach Angaben der Stadt Leonberg beträgt die Anzahl der durch das 

Parkhaus erzeugten Fahrten während der Öffnungszeit des LEO-Centers 

(08.00 – 20.30 Uhr) 

 

N ≈ 1.800 Pkw-Fahrbewegungen. 

Daraus ergeben sich für den Beurteilungszeitraum Tag 

 

N = 0,356 Pkw-Fahrbewegungen/(Stellplatz x Std.). 
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Die Anzahl der Pkw-Fahrbewegungen wird auf alle 4 Parkebenen gleich-

mäßig verteilt. Die Ermittlung der Emission der einzelnen Parkebenen er-

folgt nach der Parkplatzlärmstudie 2007 /10/, Kapitel 8.2.1 (zusammen-

gefasstes Verfahren). Hieraus ergibt sich ein Schallleistungspegel von 

 

Lw = 89,1 dB(A) 

pro Parkebene als Flächenschallquelle im Beurteilungszeitraum Tag 

(06.00 – 22.00 Uhr). Darin sind die in der Fahrgasse stattfindenden Pkw-

Fahrbewegungen der in der jeweiligen Geschossebene ein- und auspar-

kenden Pkw als Durchfahrtsanteil KD enthalten. 

 

Darüber hinaus sind die zwischen der der Ein-/Ausfahrt und den oberen 

Parkebenen stattfindenden Pkw-Fahrten, die nicht in der jeweiligen Ebene 

parken, sondern diese nur durchqueren, zusätzlich als Linienschallquellen 

zu berücksichtigen. Die Anzahl dieser Fahrten nimmt von unten nach oben 

ab. 

 

Dies sind 1.350 Pkw-Fahrbewegungen auf Ebene 0, 900 Pkw-Fahrbe-

wegungen auf Ebene 1 und 900 Pkw-Fahrbewegungen auf Ebene 2. Dar-

aus ergeben sich für die Fahrgassen der Ebenen folgende linienbezoge-

nen Schallleistungspegel: 

 

L’w, Ebene 0 = 68,4 dB(A) / m 

L’w, Ebene 1 = 66,7 dB(A) / m 

L’w, Ebene 2 = 63,7 dB(A) / m 

als Linienschallquellen im Beurteilungszeitraum Tag (06.00 – 22.00 Uhr). 

 

Für die Ebene 3 ist keine Fahrgasse als Linienschallquelle zu berücksich-

tigen, da die Pkw-Fahrbewegungen auf Ebene 3 im Durchfahrtsanteil des 

Schallleistungspegels der Flächenschallquelle erfasst sind. 

 

Die der Emissionsermittlung zu Grunde gelegten Parameter sowie die 

gemäß Parkplatzlärmstudie 2007 /10/ berechneten Emissionspegel sind 

detailliert in Anhang 2.2 bis Anhang 2.5 zusammengestellt.  

 

Als kurzzeitige Geräuschspitze wird das Schließen eines Kofferraumde-

ckels im Parkhaus mit  
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Lw, max = 99,5 dB(A) 

in Ansatz gebracht. 

 

Da die Öffnungszeit des Parkhauses ausschließlich in den Beurteilungs-

zeitraum Tag fällt, sind dort nachts keine Emissionen anzusetzen. 

6.1.2.2 Neu zu errichtende Tiefgarage 

Die Ermittlung der durch die Tiefgarage erzeugten Verkehrsmengen er-

folgt nach der Parkplatzlärmstudie 2007 /10/. In deren Tabelle 33 sind 

Anhaltswerte N für die Verkehrserzeugung von Tiefgaragen an Wohnan-

lagen in Abhängigkeit des Beurteilungszeitraums und der Stellplatzzahl 

angegeben, die der Ermittlung des DTV auf der Tiefgaragenzufahrt zu 

Grunde gelegt werden. Die Planung /12/ für das Bauvorhaben sieht eine 

Tiefgarage über 2 Untergeschosse mit einer Anzahl von insgesamt 

 

B0 = 250 Stellplätze 

 

vor.  

 

Mit einer Häufigkeit nach Tabelle 33 der Parkplatzlärmstudie 2007 von  

 

NTag = 0,15 Pkw-Fahrbewegungen/(B0 x Std.) 

 

von 06.00 – 22.00 Uhr und  

 

NNacht = 0,09 Pkw-Fahrbewegungen/(B0 x Std.) 

 

in der lautesten Nachtstunde zwischen 22.00 und 06.00 Uhr ergibt sich die 

Anzahl von  

 

NTag = 600 Pkw-Fahrbewegungen 

 

von 06.00 – 22.00 Uhr und  

 

NNacht = 23 Pkw-Fahrbewegungen 

 

in der lautesten Nachtstunde zwischen 22.00 und 06.00 Uhr. 
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Die Ermittlung der durch die Tiefgaragenzufahrt erzeugten Emissionen 

erfolgt nach der Parkplatzlärmstudie 2007 /10/, Kapitel 8.3.1 (Zu- und Ab-

fahrtverkehr, Fahrverkehr auf nicht eingehausten Rampen) für die Zufahrt 

von der Römerstraße bis zum Tor und Kapitel 8.3.2 (Schallabstrahlung 

über geöffnetes Garagentor bei Ein- und Ausfahrten, eingehauste Tiefga-

ragenrampe) für die Ein- und Ausfahrt. Hieraus ergeben sich folgende 

Schallleistungspegel: 

 

Ein- und Ausfahrt (Tor): 

 

L“w,Tag = 65,8 dB(A) / m² 

L“w,Nacht = 63,7 dB(A) / m² 

Zufahrt zwischen Römerstraße und Tor: 

 

L’w,Tag = 63,3 dB(A) / m 

L’w,Nacht = 61,1 dB(A) / m 

Die der Emissionsermittlung zu Grunde gelegten Parameter sowie die 

gemäß Parkplatzlärmstudie 2007 /10/ berechneten Emissionspegel sind 

detailliert in Anhang 2.6 zusammengestellt.  

 

Kurzzeitige Geräuschspitzen treten nach dem Stand der Technik an der 

Ein- und Ausfahrt bzw. auf der Zufahrt zur Tiefgarage nicht auf. 

6.2 Immissionsermittlung 

6.2.1 Verkehrslärmimmissionen am Bauvorhaben 

In Bezug auf Verkehrslärmimmissionen ist in der städtebaulichen Planung 

anzustreben, schalltechnische Orientierungswerte nicht zu überschreiten. 

Diese belaufen sich im Tagzeitraum (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) bzw. in der 

Nacht (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) auf 

 

OWMI, Tag/Nacht = 60 / 50 dB(A) 

für Mischgebiete. 
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Verkehrslärmimmissionen werden am Bauvorhaben durch die Straßenver-

kehrswege unmittelbar im Umfeld des Bebauungsplans hervorgerufen. 

 

Die Planung /12/ sieht Gebäude mit bis zu sechs Vollgeschossen vor. Die 

Geräuscheinwirkungen auf Grund des Straßenverkehrs werden als Beur-

teilungspegel in Anhang 3.1 für den Tagzeitraum und Anhang 3.2 für den 

Nachtzeitraum für jede Fassade in der jeweils maximal belasteten Ge-

schossebene dokumentiert. 

 

Maximale Beurteilungspegel werden an der Südfassade der Gebäude (R2 

und R3) mit 

 

Lr,Tag/Nacht= 72 / 63 dB(A). 

am Tag / in der Nacht erreicht. Der Orientierungswert wird dort am Tag / in 

der Nacht um 

 

ΔLr,Tag/Nacht = + 12 / + 13 dB(A) 

überschritten.  

 

Überschreitungen der Orientierungswerte am Tag / in der Nacht treten an 

den nach Süden gerichteten Fassaden der im Süden geplanten Gebäuden 

(R1 bis R3)  auf. An deren Nord-Fassaden sowie an den Fassaden der 

nördlicher gelegenen geplanten Gebäude (WF1 bis WF4) werden die Ori-

entierungswerte eingehalten. 

6.2.2 Anlagenlärm am Bauvorhaben durch Parkierungsanlagen 

Nach den Vorgaben der TA Lärm sind die Immissionsrichtwerte an den 

maßgebenden Immissionsorten durch die Geräuscheinwirkungen des An-

lagenlärms einzuhalten. Die Immissionsrichtwerte belaufen sich im Tag-

zeitraum (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) bzw. in der Nacht (22.00 Uhr bis 

06.00 Uhr) auf 

 

IRWMI, Tag/ Nacht = 60 / 45 dB(A) 

für Mischgebiete. 

 

Die Geräuscheinwirkungen auf Grund des Anlagenlärms werden als Beur-

teilungspegel in Anhang 4.1 für den Tagzeitraum und Anhang 4.2 für die 
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lauteste Nachtstunde für die Südfassaden in der jeweils maximal belaste-

ten Geschossebene dokumentiert. 

 

Maximale Beurteilungspegel werden am Tag an den Südfassaden der 

Gebäude R1 und R2 und in der lautesten Nachtsunde an dem Gebäude 

R3 direkt über der Tiefgaragen-Ein- und Ausfahrt mit 

 

Lr,Tag/LNStd= 51 / 33 dB(A). 

am Tag / in der lautesten Nachtstunde erreicht. Der Orientierungswert wird 

damit sowohl am Tag als auch in der lautesten Nachtstunde an allen 

maßgebenden Immissionsorten eingehalten. 

 

Durch kurzzeitig auftretende Geräuschspitzen wie das Schließen eines 

Kofferraumdeckels werden maximale Spitzenpegel von bis zu 

 

Lmax,Tag = 59 dB(A) 

im Tagzeitraum erreicht. Der Immissionsrichtwert von 60 dB(A) wird auch 

durch den Spitzenpegel nicht überschritten. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die Geräuscheinwirkun-

gen der Parkierungsanlagen am Bauvorhaben keine Immissionskonflikte 

zu erwarten sind. 

 

Durch die von der Tiefgaragen-Ein- und Ausfahrt allein ausgelösten Ge-

räuscheinwirkungen treten auch an schutzwürdigen Nutzungen in der Um-

gebung des Bauvorhabens wie dem im Plangebiet gelegenen Wohn- und 

Geschäftshaus „LEO 2000“ und den schutzwürdigen Nutzungen außer-

halb des Plangebiets keine Immissionskonflikte auf. 

6.3 Maßnahmen zum Schallschutz am Bauvorhaben 

6.3.1 Aktive Schallschutzmaßnahmen 

Die maßgebenden Geräuschimmissionen aus Verkehrslärm werden durch 

die unmittelbar das Plangebiet umgebenden Straßenverkehrswege verur-

sacht.  
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Gemäß Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil des 4. 

Senats vom 22. März 2007, BVerwG 4 CN 2.06) ist es bei der Ausweisung 

eines neuen Wohngebiets, das durch vorhandene Verkehrswege Lärmbe-

lastungen deutlich oberhalb der Orientierungswerte gemäß DIN 18005-1 

/2/ ausgesetzt wird, nicht von vornherein abwägungsfehlerhaft, auf aktiven 

Lärmschutz durch Lärmschutzwälle oder -wände zu verzichten. Je nach 

den Umständen des Einzelfalls kann es durchaus abwägungsfehlerfrei 

sein, eine Minderung der Immissionen auch durch eine Kombination von 

passivem Schallschutz und planerischen Maßnahmen zu erreichen. 

 

Da aktive Maßnahmen (Lärmschutzwände) im Plangebiet aufgrund der 

geringen Abstände der Baugrenzen zu den Straßenverkehrswegen aus 

städtebaulichen Gründen nicht errichtet werden können, wird empfohlen, 

den Schallschutz im Bebauungsplan durch ergänzende passive Schutz-

maßnahmen zu gewährleisten. 

6.3.2 Passive Schallschutzmaßnahmen 

Mittels entsprechender textlicher Festsetzungen zum passiven Schall-

schutz im Bebauungsplan wird sichergestellt, dass in schutzbedürftigen 

Räumen, die dem nicht nur vorübergehenden Aufenthalt ihrer Bewohner 

oder Nutzer dienen, gesunde Wohnverhältnisse geschaffen werden.  

 

Hierfür eignet sich nachfolgende Formulierung: 

 

Lärmschutz (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 

Im Geltungsbereich sind in den gekennzeichneten Flächen bei Neu-

, Um- und Erweiterungsbauten auf Grund der Lärmimmissionen, 

hervorgerufen durch den Straßenverkehr, gemäß § 9 BauGB für 

Räume, die dem nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Perso-

nen dienen, bauliche Vorkehrungen zur Lärmminderung zu treffen. 

Zum Schutz der Aufenthaltsräume gegen Außenlärm ist nachzu-

weisen, dass die Anforderungen an die Luftschalldämmung der Au-

ßenbauteile gemäß Ziffer 5 und Tabelle 8 und 9 der DIN 4109 

(„Schallschutz im Hochbau – Anforderungen und Nachweise“, Aus-

gabe 1989) erfüllt werden.  

 

Für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbau-

teilen gegenüber Außenlärm werden nach DIN 4109 /4/ verschiedene 

Lärmpegelbereiche zu Grunde gelegt, denen die jeweils zu erwartenden 

„maßgeblichen Außenlärmpegel“ zuzuordnen sind. Gemäß den Definitio-



- 26 - 
___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
 

Projekt: 14166-VSS-1  Fassung vom 12.07.2016  B-Plan. Stadtmitte T.1 – 2. Änd. 

Auftraggeber: Stadtverwaltung Leonberg  Belforter Platz 1  71226 Leonberg 

 

nen unter Ziffer 5.5.2 der DIN 4109 bestimmt sich der „maßgebliche Au-

ßenlärmpegel“ bei Straßenverkehrslärm aus dem Beurteilungspegel für 

den Tagzeitraum (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) nach DIN 18005-1 /2/, wobei 

zu den errechneten Werten 3 dB(A) zu addieren sind. 

 

In Anhang 5.1 bis Anhang 5.6 sind die erforderlichen Lärmpegelbereiche 

in den Geschossebenen EG. – 5. OG dargestellt, wie sie sich anhand des 

„maßgeblichen Außenlärmpegels“ für den Tag ergeben. Diese dienen als 

Grundlage zur Dimensionierung des passiven Schallschutzes in Wohn-

räumen. 

Wie die Darstellungen zeigen, sind die Fassaden im Plangebiet den 

Lärmpegelbereichen I bis V 

zuzuordnen.  

Für die Gebäudefassaden, für die ein konkretes Erfordernis passiver 

Schallschutzmaßnahmen besteht, ist darüber hinaus zu bedenken, dass 

der Schallschutz beim Öffnen von Fenstern und Türen weitgehend verlo-

ren geht. Für Räume, die dem dauerhaften Aufenthalt im Nachtzeitraum 

dienen (Schlafräume), wird zusätzlich der Einbau schallgedämmter Lüf-

tungselemente vorgesehen. Der Einbau solcher Lüftungselemente ist ab 

dem Lärmpegelbereich III empfehlenswert, ab dem Lärmpegelbereich IV 

zwingend erforderlich. 

7 Abschließende Bemerkungen 

Die schalltechnischen Untersuchungen belegen, dass im Plangebiet ein 

Konfliktpotential aufgrund von Verkehrslärmimmissionen besteht, insbe-

sondere hervorgerufen durch die Straßenverkehrswege im Umfeld des 

Geltungsbereichs.  

 

Durch geeignete planerische Vorgaben, z. B. bei der Grundrissgestaltung, 

sowie mit passiven Lärmschutzmaßnahmen können die Konflikte gelöst 

und gesunde Wohnverhältnisse hergestellt werden. 

 

                             
Dipl.-Phys. Peter Fritz Dipl.-Geogr. Christina Dietz 
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BV "Römer-Carree", Leonberg

Emissionspegel der maßgebenden Straßenverkehrswege nach RLS 90

Legende

Straßenname
Abschn.
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
k Tag Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
k Nacht Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Vzul km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
DStrO dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
DStg dB Zuschlag für Steigung
LmE Tag dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
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BV "Römer-Carree", Leonberg

Emissionspegel der maßgebenden Straßenverkehrswege nach RLS 90

Straßenname Abschn. DTV

Kfz/24h

k

Tag

k

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

Vzul

km/h

Dv

Tag

dB

Dv

Nacht

dB

DStrO

dB

Steigung

%

DStg

dB

LmE

Tag

dB(A)

LmE

Nacht

dB(A)

B295 B295-1 23500 0,06 0,01 1410 259 6,0 6,0 70,5 63,2 50 -4,67 -4,67 0,00 -1,2 0,0 65,9 58,5

B295 B295-1 23500 0,06 0,01 1410 259 6,0 6,0 70,5 63,2 50 -4,67 -4,67 0,00 1,2 0,0 65,9 58,5

B295 B295-2 16600 0,06 0,01 996 183 6,8 6,8 69,2 61,8 50 -4,54 -4,54 0,00 0,7 0,0 64,7 57,3

Neuköllner Straße Ne1 5000 0,06 0,01 300 55 3,2 1,0 63,1 55,0 50 -5,29 -6,09 0,00 -2,8 0,0 57,8 48,9

Neuköllner Straße Ne1 5000 0,06 0,01 300 55 3,2 1,0 63,1 55,0 50 -5,29 -6,09 0,00 -6,4 0,8 57,8 48,9

Neuköllner Straße Ne1 5000 0,06 0,01 300 55 3,2 1,0 63,1 55,0 50 -5,29 -6,09 0,00 -5,9 0,6 57,8 48,9

Neuköllner Straße Ne1 5000 0,06 0,01 300 55 3,2 1,0 63,1 55,0 50 -5,29 -6,09 0,00 -3,0 0,0 57,8 48,9

Römerstraße Rö1 14300 0,06 0,01 858 157 7,4 2,2 68,7 60,0 50 -4,45 -5,58 0,00 -2,3 0,0 64,3 54,4

Römerstraße Rö1 14300 0,06 0,01 858 157 7,4 2,2 68,7 60,0 50 -4,45 -5,58 0,00 -1,1 0,0 64,3 54,4

Römerstraße Rö2 15300 0,06 0,01 918 168 5,2 1,6 68,5 60,1 50 -4,82 -5,83 0,00 1,2 0,0 63,7 54,3

Römerstraße Rö3 16100 0,06 0,01 966 177 5,2 1,6 68,7 60,3 50 -4,82 -5,83 0,00 1,1 0,0 63,9 54,5
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Emissionen von Parkbewegungen
PKW - Stellplätze

X:\Projekte2\2014\14166-VSS-IB Lohmeyer-Leonberg BPlan Römerstraße\C-Bearbeitung\[Parkhaus.xls]ANHANG 2.6

Parkfläche: je Ebene

Ausgangsdaten

Stellplatzzahl B 79 Stpl

Beurteilungszeitraum Tag Nacht

Beurteilungszeit 16 1 h

Fahrbewegungen während der Beurteilungszeit 450 Fahrten

N 0,356 - / (Stpl · h)

LW0 63 63 dB(A)

Zuschlag für die Parkplatzart KPA 3 3 dB(A)

Zuschlag für die Impulshaltigkeit KI 4 - dB(A)

KD 4,6 - dB(A)

KD =

KStrO 0 0 dB(A)

LWA 89,1 - dB(A)

LW = LW0 + KPA + KI + 10 log (B N)

Alle Angaben gemäß Parkplatzlärmstudie 2007

Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen

Schallleistungspegel
aller Vorgänge auf dem Parkplatz

(ohne Durchfahranteil, getrenntes Verfahren)

Bewegungshäufigkeit

pro Einheit der Bezugsgröße und Stunde

Ausgangsschallleistungspegel

für eine Bewegung pro Stunde auf einem P+R-Parkplatz

Pegelerhöhung

infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs

2,5 log (f B - 9) für f B > 10 Stellplätze

0 für f B ≤ 10 Stellplätze 

20.05.2014

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI

Fehlheimer Straße 24 - 64683 Einhausen www.fritz-ingenieure.de ANHANG 2.2



Emissionen von Fahrbewegungen
Fahrgasse Ebene 0

X:\Projekte2\2014\14166-VSS-IB Lohmeyer-Leonberg BPlan Römerstraße\C-Bearbeitung\[Parkhaus.xls]ANHANG 2.6

Verkehrsweg: Fahrgasse Ebene 0

Straßengattung: interne Verkehrswege

Belastungsfall: Prognosesituation gemäß RLS-90

Ausgangsdaten

Gefälle bzw. Steigung 0,0 %

Straßenoberfläche nicht geriffelter Gußasphalt, Asphaltbeton oder Splittmastix

tags nachts

06-22 22-06

maßgebende stündliche Verkehrsstärke n 122,73 0,00 Kfz/h

maßgebender Lkw-Anteil p 0 0 %

vPkw 30 30 km/h

vLkw 30 30 km/h

Mittelungspegel Lm
(25) 58,2 0,0 dB(A)

Dv -8,8 -8,8 dB(A)

DStrO 0,0 0,0 dB(A)

Zuschlag für Steigungen und Gefälle DStg 0,0 0,0 dB(A)

Lm,E 49,4 0,0 dB(A)

L'WA 68,4 0,0 dB(A)

Berechnung gemäß RLS-90 Gleichung (6):

Lm, E = Lm
(25)

+ DV + DStrO + DStg

Lm
(25) = Mittelungpegel für eine Geschwindigkeit von 100 km/h

= 37,3 + 10 · log(n) [dB(A)]

n = Anzahl der stündlichen Verkehrsstärke [Kfz/h]

DV = Geschwindigkeitskorrektur

DStrO = Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen

DStg = Korrektur für Steigung und Gefälle

Korrektur für unterschiedliche

Straßenoberflächen

Emissionspegel

25m seitlich und 3,5m über der Straßenachse,

berechnet nach RLS 90

längenbezogener Schallleistungspegel
je m Wegelement

Berechnungsparameter

zul. Höchstgeschwindigkeit für Pkw
mindestens 30 km/h und höchstens 130 km/h

zul. Höchstgeschwindigkeit für Lkw
mindestens 30 km/h und höchstens 80 km/h

Korrektur für unterschiedliche

Geschwindigkeiten

20.05.2014

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI

Fehlheimer Straße 24 - 64683 Einhausen www.fritz-ingenieure.de ANHANG 2.3



Emissionen von Fahrbewegungen
Fahrgasse Ebene 1

X:\Projekte2\2014\14166-VSS-IB Lohmeyer-Leonberg BPlan Römerstraße\C-Bearbeitung\[Parkhaus.xls]ANHANG 2.6

Verkehrsweg: Fahrgasse Ebene 1

Straßengattung: interne Verkehrswege

Belastungsfall: Prognosesituation gemäß RLS-90

Ausgangsdaten

Gefälle bzw. Steigung 0,0 %

Straßenoberfläche nicht geriffelter Gußasphalt, Asphaltbeton oder Splittmastix

tags nachts

06-22 22-06

maßgebende stündliche Verkehrsstärke n 81,82 0,00 Kfz/h

maßgebender Lkw-Anteil p 0 0 %

vPkw 30 30 km/h

vLkw 30 30 km/h

Mittelungspegel Lm
(25) 56,4 0,0 dB(A)

Dv -8,8 -8,8 dB(A)

DStrO 0,0 0,0 dB(A)

Zuschlag für Steigungen und Gefälle DStg 0,0 0,0 dB(A)

Lm,E 47,7 0,0 dB(A)

L'WA 66,7 0,0 dB(A)

Berechnung gemäß RLS-90 Gleichung (6):

Lm, E = Lm
(25)

+ DV + DStrO + DStg

Lm
(25) = Mittelungpegel für eine Geschwindigkeit von 100 km/h

= 37,3 + 10 · log(n) [dB(A)]

n = Anzahl der stündlichen Verkehrsstärke [Kfz/h]

DV = Geschwindigkeitskorrektur

DStrO = Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen

DStg = Korrektur für Steigung und Gefälle

Korrektur für unterschiedliche

Straßenoberflächen

Emissionspegel

25m seitlich und 3,5m über der Straßenachse,

berechnet nach RLS 90

längenbezogener Schallleistungspegel

je m Wegelement

Berechnungsparameter

zul. Höchstgeschwindigkeit für Pkw
mindestens 30 km/h und höchstens 130 km/h

zul. Höchstgeschwindigkeit für Lkw
mindestens 30 km/h und höchstens 80 km/h

Korrektur für unterschiedliche

Geschwindigkeiten

20.05.2014

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI

Fehlheimer Straße 24 - 64683 Einhausen www.fritz-ingenieure.de ANHANG 2.4



Emissionen von Fahrbewegungen
Fahrgasse Ebene 2
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Verkehrsweg: Fahrgasse Ebene 2

Straßengattung: interne Verkehrswege

Belastungsfall: Prognosesituation gemäß RLS-90

Ausgangsdaten

Gefälle bzw. Steigung 0,0 %

Straßenoberfläche nicht geriffelter Gußasphalt, Asphaltbeton oder Splittmastix

tags nachts

06-22 22-06

maßgebende stündliche Verkehrsstärke n 40,91 0,00 Kfz/h

maßgebender Lkw-Anteil p 0 0 %

vPkw 30 30 km/h

vLkw 30 30 km/h

Mittelungspegel Lm
(25) 53,4 0,0 dB(A)

Dv -8,8 -8,8 dB(A)

DStrO 0,0 0,0 dB(A)

Zuschlag für Steigungen und Gefälle DStg 0,0 0,0 dB(A)

Lm,E 44,7 0,0 dB(A)

L'WA 63,7 0,0 dB(A)

Berechnung gemäß RLS-90 Gleichung (6):

Lm, E = Lm
(25)

+ DV + DStrO + DStg

Lm
(25) = Mittelungpegel für eine Geschwindigkeit von 100 km/h

= 37,3 + 10 · log(n) [dB(A)]

n = Anzahl der stündlichen Verkehrsstärke [Kfz/h]

DV = Geschwindigkeitskorrektur

DStrO = Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen

DStg = Korrektur für Steigung und Gefälle

Korrektur für unterschiedliche

Straßenoberflächen

Emissionspegel

25m seitlich und 3,5m über der Straßenachse,

berechnet nach RLS 90

längenbezogener Schallleistungspegel

je m Wegelement

Berechnungsparameter

zul. Höchstgeschwindigkeit für Pkw
mindestens 30 km/h und höchstens 130 km/h

zul. Höchstgeschwindigkeit für Lkw
mindestens 30 km/h und höchstens 80 km/h

Korrektur für unterschiedliche

Geschwindigkeiten

20.05.2014

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI

Fehlheimer Straße 24 - 64683 Einhausen www.fritz-ingenieure.de ANHANG 2.5



Emissionen von Fahrbewegungen
Fahrgasse Ebene 3
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Verkehrsweg: Zufahrt quartierseigene Tiefgarage

Straßengattung: interne Verkehrswege

Belastungsfall: Prognosesituation gemäß RLS-90

Ausgangsdaten

Gefälle bzw. Steigung 0,0 %

Straßenoberfläche nicht geriffelter Gußasphalt, Asphaltbeton oder Splittmastix

tags nachts

06-22 22-06

maßgebende stündliche Verkehrsstärke n 37,50 22,50 Kfz/h

maßgebender Lkw-Anteil p 0 0 %

vPkw 30 30 km/h

vLkw 30 30 km/h

Mittelungspegel Lm
(25) 53,0 50,8 dB(A)

Dv -8,8 -8,8 dB(A)

DStrO 0,0 0,0 dB(A)

Zuschlag für Steigungen und Gefälle DStg 0,0 0,0 dB(A)

Lm,E 44,3 42,1 dB(A)

L'WA 63,3 61,1 dB(A)

Berechnung gemäß RLS-90 Gleichung (6):

Lm, E = Lm
(25)

+ DV + DStrO + DStg

Lm
(25) = Mittelungpegel für eine Geschwindigkeit von 100 km/h

= 37,3 + 10 · log(n) [dB(A)]

n = Anzahl der stündlichen Verkehrsstärke [Kfz/h]

DV = Geschwindigkeitskorrektur

DStrO = Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen

DStg = Korrektur für Steigung und Gefälle

Korrektur für unterschiedliche

Straßenoberflächen

Emissionspegel

25m seitlich und 3,5m über der Straßenachse,

berechnet nach RLS 90

längenbezogener Schallleistungspegel
je m Wegelement

Berechnungsparameter

zul. Höchstgeschwindigkeit für Pkw
mindestens 30 km/h und höchstens 130 km/h

zul. Höchstgeschwindigkeit für Lkw
mindestens 30 km/h und höchstens 80 km/h

Korrektur für unterschiedliche

Geschwindigkeiten

27.06.2016

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI

Fehlheimer Straße 24 - 64683 Einhausen www.fritz-ingenieure.de ANHANG 2.6



55

58

55

51

55

55

61

51

53

56

63

57

52

58

56

58

63
52

54

63

64

57

66

71

67

60

60

68
72

55

57

59

57

52
57

55

55

62

55

53

57

63

59

50

61

59

56

60

57

54

58

56

57

62

57

54

58

63 58

52

61

60

62

55

65

68

67

65

59

66
69

69

67

57

68

72

66

54

6669

98

9

10

7

2

4

6

102

3

8

1

12

109

14

55

98

9

10

7

2

4

6

102

3

8

12

1

109

14

98

9

2

4

7

102

3

1

109

2

4

98

9

7

102

3

1

109

glk01

Projekt 14166: Schalltechnische Untersuchung

Lohmeyer GmbH & Co KG

BV "Römer-Carree", Leonberg

- GEBÄUDELÄRMKARTE -

Verkehrslärm, Prognose 2020

Fehlheimer Straße 24

64683 Einhausen
Telefon (06251) 96 46-0

Fax (06251) 96 46-46
E-Mail: Info@Fritz-Ingenieure.de

Maßstab 1:500
0 5 10 15 20 25

m

ANHANG 3.1

Beurteilungspegel
Straßenverkehrslärm, beurteilt nach DIN 18.005

Beurteilungszeitraum: Tag (06.00 bis 22.00 Uhr)

Darstellung der maximal bealsteten Geschossebene

<= 45 dB(A)

45 < <= 50 dB(A)

50 < <= 55 dB(A): OW Allgemeine Wohngebiete

55 < <= 60 dB(A): OW Mischgebiete

60 < <= 65 dB(A): OW Kerngebiete

65 < <= 70 dB(A)

70 < <= 75 dB(A)

75 < dB(A)
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Beurteilungspegel
Straßenverkehrslärm, beurteilt nach DIN 18.005

Beurteilungszeitraum: Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr)

Darstellung der maximal bealsteten Geschossebene

<= 35 dB(A)

35 < <= 40 dB(A)

40 < <= 45 dB(A): OW Allgemeine Wohngebiete

45 < <= 50 dB(A): OW Mischgebiete

50 < <= 55 dB(A): OW Kerngebiete

55 < <= 60 dB(A)

60 < <= 65 dB(A)

65 < dB(A)
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Gebäude

Signalanlage

Fassadenpunkt (OW eingehalten)

Fassadenpunkt (OW überschritten)
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Beurteilungspegel
Anlagenlärm, beurteilt nach TA Lärm

Beurteilungszeitraum: Tag (06.00 bis 22.00 Uhr)

Darstellung der maximal belasteten Geschossebene

<= 50 dB(A)

50 < <= 55 dB(A)

55 < <= 60 dB(A): IRW Kerngebiete

60 < <= 65 dB(A)

65 < <= 70 dB(A)

70 < <= 75 dB(A)

75 < <= 80 dB(A)

80 < dB(A)

Legende
Gebäude

Fassadenpunkt (IRW eingehalten)

Parkhaus

Linienquelle (Zufahrt zur Tiefgarage)

Flächenquelle (Parken oberste Ebene)

Fassade als Quelle
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Beurteilungspegel
Parkplatzlärm, beurteilt nach TA Lärm

Beurteilungszeitraum: lauteste Nachtstd. (22.00 bis 06.00 Uhr)

Darstellung der maximal belasteten Geschossebene

<= 35 dB(A)

35 < <= 40 dB(A)

40 < <= 45 dB(A): IRW Kerngebiete

45 < <= 50 dB(A)

50 < <= 55 dB(A)

55 < <= 60 dB(A)

60 < <= 65 dB(A)

65 < dB(A)

Legende

Gebäude

Fassadenpunkt (IRW eingehalten)

Parkhaus

Linienquelle (Zufahrt zur Tiefgarage)

Flächenquelle (Parken oberste Ebene)

Fassade als Quelle
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Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109

Lärmpegelbereiche in röm. Zifferen

Geschossebene: EG

I <= 55 dB(A)

55 < II <= 60 dB(A)

60 < III <= 65 dB(A)

65 < IV <= 70 dB(A)

70 < V <= 75 dB(A)

75 < VI <= 80 dB(A)

80 < VII dB(A)

Legende
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Fassade mit Grenzwertüberschreitung
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Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109

Lärmpegelbereiche in röm. Zifferen

Geschossebene: 1.OG

I <= 55 dB(A)

55 < II <= 60 dB(A)

60 < III <= 65 dB(A)

65 < IV <= 70 dB(A)

70 < V <= 75 dB(A)

75 < VI <= 80 dB(A)

80 < VII dB(A)
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Gebäude

Fassade mit Grenzwertüberschreitung
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Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109

Lärmpegelbereiche in röm. Zifferen

Geschossebene: 2.OG

I <= 55 dB(A)

55 < II <= 60 dB(A)

60 < III <= 65 dB(A)

65 < IV <= 70 dB(A)

70 < V <= 75 dB(A)

75 < VI <= 80 dB(A)

80 < VII dB(A)

Legende
Gebäude

Fassade mit Grenzwertüberschreitung
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Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109

Lärmpegelbereiche in röm. Zifferen

Geschossebene: 3.OG

I <= 55 dB(A)

55 < II <= 60 dB(A)

60 < III <= 65 dB(A)

65 < IV <= 70 dB(A)

70 < V <= 75 dB(A)

75 < VI <= 80 dB(A)

80 < VII dB(A)

Legende
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Fassade mit Grenzwertüberschreitung
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Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109

Lärmpegelbereiche in röm. Zifferen

Geschossebene: 4.OG

I <= 55 dB(A)

55 < II <= 60 dB(A)

60 < III <= 65 dB(A)

65 < IV <= 70 dB(A)

70 < V <= 75 dB(A)
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65 < IV <= 70 dB(A)

70 < V <= 75 dB(A)

75 < VI <= 80 dB(A)

80 < VII dB(A)

Legende
Gebäude

Fassade mit Grenzwertüberschreitung



























 

 

Bauvorhaben Seniorenwohnheim  
Leonberg Walter-Flex-Straße/Römerstraße 

 
 
 

Ergänzende Angaben zum Artenschutz              
 
 
 
 
 

Oktober 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

im Auftrag von: 

Stadtverwaltung Leonberg 
Planungsamt, Abteilung Stadtentwicklung und Umweltplanung  

Belforter Platz 1 
71229 Leonberg 

 

 

Auftragnehmer: 

Peter-Christian Quetz, Dipl.-Biol. 
Gutachten Ökologie Ornithologie 
Essigweg 1A   ·   70565 Stuttgart 
T. 0711.741785 / 030.36431170 
Natur-Voegel.QUETZ@online.de 



    Bauvorhaben Betreutes Seniorenwohnheim, Leonberg, Walter-Flex-Straße/Römerstraße 
 Ergänzende Angaben zum Artenschutz 

 

    Gutachten Ökologie Ornithologie Quetz Oktober 2013 

2 

1 Zusammenfassung des Gutachtens von 2012  

Im Stadtzentrum von Leonberg, im Bereich zwischen Römerstraße, Eltinger Straße und 
Walter-Flex-Straße (gegenüber dem Stadtpark), soll ein Bauvorhaben Betreutes Senio-
renwohnheim verwirklicht werden. Das Areal umfasst eine etwa 0,5 ha große Fläche und 
besteht gegenwärtig aus einem versiegelten Parkplatz und zwei Grundstücken mit Einzel-
hausbebauung und hohem Grünanteil, Walter-Flex-Straße 7 und 9.  

Die Walter-Flex-Straße selbst ist Teil eines nördlich angrenzenden Wohnquartiers Leon-
bergs mit Einzelhausbebauung und vergleichsweise hohem Grünanteil in den Gärten. 

Zur Realisierung der Planung wird der Parkplatz aufgegeben und sollen die beiden Ge-
bäude abgerissen und die Gärten aufgelassen werden. Damit sind möglicherweise Ein-
griffe in Lebensräume von artenschutzrechtlich relevanten Tierarten verbunden. Diesbe-
züglich waren die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG) - Tötungsverbot (Ziff. 1), Störungsverbot (Ziff. 2) und Verbot 
der Zerstörung von Nist- und Ruhestätten (Ziff. 3) - zu prüfen.  

Auf der Grundlage der Erfassung der faunistischen Lebensräume und einer 
Habitatpotenzialanalyse wurde 2012 eine artenschutzrechtliche Prüfung für alle arten-
schutzrechtlich relevanten Artengruppen - vor allem Brutvögel und mögliche Arten des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie bzw. streng geschützte Arten - durchgeführt.  

Beide Grundstücke sind von z.T. älterem Baum-, Gehölz- und Strauchbestand geprägt, 
der östlichen Teil des Anwesens Walter-Flex-Str. 7 besteht aus einem Obstgarten mit 
etwa 15 Apfel- und Pflaumenbäumen sowie einzelnen anderen Arten.   

Insgesamt wurden auf den Grundstücken mehr als zehn Baumhöhlen gezählt (weitere 
waren in versteckter Position anzunehmen), die sich potenziell vor allem als mehrjährig 
nutzbare Niststätten für höhlenbrütende Vogelarten oder auch als Sommer- und Über-
gangsquartiere für Fledermäuse eignen, nicht jedoch als frostfreie Überwinterungsquartie-
re.  

Auch an den Gebäuden waren geeignete Quartiere für Fledermäuse nur in geringem Um-
fang vorhanden, da entweder keine Unterschlupfmöglichkeiten gefunden wurden oder die 
Gebäude zumeist zu niedrig sind und sich für den Anflug von Fledermäusen kaum eignen. 
Dagegen sind die Gebäude für gebäudebrütende Vogelarten besiedelbar (Hausrot-
schwanz, Haussperling).  

Auch wenn zum Untersuchungszeitpunkt keine vorjährigen Freibrüternester gefunden 
werden konnten, waren diese in den z.T. dichten Gehölz- und Strauchbeständen zu ver-
muten.  

Bei dem Vogelbestand war von verbreiteten bzw. unspezifischen und z.T. häufigen Arten 
des Innenstadtbereichs auszugehen, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz sämtlich 
besonders geschützt sind. Verbreitete streng geschützte Vogelarten wie Grünspecht oder 
Mäusebussard waren in dieser isolierten Lage eher auszuschließen, ebenso wie Arten, 
die nach Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie geschützt sind. So ist der Obstgarten auch 
nicht für typische Streuobstwiesenarten wie Gartenrotschwanz und Wendehals geeignet.  
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Potenziell schien ein Vorkommen von Fledermausarten möglich. Von der Mieterin des 
Hauses Walter-Flex-Straße 7 wurde von jagenden Fledermäusen in der Abenddämme-
rung berichtet. Sehr wahrscheinlich konnte ein Vorkommen der Zwergfledermaus ange-
nommen werden, die in der Umgebung bei Untersuchungen der Vorjahre häufig festge-
stellt wurde (Jagdgebiete und Quartiere).  

Besonders (oder streng) geschützte altholzbewohnende Käferarten (Totholzkäfer) waren 
in diesem Innenstadtgebiet auszuschließen, da es für diese Artengruppe an ausreichen-
den Totholz- und Mulmbereichen fehlt. 

Auch war nicht davon auszugehen, dass auf den Rasenflächen und im Bereich der Obst-
wiesen oder an den Sträuchern wertanzeigende besonders geschützte Schmetterlings- 
und Wildbienenarten zu finden sein würden. 

Für die Zauneidechse sind zwar ansatzweise Habitatstrukturen vorhanden 
(Steinschütttungen und dichte Gehölzränder), aufgrund der Beschattung des Grundstücks 
und der isolierten Lage fern aller Biotopverbindungen in Freiraumlandschaften war von 
einem Vorkommen dieser streng geschützten Reptilienart (Vorwarnliste und FFH-Anhang 
IV-Art) jedoch ebenfalls nicht auszugehen.  

Ebenso konnte ein Vorkommen der streng und nach Anhang IV der FFH-Richtlinie ge-
schützten Haselmaus ausgeschlossen werden, die an die Existenz von größeren Hasel-
strauchbeständen gebunden ist.  

Für andere Tierarten oder Artengruppen, für die auf dem Areal keine geeigneten oder nur 
unzureichende Lebensraumbedingungen vorhanden sind, konnte ein Vorkommen eben-
falls generell ausgeschlossen werden.  

 

 

2 Aussagen der artenschutzrechtlichen Prüfung 

Aufgrund der o.g. Erfassung der faunistischen Lebensräume und der Einschätzung mögli-
cher Vorkommen von Tierarten bzw. Artengruppen von 2012 (Habitatpotenzialanalyse) 
wurde die artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG für die artenschutz-
rechtlich relevanten Artengruppen und Tierarten, deren Vorkommen möglich erschien - 
vor allem Brutvögel und Fledermäuse - durchgeführt. 

Da mit dem Abriss der Gebäude und einer vollständigen Rodung des Baum- und 
Gehölzbestands auf den beiden Grundstücken zu rechnen war, musste davon ausgegan-
gen werden, dass im gesamten Baugebiet Habitatstrukturen entfallen, die als Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten sowie als Nahrungshabitat für Vogelarten und Fledermäuse Be-
deutung aufweisen, auch für Insektenarten, die wiederum als Nahrungsgrundlage für Vö-
gel und Fledermäuse notwendig sind. 

Um Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 Ziff.1 BNatSchG („Tötungsverbot“) zu verhin-
dern, wurde festgesetzt, dass Eingriffe nur außerhalb der Brutzeit innerhalb eines Zeit-
raums ab 1. Oktober bis Ende Februar durchgeführt werden dürfen,  
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Um die anzunehmenden Verluste von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nach § 44 Abs.1 
Ziff.3 BNatSchG („Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) auszu-
gleichen, wurde bestimmt, dass vor Beginn der Eingriffe mindestens 8 Nistkästen und 4 
Fledermausquartiere aufzuhängen sind.  

Zudem wurde empfohlen, dass Bäume, bei denen eine Rodung nicht unbedingt notwen-
dig ist, zu erhalten und vor Beschädigungen durch die Bautätigkeit zu schützen sind. 
Nach Ende der Baumaßnahme sollten entfallende Gehölze im Untersuchungsgebiet in 
Form von gebietsheimischen Gehölzanpflanzungen ersetzt werden.  

Des weiteren wurden Maßnahmen vorgeschlagen, um möglichen Verboten nach Ziff. 2 
(„Verbot erheblicher Störungen“) vorbeugen zu können.  

Dazu gehört, dass Anlage und Betrieb der Baustelleneinrichtungen auf ein möglichst klei-
nes Areal zu begrenzen sind, ggf. unter Zuhilfenahme eines Bauzauns, ohne weitere In-
anspruchnahme von Bereichen außerhalb der Baufläche. 

Um das zu bebauende Areal zukünftig aufzuwerten und die Habitatfunktionen für Fleder-
maus- und Vogelarten auch im Sinne der Nutzung als Jagdgebiete bzw. für die Nah-
rungsquellen wieder herzustellen bzw. zu entwickeln und damit auch Verluste auszuglei-
chen, wurde eine Begrünung mit einheimischen Gehölzen und eine naturnahe Bepflan-
zung empfohlen.  

Ein wesentlicher Bestandteil des Grünanteils könnte auch bei einem größeren Versiege-
lungsanteil des Geländes durch eine Fassaden- und Dachbegrünung herbeigeführt wer-
den. Diese würden z.B. auch einer Vielzahl an Insektenarten Lebensraum bieten, die sich 
wiederum positiv auf Vögel und Fledermäuse auswirken, da sie deren Nahrungsgrundlage 
bilden. 

 

 

3 Stellungnahmen zum Artenschutz  und -vorkommen im Zusammenhang mit dem 
Bebauungsplanverfahren Walter-Flex-Straße 

In den Stellungnahmen von Dr. I. & M. Müller, Schellingstr. 6, sowie von T. und K. 
Frenner, Walter-Flex-Str. 3, wurden die Aussagen im Gutachten von 2012 besonders zu 
den möglichen Vorkommen von Vogel- und anderen Tierarten, vor allem auch zu den 
streng geschützten Fledermausarten sowie zu Grünspecht und Haselmaus, kritisiert. In 
beiden Schreiben wurde darauf hingewiesen, dass der Grünspecht in einem Paar und 
mehrere Fledermäuse seit mehreren Jahren beobachtet werden konnten. 

Außerdem wurde betont, dass sich erhebliche Beeinträchtigungen mehrerer nach FFH-
Richtlinie Anhang IV streng geschützten Tierarten nachweislich nicht ausschließen ließe. 
Insofern wurde auch der Vorschlag zum Aufhängen von vier Fledermaus-Nistkästen und 
ein paar Vogelhäuschen als ausreichende Maßnahme in Frage gestellt. 

Es sollte unbedingt die Regelung des § 44 Abs. 5 BNatSchG beachtet werden, wonach 
für Eingriffe und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) zu berücksich-
tigen ist, dass diese nur wirksam sind, wenn die neu geschaffenen Lebensstätten mit allen 
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notwendigen Habitatelementen und -strukturen mindestens die gleiche Ausdehnung und 
eine gleiche oder bessere Qualität haben und nachdem die zeitnahe Besiedlung der neu 
geschaffenen Lebensstätte von der/den betroffenen Art(en) nachgewiesen werden konn-
te. 

In diesem  Zusammenhang wurde vor allem auch auf die besonders geschützten Vogelar-
ten der Vorwarnliste - Wacholderdrossel, Haussperling, Girlitz, Gimpel, Star, Türkentaube 
und Mauersegler - hingewiesen. 
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4 Ergänzende Untersuchungen und Angaben im September 2013 

Die Überprüfung des Vorkommens von Fledermäusen erfolgte am 4.9.2013 abends, 
19:30-22:00. Vor Beginn der nächtlichen Aktivitätsphase von Fledermäusen (Ausflug aus 
den Tagesschlafplätzen und Insektenjagd) wurden potenzielle Quartierstandorte und das 
umliegende Areal mit einem Bat-Detektor (Petterssen D1000x) auf Quartierrufe und aus-
fliegende bzw. jagende Tiere überprüft, mit folgendem Ergebnis: 

Am Wohnhaus von Familie Frenner, Walter-Flex-Straße 3, wurden bereits vor 20 Uhr 
mehrmals deutliche Quartierrufe der Zwergfledermaus registriert werden. 1-2 Tiere flogen 
etwas später aus und konnten anschließend entlang der Walter-Flex-Straße jagend und 
überfliegend verortet werden. Die Quartiere befindet sich vermutlich im oder unterhalb des 
Daches (Traufbereich) auf der dem Baugebiet hin zugewandten südlichen Gebäudeseite.   

Auch an der Villa Walter-Flex-Straße 9 wurden mehrmals Quartierrufe gehört, die vom 
Großen Abendsegler stammten. Mehrere Tiere flogen hier nacheinander aus, jagten z.T. 
kurz entlang der Walter-Flex-Straße, flogen jedoch mehr oder weniger bald in ihre vermut-
lich mehr oder weniger weit entfernten Jagdgebiete.  

Der Abriss des Gebäudes ist wegen dieses nachgewiesenen Abendsegler-Quartiers nicht 
vor Beginn von lokalen Nachtfrösten durchzuführen, da nicht vorhergesagt werden kann, 
wann die Quartiere verlassen werden - oder das Gebäude muss daraufhin überprüft wer-
den.  

Im Bereich des Grundstücks Walter-Flex-Straße 7 gab es dagegen weder an den Obst-
bäumen noch am Gebäude Hinweise auf besetzte Quartiere. Zum späteren Zeitpunkt 
wurden hier vereinzelt Zwergfedermäuse innerhalb oder am Rand des Grundstücks fest-
gestellt. Dieses entspricht vermutlich den Beobachtungen der dort noch anwesenden Be-
wohnerin (Mieterin), die von jagenden Fledermäusen zur Dämmerungszeit berichtete. Von 
ihr wurde auch darauf hingewiesen, dass der Hausmeister von einem Fledermausvor-
kommen berichtet hatte. 

Um das mögliche Vorkommen anderer streng geschützter Tier- und Vogelarten zu über-
prüfen, fand ein weiterer Termin am 5.9.2013, 11:30-14:00, statt. Alle 15 Obstbäume im 
östlichen Teil des Anwesens Walter-Flex-Str. 7 - hauptsächlich Apfel- und Pflaumenbäu-
men sowie einzelne andere Arten - wurden nochmals auf vorhandene Bruthöhlen über-
prüft, vor allem darauf, ob der Grünspecht dort gebrütet haben könnte.  

Nur bei einer Baumhöhle in größerer Höhe an einem Apfelbaum konnte darauf geschlos-
sen werden, dass es sich um die Bruthöhle eines Buntspechts handelt (s. Foto), bei allen 
anderen (bereits im Gutachten von 2012 genannten und abgebildeten) Höhlen handelt es 
sich um Faulhöhlen oder Astlöcher. Ein Brutvorkommen des Grünspechts war allein 
schon wegen zu geringer Größe und meist auch zu geringer Höhe der Höhlen auszu-
schließen. Zudem ist das Grundstück Walter-Flex-Str. 7 auch wegen seiner randlichen 
Lage in dem nach Osten bzw. Nordosten und der bzgl. der Ansprüche dieses Erdspechts 
zu beengten Verhältnisse kaum geeignet. Nicht ausgeschlossen bzw. zugestimmt werden 
kann allerdings, dass der Grünspecht sich in diesem Teil seines anzunehmenden (oft 
mehrere 100 ha) großen Reviers aufgehalten hat und beobachtet werden konnte. Das 
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Zentrum bzw. der Reviermittelpunkt (mit Bruthöhle) wird sich jedoch in einem anderen 
entfernteren Teil seines Lebensraums befinden.  

Bei der Mehrheit der anzunehmenden Vogelarten - auch Höhlenbrüter in den festgestell-
ten Baumhöhlen - handelt es sich um verbreitete und ungefährdete, meist auch häufige 
Arten, deren lokale Populationen durch die Eingriffe und den Verlust an Lebensraum nicht 
erheblich beeinträchtigt wird. Bei den in den Stellungnahmen genannten Arten der Vor-
warnliste - Wacholderdrossel, Haussperling, Girlitz, Gimpel, Star, Türkentaube und Mau-
ersegler - ist entweder nicht davon auszugehen, dass diese im Bereich des Planungsge-
biets brüten, sondern es anderweitig nutzen, oder dass deren lokale Populationen erheb-
lich beeinträchtigt werden (Haussperling und Türkentaube). 

Auch hinsichtlich eines möglichen Vorkommens von Haselmaus und Zauneidechse wur-
den die Grundstücke und Biotopstrukturen überprüft. Ein Vorkommen der beiden streng 
geschützten Tierarten in den beiden Grundstücken in der Walter-Flex-Straße kann mit 
großer Sicherheit ausgeschlossen werden.  

Ein paar wenige Haselsträucher im Innenstadtgebiet Leonbergs sind auf keinen Fall aus-
reichend für die anspruchsvolle Nagetierart, die auf einen Biotopverbund von Hecken, 
Waldrand und anderen Strukturen des Offenlands angewiesen ist. Zudem wurden keine 
typischen Nagespuren an den untersuchten Haselnüssen gefunden.  

Für die Zauneidechse ist das Areal zu beschattet und die wenigen vorhandenen 
Habitatstrukturen bekommen nur bei günstigem Sonnenstand in den Morgenstunden eine 
kurze Zeit lang die für ein Vorkommen dieser Art notwendige direkte Einstrahlung. Zudem 
ist wie bei der Haselmaus kein geeigneter Habitatverbund bzw. keine Zuwanderungsmög-
lichkeit vorhanden.   

Anlässlich der Ortstermine am 4. und 5.9.2013 (sowie telefonisch bereits vorher) wurde 
ausführlich mit den Bewohnern des Anwesens Walter-Flex-Straße 3, Familie Renner, 
über deren Einwände zum Gutachten sowie Beobachtungen und mögliche Vorkommen 
von Tierarten gesprochen.  

Als notwendige CEF-Maßnahmen (Ziff. 3) sind die vorgeschlagenen 8 Nistkästen und 4 
Fledermauskästen baldmöglichst - spätestens bis Ende Februar 2014 - in räumlicher Nä-
he, aber störungsarm und nicht am Rande der zukünftigen Baustelle, etwa im Stadtpark, 
aufzuhängen.  
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Bebauungsplanung Leonberg Walter-Flex-Straße -  
Mögliches Vorkommen von Eichhörnchen 
 

Im Stadtzentrum von Leonberg, im Bereich zwischen Römerstraße, Eltinger Straße und Walter-
Flex-Straße, soll ein Bauvorhaben Betreutes Seniorenwohnheim verwirklicht werden. Das Areal 
umfasst eine Größe von etwa 0,5 ha und besteht gegenwärtig aus einem versiegelten Parkplatz 
sowie zwei Grundstücken mit Einzelhausbebauung und hohem Grünanteil, Walter-Flex-Straße 7   
und 9.  

Beide Grundstücke sind z.T. von älterem Baum-, Gehölz- und Strauchbestand geprägt, der 
östlichen Teil des Anwesens Walter-Flex-Str. 7 besteht auch aus einem Obstgarten mit etwa 15 
Apfel- und Pflaumenbäumen sowie einzelnen anderen Arten.   

In zwei Beiträgen aus den Vorjahren zu einem möglichen Vorkommen von geschützten Arten - 
eine „artenschutzrechtliche Potenzialanalyse zum Seniorenwohnheim Römerstraße 2012“ sowie  
eine „Ergänzung zum Artenschutz Leonberg Walter-Flex-Straße 2013“ - wurden Maßnahmen 
festgesetzt, um eine artenschutzrechtliche Betroffenheit durch die Bebauung auf beiden 
Grundstücken auszuschließen.  

Aktuell wurden aus der Nachbarschaft erneut Einwände gegen die Bebauung erhoben und von 
einem Vorkommen des geschützten einheimischen Eichhörnchens (Sciurus vulgaris) und der 
möglichen Existenz eines Kobels (Nest des Eichhörnchens) berichtet.  

Um dieses zu klären, wurden am 13.1.2016  die Gehölze in den beiden Gärten Walter-Flex-Straße 
7 und 9 systematisch nach Hinweisen für das Vorhandensein von Kobeln abgesucht (die Nester 
bleiben über längere Zeit erhalten und sind auch noch im Winter zu erkennen).  

Bei den im Winter unbelaubten Bäumen war dies unproblematisch und weitgehend möglich - 
Nester des Eichhörnchens konnten in den Kronen von Laubbäumen und sonstigen Gehölzen auf 
den beiden Grundstücken nicht festgestellt werden.  

 



Bei den dichten Koniferen und Nadelgehölzen, die auf beiden Grundstücken einen erheblichen Teil 
des Gehölzbestandes ausmachen, blieb die Suche nach Kobeln jedoch unzulänglich.  

Da allerdings bereits seit 2012 weder im Rahmen der Untersuchungen noch bei den Recherchen 
und Befragungen der Nachbarschaft Eichhörnchen angetroffen bzw. erwähnt wurden, kann ein 
artenschutzrelevantes Vorkommen dieser geschützten Säugetierart  im Bereich des Plangebiets 
doch mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.  
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1. Allgemeines und Aufgabenstellung 

 

Die BDP Immobilienentwicklung GmbH, Stuttgart plant zwischen der Römerstraße und der 

Walter-Flex-Straße in Leonberg eine Neubebauung mit vier siebengeschossigen, unterkellerten 

Wohngebäuden. 

 

Unser Büro wurde von der BDP, Stuttgart beauftragt, die Baugrundverhältnisse auf dem 

Grundstück zu erkunden und ein Baugrund- und Gründungsgutachten zu erstellen. 

 

Zur Bearbeitung des Auftrags standen uns folgende Planunterlagen zur Verfügung: 

 

 - Topografischer Lageplan im Maßstab 1 : 200, gefertigt mit Datum 17.10.2008 vom Ver-

messungsbüro Henn und Kessler, Schorndorf 

 

 - Lageplan zum Bauvorhaben im Maßstab 1 : 500 und Geländeschnitt mit geplantem 

Gebäude im Maßstab 1 : 100, gefertigt mit Datum 02.07.2013 vom Vermessungsbüro 

Henn und Kessler, Schorndorf 

 

 

Anhand dieser Unterlagen und der Ergebnisse der durchgeführten Baugrunderkundung ent-

stand das vorliegende Gutachten. 

 

 

 

2. Lage und allgemeine geologische Verhältnisse 

 

Die zur Bebauung vorgesehenen Grundstücke (Flst. 3040ff) liegen zwischen der Römerstraße 

und der Walter-Flex-Straße in Leonberg. Die an der Walter-Flex-Straße befindlichen alten 

Wohnhäuser müssen noch abgebrochen werden. Auf der Seite der Römerstraße befindet sich 

derzeit noch ein Parkplatz. 

 

Südlich der Römerstraße im Bereich des heutigen Stadtparks waren von ca. 1900 bis 1977 die 

Gipswerke Eltingen-Leonberg angesiedelt (vgl. Anlage 4). Nach Informationen des Stadt- und 

Bauarchivs Leonberg reichte der Gipsabbau jedoch nicht bis auf das zu untersuchende Gelän-

de. Auf dem Parkplatzgelände befanden sich laut Aussagen von Zeitzeugen verschiedene 

Bürogebäude des Gipswerkes. 
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Nach den von uns angetroffenen geologischen Verhältnissen (siehe Kap. 4.1) ist jedoch stark 

davon auszugehen, dass in dem Bereich zwischen Römerstraße und Walter-Flex-Straße eben-

falls Gipsabbau von privaten Gipsmüllern im 18. und 19. Jahrhundert betrieben wurde. 

 

Der natürliche Untergrund wird unter einem humosen Oberboden bzw. einer Asphaltdecke mit 

Schottertragschicht auf der Parkplatzseite von künstlichen/natürlichen Auffüllungen aufgebaut. 

Darunter folgen die Schichten des Gipskeupers (km 1) in unterschiedlichen Verwitterungsstu-

fen. Hierbei handelt es sich um die sog. Grundgipsschichten. 

 

 

 

3. Durchgeführte Untersuchungen 

 

Vom 26.06.2015 bis zum 01.07.2015 wurden insgesamt acht Rammkernsondierungen ausge-

führt. Die Rammkernsondierungen erreichten Tiefen zwischen 5,8 m (RKS 2) und 9,6 m (RKS 

3) unter Gelände. 

 

Die Lage der Untersuchungspunkte ist auf dem Lageplan der Anlage 1 dargestellt. Die Unter-

suchungspunkte wurden durch unser Büro nach Lage und Höhe eingemessen. Als Bezugsni-

veau dienten uns die Höhenangaben im Bestandslageplan. 

 

Der erschlossene Schichtaufbau des Untergrunds wurde durch uns geologisch und bodenme-

chanisch aufgenommen; die Schichtprofile der Rammkernsondierungen sind auf den Anlagen 

2.1 – 2.4 nach DIN 4023 graphisch dargestellt.  

 

Aus den Sondierungen wurden charakteristische Bodenproben entnommen, aus denen Misch-

proben (MP1 bis MP3) von den künstlichen bzw. natürlichen Auffüllungen und des Gipskeupers 

gebildet worden sind. Diese Mischproben wurden laboranalytisch durch synlab Umweltinstitut 

GmbH, Stuttgart gemäß der VwV TR-Boden
1
, Abschnitt 4.2 (Tabelle 6.1) untersucht. Die Analy-

senergebnisse sind aus der Anlage 3 ersichtlich. 

                                                      

1
 Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Württemberg für die Verwertung von als Abfall 

eingestuftem Bodenmaterial (TR-Boden) vom 14. März 2007. Diese Vorschrift ersetzt in Baden-Württemberg 

die bisherigen Vorgaben des Merkblatts M 20 der LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall) 
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4. Ergebnisse der Untersuchungen 

4.1 Schichtaufbau des Untergrunds 

 

In den Sondierungen RKS 2, 3, 5 und 7 wurde zuoberst ein humoser Oberboden von weicher 

bis steifer Konsistenz angetroffen. In den Sondierungen RKS 1, 4, 6 und 8, die auf dem Park-

platz lagen, wurde als oberste Schicht eine Asphaltdecke mit einer Schottertragschicht er-

schlossen. 

 

Darunter folgten künstliche und natürliche (Fließerden und Gipskeuper) Auffüllungen in variie-

render Mächtigkeit. Die künstlichen Auffüllungen setzten sich aus einem tonigen, z.T. sandigen 

bzw. kiesigen Schluff von steifer Konsistenz zusammen. Darin waren Ziegel- und Betonstücke 

sowie andere Fremdmaterialien eingelagert. 

 

Die natürlichen Auffüllungen bestanden aus Wechsellagerungen von Fließerden und unter-

schiedlich stark verwittertem Gipskeupermaterial. Die aufgefüllte Fließerde setzte sich aus 

tonigem, z.T. sandigem Schluff von weicher bis steifer Konsistenz mit festen Schlufftonstein- 

und teilweise Kalksteinstücken zusammen. Die Auffüllungen aus Gipskeupermaterial variierten 

in Konsistenz, Zusammensetzung und Mächtigkeit. Sie waren aber generell aus tonigem 

Schluff mit Schlufftonstein- und Tonsteinstücken von überwiegend steifer-halbfester Konsistenz 

aufgebaut. Vermutlich wurden diese hier anstehenden Böden im Zuge des früheren Gipsab-

baus wieder eingebaut. 

 

Die an den Sondierendtiefen angetroffenen Schichten aus tonigem Schluff von steifer bis halbfes-

ter Konsistenz und mürben Tonsteinstückchen bzw. Schlufftonsteinstücken sind in den Schicht-

profilen als „Gipskeuper, vollständig verwittert“ bezeichnet (Verwitterungsstufe 4
2
). Die Schich-

ten des „Gipskeupers, vollständig verwittert“ setzten in den nachfolgend zusammengestellten 

Tiefen ein. 

 

Die Tabelle zeigt, dass die Obergrenze des anstehenden Gipskeupers deutlich variiert. Dies ist 

vermutlich durch die unterschiedliche Mächtigkeit der Gipsschicht, die abgebaut wurde, be-

dingt. 

                                                      

2
  DIN EN ISO 14689-1: Benennung und Klassifizierung von Fels, Teil 1, Anhang A, Fassung 2003 
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Aufschluss Nr. Obergrenze „Gipskeupers, vollständig verwittert“ 

 in m unter Gelände in m NN 

RKS 1 6,3 374,1 

RKS 2 5,2 374,2 

RKS 3 7,0 372,8 

RKS 4 

RKS 5 

RKS 6 

RKS 7 

RKS 8 

> 7,0 

5,4 

7,8 

5,1 

5,5 

< 374,6 

374,5 

372,9 

375,2 

376,4 

 

Erfahrungsgemäß setzen sich die Gipskeuperschichten mit abnehmendem Verwitterungsgrad 

über die Sondierendtiefen hinaus fort. Die darunter folgenden Schichten des Lettenkeupers 

wurden in den Sondierungen nicht mehr erschlossen. 

 

Nach an vergleichbaren Böden durchgeführten Laboruntersuchungen sind die bindig verwitter-

ten Schichten des Gipskeupers entsprechend den Kriterien der DIN 18 196 in die Bodengruppe 

TM (mittelplastische Tone) einzustufen. 

 

 

 

Anmerkungen zu den Bodengruppen nach DIN 18 196 
 

TM = mittelplastische Tone (Fließgrenze wL 35 bis 50 Gew.-%) 

 

 

 

4.2 Hydrogeologische Verhältnisse 

 

In den Aufschlüssen wurden bis auf RKS 3 keine direkten Wasserzutritte festgestellt. Dieser 

Wasserzutritt im Gipskeuper ist aus dem Schichtprofil der Anlage 2.2 ersichtlich. Dies zeigt, dass 

die Grundwasserführung in den besser durchlässigen Bereichen des Gipskeupers stattfindet. 
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Die Höhenlage des Grundwasserspiegels unterliegt jahreszeitlichen und witterungsbedingten 

Schwankungen. Der höchstmögliche Grundwasserstand ist uns nicht bekannt; er könnte nur 

anhand langfristiger Pegelmessungen ermittelt werden. 

 

In Abhängigkeit von Jahreszeit und Witterungsverlauf muss auch in den höher anstehenden 

Schichten mit gelegentlicher Schicht- und Sickerwasserführung auf verschiedenen Niveaus 

gerechnet werden, worauf die bereichsweise festgestellt weiche Konsistenz hinweist. 

 

 

 

4.3 Hinweise zur Verwertung von Aushubmaterial 

 

Aus den Sondierungen wurden charakteristische Bodenproben entnommen, aus denen die 

folgenden Mischproben gebildet wurden: 

 

- MP 1: künstliche Auffüllungen  

- MP 2: natürliche Auffüllungen 

- MP 3: anstehender Gipskeuper 

 

Diese Mischproben MP1 bis MP3 wurden laboranalytisch durch synlab Umweltinstitut GmbH, 

Stuttgart gemäß der VwV TR-Boden, Abschnitt 4.2 (Tabelle 6.1) untersucht. Die Analysener-

gebnisse sind aus der Anlage 3 ersichtlich.  

 

In den Mischproben der künstlichen Auffüllungen (MP 1) und im anstehenden Gipskeuper (MP 

3) lagen die Konzentrationen sämtlicher Parameter unter den jeweiligen Z 0 Grenzwerten. 

Somit kann dieses Material als Z 0-Material eingestuft werden. 

 

In der Mischprobe der natürlichen Auffüllungen (MP 2) lagen lediglich der pH-Wert, die Leitfä-

higkeit und die Sulfatkonzentration über dem Z 0-Wert. Dieser Bereich der natürlichen Auffül-

lung muss daher als Z 1.2-Material eingestuft werden.  
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5. Tragfähigkeit des Untergrunds 

 

Die zuoberst erschlossenen künstlichen Auffüllungen sind, bedingt durch ihre inhomogene 

Zusammensetzung, in unterschiedlichem Maße zusammendrückbar. Auch unabhängig von 

äußeren Lasten können in künstlichen Auffüllmassen sog. Eigensetzungen auftreten, deren 

Ursachen in folgenden Vorgängen liegen können: Eigengewicht, Kornumlagerungsvorgänge, 

Veränderungen der Lagerungsdichte bei Erschütterungen bzw. Erdbeben und Schrumpfungen 

durch Austrocknung. Die künstlichen Auffüllungen können deshalb nicht als Lastabtragungsho-

rizont herangezogen werden. 

 

Für die darunter folgenden, mächtigen, natürlichen Auffüllungen aus Fließerden und Gips-

keupermaterial gelten dieselben Überlegungen wie für die künstlichen Auffüllungen. Da diese vor 

langer Zeit eingebracht worden sind, sind die o.g. Eigensetzungen überwiegend abgeschlossen. 

In den mindestens steifen Böden können geringe Lasten von setzungsunempfindlichen, kleine-

ren Gebäuden abgetragen werden, weiche Bereiche sind in hohem Maße kompressibel und 

daher als Lastabtragungshorizont nicht geeignet. 

 

Die Böden des „Gipskeupers, vollständig verwittert“ sind als tragfähiger, jedoch relativ stark 

kompressibler Untergrund einzustufen. Allgemein ist die Kompressibilität eines bindigen Bo-

dens umso größer, je höher seine Plastizitätszahl (Ip) und sein natürlicher Wassergehalt (wn) 

bzw. je geringer seine Konsistenzzahl (IC) ist. 

 

Die nur untergeordnet angetroffenen halbfesten bis festen Schichten des „Gipskeupers, mäßig 

verwittert“ besitzen eine deutlich geringere Zusammendrückbarkeit, diese Schichten sind als 

gut tragfähiger Baugrund einzustufen. Allgemein verbessern sich die Tragfähigkeitseigenschaf-

ten mit zunehmender Tiefe weiter. 

 

 

 

6. Gründung 

 

Nach den uns vorliegenden Planungskonzepten sind auf dem Gelände vier siebengeschossige 

Wohngebäude mit einer eingeschossigen Unterkellerung derzeit geplant. Nach diesen Unterla-

gen liegen die Niveaus der Untergeschosse einheitlich auf 378,40 m NN. Dieses Niveau wurde 

in die Schichtprofile der Anlagen 2.1 – 2.4 eingetragen.  
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Diese Darstellungen zeigen, dass bei einer normalen Flachgründung der Gebäude die Funda-

mente in den stark kompressiblen Auffüllungen verlaufen würden. Wie im Abschnitt 5 beschrie-

ben, können in diesen Böden die hohen Lasten von den geplanten Gebäuden nicht mehr 

schadlos abgetragen werden. 

 

Daher ist im vorliegenden Fall eine Pfahlgründung zwingend erforderlich. Hierbei ist in erster Linie 

an Bohrpfähle nach DIN 1054 und DIN EN 1997, Abschnitt 7 sowie DIN EN 1536 zu denken, 

wobei die Pfahlaufstandsflächen in den festen Schichten des „Gipskeupers, mäßig verwittert“, 

bzw. im darunter folgenden „Lettenkeupers, mäßig verwittert“ liegen. Da diese Schichten mit den 

Rammkernsondierungen nicht erkundet werden konnten, müssen zur Pfahlbemessung noch 

mehrere Kernbohrungen auf dem Gelände ausgeführt werden. 

 

 

 

7. Schutz der Gebäude gegen Durchfeuchtung 

 

Wie in Abschnitt 4.2 beschrieben, liegt das Bauvorhaben weit oberhalb des Grundwasserspie-

gels. Da aber mit temporärer Sickerwasserführung gerechnet werden muss, ist es aus bau-

technischer Sicht erforderlich, für ins Gelände einschneidende Bauteile Dränierungsmaßnah-

men nach DIN 4095 zu ergreifen. Dränierungsmaßnahmen können Abdichtungen nach DIN 18 

195 keinesfalls ersetzen, sondern müssen stets zusammen geplant und ausgeführt werden. 

Maßgebend ist im vorliegenden Fall der Teil 4 der DIN 18 195 (Abdichtung gegen Bodenfeuch-

te und nichtstauendes Sickerwasser). 

 

Im Folgenden sind die wichtigsten Punkte für den Entwurf des Dränsystems zusammengestellt: 

 

- Unter den erdberührten Fußböden ist eine mindestens 20 cm dicke, kapillarbrechende 

Filterschicht aus Kies (8/32) vorzusehen (Flächenfilter), die an die Ringdränage ange-

schlossen wird. Die Filterschicht muss durch Dränleitungen oder Durchflussöffnungen so 

entwässert werden, dass jedes von Fundamenten umschlossene Feld mindestens einmal 

erfasst wird. 
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- Um eine Vermengung von Filterschichtmaterial mit an der Baugrubensohle anstehenden 

Böden zu vermeiden, ist ein Filtervlies zu verlegen. Beim Betonieren der Bodenplatte ist 

durch die Anordnung einer Folie dafür zu sorgen, dass die Filterschicht nicht zugeschlämmt 

wird. 

 

- Vor sämtlichen erdberührten Außenwänden ist eine Sickerschicht aus Betonfiltersteinen, 

druckfesten Dränmatten (Typ Enkadrän oder gleichwertiges), Dränelementen o.ä. (keine 

Wellplatten oder Noppenbahnen) vorzusehen. Hierunter ist eine Außendränage (Ringdrä-

nage, Mindestnennweite DN 125) anzuordnen, die mit Kies (8/32) in einer Mindestdicke von 

20 cm ummantelt werden muss. Zur Erhaltung der Filterstabilität muss zwischen Rohrum-

mantelung und natürlichem Boden ein Filtervlies angeordnet werden. 

 

- Die Kiesummantelung der Dränrohre sollte sofort nach dem Verlegen der Rohre vorge-

nommen werden, um eine Verschlammung der Dränrohre durch Erdanspülungen bei Re-

genfällen zu vermeiden. 

 

- Die Ringdränage muss sämtliche beanspruchten Bauteile einschließlich aller Gebäudevor- 

und -rücksprünge erfassen und in einem möglichst gleichmäßigen Gefälle von mindestens 

0,5 % ohne Unterbrechungen vom Hoch- bis zum Tiefpunkt verlaufen. 

 

- Auf eine ausreichende Tiefenlage der Dränagen ist zu achten (OK Dränrohr mindestens 5 

cm unter UK Bodenplatte). Die Rohrsohlen dürfen die Fundamentunterkanten nicht unter-

schneiden, gegebenenfalls sind die Fundamente zu vertiefen. 

 

- Aufgrund der Größe der überbauten Fläche des Gebäudes sollten unter der Bodenplatte im 

Kiesfilter noch zusätzliche Dränstränge (DN 100) im Abstand von ca. 10 m verlegt werden. 

 

- Für die Dränleitungen müssen druckfeste Rohre verwendet werden (z.B. Optidrän). Die 

gelben, flexiblen Dränrohre aus dem Landschaftsbau dürfen nicht verlegt werden, da mit 

diesen keine einwandfreie Gefälleverlegung möglich ist, diese nicht ausreichend druckfest 

sind und eine Spülung mit einem Hochdruckspülgerät, aufgrund der nicht ausreichenden 

mechanischen Festigkeit, zur Zerstörung der Rohre führen kann. 
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- An Gebäudesprüngen ist jeweils auf dem tieferen Niveau ein zusätzlicher Dränstrang zu 

verlegen. 

 

- Der Übergang zwischen der vertikalen Sickerschicht und der Ringdränage ist so zu gestal-

ten, dass das senkrecht in der Sickerschicht abfließende Wasser auf Dauer das Dränrohr 

erreicht. 

 

- Um eine dauerhafte Funktion der Dränagen zu gewährleisten, ist die Anordnung von 

Spülmöglichkeiten bzw. Kontrollschächten (DN  300) erforderlich, die jederzeit zugänglich 

sind. Die Dränsysteme müssen eine rückstausichere Ableitung erhalten. 

 

- Sämtliche Bauteile unter den tiefsten Dränniveaus (z. B. Aufzugsunterfahrten, Doppelpar-

kergruben o.ä.) sind druckwasserdicht auszubilden. 

 

- Die Funktionsfähigkeit des Dränsystems ist durch eine Probespülung zu überprüfen. 

 

Bei der Bepflanzung der Außenanlagen ist zu beachten, dass eine Durchwurzelung der Dränlei-

tungen auf jeden Fall vermieden wird. Nach dem Kommentar zur DIN 4095
3
 sollten Bäume 

deshalb mindestens 6 - 8 m von den Dränleitungen entfernt sein und Sträucher im Abstand von 

mindestens 3 m gepflanzt werden. Der Abstand wird als waagrechte Entfernung von Rohrachse 

zur Pflanzenmitte verstanden.  

 

Bei der Geländegestaltung (Neigung, Arbeitsraumverfüllung) ist weiterhin zu beachten, dass die 

Dränage des Gebäudes durch zulaufendes Oberflächenwasser nicht zusätzlich belastet wird. 

Auf befestigten Flächen anfallendes Oberflächenwasser muss in geeigneter Weise gefasst 

(z.B. Hofeinläufe, Rinnen) und abgeleitet werden. 

 

                                                      

3
 HILMER, K.: Dränung zum Schutz baulicher Anlagen. Planung, Bemessung und Ausführung; Kommentar zur 

DIN 4095 (Ausgabe Juni 1990). Geotechnik 1990 Heft 4, S. 196 - 210; hrsg. von der Deutschen Gesellschaft 

für Geotechnik e.V., Essen 1990. 
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8. Fußbodenauflagerung 

 

Sofern die Fußbodenbelastungen nicht über 5 kN/m
2
 liegen und in der Tiefgarage nur PKW-

Befahrung vorgesehen ist, können die erdberührten Bodenplatten unter Zwischenschaltung der 

in Abschnitt 7 beschriebenen Filterschicht direkt auf Böden von mindestens steifer Konsistenz 

aufgelagert werden. Eventuell vorhandene Weichzonen, Auffüllungen ungünstiger Zusammen-

setzung, Bauwerksreste oder Bereiche an der Baugrubensohle, die durch Aushub, Befahrung 

und Witterungseinflüsse aufgelockert oder durchnässt sind, müssen ausgeräumt und durch das 

Material der Filterschicht oder anderes körniges Fremdmaterial ersetzt werden. 

 

Über Arbeitsräumen innerhalb der Gebäude empfiehlt es sich, die Bodenplatte freitragend, in Art 

einer Decke auszubilden. Auf die Anordnung der in Abschnitt 7 beschriebenen Filterschicht darf 

auch bei freitragendem Fußboden nicht verzichtet werden. 

 

Wenn in der Garage Minustemperaturen auftreten und über längere Zeit anhalten können, 

sollte die Dicke des frostsicheren Aufbaus (einschließlich Bodenplatte) in den frostgefährdeten 

Bereichen so gewählt werden, dass kein Unterfrieren stattfinden kann. In der Regel werden 

hierfür 50 cm als ausreichend angesehen. 

 

Ist in der Tiefgarage ein Belag aus Verbundsteinpflaster vorgesehen, so muss hierfür eine 

ausreichende Tragfähigkeit vorhanden sein. Nach der RStO 12
4
 fallen PKW-Parkflächen in die 

Belastungsklasse Bk0,3. Um eine ausreichende Tragfähigkeit zu erzielen, sollte hier eine Trag-

schicht mit mindestens 40 cm Dicke ausgeführt werden. Anstatt der in Abschnitt 7 beschriebe-

nen kapillarbrechenden Filterschicht sollte für die obersten 20 cm eine Schottertragschicht der 

Abstufung 2/45 vorgesehen werden. Für den unteren Abschnitt sollte dann eine Schotter-

Tragschicht der Abstufung 0/45 nach ZTV SoB-StB 04
5
 verwendet werden. Bei diesem Aufbau 

ist auch eine ausreichende Frostsicherheit gemäß der RStO 12 gegeben. 

                                                      

4
 RStO 12: Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen, Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen, 2012 

5
 ZTV SoB-StB 04: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Schichten ohne 

Bindemittel im Straßenbau, hrsg. von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln, 

2004 
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Um geringfügige Eigensetzungen der Auffüllungen auszugleichen und die Belastbarkeit der 

Tragschicht zu erhöhen, empfiehlt es sich an der Unterkante der Tragschicht ein Geogitter zu 

verlegen. Geogitter sind hochzugfeste, monolithisch gestreckte Polymergitter, die speziell für 

das Bewehren von Böden ungünstiger Tragfähigkeitseigenschaften entwickelt wurden. Durch 

die hohe Boden-Gitter-Verzahnung mit dem Schüttmaterial wird eine gleichmäßige Verteilung 

der Kräfte bewirkt. 

 

Da im Erdplanum bindige Böden anstehen, sollte ein Produkt verwendet werden, das zusätzlich 

mit Vlies kaschiert ist. Hierdurch wird verhindert, dass bindiger Boden in die Tragschicht ein-

dringt, was mittelfristig die Tragfähigkeit der Tragschicht deutlich reduzieren würde. 

 

Wir schlagen daher im vorliegenden Fall eine Geogitter-Vliesstoff-Kombination (z.B. Combigrid 

40/40 Q 1 GRK 3 der Fa. Naue) vor. Dieses muss entsprechend den Herstellerangaben über-

lappend, mit möglichst wenigen Schnittstellen verlegt werden. 

 

 

 

9. Baugrubengestaltung 

 

Freie Baugrubenböschungen können unter Beachtung der Richtlinien der DIN 4124 bis zu einer 

Böschungshöhe von maximal 5 m mit einer Neigung von β  45° (Auffüllungen) angelegt wer-

den. 

 

Bei Böschungshöhen über 5 m ist nach DIN 4124 ein Standsicherheitsnachweis erforderlich. Auf 

die übrigen Hinweise der genannten Norm (z.B. unbelastete Böschungskronen) wird hingewiesen. 

Eine Abdeckung der Baugrubenböschungen mit einer Folie zum Schutz gegen Witterungsein-

flüsse, die über die Böschungskrone geführt werden muss, wird empfohlen. 

 

Sofern die Baukörper näher an die Straßen verschoben werden, könnten Verbaumaßnahmen 

erforderlich werden. Als Verbauart käme aus wirtschaftlichen Überlegungen in erster Linie ein 

Trägerverbau in Betracht.  

 

Da die Baugrubensohle in Böden verläuft, die bei einer Durchfeuchtung durch Niederschlags- 

oder Sickerwasser rasch aufweichen bzw. auflockern, empfiehlt es sich, den Aushub mit einem 

Tieflöffelbagger von oben her vorzunehmen bzw. Maßnahmen zur Stabilisierung vorzusehen. 
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Des Weiteren empfehlen wir, auf dem planmäßigen Aushubniveau eine Schutzschicht von ca. 

20 cm zu belassen, die erst unmittelbar vor dem Einbringen der Filterschicht (siehe Abschnitt 7) 

ausgehoben wird. 

 

Die Tiefgaragenzufahrt zum Gebäude Eltinger Straße 61 verläuft auf dem Grundstück. Diese 

muss im Vorfeld verlegt und dann rückgebaut werden. 

 

 

 

10. Verfüllung der Arbeitsräume 

 

Die beim Aushub anfallenden Böden sind für einen setzungsarmen Wiedereinbau unter befes-

tigten Flächen (Zugangs- und Eingangsbereich, Terrassen, Stellplätze u.ä.) nicht geeignet. 

Unter befestigten Flächen, wo nur geringe Setzungen in Kauf genommen werden können, 

empfehlen wir körnige, gut verdichtbare Fremdmaterialien (Schotter-Splitt-Gemische, Sieb-

schutt) einzubauen. 

 

Über körnigen Arbeitsraumverfüllungen sollten auf dem Gelände wasserundurchlässige Beläge 

angeordnet werden, um das direkte Eindringen von Oberflächenwasser in die Arbeitsräume zu 

verhindern. 

 

Anstatt natürlicher Schotter-Splitt-Gemische könnte auch güteüberwachtes Recyclingmaterial 

verwendet werden. An die Beschaffenheit des Materials sind die folgenden Anforderungen zu 

stellen: 

 

- körniges, frost- und raumbeständiges Material (z.B. zerkleinerter Beton) 

 

- Kornabstufung entsprechend Schottertragschichtmaterial 0/56 (nach ZTVT-StB 95
6
) 

 

- Überkornanteil bis 80 mm: < 5 % 

 

- Anforderungen der TL MIN-StB 2000
7
 müssen erfüllt sein 

 

                                                      

6
 ZTVT-StB 95: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Tragschichten im Straßenbau, 

hrsg. von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln 1995, Fassung 2002 

7
 TL Min-StB 2000: Technische Lieferbedingungen für Mineralstoffe im Straßenbau, Ausgabe 2000, hrsg. von 

der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln 
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- keine Verunreinigungen wie teerhaltige oder bituminöse Materialien, Farben usw. 

 

- kein Gips, Anhydrit sowie keine Baustoffe, die Gips oder Anhydrit enthalten, da es hierdurch 

zu Volumenexpansion mit deutlichen Quelldrücken kommen kann 

 

- keine Baustellenabfälle wie Dämmstoffe, Kunststoffe, Styropor, Holz, Metall, Papier o.ä. 

 

- kein bindiges Aushubmaterial 

 

- kein Ziegelschutt, da es hier bei verdichtetem Einbau zu Kornzertrümmerungen kommt und 

Ziegelmehl entsteht 

 

Vor der Lieferung und dem Einbau von güteüberwachtem Recyclingmaterial sind die Ergebnis-

se der Güteüberwachung (Eigen- und Fremdüberwachung) vorzulegen. 

 

Für sämtliche Erdarbeiten gelten die einschlägigen Richtlinien des Erdbaus (ZTVE-StB 09
8
, 

ZTVT-StB 95
 
und ZTV SoB-StB 04). 

 

 

 

11. Boden- und Felsklassen nach DIN 18 300 für den Zustand beim Lösen 

 

Schichtkomplex Boden- bzw. Felsklasse 

Auffüllungen* 3, 4 und 5 

Gipskeuper, vollständig verwittert 5 

Gipskeuper, mäßig verwittert** 6 und 7 

 
* in der in den Aufschlüssen angetroffenen Zusammensetzung 

** unterhalb der Sondierendtiefen 

 

 

ANMERKUNGEN zu den Bodenklassen nach DIN 18 300 

 
Klasse 1: Humoser, belebter Oberboden 

 

Klasse 2: Bodenarten, die von flüssiger bis breiiger Beschaffenheit sind und die das Wasser schwer abgeben 

 

Klasse 3: Sande, Kiese und Sand-Kies-Gemische mit bis zu 15 Gew.-% an Schluff und Ton (< 0,063 mm Korndurch-

messer) und mit höchstens 30 Gew.-% Steinen von über 63 mm Korngröße bis zu 0,01 m
3
 Rauminhalt 

                                                      

8
 ZTVE-StB 09: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßen-

bau. Hrsg. von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln, Fassung 2009 
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Klasse 4: bindige Bodenarten von leichter bis mittlerer Plastizität (Gruppen TL und TM nach DIN 18 196), die höchs-

tens 30 Gew.-% Steine von über 63 mm Korngröße bis zu 0,01 m
3
 Rauminhalt enthalten sowie Gemische 

von Sand, Kies, Schluff und Ton mit einem Anteil von mehr als 15 Gew.-% Korngröße kleiner 0,063 mm 

 

Klasse 5: hierzu gehören Bodenarten mit mehr als 30 Gew.-% Steinen von über 63 mm Korngröße bis zu 0,01 m
3
 

Rauminhalt und höchstens 30 Gew.-% Steinen von über 0,01 m
3
 bis 0,1 m

3
 Rauminhalt sowie ausgeprägt 

plastische Tonböden (Gruppe TA nach DIN 18 196) 

 

Klasse 6: Felsarten, die einen inneren, mineralisch gebundenen Zusammenhalt haben, jedoch stark klüftig, brüchig, 

bröckelig, schiefrig, weich oder verwittert sind sowie vergleichbare feste oder verfestigte bindige oder nicht-

bindige Bodenarten, sowie Böden mit mehr als 30 Gew.-% Steinen von über 0,01 m
3
 bis 0,1 m

3
 Rauminhalt 

 

Klasse 7: Felsarten, die einen inneren, mineralisch gebundenen Zusammenhalt und hohe Gefügefestigkeit haben und 

die nur wenig klüftig oder verwittert sind sowie Steine von über 0,1 m
3
 Rauminhalt 

 

 

Sollte es bei der Einstufung in Boden- und Felsklassen zu Unstimmigkeiten zwischen der Bau-

herrschaft und den ausführenden Firmen kommen, sind wir gerne zur Klärung der diesbezüg-

lich auftretenden Fragen bereit. 

 

 

 

12. Bodenmechanische Kennwerte für erdstatische Berechnungen 

 

 

Schichtkomplex Wichte 

(kN/m
3
) 

Reibungs- 

winkel () 

Kohäsion 

(kN/m
2
) 

Steifemodul 

(MN/m
2
) 

 γ ϕ’ c’ Es 

Auffüllungen 19 - 20 25 - 27,5 4 - 8 - 

Gipskeuper, vollständig verwittert 20 27,5 8 - 10 8 - 15 

 

 

Für Erddruckermittlungen im Bereich verfüllter, geböschter Arbeitsräume sind in der Regel die 

Kennwerte des Verfüllmaterials maßgebend. Im Einzelnen werden für verdichtet eingebautes 

Material folgende Ansätze vorgeschlagen: 

 

 - Schottergemische (auch Siebschutt): γ = 20 kN/m
3 ϕ = 35° 

 

 - Kiesgemische: γ = 20 kN/m
3 ϕ = 32,5° 

 

 - Bindige Böden (auch Aushubmaterial): γ = 20 kN/m
3 ϕ = 25° 
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Nach DIN 4149 (2005-04) „Bauten in deutschen Erdbebengebieten“ und der Karte der Erdbe-

benzonen und geologischen Untergrundklassen liegt Leonberg in der Erdbebenzone 1. Für 

einen rechnerischen Nachweis der Erdbebensicherheit kann nach Tabelle 2 der genannten 

Norm ein Bemessungswert der Bodenbeschleunigung von αg = 0,4 m/s
2
 angesetzt werden. 

Gemäß Abschnitt 5.2 sind die Untergrundverhältnisse (Baugrundklasse/Untergrundklasse) als A-

R zu beschreiben. Somit ergeben sich nach den Tabellen 4 und 5 der Norm folgende Werte: 

 

Parameter zur Beschreibung des elastischen horizontalen Antwortspektrums: 

Untergrundverhältnisse S TB (s) TC (s) TD (s) 

A-R 1,00 0,05 0,20 2,0 

Parameter zur Beschreibung des elastischen vertikalen Antwortspektrums: 

A-R 1,00 0,05 0,20 2,0 

 

 

 

 

13. Schlussbemerkungen 

 

Die Untergrundverhältnisse wurden anhand von acht Rammkernsondierungen beschrieben und 

beurteilt. Die im Gutachten enthaltenen Angaben beziehen sich auf diese Untersuchungsstel-

len. Abweichungen von den im vorliegenden Gutachten enthaltenen Angaben können nicht 

ausgeschlossen werden. Es ist daher eine sorgfältige Überwachung der Erdarbeiten und eine 

laufende Überprüfung der während der Aushub- und Gründungsarbeiten angetroffenen Boden- 

und Grundwasserverhältnisse im Vergleich zu den Untersuchungsergebnissen und Folgerun-

gen im Gutachten erforderlich. 

 

Die Angaben der zu erwartenden Bodenklassen nach DIN 18 300 oder der Schichtgrenzen 

können nicht für eine verbindliche Kostenermittlung herangezogen werden oder ein Aufmaß bei 

der Bauausführung ersetzen, da erfahrungsgemäß diese auch auf kurze Entfernung variieren 

können, insbesondere dann, wenn im Baufeld eine geologische Störzone verläuft. 

 

Zur Pfahlbemessung müssen noch mehrere Kernbohrungen auf dem Gelände ausgeführt wer-

den.  
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Das Gutachten wurde anhand der uns vorliegenden Pläne und Informationen ausgearbeitet. 

Das Gutachten muss anhand der endgültigen Planung überarbeitet werden.  

 

Die im Gutachten enthaltenen Angaben beziehen sich auf das untersuchte Grundstück, eine 

Übertragung auf benachbarte Grundstücke ist nicht möglich. 

 

In Zweifelsfällen sollten wir verständigt werden. Für die Beantwortung von Fragen, die im Zuge 

der weiteren Planung und Ausführung auftreten, stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

 

Tübingen, den 10. Juli 2015 

 

 

 

 

 

S. Potthoff 

Dipl.-Geol. 
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Topografische Aufnahme zum Bauvorhaben

Leonberg

Kreis Böblingen
Stadt Leonberg

neuen

LAGEPLAN M 1 : 200

Feuchter

Bauunternehmung BÖPPLE GmbH
Flurstück 3040 u.a. - Römerstraße

Gefertigt:

0 71 81 / 40 95-95

info@henn-kessler.de

+KESSLERHENN

Gemarkung

Vermessungsbüro

Hauffstraße 28 Tel. 0 71 81 / 40 95-0

SystemBearbeiter : Höhenangabe im

Schorndorf, den

73614 Schorndorf Fax

17.10.2008
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RKS 1
380.4 m NN

 0.40 Asphaltdecke und Schottertragschicht, grau, AuffüllungA

 1.20
Kies, schluffig, sandig, braun, AuffüllungA

 2.00

Schluff, tonig, schwach kiesig, weich - steif,
braun, Auffüllung, (Fließerde)A

 3.80

Schluff, schwach tonig, Schlufftonsteinstücke,
Kalksteinstücke, steif - halbfest, grüngrau,
grauviolett, Auffüllung, (Gipskeuper)

A

 4.80

Schluff, tonig, steif, braun, Auffüllung, (Gipskeuper)A

 5.90

Schluff, tonig, z.T. sandig, weich, z.T.steif,
rotbraun, Auffüllung, (Fließerde)A

 6.30

Schluff, schwach tonig, Schlufftonsteinstücke,
steif - halbfest, grüngrau, grauviolett, Auffüllung,
(Gipskeuper)

A

 7.40
Schluff, tonig, steif, graubraun, Gipskeuper,
vollständig verwittert

 7.90

Schluff, tonig, Schlufftonsteinstücke, halbfest,
z.T.steif, grüngrau, grauviolett, Gipskeuper,
vollständig verwittert

UFH = 378.40

RKS 4
381.2 m NN

 0.40 Asphaltdecke und Schottertragschicht, grau, AuffüllungA

 2.20

Schluff, tonig, Ziegelreste, steif, dunkelbraun,
AuffüllungA

 5.60

Schluff, schwach tonig - tonig, z.T.sandig, Schlufftonsteinstücke,
steif - halbfest, grüngrau, grauviolett, Auffüllung,
(Gipskeuper)

A

 6.60

Schluff, tonig, Schlufftonsteinstücke, halbfest,
z.T. steif, grauviolett, Auffüllung, (Gipskeuper)A

 6.90
Schluff, tonig, schwach sandig, Schlufftonsteinstücke,
halbfest, grüngrau, Auffüllung, (Gipskeuper)

A

 7.00
Schluff, tonig, steif, grauviolett, Auffüllung,
(Gipskeuper)

A

UFH = 378.40

Anlage 2.1
zum GutachtenNeubebauung

Dr. Gerweck - S. Potthoff
Tübingen





vom 10.07.2015Römerstraße/Walter-Flex-Straße

Projekt: Leonberg



RKS 2
379.4 m NN

 0.20
Schluff, schwach tonig, humos, Wurzeln, dunkelbraun,
Oberboden

 0.60
Schluff, tonig, kiesig, sandig, Ziegelreste, steif,
braun, Auffüllung

A

 1.20
Schluff, tonig, schwach kiesig, sandig, Wurzelreste,
steif, braun, Auffüllung

A

 3.90

Schluff, schwach tonig, Schlufftonsteinstücke,
z.T. feinsandig, steif - halbfest, graugrün -
grauviolett, Auffüllung, (Gipskeuper)

A

 4.50
Schluff, tonig, halbfest, rotbraun, Auffüllung,
(Fließerde)

A

 5.20
Schluff, schwach tonig, Schlufftonsteinstücke,
halbfest, grüngrau, Auffüllung, (Gipskeuper)

A

 5.80
Schluff, tonig, Tonsteinstücke, steif, graubraun,
Gipskeuper, vollständig verwittert

UFH = 378.40

RKS 3
379.8 m NN

9.50 (370.30)
 

 0.20
Schluff, schwach tonig, humos, Wurzeln, dunkelbraun,
Oberboden

 1.50

Schluff, tonig, kiesig, sandig - stark sandig,
Ziegelreste, Wurzelreste, steif, braungrau, Auffüllung

A

 2.40

Schluff, schwach tonig, feinsandig, steif - halbfest,
hellbraun, AuffüllungA

 3.70

Schluff, schwach tonig - tonig, Schlufftonsteinstücke,
steif, grüngrau, grauviolett, Auffüllung, (Gipskeuper)A

 4.40

Schluff, tonig, stückig, weich - steif, rotbraun,
Auffüllung, (Fließerde)A

 5.40

Schluff, tonig, Schlufftonsteinstücke, steif,
grüngrau, grauviolett, Auffüllung, (Gipskeuper)A

 7.00

Schluff, tonig, Tonsteinstücke, weich - steif,
dunkelgrau, Auffüllung, (Gipskeuper)A

 9.50

Schluff, tonig, Schlufftonsteinstücke, weich,
grau, Gipskeuper, vollständig verwittert

 9.60
Schluff, tonig, Schlufftonsteinstücke, halbfest,
braungrau, Gipskeuper, mäßig verwittert

UFH = 378.40

Anlage 2.2
zum GutachtenNeubebauung

Dr. Gerweck - S. Potthoff
Tübingen
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RKS 6
380.7 m NN

 0.40 (380.30) Asphaltdecke und Schottertragschicht, grau, AuffüllungA

 4.40 (376.30)

Schluff, tonig, schwach sandig, Kalksteinstücke,
Tonsteinstücke, weich - steif, dunkelbraun, Auffüllung,
(Fließerde)

A

 5.10 (375.60)

Schluff, tonig, schwach sandig, Kalksteinstücke,
Tonsteinstücke, weich, z.T. steif, hellbraun,
Auffüllung, (Fließerde)

A

 7.80 (372.90)

Schluff, tonig - stark tonig, Schlufftonsteinstücke,
steif, z.T. weich, grauviolett, Auffüllung, (Gipskeuper)

A

 8.00 (372.70)

Schluff, tonig, Schlufftonsteinstücke, steif -
halbfest, grauviolett, Gipskeuper, vollständig
verwittert

UFH = 378.40

RKS 8
381.9 m NN

 0.40 (381.50) Asphaltdecke und Schottertragschicht, grau, AuffüllungA
 0.70 (381.20) Kies, sandig, schwach schluffig, grau, AuffüllungA

 3.20 (378.70)

Schluff, tonig, kiesig, sandig, steif, braun,
Auffüllung

A

 4.60 (377.30)

Schluff, tonig, steif, z.T. weich, rotbraun, Auffüllung,
(Fließerde)A

 5.50 (376.40)

Schluff, tonig, Schlufftonsteinstücke, steif -
halbfest, grauviolett, Auffüllung, (Gipskeuper)A

 6.50 (375.40)

Schluff, tonig, Schlufftonsteinstücke, halbfest,
grüngrau, Gipskeuper, vollständig verwittert

UFH = 378.40

Anlage 2.3
zum GutachtenNeubebauung

Dr. Gerweck - S. Potthoff
Tübingen
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RKS 5
379.9 m NN

 0.60
Schluff, tonig, feinsandig, Wurzeln, Ziegelreste,
steif, dunkelbraun, Auffüllung

A

 2.30

Schluff, tonig, schwach kiesig, sandig, Ziegelreste,
steif - halbfest, braun, Auffüllung

A

 4.60

Schluff, tonig, Sandsteinstücke, Tonsteinstücke,
weich - steif, braun, hellbraun, Auffüllung,
(Fließerde)

A

 5.40

Schluff, schwach tonig, kiesig, sandig, steif,
braun, Auffüllung, (Fließerde)A

 6.30

Schluff, tonig, steif, graubraun, Gipskeuper,
vollständig verwittert

 6.40
Schluff, schwach tonig, Schlufftonsteinstücke,
halbfest, grüngrau, Gipskeuper, vollständig verwittert

UFH = 378.40

RKS 7
380.3 m NN

 0.30 Schluff, tonig, humos, Wurzeln, dunkelbraun, Oberboden

 2.20

Schluff, schwach tonig - tonig, schwach kiesig,
schwach sandig, Ziegelreste, Wurzelreste, steif,
braun, Auffüllung

A

 5.10

Schluff, schwach tonig - tonig, schwach kiesig,
Kalksteinstücke, Tonsteinstücke, steif, z.T.
weich, braun, hellbraun, Auffüllung, (Fließerde)

A

 6.30

Schluff, schwach tonig, Schlufftonsteinstücke,
steif, graubraun, Gipskeuper, vollständig verwittert

 7.80

Schluff, schwach tonig, Schlufftonsteinstücke,
steif - halbfest, grüngrau, Gipskeuper, vollständig
verwittert

UFH = 378.40

Anlage 2.4
zum GutachtenNeubebauung

Dr. Gerweck - S. Potthoff
Tübingen
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Niederlassung Stuttgartsynlab Umweltinstitut GmbH  -  Hohnerstraße 23  -  70469 Stuttgart

Büro für angewandte Geowissenschaften
Dr. H. Gerweck
S. Potthoff
Nauklerstrasse 37 A
72074 Tübingen

Telefon: +49 (0)711 16272-0

Telefax: +49 (0)711 16272-51

E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com

www.synlab.comInternet:

Datum: 10.07.2015

UST-15-0058695/01-1Prüfbericht Nr.:

Auftrag-Nr.: UST-15-0058695

Ihr Auftrag: schriftlich vom 02.07.2015

Projekt: Römerstraße, Leonberg

Eingangsdatum: 02.07.2015

Probenahme durch: Auftraggeber

Probenahmedatum: 01.07.2015

Prüfzeitraum: 02.07.2015 - 10.07.2015

Probenart: Boden
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Prüfbericht Nr.: UST-15-0058695/01-1

MP 1

UST-15-0058695-01

Probenbezeichnung:
Probe Nr.

Original

Trockenmasse % 85,7 DIN EN 14346

Cyanid, gesamt mg/kg TS <0,3 E DIN ISO 11262 (UAU)

EOX mg/kg TS <0,5 DIN 38414-S 17 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Toluol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Styrol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

1,2,3,5-Tetramethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Summe AKW mg/kg TS -- DIN 38 407-F 9

Summe BTXE mg/kg TS -- DIN 38 407-F 9

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Trichlorfluormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113) mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Dichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Trichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Tetrachlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,2-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Trichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Tetrachlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Summe LHKW mg/kg TS -- DIN ISO 22155

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Phenanthren mg/kg TS 0,18 DIN ISO 18287 (UAU)

Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Fluoranthen mg/kg TS 0,27 DIN ISO 18287 (UAU)

Pyren mg/kg TS 0,23 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0,16 DIN ISO 18287 (UAU)

Chrysen mg/kg TS 0,14 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,29 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,089 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,18 DIN ISO 18287 (UAU)

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 0,2 DIN ISO 18287 (UAU)

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,094 DIN ISO 18287 (UAU)

Summe PAK EPA mg/kg TS 1,8 DIN ISO 18287 (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Polychlorierte Biphenyle

PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 118 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

Summe PCB mg/kg TS -- DIN EN 15308 (UAU)

Summe PCB (7 Verbindungen) mg/kg TS -- DIN EN 15308 (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Schwermetalle

Königswasseraufschluss -- - DIN EN 13657

Arsen mg/kg TS 9,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Blei mg/kg TS 20 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Cadmium mg/kg TS 0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Chrom (Gesamt) mg/kg TS 41 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Kupfer mg/kg TS 28 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Nickel mg/kg TS 35 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Quecksilber mg/kg TS 0,052 DIN EN ISO 12846

Thallium mg/kg TS <0,25 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Zink mg/kg TS 53 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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Eluat

Eluat -- Filtrat DIN EN 12457-4

pH-Wert -- 8,34 bei 22,4 °C DIN 38 404-C 5

elektrische Leitfähigkeit bei 25°C µS/cm 162 DIN EN  27888

Chlorid mg/l 2,9 DIN EN ISO 10304-1

Sulfat mg/l 18,8 DIN EN ISO 10304-1

Cyanid, gesamt mg/l <0,005 DIN EN ISO 14403 (UAU)

Phenol-Index mg/l <0,01 DIN EN ISO 14402 (H 37) (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Schwermetalle

Arsen mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Blei mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Cadmium mg/l <0,0001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Chrom (Gesamt) mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Kupfer mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Nickel mg/l 0,002 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Quecksilber mg/l <0,0001 DIN EN ISO 12846

Zink mg/l 0,013 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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MP 2

UST-15-0058695-02

Probenbezeichnung:
Probe Nr.

Original

Trockenmasse % 88,5 DIN EN 14346

Cyanid, gesamt mg/kg TS <0,3 E DIN ISO 11262 (UAU)

EOX mg/kg TS <0,5 DIN 38414-S 17 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Toluol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Styrol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

1,2,3,5-Tetramethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Summe AKW mg/kg TS -- DIN 38 407-F 9

Summe BTXE mg/kg TS -- DIN 38 407-F 9

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Trichlorfluormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113) mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Dichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Trichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Tetrachlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,2-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Trichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Tetrachlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Summe LHKW mg/kg TS -- DIN ISO 22155

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Summe PAK EPA mg/kg TS -- DIN ISO 18287 (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Polychlorierte Biphenyle

PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 118 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 138 mg/kg TS 0,007 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

Summe PCB mg/kg TS 0,007 DIN EN 15308 (UAU)

Summe PCB (7 Verbindungen) mg/kg TS 0,007 DIN EN 15308 (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Schwermetalle

Königswasseraufschluss -- - DIN EN 13657

Arsen mg/kg TS 8,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Blei mg/kg TS 15 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Cadmium mg/kg TS 0,4 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Chrom (Gesamt) mg/kg TS 38 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Kupfer mg/kg TS 16 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Nickel mg/kg TS 35 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Quecksilber mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 12846

Thallium mg/kg TS <0,25 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Zink mg/kg TS 45 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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Eluat

Eluat -- Filtrat DIN EN 12457-4

pH-Wert -- 10,46 bei 22,4 °C DIN 38 404-C 5

elektrische Leitfähigkeit bei 25°C µS/cm 413 DIN EN  27888

Chlorid mg/l 3,86 DIN EN ISO 10304-1

Sulfat mg/l 53,9 DIN EN ISO 10304-1

Cyanid, gesamt mg/l <0,005 DIN EN ISO 14403 (UAU)

Phenol-Index mg/l <0,01 DIN EN ISO 14402 (H 37) (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Schwermetalle

Arsen mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Blei mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Cadmium mg/l <0,0001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Chrom (Gesamt) mg/l 0,007 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Kupfer mg/l 0,008 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Nickel mg/l 0,002 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Quecksilber mg/l 0,0001 DIN EN ISO 12846

Zink mg/l 0,036 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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MP 3

UST-15-0058695-03

Probenbezeichnung:
Probe Nr.

Original

Trockenmasse % 90,9 DIN EN 14346

Cyanid, gesamt mg/kg TS <0,3 E DIN ISO 11262 (UAU)

EOX mg/kg TS <0,5 DIN 38414-S 17 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Toluol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Styrol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

1,2,3,5-Tetramethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN 38 407-F 9

Summe AKW mg/kg TS -- DIN 38 407-F 9

Summe BTXE mg/kg TS -- DIN 38 407-F 9

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Trichlorfluormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113) mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Dichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Trichlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Tetrachlormethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

1,2-Dichlorethan mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Trichlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Tetrachlorethen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 22155

Summe LHKW mg/kg TS -- DIN ISO 22155

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 (UAU)

Summe PAK EPA mg/kg TS -- DIN ISO 18287 (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Polychlorierte Biphenyle

PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 118 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

Summe PCB mg/kg TS -- DIN EN 15308 (UAU)

Summe PCB (7 Verbindungen) mg/kg TS -- DIN EN 15308 (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Schwermetalle

Königswasseraufschluss -- - DIN EN 13657

Arsen mg/kg TS 7 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Blei mg/kg TS 8,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Cadmium mg/kg TS 0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Chrom (Gesamt) mg/kg TS 41 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Kupfer mg/kg TS 24 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Nickel mg/kg TS 36 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Quecksilber mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 12846

Thallium mg/kg TS <0,25 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Zink mg/kg TS 32 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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(UAU) - Niederlassung Augsburg

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Synlab Umweltinstitut GmbH. 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. (DIN EN ISO 17025).

Karl-Heinz Vogt

stellv. Laborleiter

Eluat

Eluat -- Filtrat DIN EN 12457-4

pH-Wert -- 9,03 bei 22,4 °C DIN 38 404-C 5

elektrische Leitfähigkeit bei 25°C µS/cm 98 DIN EN  27888

Chlorid mg/l 1,34 DIN EN ISO 10304-1

Sulfat mg/l 9,97 DIN EN ISO 10304-1

Cyanid, gesamt mg/l <0,005 DIN EN ISO 14403 (UAU)

Phenol-Index mg/l <0,01 DIN EN ISO 14402 (H 37) (UAU)

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Schwermetalle

Arsen mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Blei mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Cadmium mg/l <0,0001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Chrom (Gesamt) mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Kupfer mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Nickel mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Quecksilber mg/l <0,0001 DIN EN ISO 12846

Zink mg/l 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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1 AUFGABENSTELLUNG UND ZIELSETZUNG 

 

ANL. 1 Im Zusammenhang mit der Neubebauung C der Seniorenwohnanlage mit 

Geschäften und Wohnungen nördlich der Römerstraße plant die Stadt Leonberg 

den Ausbau der Römerstraße vom Knotenpunkt Neuköllner Platz/Römerstraße 

(K6) bis östlich der Neuköllner Straße zum Knotenpunkt Römerstraße/Neuköllner 

Straße (K31). 

 

Anlass der Untersuchung ist die Gewinnung von Aussagen, inwieweit die Leis-

tungsfähigkeit für die Knotenpunkte K31 Neuköllner Straße und K6 Neuköllner 

Platz, einschließlich des Streckenzuges (insbesondere für den Rad- und Fuß-

gängerverkehr) gewährleistet ist. Hierzu sind die Signalisierungen der Knoten-

punkte zu überprüfen, Schwachstellen zu identifizieren und ggf. erforderliche 

Maßnahmen zur Leistungssteigerung zu erarbeiten, für welche die Leistungsfä-

higkeit nachzuweisen ist. 

 

Es soll Sicherheit in der Fragestellung geschaffen werden, ob basierend auf den 

zugrundeliegenden Verkehrsmengen sowie der vorzusehenden Verkehrsführung 

eine hinreichend gute Verkehrsanbindung und darüber hinaus Verkehrsabwick-

lung im Zuge der Römerstraße sowie der Neuköllner Straße erfolgt. Zudem geht 

es darum nach zu weisen, dass eine gesamtheitliche und für alle Verkehrsarten 

verträgliche Lösung erreicht und die Kapazität des Knotenpunkts mit mindestens 

der Qualitätsstufe D nach HBS gewährleistet werden kann. Signifikante Nachteile 

für einzelne Verkehrsträger sollen vermieden werden. 
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2 METHODISCHES VORGEHEN UND UNTERSUCHUNGSVARANTEN 

 

ANL. 2 - 5 Im Zusammenhang mit der Neubebauung C der Seniorenwohnanlage werden 

folgende Aspekte berücksichtigt: 

 

- Bestandsbelastungen aus dem Jahre 2013 - übernommen vom Auftraggeber 

und beigestellt durch das Büro Kölz (siehe Anlage 2) 

- Integration der Radverkehrsführung am Knotenpunkt K6 und K31, einschließ-

lich veränderter Knotenpunktgeometrien 

- Knotenpunkt K31 als Lückenampel (wie bisher - Variante 1) und als vollaus-

gebaute Lichtsignalanlage (Variante 2). 

 

ANL. 1 - 3 Grundlagen der Untersuchung sind: 

 

- Planskizze des geplanten Neubebauung C Seniorenwohnanlage sowie des 

Streckenabschnitts Römerstraße, einschließlich der angrenzenden Knoten-

punkte K31 und K6 sowie vorgesehener Führung des Rad- und Fußgänger-

verkehrs 

- steuerungstechnische Unterlagen des Bestandes für die einzubeziehenden 

Knotenpunkte K31 und K6 

- Dimensionierungsverkehrsmengen für die Abendspitzenstunde  

(Betrachtung der verkehrsreichsten Spitzenstunde des Tages) 

- ergänzende Aussagen und Angaben zum Verkehrsaufkommen Tiefgarage. 

 

ANL. 5 Für eine Beurteilung der Funktionsfähigkeit und Kapazität der Knotenpunkte 

werden die sich einstellenden verkehrlichen Abläufe nach HBS1 und anhand der 

folgenden Bewertungsgrößen (verkehrstechnische Kenngrößen) für den Kfz-

Verkehr beurteilt: 

 

- mittlere Wartezeiten  

- maximale Rückstaulängen. 

 
  

                                            
1 Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, FGSV, 2010 
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Im Rahmen der verkehrstechnischen Untersuchung werden die folgenden Vari-

anten betrachtet: 

 

Variante 1:  

 

- K6: Berücksichtigung der vorgesehenen Radverkehrsführung 

- K31:  Lückenampel mit Berücksichtigung der vorgesehenen   

  Radverkehrsführung 

 

Variante 2:  

 

- K6: Berücksichtigung der vorgesehenen Radverkehrsführung 

- K31: vollausgebaute Lichtsignalanlage mit Berücksichtigung  

  der vorgesehenen Radverkehrs- und Fußgängerführung 
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3 DIMENSIONIERUNGSVERKEHRSMENGEN 

 

Grundlage der Leistungsfähigkeitsberechnung bildet das Verkehrsaufkommen für 

die Abendspitzenstunde aus dem Jahr 2013, welches durch den Auftraggeber 

beigestellt wird (Verkehrsgutachten Büro Kölz). 

 

Das Verkehrsaufkommen aus dem Jahre 2013 berücksichtigt bereits die Stell-

plätze der südlich der Römerstraße gelegenen Stellplatzanlage. Aufgrund der 

Neu- bzw. Umnutzung des nördlich der Römerstraße gelegenen Geländes wird 

die veränderte Stellplatzanzahl (bis zu 244 Stellplätze) der Tiefgarage berück-

sichtigt. D.h. ausgehend von den bisher ein- und ausfahrenden 65 Kfz in der 

Abendspitze kommen weitere 15 Kfz / h hinzu, so dass insgesamt 80 Kfz in der 

Abendspitze ein- und ausfahren. 

 

Ausgehend von den 6h-Werten des erhobene Rad- und Fußgängerverkehrsauf-

kommens wird die Verkehrsbelastung für die untersuchungsrelevante Spitzen-

stunde am Abend abgeleitet. Hierbei wird der Spitzenstunde zu 40% des 6h-

Wertes angesetzt. Somit wird dem erhöhten Rad- und Fußgängerverkehrsauf-

kommen am Abend Rechnung getragen. 

 

ANL. 2 Die Dimensionierungsverkehrsmengen für die Abendspitzenstunde sind in der 

Anlage 2 dargestellt.   
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4 STEUERUNGSKONZEPT 

 

ANL. 4 Für die beiden Knotenpunkte wird folgende Signalisierung vorgesehen: 

 

Variante 1:  

 

- K6: bedarfsgerechte Anpassung der Freigabezeiten   

  (ausgehend von der Bestandssignalisierung) 

- K31:  bedarfsgerechte Anpassung der Freigabezeiten   

  (ausgehend von der Bestandssignalisierung) 

 

Variante 2:  

 

- K6: bedarfsgerechte Anpassung der Freigabezeiten   

  (ausgehend von der Bestandssignalisierung) 

- K31: Erstellung eines Signalprogramms für die Abendspitze   

  (Vollsignalisierung) 

 

Die vorgesehene Umlaufzeit an beiden Lichtsignalanlagen beträgt tu=90s. 

 

Der Radverkehr wird gemeinsam mit dem Kfz-Verkehr freigegeben. 

 

Die Signalzeitenpläne sowie die Zeit-Weg-Diagramme für die Abendspitzenstun-

de sind in der Anlage 4 dargestellt.   
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5 BERECHNUNG DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT 

 

Die Betrachtung der Leistungsfähigkeit erfolgt variantenbezogen für die Knoten-

punkte K6 und K31. Hierbei werden für die einzelnen Zufahrten berücksichtigt: 

 

- das Verkehrsaufkommen 

- die verfügbaren Freigabezeiten  

- die verfügbare Kapazität  

 

Anzumerken ist, dass im Rahmen dieser Leistungsfähigkeitsbetrachtung Fest-

zeitprogramme der Lichtsignalanlagen zugrunde gelegt sind. Dies begründet sich 

darin, dass bei Verkehrsbelastungen in der Spitzenstunde aufgrund maximaler 

Anforderung und Bemessung sich auch bei verkehrsabhängigem Betrieb annä-

hernd die Steuerungsabläufe entsprechend der Festzeitprogramme einstellen. 

Die Leistungsfähigkeitsbetrachtung ist eine Einzelknotenbetrachtung, bei der be-

stehende Koordinierungsbedingungen nicht berücksichtigt werden können.  

 

Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsbetrachtung sind Aussagen im Zusammen-

hang mit: 

 

- der ermittelten Qualitätsstufe des Verkehrsablaufes nach HBS (Qualität des 

Verkehrsablaufes) 

- der maximalen Rückstaulänge in den einzelnen Zufahrten. 

 

Grundlage für die Bestimmung der Rückstaulängen bilden die ermittelten maxi-

malen Rückstaulängen, die sich für den Fall einer Eintretenswahrscheinlichkeit 

von 95% 2 angegeben. Das 95% - Niveau begründet sich darin, einzelne, nicht 

repräsentative Ausreißer aus der Betrachtung zu eliminieren. Somit kann vor 

dem praktischen Hintergrund näherungsweise angenommen werden, dass das 

95% - Niveau näherungsweise der maximalen Rückstaulänge entspricht. 

 
  

                                            
2 Das 95%-Niveau sagt aus, dass innerhalb einer Stunde im zeitlichen Bereich von 3 min die maximale Rückstaulänge über 
dem 95%-Niveau liegt. 



 

Stadt Leonberg 

Ausbau der Römerstraße vom Neuköllner Platz bis öst lich der Neuköllner Straße  
Neubebauung C Seniorenwohnanlage in Leonberg - Verk ehrstechnische Untersuchung 

 

 
DR. BRENNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH 
Aalen/Stuttgart  7 

 
Projekt-Nr.: 5118 L:\5111_LEO\text\Text_Verkehrsuntersuchung_Leo.docx (20.04.2016) 

 

 

Nach HBS 2001 wird die mittlere Wartezeit der Kraftfahrzeugströme als Maßstab 

für die Beurteilung der Qualität des Verkehrsablaufs herangezogen. Zur Eintei-

lung der Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs gelten die Grenzwerte der mittleren 

Wartezeit, welche nachstehend aufgeführt sind. 
 

Qualitätsstufe  mittlere Wartezeit [s] 

(signalisierter Knotenpunkt)  

A <= 20 s 

B <= 35 s 

C <= 50 s 

D <= 70 s 

E > 90 s <= Sättigungsgrad 

F Sättigungsgrad > 1 

 

Bei der Qualitätsstufe A  kann die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer nahezu un-

gehindert den Knotenpunkt passieren. Die Wartezeiten sind sehr gering. 

 

In der Qualitätsstufe B  werden die Fahrmöglichkeiten der wartepflichtigen Kraft-

fahrzeugströme vom bevorrechtigten Verkehr beeinflusst. Die dabei entstehen-

den Wartezeiten sind gering. 

 

Bei der Qualitätsstufe C  müssen die Fahrzeugführer in den Nebenströmen auf 

eine merkbare Anzahl von bevorrechtigten Verkehrsteilnehmern achten. Die War-

tezeiten sind spürbar. Es kommt zur Bildung von Stau, der jedoch weder hinsicht-

lich seiner räumlichen Ausdehnung noch bezüglich der zeitlichen Dauer eine 

starke Beeinträchtigung darstellt. 

 

Mit der Qualitätsstufe D  wird ein Verkehrsablauf gekennzeichnet, bei welchem 

die Mehrzahl der Fahrzeugführer Haltevorgänge verbunden mit deutlichen Zeit-

verlusten hinnehmen muss. Für einzelne Fahrzeuge können die Zeitverluste ho-

he Werte annehmen. Auch wenn sich vorübergehend ein merklicher Stau in ei-

nem Nebenstrom ergeben hat, bildet sich dieser wieder zurück. Der Verkehrszu-

stand ist noch stabil. 
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Bei Qualitätsstufe E  hingegen bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen 

Belastung nicht mehr abbauen. Die Wartezeiten nehmen sehr große und dabei 

stark streuende Werte an. Geringfügige Verschlechterungen der Einflussgrößen 

können zum Verkehrszusammenbruch führen. Die Kapazität wird erreicht. 

Ein derartiger Verkehrsablauf ist als kritisch einz ustufen. 
 

Mit der Qualitätsstufe F  ist die Anzahl der Fahrzeuge, die in einem Verkehrs-

strom dem Knotenpunkt je Zeiteinheit zufließen, über ein längeres Zeitintervall 

größer als die Kapazität für diesen Verkehrsstrom. Es bilden sich lange, ständig 

wachsende Schlangen mit besonders hohen Wartezeiten. Diese Situation löst 

sich erst nach einer deutlichen Abnahme der Verkehrsstärken im zufließenden 

Verkehr wieder auf. Der Knotenpunkt ist überlastet. 

Ein derartiger Verkehrsablauf ist als kritisch einz ustufen. 
 

Unter Berücksichtigung dieser Definitionen lässt sich schlussfolgern, dass die 

Qualitätsstufe D die Schranke darstellt, ab welcher alternative Lösungsansätze 

zur Verkehrsabwicklung in Betracht gezogen werden sollten.   
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6 ERGEBNISSE DER LEISRTUNGSFÄHIGKEITSBETRACHTUNG 

 

ANL. 3, 5 Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsbetrachtung verdeutlichen, dass beide 

signalisierten Knotenpunkte K6 und K31 den Verkehr mit mindestens der Quali-

tätsstufe D nach HBS abwickeln können. Die sich in diesem Zusammenhang 

ausbildenden maximalen Rückstaulängen gehen im Allgemeinen nicht über die 

verfügbaren Aufstellbereiche hinaus bzw. überstauen benachbarte Knotenpunk-

te.  

Variante 1:  

 

Der Knotenpunkt K6 kann den auftretenden Verkehr unter Berücksichtigung der 

vorgesehenen Radverkehrsführung leistungsfähig mit der Qualitätsstufe D nach 

HBS und besser abwickeln. Die maximalen Rückstaulängen gehen nicht über die 

verfügbaren Aufstellbereiche hinaus bzw. überstauen benachbarte Knotenpunk-

te. 

 

Am Knotenpunkt K31 (Lückenampel) werden die Verkehre unter Berücksichti-

gung der vorgesehenen Radverkehrsführung mit mindestens der Qualitätsstufe B 

nach HBS bedient. Die maximalen Rückstaulängen sind vergleichsweise gering 

und beeinflussen die benachbarten Knotenpunkte nicht. 

 

Variante 2:  

 

Ähnlich wie in der Variante 1 kann am Knotenpunkt K6 der Verkehr unter Be-

rücksichtigung der vorgesehenen Radverkehrsführung leistungsfähig mit mindes-

tens der Qualitätsstufe D nach HBS abgewickelt werden. Die maximalen Rück-

staulängen gehen nicht über die verfügbaren Aufstellbereiche hinaus bzw. über-

stauen benachbarte Knotenpunkte. 

 

Am Knotenpunkt K31 (Vollsignalisierung) werden die Verkehre unter Berücksich-

tigung der vorgesehenen Radverkehrs- und Fußgängerführung mit der Qualitäts-

stufe D nach HBS und besser bedient. Die maximalen Rückstaulängen sind im 

Vergleich zur Lückenampel zum Teil größer und beeinflussen den aus der süd-

lich der Römerstraße gelegenen Stellplatzanlage ausfahrenden Kfz-Verkehr. Al-

lerdings kann aufgrund des Verkehrsaufkommens in der südlichen Zufahrt sowie 

der vorgesehenen Freigabezeit geschlussfolgert werden, dass mit jedem Umlauf 
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an der Lichtsignalanlage der sich bildende Rückstau (bei Rot) vollständig abge-

baut wird. Somit sind ausreichend Lücken für den aus der Stellplatzanlage aus-

fahrenden Kfz-Verkehr gegeben. 

 

Vor diesem Hintergrund kann geschlussfolgert werden, dass an beiden Knoten-

punkten K6 und K31 eine leistungsfähige Verkehrsabwicklung gewährleistet ist. 

Ein vollausgebauter Zustand am Knotenpunkt K31 ist zwar aufgrund der sicheren 

Führung der Fußgänger und Radfahrer mit einer erhöhten Verkehrssicherheit 

verbunden, jedoch beeinflusst der sich bildende Rückstau den aus der südlich 

der Römerstraße gelegenen Stellplatzanlage ausfahrenden Kfz-Verkehr. 
 

 

Anzumerken ist, dass eine gewisse Verbesserung der Leistungsfähigkeit im 

Rahmen der praktischen Umsetzung durch eine weitere Optimierung der Licht-

signalsteuerungen, insbesondere durch die Verkehrsabhängigkeit, erzielt werden 

kann. Darüber hinaus kann bei getrennter Signalisierung der Radfahrer (also kei-

ne gemeinsame Freigabe mit dem Kfz-Verkehr) eine Optimierung der Zwischen-

zeiten erreicht werden, so dass die Radfahrer gegenüber dem Kfz-Verkehr nicht 

maßgebend sind. 
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Anlage 1 

Übersichtslageplan 
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Anlage 2 

Dimensionierungsverkehrsmengen 
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Anlage 3 

Planskizzen 
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Anlage 3.3

Stadt Leonberg

Verkehrstechnische Untersuchung Römerstraße

DR. BRENNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

Aalen/Stuttgart

Signallageskizze

N

P:\LEO\5111\AutoCAD\Anl_3-2_Lageplanskizze_Variante2.dwg

LSA 31 Römerstraße / Neuköllnerstraße (Vollsignalisierung)
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Anlage 4 

Signalprogramme und Zeit-Weg-Diagramme 

  



Signalprogramme \ SP 2

Lfd.Nr.

2

O-Nr.

2

Lfd.Nr. Kurzname

2 SP 2

Lfd.Nr. Name

2 SP 2

Lfd.Nr. Beschreibung

2 Nachmittagsspitze

Lfd.Nr. tU

2 90

Lfd.Nr. SteuergerätefachNr.

2

Lfd.Nr. Art

2 SG

Lfd.Nr. Versatz

2 0

Lfd.Nr. Belastungstabelle

2

Lfd.Nr. ZZMatrix

2 ZZ 1

Lfd.Nr. VBMatrix

2

Lfd.Nr. VEMatrix

2

Lfd.Nr. ZWD

2 0

Lfd.Nr. EP

2

Lfd.Nr. AP

2
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    BL81 

    BL82 

    BL83 

    BL84 

    BL85 

    B1 

    B2 

    B3 

    B4 

    B5 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

14-29

30-41

47-71

81-7 81-7

12-27

32-41

51-76

79-3

5-27

45-84

36-76

11-36

84-27 84-27

45-85

38-78

7-29

7-29

90-90

46-79 Dunkel  Dunkel

46-71 Dunkel  Dunkel

50-76 Dunkel  Dunkel

50-83 Dunkel  Dunkel

 TFA1

 14

 30

 47

 81

 12

 32

 51

 79

 0

 0

 0

 5

 45

 36

 11

 84

 45

 38

 7

 7

 90

 46

 46

 50

 50

 0

 0

 0

 0

 0

 TFE1

 29

 41

 71

 7

 27

 41

 76

 3

 0

 0

 0

 27

 84

 76

 36

 27

 85

 78

 29

 29

 90

 79

 71

 76

 83

 0

 0

 0

 0

 0

 TFD1

 15

 11

 24

 16

 15

 9

 25

 14

 0

 0

 0

 22

 39

 40

 25

 33

 40

 40

 22

 22

 90

 33

 25

 26

 33

 0

 0

 0

 0

 0

 RES

 10

 6

 19

 11

 10

 4

 20

 9

 17

 34

 35

 20

 28

 35

 35

 17

 17

 28

 20

 21

 28
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Signalprogramme \ SP 2 (Lückenampel)

Lfd.Nr.

2

O-Nr.

2

Lfd.Nr. Kurzname

2 SP 2

Lfd.Nr. Name

2 SP 2 (Lückenampel)

Lfd.Nr. Beschreibung

2 Nachmittagsspitze

Lfd.Nr. tU

2 90

Lfd.Nr. SteuergerätefachNr.

2

Lfd.Nr. Art

2 SG

Lfd.Nr. Versatz

2 0

Lfd.Nr. Belastungstabelle

2

Lfd.Nr. ZZMatrix

2 ZZ 1

Lfd.Nr. VBMatrix

2

Lfd.Nr. VEMatrix

2

Lfd.Nr. ZWD

2 0

Lfd.Nr. EP

2

Lfd.Nr. AP

2

    Signalgruppe 

    K1\02 

    K3\4 

    21\24 

    22\23 

    81\81a 

    B1 

    B2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

68-41 68-41

68-44 68-44

48-62

48-54

47-68 Dunkel  Dunkel

 TFA1

 68

 68

 48

 48

 47

 0

 0

 TFE1

 41

 44

 62

 54

 68

 0

 0

 TFD1

 63

 66

 14

 6

 21

 0

 0

 RES

 58

 61

 9

 1

 16

 = Gruen  = Dunkel  = Rot  = Gelb  = GeBl_1Hz  = Rot-Gelb

    EZP 

    AZP 

    GSP 

    GSP-Bereiche 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

48-54 54-62 62-67 68-00-41

    10 

    10 

    10 

     

letzter Bearbeiter / letzte Änderung = Leimer / 28. 04.2016 16:51:19
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Signalprogramme \ SP 2 (Vollsignalisierung)

Lfd.Nr.

3

O-Nr.

3

Lfd.Nr. Kurzname

3 SP 2

Lfd.Nr. Name

3 SP 2 (Vollsignalisierung)

Lfd.Nr. Beschreibung

3 Nachmittagsspitze

Lfd.Nr. tU

3 90

Lfd.Nr. SteuergerätefachNr.

3

Lfd.Nr. Art

3 SG

Lfd.Nr. Versatz

3 0

Lfd.Nr. Belastungstabelle

3

Lfd.Nr. ZZMatrix

3 ZZ 1

Lfd.Nr. VBMatrix

3

Lfd.Nr. VEMatrix

3

Lfd.Nr. ZWD

3 0

Lfd.Nr. EP

3

Lfd.Nr. AP

3

    Signalgruppe 

    K1\02 

    K3\4 

    21\24 

    22\23 

    81\81a 

    B1 

    B2 

    25\28 

    26\27 

    82 

    K5\6 

    K7\8 

    29\30 

    31\34 

    32\33 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

74-41 74-41

74-41 74-41

48-62

48-54

47-68 Dunkel  Dunkel

48-62

48-54

47-68 Dunkel  Dunkel

48-53

56-68

74-35 74-35

74-35 74-35

74-25 74-25

 TFA1

 74

 74

 48

 48

 47

 0

 0

 48

 48

 47

 48

 56

 74

 74

 74

 TFE1

 41

 41

 62

 54

 68

 0

 0

 62

 54

 68

 53

 68

 35

 35

 25

 TFD1

 57

 57

 14

 6

 21

 0

 0

 14

 6

 21

 5

 12

 51

 51

 41

 RES

 52

 52

 9

 1

 16

 9

 1

 16

 0

 7

 46

 46

 36

 = Gruen  = Dunkel  = Rot  = Gelb  = GeBl_1Hz  = Rot-Gelb

    EZP 

    AZP 

    GSP 

    GSP-Bereiche 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

74-00-25 25-35 56-62 62-6848-5335-41

    60 

    60 

    60 
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 [SP 2] [90 / 0]  [SP 2 (Lückenampel)] [90 / 0] 
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 [SP 2] [90 / 0]  [SP 2 (Vollsignalisierung)] [90 / 0] 
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Stadt Leonberg 

Ausbau der Römerstraße vom Neuköllner Platz bis öst lich der Neuköllner Straße  
Neubebauung C Seniorenwohnanlage in Leonberg - Verk ehrstechnische Untersuchung 

 

 
DR. BRENNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH 
Aalen/Stuttgart  

 
Projekt-Nr.: 5118 L:\5111_LEO\text\Text_Verkehrsuntersuchung_Leo.docx (20.04.2016) 

 

Anlage 5 

Leistungsfähigkeitsberechnung nach HBS 



t U  = 90 [s]

Knotenpunkt: T = 1 [h]

Zeitabschnitt:

Grundlage: w = 38,0 [s]

Signalprogramm:

t F q q S C x S l Stau w QSV

[s] [Fz/h] [Fz/h] [Fz/h] [-] [%] [m] [s] [-]

1 K1 Römerstraße West G+R 15 220 1977 351 63% 95 60,2 42,7 C

2 K2 Römerstraße West G 15 168 2000 356 47% 95 46,1 37,7 C

3 K3 Römerstraße West L 11 184 2000 267 69% 95 56,6 51,9 D

4 K4 Eltinger Straße G+R 24 271 2000 556 49% 95 61,9 30,2 B

5 K5 Eltinger Straße G 24 270 2000 556 49% 95 61,7 30,2 B

6 K6 Eltinger Straße L 16 243 1914 362 67% 95 66,1 43,9 C

7 K7 Römerstraße Ost G 15 260 2000 356 73% 95 72,5 48,4 C

8 K8 Römerstraße Ost L 9 95 2000 222 43% 95 31,8 43,3 C

9 K9 Leonberger Str. G+R 25 136 2000 505 27% 95 34,8 28,3 B

10 K10 Leonberger Str. G 25 267 2000 578 46% 95 60,1 28,9 B

11 K11 Leonberger Str. L 14 108 1810 302 36% 95 32,6 36,6 C

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Nachweis der Verkehrsqualität im Kraftfahrzeugverke hr gemäß HBS 2015

Fahrstreifen

Knotenpunkt

Festzeit

Signalgruppe Zufahrt Richtung

Ergebnisse KP

Bemerkung

Bedingt verträgliches RA

Bedingt verträgliches RA

Bedingt verträgliche RA

Nachmittagliche Spitzenstunde

K6 Neuköllner Platz / Römerstraße

Verkehrszählung 2013,

Nr.

Stadt: Leonberg

Stadt Leonberg Verkehrstechnische Untersuchung Römerstraße
LSA 6 Neuköllner Platz / Römerstraße

Bearbeitet: Leimer     Datum: 2016-04-28 Anlage 5.1
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t U  = 90 [s]

Knotenpunkt: T = 1 [h]

Zeitabschnitt:

Grundlage: w = 12,2 [s]

Signalprogramm:

t F q q S C x S l Stau w QSV

[s] [Fz/h] [Fz/h] [Fz/h] [-] [%] [m] [s] [-]

1 K1/02 Römerstraße West G+R 63 586 1941 1353 43% 95 66,8 6,9 A

2 K1/02 Römerstraße West L 63 24 1611 520 5% 95 9,3 21,1 B

3 K5/6 Zufahrt Tiefgarage G+R+L 20 40 1633 381 11% 95 14,4 27,7 B

4 K3/4 Römerstraße Ost G+R 66 488 1989 1481 33% 95 47,5 4,5 A

5 K3/4 Römerstraße Ost L 66 80 1942 443 18% 95 23,6 28,8 B

6 K7/8 Neuköllner Straße R 20 142 1717 354 40% 95 39,2 34,3 B

7 K7/8 Neuköllner Straße L 20 73 1942 328 22% 95 23,6 33,8 B

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

K31 Römerstraße / Neuköllner Straße (Lückenampel)

Verkehrszählung 2013,

Nr.

Stadt: Leonberg

Bedingt verträgliches RA

LA mit Durchsetzen

nur RA

Bedingt verträgliche RA

Nachmittagliche Spitzenstunde

LA mit Durchsetzen

Bedingt verträgliche RA

LA mit Durchsetzen

Nachweis der Verkehrsqualität im Kraftfahrzeugverke hr gemäß HBS 2015

Fahrstreifen

Knotenpunkt

Festzeit

Signalgruppe Zufahrt Richtung

Ergebnisse KP

Bemerkung

Stadt Leonberg Verkehrstechnische Untersuchung Römerstraße
LSA 31 Römerstraße / Neuköllnerstraße
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t U  = 90 [s]

Knotenpunkt: T = 1 [h]

Zeitabschnitt:

Grundlage: w = 18,6 [s]

Signalprogramm:

t F q q S C x S l Stau w QSV

[s] [Fz/h] [Fz/h] [Fz/h] [-] [%] [m] [s] [-]

1 K1/02 Römerstraße West G+R 57 586 1941 1223 48% 95 78,4 10,2 A

2 K1/02 Römerstraße West L 57 24 1611 449 5% 95 9,7 24,0 B

3 K5/6 Zufahrt Tiefgarage G+R+L 5 40 1673 100 40% 95 19,3 52,5 D

4 K3/4 Römerstraße Ost G+R 57 488 1989 1282 38% 95 61,3 8,4 A

5 K3/4 Römerstraße Ost L 57 80 1942 361 22% 95 24,8 32,5 B

6 K7/8 Neuköllner Straße R 12 142 1717 201 71% 95 49,1 58,9 D

7 K7/8 Neuköllner Straße L 12 73 1942 225 32% 95 25,5 40,4 C

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

K31 Römerstraße / Neuköllner Straße (Vollsignalisierung)

Verkehrszählung 2013,

Nr.

Stadt: Leonberg

Bedingt verträgliches RA

LA mit Durchsetzen

Bedingt verträgliche RA

Nachmittagliche Spitzenstunde

LA mit Durchsetzen & Bedingt 
verträgliche RA

LA mit Durchsetzen

Bedingt verträgliche RA

LA mit Durchsetzen

Nachweis der Verkehrsqualität im Kraftfahrzeugverke hr gemäß HBS 2015

Fahrstreifen

Knotenpunkt

Festzeit

Signalgruppe Zufahrt Richtung

Ergebnisse KP

Bemerkung

Stadt Leonberg Verkehrstechnische Untersuchung Römerstraße
LSA 31 Römerstraße / Neuköllnerstraße
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